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1  A L L G E M E I N E S  

Zur Versorgungssicherheit für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist es geplant, bis zum Jahr 

2014 ein 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (kurz GuD-Kraftwerk) am bestehenden 

Kraftwerksstandort Riedersbach zu errichten. 

 

Die Anlage setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen: 

·  Gasturbinenanlage in Schwerbauweise (Heavy Duty) mit Erdgasfeuerung 

·  Abhitzekessel 

·  Dampfturbinenanlage 

·  Diverse Nebeneinrichtungen 

 
Auftraggeber 

Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH  

Böhmerwaldstraße 3,  4020 Linz  

 

Bauplaner 

Heindl & Partner ZT GmbH  

Gusentalstraße 10,  4222 St Georgen / Gusen  
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2  A U F G A B E N S T E L L U N G  ( S C H U T Z Z I E L )  

Das Ziel war es, für dieses geänderte Bauvorhaben ein Brandschutzkonzept mit den Inhalten des 

vorbeugenden Brandschutzes auszuarbeiten und zwar: 

·  Beschreibung der baulichen Brandschutzmaßnahmen 

·  Beschreibung der betriebstechnischen Brandschutzmaßnahmen 

·  Erläuterung der betriebsorganisatorischen Maßnahmen 

·  Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen betreffend der Minimierung des 

Gefahrenpotentials 

 

Im Rahmen der Erarbeitung dieses Brandschutzkonzeptes wurde daher auch auf die Umgebungs-

situation, die Löschwasserver- und -entsorgung sowie auf die Angriffs- und Rettungswege einerseits 

und die Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr andererseits sowie auf die Fluchtweg-

situation Bedacht genommen. 

Die in diesem Konzept dargestellten Brandschutzmaßnahmen sind als additiv zu bezeichnen, um so 

die Schutzziele 

a) Mensch = Nutzer, Betriebsfremde und auch Einsatzkräfte 

b) Umwelt = Boden, Luft und Wasser (Grundwasser) 

c) Sache = Anlagevermögen sowie Betriebsunterbrechung 

erreichen zu können. 

 

Schutzziele:  Diese Schutzziele werden vom Leitfaden – Abweichungen im Brandschutz und Brand-

schutzkonzepte - übernommen. Diese sind auf das ggstl. BV übertragbar und zwar (Originaltext in 

kursiver Schreibweise, 9 pt-Schrift): 

 

Danach wird das Bauwerk so projektiert und ausgeführt, dass bei einem Brand 

•  die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt, 

•  die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird, 

•  die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird, 

•  die Bewohner1 das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet 
werden können, 

                                                      

1 Hier gemeint die Nutzer – für die Planung der Fluchtwegsituation wurden nachstehende rechtliche Rahmenbedingungen bzw. 
Richtlinien (als Regel der Technik verwendet) berücksichtigt: 

 OIB 2.1 Para 3.6.2 (/23/) 
 ArbeitsstättenVO (AStV, /4/) 
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•  die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt wird und wirksame Löscharbeiten 
möglich sind. 

- Ende Originaltext 

 

Das ggstl. Brandschutzkonzept ist daher unter Maßgabe des Erreichungsgrades obiger Prämissen 

aufgebaut. 

Die wesentlichsten Grundlagen waren (detailliert siehe nachstehendes Kapitel 3): 

·  Baubeschreibung der Heindl & Partner ZT GmbH (/1/): Der Planungswille ist mit den 

Regelwerken und rechtlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.  

·  OIB 2.1 (/23/): Einreihung des ggstl. BV mit grober Skizzierung der 

Brandabschnittsflächen und baulichen sowie betriebstechnischen Ausführungen = 

aaRdT (allgemein anerkannte Regeln der Technik) 

·  OÖ. Bautechnikverordnung (/19/): als Vergleichswerk zu der o.a. OIB 2.1 zu 

verstehen 

 

Im Detailengineering werden dann die wesentlichen Positionen und Einrichtungen (wie beispielsweise 

die Art und Ausführung der automatischen Brandfrüherkennungseinrichtung und die Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage etc.) festgelegt und als as built dargestellt.  

 

Schutzziel:  primär Personenschutz, sekundär Sachwertschutz 
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3  Z U S A M M E N F A S S U N G  

3.1 MASCHINENHAUS / KESSELHAUS (POWER ISLAND) 

In nachstehender Tab. 3.1.1 sind die diesbezüglichen vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen 

(bauteilbezogen) aufgelistet, wobei schwerpunktmäßig auf die baulichen sowie betriebstechnischen 

Brandschutzmaßnahmen Bedacht genommen wurde. 

 

Tab. 3.1.1: Bauliche und betriebstechnische Brandschutzmaßnahmen 

BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

GRUNDRISS 0.00, +2.50 
PLANNR . WR17001_EIN_600  
BRANDABSCHNITT  1 1.398 m² 

Kesselhaus 
Kondensatreinigung 
Hilfkesselhaus 

853 
441 
103 

m² 
m² 
m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Nebentreppenturm, 
Ammoniakbehälter, 
Haupttreppenturm und 
Maschinenhaus (Unterbruch 
durch Diffusor) 

�  Außenwandaufbau Tragschale, 
Wärmedämmung, Vorsatzschale 

�  Tragkonstruktion Stako (R 30) 

�  Decke Trapezblech 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Nebentreppenturm und 
Hauptstiegenhaus 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage nach TRVB 
S 125 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Sicherheitsbeleuchtung  

�  Gassicherheitsstecken der 
Feuerungen 

BRANDABSCHNITT  2 23 m² 
Ammoniakbehälter 23 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung EI 90 zu 
Kesselhaus (W 90) 

�  Außenwandaufbau Trapezblech 

�  Tragkonstruktion Stako (R 30) 

�  Decke Trapezblech 

�  Auffangraum 

 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Gaswarneinrichtung und 
Schnellschlussventil 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

BRANDABSCHNITT  3 19 m² 
Nebentreppenturm 
Kesselhaus 

19 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Kesselhaus 

�  Außenwand Paneelwand  
W 90 / Wandkassette  

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Kesselhaus 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Stiegenhausentlüftung nach 
TRVB S 111 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

�  Trockensteigleitung nach TRVB 
F 128 (C-Kupplungen) 

BRANDABSCHNITT  4 59 m² 
Haupttreppenturm inkl. 
Schleusen 

59 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Kesselhaus, Maschinenhalle 
und Verbindungskollektorgang 

�  Brandabschnittsbildung der 
Schleusen 

�  Außenwand Stahlbeton  

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Kesselhaus und Schleusen 

�  Brandschutztüre (EI290-C) beim 
Ausgang der Maschinenhalle 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Stiegenhausentlüftung nach 
TRVB S 111 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

�  Trockensteigleitung nach TRVB 
F 128 (C-Kupplungen) 

�  Sicherheitsaufzug nach TRVB A 
150 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

BRANDABSCHNITT  5 3.559 m² 
Maschinenhalle 
Diffusor 

3.462 
97 

m² 
m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Haupttreppenturm, 
Gasversorgungsstation, 
Nebentreppenturm 
Maschinenhalle, E-Gebäude mit 
Batterieraum und 
Maschinenhaus (Unterbruch 
durch Diffusor) 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Auffangräume 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Nebentreppenturm, E-Gebäude 
und Hauptstiegenhaus 

�  Brandhemmende Dämmung der 
Gas- und Dampfturbinen 

�  Kabelauswahl nach ÖVE / 
ÖNORM EN 50266-2-1 bis 2-4 in 
den brandgefährdeten Zonen 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage nach der 
TRVB S 125 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Sicherheitsbeleuchtung 

�  Gaswarneinrichtung in der 
Kabine des Gasturbinensatzes 

�  CO2 – Löschanlage nach der 
TRVB S 140 für  

o Gasturbinen-Einhausung für 
den thermischen Block 

o abgasseitiger GT-Lagertunnel 
o Gasturbinen-Gasschloss  

�  Löschanlage mit 
Schaumzumischung nach der 
TRVB S 127 für die GT und DT 
Ölmodule 

BRANDABSCHNITT  6 50 m² 
H2-Lager 50 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Kesselhaus 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Decke Stahlbeton 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Gaswarneinrichtung und Schnell-
schlußventil 

�  CO2 – Löschanlage nach der 
TRVB S 140  

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 

BRANDABSCHNITT  7 66 m² 
Lager 66 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus und Gang  

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Stiegenhaus 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

BRANDABSCHNITT  8 23 m² 
Stiegenbereich und 
Schleuse je Ebene 

23 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus, Gang, 
Lager und EB – Trafos 

�  Brandabschnittsbildung der 
Schleusen 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Maschinenhaus, Gang, Lager 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Stiegenhausentlüftungsanlage 
gemäß TRVB S111 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Trockensteigleitung nach TRVB 
F 128 (C-Kupplungen) 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

BRANDABSCHNITT  9 28 m² 
EB-Trafos 28 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Kabelboden, Stiege und 
Gang 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Auffangraum 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Löschanlage mit 
Schaumzumischung nach der 
TRVB S 127  

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

BRANDABSCHNITT  10 17 m² 
Gang 17 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Kabelboden, 
Maschinenhaus, Stiege und 
Gang 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion (Stahlbeton) 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Kabelboden, Stiegenbereich 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 

BRANDABSCHNITT  11 286 m² 
Kabelboden 
0,4/0,6 kV – Raum 
(Ebene +5,5) 

143 
143 

m² 
m² 
 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus und Gang 

�  Bildet mit den auf Ebene +5,5m 
liegenden 0,4/0,6 kV – Raum 
einen Brandabschnitt 

�  Abschottung Durchbrüche EI 90 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Gang und ins Freie 
(Abstandsbestimmungen) 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

BRANDABSCHNITT  12 16 m² 
Nebentreppenturm 
Maschinenhalle 

16 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhalle 

�  Außenwand Wandkassette REI 
90 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zur 
Maschinenhalle 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zur 
Maschinenhalle 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Stiegenhausentlüftungsanlage 
gemäß TRVB S111 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

�  Trockensteigleitung nach TRVB 
F 128 (C-Kupplungen) 

BRANDABSCHNITT  13 20 m² 
Notstromdiesel 20 m² 

 

�  Containerbauweise in EI 30 

�  Abstand zur Maschinenhalle  
ca. 5 m 

 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

BRANDABSCHNITT  14 463 m² 
Blocktrafo DT 
Blocktrafo GT 
Leistungsschalter 
EB-Tarfo 
Leistungsschalter 
EB-Trafo U6 

113 
113 
60 
60 
60 
57 

m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

 

�  Offene Bauform ohne Decke 

�  Der Wandbereich der 
Maschinenhalle im Bereich des 
Leistungsschalters in 
brandbeständiger Ausführung 
(REI 90) 

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Auffangbereich 

 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Stationäre nicht automatische 
Löschanlage mit 
Schaumzumischung 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

BRANDABSCHNITT  15 179 m² 
Verbindungskollektror 
 

179 
 

m² 
 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Hauptreppenturm und Werk 
2 (Bestand) 

�  Abschottung Durchbrüche EI 90 

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Brandschutztüren (EI290-C)  

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Entrauchungsmöglichkeit 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

�  Notausstieg 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

GRUNDRISS +5.50 
PLANNR . WR17001_EIN_601  
BRANDABSCHNITT  16 85 m² 

Schmierölanlage GT 85 m² 
 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zur Maschinenhalle 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Auffangräume 

�  Brandschutztüren (EI290-C)  

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Stationäre nicht automatische 
Löschanlage mit Schaumzu-
mischung 

BRANDABSCHNITT  17 85 m² 
Schmierölanlage DT 85 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zur Maschinenhalle 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion (Stahlbeton) 

�  Betondecke 

�  Auffangbereich 

�  Brandschutztüren (EI290-C)  

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Stationäre nicht automatische 
Löschanlage mit Schaumzu-
mischung  

BRANDABSCHNITT  18 66 m² 
Archiv 66 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus und Stiege  

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Stiege 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

 

 

BRANDABSCHNITT  19 17 m² 
Gang 17 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus 0,4/6 kV 
Raum, Batterieraum und Stiege  

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Stiege und 0,4/6kV Raum 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

 

 

BRANDABSCHNITT  20 28 m² 
Batterieraum 28 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Gang, 0,4/6 kV Raum und 
Stiege  

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Gang 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

GRUNDRISS +11.80 
PLANNR . WR17001_EIN_602  
BRANDABSCHNITT  21 143 m² 

Leittechnik 143 m² 
 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus, Warte 

�  Montageöffnung in 
Brandwiderstandsklasse EI 90 

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Stiege 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

BRANDABSCHNITT  22 47 m² 
Warte 47 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus, Leittechnik 
und Stiege 

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stahlbeton 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zur 
Stiege und Leittechnik 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  

BRANDABSCHNITT  23 66 m² 
Archiv 66 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Maschinenhaus und Stiege 

�  Wandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Betondecke 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Stiege 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102  
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3.2 KÜHLWASSERBAUWERK 

Tab. 3.2.1: Bauliche und betriebstechnische Brandschutzmaßnahmen 

BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

KÜHLWASSERBAUWERK  
PLANNR . WR17001_EIN_650  
BRANDABSCHNITT  24 316 m² 

Bühnenbereich 
Pumpenhalle alle 
Ebenen  
Hydraulikaggregat, 
Klappenantriebe 
Lager 
 

245 
 
 

59 
 

12 

m² 
 
 
m² 
 
m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Leittechnik und Kabelraum / 
0,4/6kV-Anlage 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Brandschutztüren (EI290-C)  

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage nach der 
TRVB S 125 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 

 

BRANDABSCHNITT  25 33 m² 

Leittechnik 33 m² 
 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Bühnenbereich Pumpenhalle 
und Kabelraum 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Kabelraum und Bühnenbereich 
Pumpenhalle 

�  Abschottungen der Durchbrüche 
(EI 90) 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 

 

BRANDABSCHNITT  26 64 m² 

Kabelraum 
0,4/0,6 – kV Anlage 

37 
27 

m² 
m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Pumpenhalle und EB-Trafo 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zum 
Kabelraum und Bühnenbereich 
Pumpenhalle 

�  Abschottungen der Durchbrüche 
(EI 90) 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg - 
Orientierungsbeleuchtung nach 
TRVB E 102 
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BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

BRANDABSCHNITT  27 11 m² 

EB-Trafo 11 m² 
 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zu Pumpenhalle und 0,4/6 kV 
Anlage 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Brandschutztüren (EI290-C) zur 
0,4/6 kV-Anlage 

�  Abschottungen der Durchbrüche 
(EI 90) 

�  Auffangbereich 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

 

 

3.3 GASDRUCKREGELANLAGE 

Tab. 3.3.1: Bauliche und betriebstechnische Brandschutzmaßnahmen 

BEREICH BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBSTECHNISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

GASDRUCKREGELANLAGE  
PLANNR . WR17001_EIN_660 
BRANDABSCHNITT  28 183 m² 

Reduzier- und 
Verdichterraum 

183 m² 

 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum E-Raum 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R 90) 

�  Horizontaler Abstand 7,75 m zu 
den Türen 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 

�  Fluchtweg – Orientierungs-
beleuchtung nach TRVB E 102 

 

BRANDABSCHNITT  29 20 m² 

E-Raum 20 m² 
 

�  Brandabschnittsbildung REI 90 
zum Reduzier- und 
Verdichterraum und zum 
Fußbauwerk 

�  Außenwandaufbau Stahlbeton 

�  Tragkonstruktion Stb (R90) 

�  Dämmung - Baustoffklasse A2 

�  Brandmeldeanlage nach TRVB S 
123 (Schutzumfang: Vollschutz) 

�  Erste Feuerlöschhilfe nach TRVB 
F 124 
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Für die Gesamtanlage werden die übergeordneten Maßnahmen in nachstehender Tabelle 3.3.2 

dargelegt. 

Tab. 3.3.2: Zusammenfassung der vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen 

BAULICHE BRANDSCHUTZ- 
MAßNAHMEN 

BETRIEBS- 
TECHNISCHE BRANDSCHUTZ- 

MAßNAHMEN  

BETRIEBSORGANISATORISCHE 

BRANDSCHUTZMAßNAHMEN  

�  Brandabschnittsbildung REI 90/ 
EI90 

�  Fluchtstiegenhäuser 
�  Aufstell- und Bewegungsflächen 

für die Feuerwehr  
�  Löschwasserversorgung gemäß 

TRVB F 137 
 

�  Brandmeldeanlage (BMA – nach 
TRVB S 123 – Schutzumfang 
Vollschutz) 

�  Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
(RWA) nach TRVB S 125  

�  Stiegenhausentrauchung nach TRVB 
S 111 

�  Stationäre nicht automatische 
Schaumlöscheinrichtung (Sprinkler-
anlage mit Schaumzumischung)  

�  CO2 - Löschanlage nach TRVB S 140 
�  Frühwarnsystem nach § 12 AStV 
�  Trockensteigleitungen nach TRVB  

F 128 
�  Erste und erweiterte Löschhilfe nach 

TRVB F 124 

�  Aufnahme des BV in einen 
Gesamt-Brandschutzplan nach 
TRVB O 121 

�  Unterwiesene Personen im Brand-
schutzwesen (BSB / BSB-Stv. / 
BSW) Ausbildung gemäß TRVB O 
117 

�  Betriebsfeuerwehr am Standort 
(Bestand) 

�  Erstellung einer 
Brandschutzordnung 

�  Erstellung eines Alarmplanes 
(Räumungsalarm, Alarmierung der 
Einsatzkräfte 

�  Freigabescheinwesen (Feuer- und 
Heißarbeiten) 

�  Ausbildung und Unterweisung der 
Belegschaft (Arbeitnehmer) 

 

Hinweis: Die Primärtragkonstruktion (hier beim Kesselhaus als R 30 definiert) wird nicht nach der 

Normbrandkurve [ETK: � g = 20 + 345 × log(8 × t + 1)] sondern nach EUROCODE 3 (Stako) 

berechnet. 

 

Beispielhaft sei angeführt - Auszug aus EUROCODE 3:  

Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1993-1-2 Tragwerksbemessung für den Brandfall – 

Allgemeines 

Zur ÖNORM EN 1993-1-2:2007, Abschnitt 4.1(2) 

Die Berechnungen dürfen nur mit anerkannten Rechenverfahren durchgeführt werden. Als anerkannte 

Rechenverfahren gelten solche Verfahren, die hinsichtlich ihrer physikalischen Grundlagen vollständig 

veröffentlicht und im Hinblick auf die zu beschreibende Brandwirkung nachweislich validiert sind. Sie 

müssen eine dynamische Beschreibung des Brandgeschehens  ermöglichen. 

Bemessungsverfahren: Ein vollständiges analytisches Verfahren der konstruktiven Bemessung im 

Brandfall würde das Tragverhalten bei erhöhten Temperaturen, die mögliche Beanspruchung durch 

Wärme und die positiven Auswirkungen von vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzmaß-

nahmen sowie die mit diesen drei Faktoren verbundenen Unsicherheiten und die Bedeutung des 

Bauwerks (Konsequenzen bei Versagen) berücksichtigen. 

Gegenwärtig ist es möglich, einen Nachweis zur Bestimmung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit 

durchzuführen, der zumindest eine Reihe dieser Parameter beinhaltet, um damit nachzuweisen, dass 
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das Bauwerk oder seine Bauteile bei einem tatsächlichen Brand eine ausreichende Leistungsfähigkeit 

aufweisen. 

Wenn das Nachweisverfahren jedoch auf einer nominellen Brandkurve beruht, das bestimmte 

Feuerwiderstandsdauern vorgibt, berücksichtigt das Klassifizierungssystem (wenn auch nicht explizit) 

die oben angegebenen Merkmale und Unsicherheiten. 
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4  G R U N D L A G E N  –  U N T E R L A G E N ,  G E S E T Z E  U N D  

V E R O R D N U N G E N  S O W I E  R E G E L W E R K E  U N D  T E C H N I S C H E  

R I C H T L I N I E N  

Für die Betrachtung im ggstl. Brandschutzkonzept sind nachstehende Richtlinien bzw. Regelwerke 

aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen von besonderer Bedeutung (Auszug ohne 

Prioritätenreihung): 

Einreichunterlagen (/1/) = Technischer Bericht der Energie AG (Stand Nov. 2009) sowie 

Baupläne der Heindl & Partner ZT GmbH (Stand 19.07.2010) 

TRVB A 100 (/2/): Die Berechnung der baulichen bzw. betriebstechnischen 

Brandschutzmaßnahmen nach diesem Regelwerk ist nicht zweckmäßig 

(Begründung: Industriebau – Anwendung beschränkt).  

TRVB F 134 (/3/):  Die Aufstellflächen für die Feuerwehren sind zu prüfen und zu 

bewerten. 

Arbeitsstättenverordnung – AstV (/4/):  Hier insbesondere unter Maßgabe der 

Einhaltung der geforderten maximalen Fluchtweglängen bzw. sollten diese 

überschritten werden, so sind entsprechende Ersatzmaßnahmen als adäquaten 

Schutz für die Selbstrettung (Schutzziel: Personenschutz) anzuführen. 

TRVB S 123 (/5/):  Eine automatische Brandfrüherkennungseinrichtung mit 

nichtautomatischen Brandmeldern wird für das gesamte Betriebsobjekt projektiert 

und errichtet (Schutzumfang: Vollschutz). 

TRVB F 124 (/6/):  Das Konzept der ersten und erweiterten Löschhilfe wird nach diesen 

Bestimmungen ermittelt. 

TRVB S 125 (/7/):  Für einen wirkungsvollen Feuerwehrangriff sind die entsprechenden 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen zu situieren. 

TRVB O 121 (/8/):  Ein Brandschutzplan ist für das Betriebsobjekt zu erstellen (als 

Einsatzbehelf für die örtlichen Einsatzkräfte). 

TRVB S 114 (/9/): Hier werden die Anschaltbedingungen für die Brandmeldeanlage 

(BMA) geregelt. 
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TRVB F 137 (/10/): In dieser RL wird der Löschwasserbedarf als Summation der 

immobilen und mobilen Brandlasten als Funktion der verschiedenen Nutzungen 

dargestellt – übertragbar auf das ggstl. BVH. 

TRVB S 140 (/11/) Die Gasturbine mit den zuggehörigen Einrichtungen sowie der H2-

Lagerraum werden mit einer CO2 - Löschanlage ausgestattet. 

TRVB S 127 (/12/): In den Bereichen mit Öl (Trafo, Schmierölanlage,..) sind 

Sprinkleranlagen geplant, das Konzept ist aufgebaut nach einer BMA + RWA (= 

Außenangriff vor Innenangriff). 

TRVB A 150 (/13/): Situierung eines Sicherheitsaufzuges für die Feuerwehr. 

TRVB A 149 (/14/):  Der Brandschutz auf Baustellen ist bei der Ausführung der 

Betriebsanlage zwingend zu berücksichtigen. 

ÖBFV VB-01 (/15/): Anforderungen an die Löschwasserversorgung. 

ÖBFV VB-03 (/16/):  Überwachung brandgefährlicher Tätigkeiten (Baustellenbetrieb). 

ÖBFV VB-05 (/17/):  Diese ÖBFV- Richtlinie regelt den Löschmittelbedarf für 

Betriebsanlagen – gleich so die TRVB F 137 (/10/) w.o. 

TRVB B 108 (/18/):  Mit diesem Regelwerk werden die baulichen Brandab-

schnittsbildungen beschrieben bzw. beurteilt, hier insbesondere unter der 

Beachtung der Umgebungssituation. 

OÖ Bautechnikverordnung (/19/):  Die OÖ Bautechnikverordnung wird angewendet und 

entsprechend berücksichtigt. 

TRVB E 102 (/20/):  Diese Richtlinie regelt Errichtung und Anordnung von 

Fluchtwegorientierungsbeleuchtungen sowie bodennahen Sicherheitsleitsystemen. 

ÖNORM EN 1838 (/21/): Diese Norm beschreibt die Anforderungen einer 

Notbeleuchtung. 

OIB 2 (/22/): allgemein anerkannte Regel der Technik zur Beurteilung des Brandschutzes 

von Bauten.  

OIB 2.1 (/23/): Die OIB 2.1 regelt den Brandschutz bei Betriebsbauten und wurde im 

ggstl. Konzept als Regelwerk entsprechend berücksichtigt. Änderungen nur insoweit 

zugelassen, als das vorab postulierte Schutzziel jedenfalls eingehalten wird.  
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ÖNORM F 3031 (/24/): Regelt Bestandteile der automatischen Brandfrüherkennung – 

wird u.a für die Auswahl der Brandalarmkriterien herangezogen. 

ÖNORM F 3032 (/25/): Regelt Bestandteile, hier insbesondere das Steuerzentralgerät, 

der automatischen Brandfrüherkennung – wird u.a für die Auswahl der 

Brandalarmkriterien herangezogen. 

ÖVE/ÖNORM E 8002-3 (/26/): Diese ÖVE/ÖNORM regelt gemeinsam mit ÖVE/ÖNORM 

E 8002-1 das Errichten und Instandhalten von Starkstromanlagen einschließlich der 

Sicherheitsstromversorgungsanlagen in Verkaufsstätten und Ausstellungsstätten 

und den dazugehörenden Rettungswegen. 

ÖNORM B 3806 (/27/): Diese ÖNORM beschreibt die Anforderungen an das 

Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen). 

TRVB E 154 (/28/):  Diese Richtlinie dient der risikobezogenen Zuordnung von 

Blitzschutzmaßnahmen und Schutzklassen. 

ÖVE/ÖNORM E 8049-1 (/29/): Diese ÖVE/ÖNORM gilt für das Planen und Errichten von 

Blitzschutzsystemen für allgemeine bauliche Anlagen bis zu  

60 m Höhe. 

TRVB O 117 (/30/):  Diese Richtlinie regelt die Ausbildung von Brandschutzorganen und 

legt die diesbezüglichen Ausbildungskriterien fest. 

VGB R 108 (/31/):  Diese Richtlinie regelt die Brandschutzmaßnahmen in Kraftwerken. 

DIN 18230-1 (/32/): Diese Regelwerk dient als Grundlage zur Berechnung der 

Brandwiderstandsdauer von Bauteilen. 

TRVB S 111 (/33/):  Für einen wirkungsvollen Rauchabzug in den Stiegenhäuser. 

TRVB S 152 (/34/):  Die Gasturbine mit den zuggehörigen Einrichtungen sowie der H2-

Lagerraum werden mit einer Löschanlage ausgestattet (siehe /11/). 
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5  V O R B E U G E N D E  B R A N D S C H U T Z M A S S N A H M E N  

5.1 BAULICHE AUSFÜHRUNG  (BAUBESCHREIBUNG UND EINRE ICHUNG) 

Auf Grundlage der Einreichplanung (/1/) werden zum Zwecke der Vollständigkeit die Ausführungen 

der folgenden Bereiche ho. wieder gegeben, und zwar: 

Maschinenhaus / Kesselhaus (Power Island)  

.1 Maschinenhalle: Massivbauweise, Stahlbetonbau ®  F90 (Tragkonstruktion + 

Mauerwerk + Dacheindeckung) 

.2 Haupttreppenturm: Massivbauweise, Stahlbetonbau (Ausführung wie  

oben) 

.3 Kesselhaus / Kondensatreinigung: Wände in Paneelbauweise, Tragkonstruk-

tion in Stahlbauweise (R 30 – Nachweisverfahren nach EUROCODE 3), 

Trapezblech und leichte Eindeckung ®  F0-Konstruktion 

.4 Ammoniakbehälter: Wände zum Kesselhaus in Massivbauweise, Tragkons-

truktion in Stahlbauweise, Trapezblech und leichte Eindeckung ®  F0-Kons-

truktion 

.5 Nebentreppenturm Kesselhaus: W90-Paneele ®  zugeordnet zum Kesselhaus, 

ansonsten W0-Bauweise (Stahlkonstruktion) 

.6 Nebentreppenturm Maschinenhalle: Massivbauweise ®  zugeordnet zur 

Maschinenhalle, ansonsten W0-Bauweise (Stahlkonstruktion) 

.7 Hilfskessel: Wände in Paneelbauweise, Tragkonstruktion in Stahlbauweise (R 30 

– Nachweisverfahren nach EUROCODE 3), Trapezblech und leichte Eindeckung 

®  F0-Konstruktion 

.8 E-Gebäude: Massivbaukörper – Stahlbetonbauweise 

.9 Blocktrafo und EB-Trafo:  Massivbaukörper – Stahlbetonbau ®  massiv (F90) 

(ohne Eindeckung) 

.10 Wasserstofflager: Massivbaukörper – Stahlbetonbauweise 

.11 Notstromdiesel: Containerbauweise (REI 30 Konstruktion) 

 

Kühlwasserbauwerk  

.12 Kühlwasserbauwerk: Massivbauweise, Stahlbetonbau ®  F90 (Tragkonstruktion 

+ Mauerwerk + Dacheindeckung) 
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Gasdruckregelanlage  

.13 Gasdruckregelanlage: Massivbaukörper + Stahlbetonbau 

 

5.2 BAULICHER BRANDSCHUTZ 

5.2.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Eine vollständige Abtrennung zwischen dem Maschinenhaus und dem Kesselhaus ist durch das 

Innere des Diffusors nicht möglich. Außerhalb des Diffusors ist eine brandbeständige Ausführung (REI 

90) gegeben. 

Die Tragkonstruktion des Maschinenhauses, E-Gebäudes, Stiegenhäuser, Kühlwasserbauwerk und 

Gasdruckregelanlage (Wände und Decken) wird in der Brandwiderstandsklasse R 90 hergestellt. 

Trenndecken über dem obersten Geschoß REI 60, ansonsten sämtliche brandabschnittsbildende 

Bauteile (Wände und Decken) werden in der Brandwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 ausgeführt.  

Bodenbeläge werden mit einem Brandverhalten der Anforderungsklasse Cfl,1 , Wandflächen mit einem 

Brandverhalten der Anforderungsklasse D (bzw. ÖNORM B3806 Tabelle mehr als drei Geschoße) 

ausgeführt. 

Deckenflächen werden mit einem Brandverhalten der Anforderungsklasse C-s2d0, (im Bereich von 

Treppen C-s1d0) ausgeführt. 

Weiters ist der bauliche Brandschutz gekennzeichnet durch: 

·  Durchgänge in Brandwänden werden mittels Brandschutztüren und Toren (EI290-C) 

abgeschlossen. 

·  Sämtliche Leitungs-, Rohr- und Kabeldurchführungen durch Brandwände werden mit 

geprüften Systemen der Qualifikation der Brandwand entsprechend abgeschottet. 

·  Die Brandmauern verlaufen gemäß OIB 2.1 (/23/) vertikal bis 0,50 m über die Dachkante. 

Ein vertikaler Brandüberschlag zwischen den einzelnen Brandabschnitten wird dadurch 

verhindert.  

·  Horizontale und vertikale Brandüberschlagslinien werden gemäß OIB 2.1 (/23/) durch 

Wände mit Brandschutzqualität (REI 90 bzw. EI 90) hergestellt. 

·  Die entsprechenden Mindestabstände der geschoßweisen Brandabschnittsbildung von 

größer gleich 1,5 m sind einzuhalten. 

Die Dachhaut wird durchgehend und mindestens schwer brennbar (B1) und flugfeuerresistent 

ausgeführt. 

                                                      

1 Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 1838 (/21/) 
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Die Treppentürme werden nach Tabelle 2 Kat. 4 der OIB 2.1 projektiert. Dabei werden Bodenbeläge 

mit dem Brandverhalten A2fl und Wand- und Deckenbeläge mit dem Brandverhalten A2-s1,d0 der 

Euroklasse eingesetzt. 

 

Die Fassade wird aus nicht brennbaren Materialien ausgeführt. 

Die detaillierten baulichen Brandschutzmaßnahmen sowie die genannten Brandabschnittsbildungen 

sind in der beiliegenden Brandschutzskizze (Anhang C) ersichtlich. 

 

5.2.2 ABSTAND ZU BENACHBARTEN OBJEKTEN (BRANDÜBERSC HLAG) 

Auf Grund der Bauhöhen von ca. 52 m für das Kesselhaus und ca. 32 m für die Maschinenhalle 

ergeben sich nach der OIB 2.1 Kap. 3.2.3 (Grundgrenzen) die Abstände: 

ca. 32 m Kesselhaus und  

ca. 19 m für die Maschinehalle 

und nach Kap. 3.2.5 (andere Objekte) die Abstände: 

ca. 62 m Kesselhaus und  

ca. 38 m für die Maschinehalle 

Diese Abstände zwecks Hintanhaltung eines etwaigen Feuerübersprungs (auf Grund des ohnehin 

bestehenden Baukörpers) können nur teilweise eingehalten werden.  

 

Daher ist unter anderem das Objekt mit einer automatischen Brandfrüherkennungseinrichtung (BMA 

gemäß der TRVB S 123) und automatischer Alarmweiterleitung zur Empfangszentrale der 

Betriebfeuerwehr Riedersbach ausgestattet. Somit ist sichergestellt, dass durch den abwehrenden 

Brandschutz der Betriebsfeuerwehr eine planbare Hilfsfrist von jedenfalls �  7 min für einen Erstschlag 

eingeleitet werden kann. Folglich ist ein Brandereignis in Verbindung mit der Betrachtungsweise eines 

flash overs praktisch gesehen ausgeschlossen.  

 

Ergänzend sind bei den relevanten Anlagen teilweise automatische sowie nichtautomatische 

Löschanlagen (Gas- und Sprinkleranlagen mit Schaumzumischung) geplant. 

 

Weiters wird ein mittlerer Abstand der Kohlelagerung von 15 m zum Maschinen- und Kesselhaus 

ausgeführt. Diesbezüglich wurde eine Simulation eines Brandes mit einer Normbrandfläche von 20 m² 

durchgeführt. Als Ergebnis nach 30 min (stabiler Zustand) ergibt sich für das Gebäude eine 

Wärmebelastung von max. 50 °C, Details sind dem Anh ang B zu entnehmen. 
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Im unmittelbaren Bereich des Kühlwasserbauwerk befindet sich das Kühlwassereinlaufbauwerk Werk 

II, welches nur durch den Schrapperkanal getrennt ist 

Die Gasdruckregelanlage (E-Raum) ist direkt an das Fußbauwerk (brandabschnittsmäßige Trennung) 

angebaut. Die Kohlelagerung ist in einem Abstand von ca. 21 m situiert. Zwischen den beiden 

Bereichen befindet sich die Erdgasübergabe der OÖ Ferngas. Der Kamin des bestehenden 

Kraftwerkblockes befindet sich in einem Abstand von ca. 50 m zum Gasdruckregelraum. 

 

5.3 BETRIEBSTECHNISCHE BRANDSCHUTZMAßNAHMEN 

Der betriebstechnische Brandschutz erfolgt durch Installierung nachstehender Maßnahmen: 

 

5.3.1 LÖSCHANLAGEN 

5.3.1.1 Sprinkleranlage (Sprühflutanlage - Leerverr ohrung mit Einspeisemöglichkeit für die 
Feuerwehr)  

Die Sprühflutanlage wird in Anlehnung an die VdS 2109 Richtlinien für Sprühwasserlöschanlage und 

die VB-05 geplant. Die Versorgung erfolgt durch die Betriebsfeuerwehr (Leerverrohrung). Sie ist als 

Unterstützung für einen etwaigen Innenangriff der Betriebfeuerwehr ausgelegt.   

Weiters werden Schaumbeimischungen installiert. 

Schutzumfang   

Die Sprühflutanlage wird als Teilschutz geplant.  

Geschützte Bereiche:  

GT- und DT-Ölmodule 

EB - Trafos 

Blocktrafos GT und DT sowie EB - Trafos 

Schmierölanlagen 

 

Einstufung: 

Nutzung: GT-Ölmodul / DT-Ölmodul /   

 Schmierölanlagen   

Anlagenart: Sprühflutanlage  

Wirkfläche (Gleichzeitigkeit 1 Gruppe): ca. 85 m²  
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Wasserbeaufschlagung: 8 mm/min.m²  

Schaummittelbeimischung: 3 %  

max. Wasserleistung: 85 x 8 = 680 l/min  

max. Schutzfläche/Düse: 9 m²  

 

Nutzung: EB - Trafos   

Anlagenart: Sprühflutanlage  

Wirkfläche (Gleichzeitigkeit 1 Gruppe): ca. 28 m² / 48 m²  

Wasserbeaufschlagung: 8 mm/min.m²  

Schaummittelbeimischung: 1%  

max. Wasserleistung: 28 (48) x 8 = 224 (384) l/min   

max. Schutzfläche/Düse: 9 m²   

 

Nutzung: Blocktrafos DT / GT   

Anlagenart: Sprühflutanlage  

Wirkfläche (Gleichzeitigkeit 1 Gruppe): ca. 136 m²  

Wasserbeaufschlagung: 8 mm/min.m²  

Schaummittelbeimischung: 1 %  

max. Wasserleistung: 136 x 8 = 1.088 l/min  

max. Schutzfläche/Düse: 9 m²   

 

5.3.1.2 Gaslöschanlage  

Die Gaslöschanlagen wird nach den Vorschriften der TRVB S 140 bzw. S 152 geplant. Die 

Versorgung mit Löschgas erfolgt von Flaschenbatterien. 

Schutzumfang   

Die Gaslöschanlagen wird als Teilschutz (Anlagenschutz) geplant.  

Geschützte Bereiche: 

Gasturbineneinhausung  

Abgasseitiger Lagertunnel 

Gasturbinen-Gasschloss 

Wasserstoffversogungsstation 

Schallschutzhaube des Verdichters in der Gasdruckregelanlage 
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5.3.2 BRANDMELDEANLAGE 

5.3.2.1  Allgemeine Kriterien  

Das Gebäude wird mit einer automatischen Brandmeldeanlage gemäß den Bestimmungen der TRVB 

S 123 (/5/) im Schutzumfang Vollschutz ausgestattet und über eine automatische 

Übertragungseinrichtung an die Zentrale der Betriebsfeuerwehr Riedersbach angeschlossen. Als 

Übertragungskriterium werden folgende Bereiche unterschieden: 

Übertragungskriterium: Brandmeldealarm, Druckknopfmelder 

Um bei Fehl- und/oder Täuschungsalarmen das Ausrücken der öffentlichen Feuerwehr zu vermeiden, 

ist eine Interventionsschaltung vorgesehen. 

Interventionsschaltung:  

Tagbetrieb:   Interventionszeit: 60 sec. 

   Erkundungszeit: 300 sec. 

Interventionsdienst bestehend aus der Betriebsfeuerwehr bzw. betrieblicher Gefahren-

abwehrkräfte (unterwiesene Personen), welche ständig anwesend sind, die Ausbildung erfolgt 

nach den Vorgaben des OÖ LFV bzw. gemäß TRVB O 117 (/30/) 

Nachtbetrieb: Wie Tagbetrieb da die Zentralwarte ist rund um die Uhr besetzt ist. 

Es werden flächendeckend automatische Brandmelder installiert. Bei allen Ausgängen sind 

Druckknopfmelder vorgesehen. Bei Betätigung eines DKM (Handfeuermelder) bzw. bei Auslösung 

eines zweiten Brandmelders während des Interventionsbetriebs erfolgt eine sofortige Alarmierung der 

Feuerwehr.  

Die Brandmeldeanlage wird nach den Fertigstellungsarbeiten einer Abnahme von einer hierfür 

staatlich akkreditierten Prüfstelle unterzogen. Für das Objekt wird ein Brandschutzplan gemäß der 

TRVB O 121 (/8/) erstellt. 

 

Weiters ist projektiert: 

Frühalarmierung der Arbeitnehmer (Einleiten der Flucht in der Frühphase für die gesamte 

Betriebsanlage möglich): Es wird diese Brandfrüherkennungseinrichtung so genutzt, dass eine 

brandfallgesteuerte Warn- und Alarmierungseinrichtung, wie z.B. Piezosirenen (in sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen nach § 12 Arbeitsstättenverordnung, AStV - /4/) projektiert wird. 
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5.3.2.2 Brandfallsteuerung  

Die Brandfallsteuerung ist Bestandteil der Brandmeldeanlage (ein oder mehrere Transponder). 

Nachstehende Brandfallsteuerungen nach TRVB S 151 (/35/) sind projektiert: 

·  Evakuierungsfahrt des Aufzuges �  Brandfallhaltestelle im Erdgeschoss (außer bei der 

Detektion des Brandes im Erdgeschoss �  Brandfallhaltestelle Obergeschoss) 

·  Alarmweiterleitung (Feuerwehrbedienfeld, Alarmierung optisch und akustisch, 

Schlüsseltresor usw.)  

·  Belüftungsanlagen, Klimaanlagen �  Aus 

·  Brandrauchentlüftung �  Ein 

 

5.3.2.3 Einrichtungen, Hauptangriffsweg der Feuerwe hr  

Gelbe Blitzleuchte, Feuerwehrbedienfeld gemäß ÖNORM F 3031, Schlüsseltresor nach ÖNORM F 

3032, Druckknopfmelder (DKM) orange für die Entrauchung der Stiegenhäuser, DKM orange für die 

Brandentrauchung Hallen, DKM blau für die HKL – Anlagen als Lüftungsstopp, DKM rot für die 

Alarmierung als Handfeuermelder. 

 

5.3.3 RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGE 

Die beiden Stiegenhäuser werden gemäß der TRVB S 111 (/33/) entraucht. Im obersten Stockwerk 

und im Haupt - Angriffsweg der Feuerwehr werden Druckknopfmelder situiert. Die Ansteuerung erfolgt 

durch diese Druckknopfmelder manuell. 

Die Maschinenhalle und das Kesselhaus / Kondensatreinigung sowie das Kühlwasserbauwerk werden 

mit Brandrauchentlüftungen nach der TRVB S 125 (/7/) ausgestattet. Nähere Angaben sind den 

Brandschutzskizzen G31-G37 zu entnehmen. 

 

5.3.4 ERSTE UND ERWEITERTE LÖSCHHILFE  

Die erste und erweiterte Löschhilfe mittels Feuerlöscher wird nach Maßgabe der TRVB F 124, 

Ausgabe 1997 (/6/) angewandt.  

Die Arten der Feuerlöscher bzw. deren Bemessung (Anzahl) hat nach diesem Regelwerk – 

entsprechend nachstehendem Tabellenwerk – zu erfolgen. 
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Feuerlöscher nach ÖNORM 

EN 3 
Feuerlöscher nach TRVB F 124 

LE A B A B A, B 

1 5 A 21 B   K 2   

2 8 A 34 B PG 2, W 6 P 2 PG 2 

3   55 B   K 6, S 10 S 10 

4 13 A 70 B W 10, S 10     

5   89 B       

6 21 A 113 B PG 6 P 6 PG 6 

9 27 A 144 B       

10 34 A   PG 10   PG 10 

12 43 A 183 B P 12 P 12 PG 12 

15 55 A 233 B       

Es ergeben sich somit die erforderlichen Löschmitteleinheiten zu 

Maschinen- und Kesselhaus 

Bereich Brandab-

schnitts-

fläche 

Brand-

gefähr 

dung 

Lösch-

einheiten 

gesamt 

Löschmittel Lösch-

einheiten 

Anzahl 

Feuer-

löscher 

Anzahl 

Wand-

hydranten 

Grundriss 0.00, +2.50 

Plannr. WR17001_EIN_100 bzw. WR17001_EIN_600  

Kesselhaus 853 Normal 17 P6 6 3 -- 
Kondensat-

reinigung 441 Normal 9 P6 6 2 -- 

Hilfskessel 103 Normal 1 P6 6 1 -- 
Ammoniak-

behälter 23 Normal 1 W10 4 1 -- 
Nebentrep-

penturm 

Kesselhaus 19 Normal 0 W10  4 1 -- 
Haupttrep-

penturm 

inkl. 

Schleusen 59 Normal 1 W10 4 1 -- 
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Bereich Brandab-

schnitts-

fläche 

Brand-

gefähr 

dung 

Lösch-

einheiten 

gesamt 

Löschmittel Lösch-

einheiten 

Anzahl 

Feuer-

löscher 

Anzahl 

Wand-

hydranten 
Maschinen-

halle 3.558 Normal 71 P12 12 6 -- 

H2-Lager 50 Normal 1 K5 5 1 -- 

Lager 66 Normal 1 W6 2 1 -- 
Stiegen-

bereich und 

Schleuse 23 Normal -- -- -- -- -- 

EB-Tarfos 28 Normal 1 -- -- -- -- 

Gang 17 Normal 1 -- -- -- -- 

Kabelboden 143 Normal 3 K5 5 1 -- 
Nebentrep-

penturm 

Maschinen-

halle 16 Normal -- -- -- -- -- 
Notstrom-

diesel 20 hoch      
Dampf-

turbinen-

satz 395 Normal 8 P6 6 2 -- 
Kondensat-

keller 253 Normal 5 P6 6 1 -- 
Blocktrafo 

DT 136 Normal 3 P6 6 1 -- 
Blocktrafo 

GT 136 Normal 3 P6 6 1 -- 
Leistungs-

schalter 48 Normal 1 -- -- -- -- 

EB-Tarfos 48 Normal 1 -- -- -- -- 
Leistungs-

schalter 48 Normal 1 -- -- -- -- 

Gang 29 Normal 1 K5 5 1 -- 

EB-Tarfos 28 Normal 1 -- -- -- -- 
Batterie-

raum 20 Normal 0 -- -- -- -- 
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Bereich Brandab-

schnitts-

fläche 

Brand-

gefähr 

dung 

Lösch-

einheiten 

gesamt 

Löschmittel Lösch-

einheiten 

Anzahl 

Feuer-

löscher 

Anzahl 

Wand-

hydranten 
Nebentrep-

penturm 

Maschinen-

halle 16 Normal 0 W10  4 1 -- 

Grundriss +5.50 

Plannr. WR17001_EIN_001 bzw. WR17001_EIN_601 
Schmieröl-

anlage GT 85 Hoch 5 WS6 A 10 1 -- 
Schmieröl-

anlage DT 85 Hoch 5 WS6 A 10 1 -- 
Sozialraum 

66 Normal 1 W6 2 1 -- 
Gang 

17 Normal -- -- -- -- -- 
Batterie-

raum 
28 Normal 1 K5 5 1 -- 

0,4/6kV-

Raum 
143 Normal 3 K5 5 1 -- 

--Blocktrafo 

DT 136 Normal 3 P6 6 1 -- 
Blocktrafo 

GT 136 Normal 3 P6 6 1 -- 
Leistungs-

schalter 48 Normal 1 -- -- -- -- 
EB-Tarfos 

48 Normal 1 -- -- -- -- 
Leistungs-

schalter 48 Normal 1 -- -- -- -- 

Grundriss +11.80 

Plannr. WR17001_EIN_102 bzw. WR17001_EIN_602 

Leittechnik 143 Normal 3 K5 5 1 -- 

Warte 47 Normal 1 K5 5 1 -- 

Archiv 66 Normal 1 W6 2 1 -- 
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Kühlwasserpumpenhaus 

Bereich Brand-

abschnitts-

fläche 

Brand-

gefähr 

dung 

Lösch-

einheiten 

gesamt 

Löschmittel Lösch-

einheiten 

Anzahl 

Feuer-

löscher 

Anzahl 

Wand-

hydranten 

Kühlwasserbauwerk 

Plannr. WR17001_EIN_150 bzw. WR17001_EIN_650  
Bühnen-

bereich 

Pumpenhal-

le alle 

Ebenen 

inkl. 

Hydraulik-

aggregat, 

Klappen-

antriebe 

und Lager 316 Normal 6 WS6A 10 1 -- 

Leittechnik 33 Normal 1 K5 5 1 -- 
Kabelraum, 

0,4/6 kV - 

Anlage 64 Normal 1 K5 5 1 -- 

EB-Trafo 11 Hoch 1 WS6A 10 1 -- 
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Gasdruckregelanlage 

Bereich Brand-

abschnitts-

fläche 

Brand-

gefähr 

dung 

Lösch-

einheiten 

gesamt 

Löschmittel Lösch-

einheiten 

Anzahl 

Feuer-

löscher 

Anzahl 

Wand-

hydranten 

Gasdruckregelanlage 

Plannr. WR17001_EIN_160 bzw. WR17001_EIN_660 
Reduzier- 

und 

Verdichter-

raum 183 Normal 5 K5 5 1 -- 

E-Raum 20 Normal -- -- -- -- -- 
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6  S O N S T I G E  B R A N D S C H U T Z M A S S N A H M E N  

6.1 AUFFANGRAUM (= AUFFANGWANNE + LÖSCHWASSERRETENT ION) 

6.1.1 AUFFANGWANNE 

Im Kraftwerk werden nachstehend wassergefährdende Medien gelagert bzw. verwendet: 

 

Stoffbezeichnung 
max. 

Lagermengen  
Lagertyp Maßnahme 

Ammoniakwasser NH4OH (< 25%) 60 m³ 
Lagertank mit 

Absorptionsbehälter 

liegender, druckloser, zylindrischer 

Tank, aufgestellt in dichter Beton-

Auffangwanne 

Glykol (Anti-Icing; VD-

Waschflüssigkeit) 
3 m³ 

geschlossenes 

System, 

Transportbehälter 

geschlossener Mischbehälter   

aufgestellt in Auffangtasse 

Waschflüssigkeit 300 l 
Mischbehälter 

Gitterbox 25l 

geschlossener Mischbehälter   

aufgestellt in Auffangtasse 

Schwefelsäure  H2SO4 2 x 1000 l Inhalt der Batterien 
in eigenem Raum, verfliest, 

(zwangs-) belüftet 

Salzsäure  HCl  (30%ig) 30 m³ GFK-Lagertank baulich getrennte Aufstellung 

jeweils in Auffangwanne zur 

Aufnahme der gesamten 

Lagermenge 
Natronlauge  NaOH (50%-ig) 30 m³ GKF-Lagertank 

Dosierstationen        

Carbohydrazid (5 - 10%) 0,4 m³ Gitterbox 25 l Sämtliche Behälter befinden sich in 

Auffangwannen bzw. sind in 

Doppelmantelausführung 

ausgeführt - 

Ammoniakanrührbehälter mit 

Aktivkohlefilter 

Natronlauge  NaOH  (3%-ig) 1 m³ 
Feststoff in 50 kg 

Säcken 

Ammoniakwasser NH4OH (25%-ig) 

angerührt auf 4%        
1 m³ Ansetztank 

Hydrauliköl GT 1 m³ Lagertank 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

Hydrauliköl DT (Steueröl) 1 m³ Lagertank 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 34 von 52  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ  
Stand Juli 2010 

 

Stoffbezeichnung 
max.  

Lagermengen  
Lagertyp Maßnahme 

Turbinenöl  Gasturbine 60 m³ 

Lagertank inkl. 

geschlossenes 

System 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

Turbinenöl  Dampfturbine 50 m³ 

Lagertank inkl. 

geschlossenes 

System 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

Trafoöl Blocktrafos 95 m³ 
geschlossenes  

System 

Aufstellung in eigenen Wannen, 

welche im Falle des Berstens die 

gesamte austretende Menge 

aufnehmen können 

Trafoöl Eigenbedarfstrafo 5.5 m³ 
geschlossenes  

System 

Aufstellung in eigenen Wannen, 

welche im Falle des Berstens die 

gesamte austretende Menge 

aufnehmen können 

Hydrauliköl für Umleitstation (HD-

Umleitstation AHK) 
400 l 

geschlossenes 

System 

Aufstellung Puffertank in 

Auffangwanne 

Hydrauliköl für Umleitstation (MD-

/ND-Umleitstation AHK) 
300 l 

geschlossenes 

System 

Aufstellung Puffertank in 

Auffangwanne 

Dieselöl Brennstoff 4 m³ Lagertank 
Aufstellung in eigener 

Auffangwanne 

Diesel Schmieröl 180 l Lagertank 
Aufstellung in eigener 

Auffangwanne 

Fette und Schmierstoffe 4 x 50 kg 
in eigenem 

Lagerraum 
undurchlässige Bodenplatte 

 

Das Auffangvolumen wird einerseits durch separate medienbeständige Auffangwannen als auch 

durch Auffangräume in eigenen Räumlichkeiten hergestellt. 

 

6.1.2 LÖSCHWASSERRETENTION  

Nach H.J. Prinzing (Untersuchungsergebnisse von mehr als 300 Bränden unterschiedlichster 

Brandgeometrien) 

 

In Abhängigkeit der Fläche und des jeweiligen Löschmittels (Schaum bzw. Wasser) ergibt sich die 

Löschwasserretention zu (hier Schwerpunkt Schaum): 
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Das Volumen der erforderlichen Löschwasserretention wird aufgrund praktischer Erfahrungen bzw. 

mittels theoretischer Abschätzungen wie folgt ermittelt: 

 
Input-Parameter  

 
a) Zu betrachtende Abschnittsfläche A (m²)  

b) Löschmittel 

Bei den zu betrachteten mobilen Brandlasten wird vorwiegend Mittel- bzw. Schwerschaum mit einer 

Verschäumungszahl VZ 75 (= Mittelschaum: 1 Teil Wasser ergeben 75 Teile Schaum) bzw. VZ 20  

(= Schwerschaum: 1 Teil Wasser ergeben 20 Teile Schaum) eingesetzt. 

c) Der Wasseranteil x im Schaum kann im Mittel mit 12 % angenommen werden (x = 0,12). 

d) Der Wasserdurchsatz q wird mit q = 5 l/m².min angenommen. 

e) Der Schadanteil SA des aufgebrachten Löschwassers wird mit 15 % angenommen (SA = 
0,15). 

Der Schadanteil ist dabei jener Anteil des Löschwassers, der in der Löschwasserretention 

aufgefangen werden muss. Der Rest des aufgebrachten Löschwassers verdampft. 

f) Das erforderliche Löschwasserrückhaltevolumen (Löschwasserretention) ergibt sich 
damit zu: 

 Vretention = A*q*t*x*SA*VZ*10-3  (m³) [1] 

 mit: 

 Vretention (m³) erforderliches Löschwasserrückhaltevolumen 

 A (m²) betrachtete Abschnittsfläche 

 q (l/m².min) Löschwasserrate 

  gewählt: q = 5 l/m².min 

 t (min) Brandbekämpfungsdauer (Löschdauer) 

  gewählt: t = 30 min 

 x (-) Wasseranteil im Schaum 

  gewählt: x = 0,12 

 SA (-) Anteil des Schadwassers 

  gewählt: SA = 0,15 

 VZ (-) Verschäumungszahl 

  gewählt: VZ = 75  

 10-3 Umrechnungsfaktor von l auf m³ 

 

Der Ausdruck q*t*x ergibt einen Wert von 5 l/m².min*30 min*0,12 = 18 l/m² und wird in den 

nachfolgenden Betrachtungen als konstant angenommen. Dies deswegen, da je nach 

Einsatzbedingungen sowohl die Brandbekämpfungsdauer als auch die Löschwasserrate 

unterschiedlich sein können. 
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Für die Abschätzung der erforderlichen Löschwasserretention stimmt dieser Wert sehr gut mit 

praktischen Erfahrungen überein. Das erforderliche Löschwasserrückhaltevolumen ergibt sich dann 

gemäß Glg. 2 zu (gerechnet als Wasseranteil im Schaum, unabhängig ob als Schwer- oder 

Mittelschaum): 

VRetention  = 2,7*10-3*VZ*A (m³) 

Für nachstehende Räume ergeben sich folgende Löschwasserretentionsvolumina: 

Maschinen- und Kesselhaus 

Brandabschnitt Fläche [m²] Rückhaltevolumen [m³] 

Brandabschnitt 1:  
Kesselhaus / Kondensatreinigung / 
Hilfskessel 

1.398 283 

Brandabschnitt 2:  
Ammoniakbehälter 

23 5 

Brandabschnitt 5:  
Maschinenhalle / Diffusor 

3.558 721 

Brandabschnitt 6:  
H2 - Lager 

50 0 1) 

Brandabschnitt 9:  
EB-Trafo 

28 6 

Brandabschnitt 11:  
Kabelboden / 0,4/0,6 – kV Raum 

286 58 

Brandabschnitt 13:  
Notstromdiesel 

20 4 

Brandabschnitt 14:  
Blocktrafos / Leistungsschalter 

463 94 

Brandabschnitt 16:  
Schmierölanlage GT 

85 17 

Brandabschnitt 17:  
Schmierölanlage DT 

85 17 

Brandabschnitt 20:  
Batterieraum 

28 6 

1) Da keine wassergefährdenden Materialien verbaut sind kann eine Lösch-

wasserrückhaltung entfallen. 
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Kühlwasserbauwerk 

Brandabschnitt Fläche [m²] Rückhaltevolumen [m³] 

Brandabschnitt 24:  
Bühnenbereich Pumpenhalle alle 
Ebenen, Hydraulikaggregat, Klappen-
antriebe und Lager 

316 64 

Brandabschnitt 25:  
Leittechnik 

33 7 

Brandabschnitt 26:  
Kabelraum / 0,4/6 kV Raum 

64 13 

Brandabschnitt 27:  
EB-Trafo 

11 2 

Gasdruckregelanlage 

Brandabschnitt Fläche [m²] Rückhaltevolumen [m³] 

Brandabschnitt 28:  
Reduzier- und Verdichterraum 

183 0 1) 

Brandabschnitt 29:  
E-Raum 

11 2 

1) Da keine wassergefährdenden Materialien verbaut sind kann eine Lösch-
wasserrückhaltung entfallen. 

 

Nach Deutscher Löschwasserrückhalterichtlinie 

Gemäß den Planungsaktivitäten werden Stoffe mit einer durchschnittlichen Wassergefährdungsklasse 

WGK 2 (Brand von Ölen– kontaminiertes Löschwasser) in Verkehr gesetzt. 

 

Entsprechend Para 3.13 (Sicherheitskategorien) der Deutschen Löschwasserrückhalterichtlinie 

(LöRüRl) wird für die Betriebsanlage die Sicherheitskategorie K4  (öffentliche Feuerwehr + 

Brandmeldung + Brandbekämpfung = Anlagenschutz) angesetzt. Es ergeben sich (auszugsweise) 

nachfolgende Volumina einer Löschwasserrückhalteanlage als Funktion der Größe der 

Lagerabschnitte. 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 38 von 52  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ  
Stand Juli 2010 

Ermittlung des Volumens der Löschwasser-Rückhalteanlage bei Lagerguthöhen bis zu 12 m: 

FLÄCHE DES  
LAGERABSCHNITTES  

[m²] 

ERFORDERLICHES VOLUMEN DER LÖSCHWASSER- 
RÜCKHALTEANLAGE FÜR WGK1 IN DEN SICHERHEITSKATEGORIEN  

K 1/ K2 
[m³] 

K3/ K4 
[m³] 

25 6 6 
50 12 12 
75 18 18 

100 25 25 
150 45 40 
200 70 55 
250 100 70 
300 135 90 
400 200 125 
500 250 150 
600 300 150 
700 350 150 
800 400 150 
900 450 150 

> 1.000 500 150 

 
Für die Maschinenhalle (der Verwaltungsbereich wurde in die Berechnung nicht mit einbezogen) 

ergibt sich somit vergleichsweise die Löschwasserretention zu 

Nach H. J. Prinzing: 721 m³1)  

Nach Deutscher LöRüRl: 150 m³ 

Das größte erforderliche Auffangvolumen von 721 m³ wird in der Maschinenhalle durch offene 

Kellerbereiche hergestellt. Zusätzlich werden mobile Löschwassersperren (z.B. ÖkoTec – wie diese 

bei den Feuerwehren üblich sind) zur Abdichtung von Türen und Toren verwendet. 

 

6.1.3 LÖSCHWASSERVERSORGUNG - FEUERWEHRANGRIFF 

Die Berechnung der Löschwasserversorgung erfolgt unter Bedachtnahme der TRVB F 137 

(/10/). Als Berechnungsgrundlage wird hier die größte Brandabschnittsfläche (3.559 m²) 

herangezogen. 

                                                      

1) Gerechnet wurde mit der Abschnittsfläche der Maschinenhalle von 3.588 m² (siehe Löschwasserversorgung nach TRVB F 

137).  
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Spezifische Löschwasserrate für immobile Brandbelastung     

  qLWI     

x Wände und Decke nicht brennbar 0 l/(m²min)    

 Wände oder Decke brennbar 0,5 l/(m²min)    

 Wände und Decke brennbar 0 l/(m²min)      

    qLwi =  0,0 l/(m²min) 

    

Spezifische Löschwasserrate für mobile Brandbelastu ng    

       

 lfd. Nr. lt. TRVB F137 (/10/) 207     

 Nutzung:      

 Kesselhaus   qLwM = 2,1 l/(m²min) 

       

Rechnerische Brandfläche        

 Brandabschnittsfläche siehe. Pkt. 3.8.1 - m²    

 Automatische BMA gemäß TRVB S 123 (/5/) 

mit autom. Alarmweiterleitung gemäß TRVB S 

114 (/9/) 2.000 m²      

X Betriebsfeuerwehr und automatische BMA  1.200 m²    

 

Automatische Löschanlage mit autom. 

Alarmweiterleitung gemäß TRVB S114 (/9/) 750 m²    

    AB= 1.200 m² 

       

  qLwi =  0,00 l/(m²min)  

  qLwM = 2,10 l/(m²min)   

   2,10    

   x    

  AB= 1.200 m²   

  QLWO= 2.520 l/min   

 

Als Gegenüberstellung wurde eine Berechnung der Löschwasserversorgung nach der VB 05(/17/) mit 

nachstehendem Ergebnis durchgeführt. 
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Berechnung nach VB 05 (/17/) 

Immobile Brandbelastung Tab.1, Seite 9 QLwi 0,0 

Mobile Brandlast Tab.2, Seite 9-18 (Maschinen) QLwm 2,7 

Vorbrennzeit: Anfahrtszeit der Feuerwehr mit Brandmeldeanlage 
Tab.3, Seite 19 

tv 10 

Brandentwicklungsfaktor ohne Sprinkleranlage Tab.4, Seite 20 b 0,33 

Größte Brandabschnittsfläche m² 3.558 

Löschwasserrate  l/min  2.466 

 

Bei einer angenommenen Dauer des Löschangriffes von 90 min ergibt dies bei dieser Berechnungs-

methode eine erforderliche Löschwassermenge von ca. 222 m³ . 

 

Gemäß VGB-R108 (/31/) ist eine Mindestentnahmemenge von 3.200 l/min bei 3 bar Fließdruck aus 

vier Überflurhydranten über einen Zeitraum von 2 Stunden herzustellen. 

Die entsprechenden Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr im Sinne der TRVB F134 (/3/) 

werden mit dem Kommandanten der Betriebsfeuerwehr abgesprochen. 

 

6.2 FLUCHTWEGSITUATION  

Die Fluchtwegsituation wird im Sinne der Arbeitsstättenverordnung (/4/) – AstV BGBl. II Nr. 368/1998 

und der OIB Richtlinie 2.1 – Brandschutz bei Betriebsbauten (/23/) so ausgelegt, dass nach 40 m das 

Erreichen eines gesicherten Bereiches oder der Freibereich gewährleistet wird (Anm.: Zwecks 

Einhaltung des Schutzgutes „Mensch“ werden für die Selbstrettung adäquate Schutzmaßnahmen – 

Herstellung eines gesicherten Fluchtbereichs, rasche und verzögerungslose Alarmierung durch die 

Installation einer automatischen Brandmeldeanlage und Installation einer Sicherheitsbeleuchtung 

gemäß ONORM EN 1838 (/21/) – geplant). 
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6.2.1 BEWERTUNG KRAFT ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG (/4/ ) 

Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung – AstV (/4/) folgt diesbezüglich (Originaltext in kursiver 9 pt-

Schrift): 

§ 17 (1) Arbeitsstätten sind so zu gestalten, dass von jedem Punkt der Arbeitsstätte aus  

1. nach höchstens 10 m ein Verkehrsweg erreicht wird, der in seinem gesamten Verlauf bis 

zum Endausgang den Anforderungen der §§ 18 und 19 entspricht (Fluchtweg) und  

2. nach höchstens 40 m jene Bereiche, durch die der Fluchtweg führt (wie z. B. 

 Gänge, Stiegenhäuser, Foyers), in ihrem gesamten Verlauf bis zum Endausgang den 

Anforderungen des § 21 entsprechen (gesicherte Fluchtbereiche). 

– Ende Originaltext 

 

6.2.2 BEWERTUNG KRAFT OIB RICHTLINIE 2.1 (/23/) 

Im Sinne der OIB Richtlinie 2.1 – Brandschutz bei Betriebsbauten (/23/) folgt diesbezüglich 

(Originaltext in kursiver 9 pt-Schrift): 

3.6.2 Sofern keine anderen Gefährdungen als durch Brandeinwirkung vorliegen , kann die im 
Punkt 3.6.1 angeführte Gehweglänge von 40 m verlängert werden auf 

a) höchstens 50 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 
10 m, 

b) höchstens 50 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 
5 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im 
Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit geeigneten, schnellansprechenden 
Meldern, 

c) höchstens 70 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 
10 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im 
Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“, mit geeigneten schnellansprechenden 
Meldern, 

d) höchstens 70 m bei Vorhandensein einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage, 
welche durch eine automatische Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang 
„Brandabschnittsschutz“ mit geeigneten, schnellansprechenden Meldern 
angesteuert wird, sofern  in jedem Geschoss mindestens ein weiterer und 
möglichst entgegengesetzt liegender Ausgang direkt ins Freie oder in ein 
Treppenhaus bzw. eine Außentreppe mit jeweils einem Ausgang zu einem 
sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien vorhanden ist. Bei der 
Ermittlung der mittleren lichten Raumhöhe bleiben untergeordnete Räume oder 
Ebenen mit einer Fläche von nicht mehr als 400 m² unberücksichtigt. 

 – Ende Originaltext 
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Die Fluchtwegkonzeption wurde gemäß Arbeitsstättenrecht (/4/) in Verbindung OIB Richtlinie 2.1 (/23/) 

auf das ggstl. BVH abgestimmt:  

�  keine Erhöhung der maximal zulässigen Fluchtweglängen 

�  Nach einer Fluchtweglänge von max. 40 m ist das Erreichen eines gesicherten 

Fluchtbereiches oder ein Ausgang ins Freie gewährleistet. 

Um die Flucht aus allen Bereichen des Betriebsgebäudes in der Frühphase ermöglichen zu können, 

wird Nachstehendes umgesetzt: 

a) Situierung von Fluchttreppentürmen (Kesselhaus, Maschinenhalle) sowie Haupt-

treppenturm mit direktem Ausgang ins Freie. 

b) Früherkennung ®  Brandmeldung ®  mittels automatischen Brandmeldern und 

optischer und akustischer Alarmeinrichtung und somit Wahrnehmung durch die 

Vorort befindlichen Personen ®  rasches Verlassen der Betriebsstätte und damit 

Wahrung der Hilfsfrist (Reanimationsgrenze des CO-Brandrauches von 11 bis 13 

Minuten) 

c) Die Evakuierungszeit ist der Erfolg einer effizienten Räumung des „betroffenen“ 

Betriebsanlagenteils. 

Eine detaillierte Darstellung der Fluchtwegssituation ist in der beiliegenden Brandschutzskizze 

(Anhang C) ersichtlich. 

 

6.2.3 FLUCHTWEGORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG  

Das BVH wird sinngemäß der § 20 AschG; §9 AStV (/4/) (Originaltext in 9 pt- Schrift) mit einer 

Fluchtwegsorientierungsbeleuchtung ausgestattet. 

·  Fluchtwegorientierungsbeleuchtung Ist erforderlich: 

·  In nicht natürlich belichteten Arbeitsräumen 

·  Auf nicht natürlich belichteten Fluchtwegen 

·  Auf nicht ausreichend natürlich belichteten Fluchtwegen 

·  In Bereichen, die bei Lichtausfall eine besondere Gefahr darstellen,muss eine 
unabhängige Energieversorgung haben selbsttätig wirksam werden 

·  selbstleuchtende oder nachleuchtende Orientierungshilfen  - außer in Bereichen, 
die bei Lichtausfall eine besondere Gefahr darstellen. 
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·  Prüfung jährlich, Kontrolle augenscheinlich möglich 

 

Hinsichtlich der lichttechnischen Anforderungen wird die ÖNORM EN 1838 (/21/) angewendet. 

 

6.3  AUFSTELL- UND BEWEGUNGSFLÄCHEN SOWIE ANGRIFFSW EGE FÜR DIE 
FEUERWEHR  

6.3.1 AUFSTELL- UND BEWEGUNGSFLÄCHEN FÜR DIE FEUERW EHR  

Diese wurden gemäß der TRVB F 134 (/3/) ausgelegt. Diese Aufstell- und Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr sind sowohl in der Natur wie auch im Brandschutzplan zu kennzeichnen, und es ist den 

Arbeitnehmern des Gebäudes in Form einer Betriebsanweisung (Unterweisung) nachweislich zur 

Kenntnis zu bringen. 

 

6.3.2 ANGRIFFSWEGE FÜR DIE FEUERWEHR 

Die Angriffswege für die Feuerwehr sind: 

�  je Brandabschnitt (bauteilbezogen) werden die Notausgänge (Selbstrettung) auch 

für die Fremdrettung (Feuerwehr-Angriffsebene) genutzt. 

Ein umfassender Angriff ist für das GuD – Kraftwerk für die Einsatzkräfte gegeben, die 

„Umfahrtslinien“ werden entsprechen den Vorgaben der TRVB F 134 (/3/) bzw. ist durch die jeweiligen 

Zu- und Abgänge ein effizienter und rascher Einsatz der Feuerwehr gewährleistet.  

Der Feuerwehr - Hauptangriffsweg ist auf der ostlichen Seite des Bauobjektes geplant. Eine 

Umfahrungsmöglichkeit des Gebäudes wird vorgesehen. Beim Feuerwehrhauptzugang wird ein 

Feuerwehrbedienfeld gemäß ÖNORM F 3031 (/24/) errichtet. Aufgrund der vorhandenen 

automatischen Brandmeldeanlage ist der Zugang zu allen Räumen mit Hilfe eines 

Zentralschlüsselsystems zu gewährleisten. Die Verfügbarkeit des Objektschlüssels für das Objekt ist 

bei der ständig verfügbaren Betriebsfeuerwehr festgelegt. Für die Gasdruckregelanlage wird ein 

gesonderter Schlüssel ausgeführt, welcher ebenso von der Betriebsfeuerwehr verwaltet wird. 

Eine Zufahrtsmöglichkeit für das Kühlwasserbauwerk sowie für die Gasdruckregelanlage mit den 

entsprechenden Aufstellflächen wird projektiert. 
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6.4 BLITZSCHUTZ  

Das Objekt wird mit einer Blitzschutzanlage gemäß TRVB E 154 (/28/), in der aus dem 

Blitzschutzkonzept hervorgehenden erforderlichen Blitzschutzklasse nach ÖVE/ÖNORM E 8049-1 

(/29/) mit einem Prüfinterwall von 3 Jahren ausgestattet. 
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7  E I N O R D U N G  D E S  B V  I N  D I E  O I B  2 . 1  

Die Einstufung der zulässigen Geschoßfläche in oberirdischen Geschoßen erfolgt gemäß Tabelle 1 

nach OIB 2.1 (/23/);  

Tab. 1 nach OIB 2.1 (/23/) 

Sicher-
heitska-
tegorie 

Gesamtanzahl der oberirdischen Geschoße des Betrieb sgebäudes  
1 2 3 4 > 4 
Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifend en Bauteile  

ohne 
Anforderungen R 30 R 30 R 601) R 902) R 902) R 902) R 90 

K 1 1.8003) 3.000 800 1.600 2.400 1.800 1.500 1.200 
K 2 2.7003) 4.500 1.000 2.000 3.600 2.700 2.300 1.800 
K 3.1 3.2003) 5.400 1.200 2.400 4.200 3.200 2.700 2.200 
K 3.2 3.6003) 6.000 1.600 3.200 4.800 3.600 3.000 2.400 
K 4.1 5.000 7.500 2.000 4.000 6.000 4.500 3.800 3.000 
K 4.2 7.500 10.000 5.000 7.500 10.000 6.500 5.000 4.000 

1) Für die Primärtragkonstruktion des Daches genügt die Feuerwiderstandsklasse R 30 
2) Für die Primärtragkonstruktion des Daches genügt die Feuerwiderstandsklasse R 60 
3) Die Breite des Betriebsbaues darf höchstens 40 m betragen; bei Betriebsbauten mit einer Geschoßfläche von mehr 

als 1.200 m² können - sofern die Konstruktion des Daches erfahrungsgemäß eine rasche Brandausbreitung und 
gleichzeitig ein gänzliches Versagen des gesamten Dachtragwerkes erwarten lässt - zusätzliche 
Brandschutzmaßnahmen erforderlich werden. 

 

Mit der Sicherheitskategorie K2 (automatische Brandmeldeanlage) ergibt sich nun als 

betriebstechnischer Brandschutz Nachstehendes: 

- Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden Bauteile: R90  

- Automatische Brandfrüherkennungseinrichtung  

- Betriebsfeuerwehr 

Das ggstl. Brandschutzkonzept wird diesem insofern in Ansätzen folgen, als das Schutzziel (die 

Schutzziele) Personen- und Sachwertschutz erreicht werden müssen und somit ein adäquater Schutz 

projektiert wird: 

.1 Automatische Brandfrüherkennungseinrichtung und nicht automatische Brandmelder im 

Sinne der TRVB S 123 (/5/) - Schutzumfang Vollschutz 

.2 Rauch- und Wärmeabzugsanlage (ausgeführt als BRE) nach den Bestimmungen der TRVB 

S 125 (/7/), wobei die RWA automatisch geöffnet wird (RWA Kraft 3.7.3 nach OIB 2.1 (/23/). 

.3 Löschanlagen im Sinne der TRVB S 127 (/12/), TRVB S 140 (/11/) und TRVB S 152 (/34/) - 

Schutzumfang Teilschutz - Anlagenschutz 
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8  B E T R I E B S O R G A N I S A T O R I S C H E  

B R A N D S C H U T Z M A ß N A H M E N  

- Betriebsfeuerwehr am Standort Riedersbach mit 40 Personen und 2 Löschfahrzeugen 

(Bestand) 

- Ein Brandschutzplan nach den Vorgaben der TRVB O 121 (/8/) wird nach Fertigstellung 

den Einsatzkräften der Betriebsfeuerwehr sowie der örtlichen Feuerwehr übergeben. 

- Unterwiesene Personen im Brandschutzwesen (Brandschutzbeauftragter, 

Brandschutzbeauftragter StV., Brandschutzwarte, Interventionsdienstkräfte) gemäß TRVB 

O 117 (/30/) 

- Erstellung einer Brandschutzordnung und eines Alarmplanes 

- Freigabescheinwesen bei Heißarbeiten 

- Ausbildung und Unterweisung der Belegschaft gemäß AstV. (/4/) 
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9  B A U P H A S E  U N D  R E G U L Ä R E  B E T R I E B S P H A S E   

In der Bauphase aber auch in der regulären Betriebsphase sind als Brandgefahren zwangsweise 

Schweiß-, Schneid-, Löt- oder andere Feuerarbeiten (Trennschleifarbeiten) gegeben. Dies bedeutet, 

dass auf Grund dieser Brandgefahren besondere Sicherheitsmaßnahmen zu setzen und daher die 

entsprechenden Vorkehrungen zu treffen sind. Die Nichteinhaltung der Maßnahmen, welche im 

Rahmen der als Regel der Technik zu verwendenden Richtlinien TRVB A 149 (/14/) bzw. ÖBFV-RL-

VB-03 (/16/) zitiert sind, ist für die Entstehung des Brandes somit ursächlich. 

An derartigen Vorkehrungen ist Kraft dieser Regeln vorzunehmen – auszugsweise, stichwortartig – 

anwendbar auf das ggstl. Projekt (Originaltext in 9 pt-Schrift): 

TRVB A149 (/14/)  
 

Para 5 Baustellenabfälle (hier 5.1 und 5.2)  

5.1 Baustellenabfälle dürfen in und auf der Baustelle nicht gelagert werden 

5.2 Für die Lagerung von Baustellenabfällen (z. B. Verpackungsmaterialien, Restholz, Dämm-
stoffe, Dachpappe, Sägespäne, Leergebinde brand- und explosionsgefährlicher Stoffe) am 
Bauplatz gilt 4.2 

Para 8 Feuerarbeiten 

Hier sind die Bestimmungen nach den Punkten 8.1 und 8.2 von wesentlichem Belang (auszugsweise 
und anwendbar für die Beurteilung): 

8.1 Mit Schweiß- und Schneidbrennern, Löt- und Auftaugeräten, Schleif-, Trennscheiben sowie 
sonstigen Geräten und Einrichtungen, bei denen z. B. durch abtropfende Stoffe 
Brandgefahren auftreten können, darf in folgenden Bereichen nicht gearbeitet werden: 

8.1.1 Nicht relevant 

8.1.2 Andere aus Gründen des Brand- oder Explosionsschutzes festgelegte Gefährdungsbereiche 
oder Schutzzonen 

8.1.3 Nicht relevant 

8.2 Sicherheitsvorkehrungen bei Feuerarbeiten in „Besonderen Bereichen“. In den „Beson-deren 
Bereichen“ gemäß Pkt. 8.2.1 dürfen Arbeiten nur bei Einhaltung der „Besonderen 
Vorkehrungen“ gemäß Pkt. 8.2.2 vorgenommen werden. 

8.2.1 Besondere Bereiche 

8.2.1.1 Räume, in denen brennbarer Staub in größeren Mengen abgelagert wird  (z. B. Bau-tischlerei) 

8.2.1.2 Räume mit Wänden, Decken, Fußböden oder sonstigen ungeschützten Bauteilen aus 
brennbaren Baustoffen 

8.2.1.3 Räume, in denen das Rauchen und die Benutzung von offenem Feuer und Licht verboten ist 

8.2.1.4 Räume, die nicht mindestens brandhemmend (EI 30) von Lagerräumen für größere Mengen 
leicht brennbarer Stoffe abgetrennt sind 

8.2.1.5 Nicht relevant 

8.2.2 Besondere Vorkehrungen 
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8.2.2.1 Die Arbeitsgeräte und sonstigen Einrichtungen sind täglich vor Beginn der Arbeiten auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit, Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen. Die 
Betriebsanleitungen bzw. Verarbeitungshinweise sind genauestens zu befolgen. 

8.2.2.2 Nicht relevant 

8.2.2.3 Ortsbewegliche leicht- oder normal brennbare Stoffe sowie Staub sind aus dem Arbeits-
bereich zu entfernen; als Arbeitsbereich bei Raumhöhen von ca. 3 m gilt bei Arbeiten mit Löt-, 
Auftau- und elektrischen Schweißgeräten der Bereich im Umkreis von 10 m, bei allen anderen 
Arbeiten gemäß Pkt. 8.1 der Bereich im Umkreis von 15 m – wesentliches Merkmal   
Bei größeren Raumhöhen sind die Abstände entsprechend zu erhöhen.  

8.2.2.4 Ortsfeste brennbare Gegenstände oder Bauteile aus normal- oder schwer brennbaren Stoffen 
(z. B. unverputzte Holzkonstruktionen, Dachdeckungsmaterialien) sind im Umkreis von 
mindestens 2 m um die Arbeitsstelle womöglich zu beseitigen, zumindest aber abzudecken 
und gründlich zu durchnässen oder in sonst geeigneter Weise vor Hitzeeinwirkung zu 
schützen (z. B. durch nasse Planen). 

8.2.2.5 Nicht relevant 

8.2.2.6 Bei jedem Arbeitsplatz sind mindestens bereitzustellen:  
1 Paar Asbesthandschuhe  
1 Handfeuerlöscher gemäß TRVB F124 (/6/)  
1 Eimer Wasser, zweckmäßiger ein unter Druck stehender Wasserschlauch  
Nicht brennbares Material zum Abdecken gefährlicher Stoffe im Arbeitsbereich. 

Para 13.6 Brandschutzordnung 

13.6.1 Für die Baustelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen, in der die notwendigen 
Maßnahmen zur Brandverhütung wie auch die durchzuführenden Maßnahmen im Brandfall 
enthalten sind. Die Brandschutzordnung ist laufend auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen und sämtlichen Arbeitnehmern nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Im Falle des 
natürlichen Arbeitnehmerwechsels auf Baustellen (geänderte Arbeitspartien, im Rahmen des 
Baufortschrittes neu auf der Baustelle arbeitende Firmen) ist diese Arbeitnehmerschulung 
dementsprechend öfter vorzunehmen. 

13.6.2 Ein Anschlagbrett „Verhalten im Brandfall“ ist in jedem Geschoß der Baustelle, im Bau-
stellenleitungsgebäude, Nebengebäuden, Lagergebäuden, Wohnbaracken u.ä. deutlich 
sichtbar anzubringen. 

Para 14. Brandbekämpfungseinrichtungen 

14.3 Erste und erweiterte Löschhilfe  
Die Art und Anzahl der Mittel der ersten und erweiterten Löschhilfe sind gemäß TRVB F124 
(/6/) festzulegen; sie sind dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen und es ist diesbezüglich 
das Einvernehmen mit dem Kommandanten der Betriebsfeuerwehr herzustellen. 

Entsprechend den Vorgaben der ÖBFV-Richtlinie VB 03 (/16/) ergibt sich hier auszugsweise Gleiches 

oder Ähnliches wie nach TRVB A 149 (/14/); ergänzt wird, dass nach dieser Richtlinie für die 

Überwachungs- und brandgefährlichen Tätigkeiten in gewerblichen und industriellen Betrieben 

zusätzlich eine Freigabe von brandgefährlichen Tätigkeiten in brandgefährlicher Umgebung 

(Freigabeschein) zu erfolgen hat. 
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1 0  A N H A N G  

A) RWA-Berechnung 
 

B) Brandsimulation 
- Brandsimulationsbericht Kesselhaus 78kW 
- Brandsimulationsbericht Kesselhaus 500kW 
- Brandsimulationsbericht Kesselhaus Kohlehaufen 

 
C) G31-G37 Brandschutzskizzen 
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(Stand 19.07.2010) 

/2/ TRVB A 100, Brandschutzeinrichtungen, rechnerische Ermittlung 
Ausgabe 1987 
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Ausgabe 1987 

/4/ Arbeitsstättenverordnung AStV, BGBl. Nr. 368/1998 i.d.g.F. 
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Ausgabe 2003 
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Ausgabe 1997 

/7/ TRVB S 125, Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
Ausgabe 1997 
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Ausgabe 2007 
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Ausgabe 2006 

/10/ TRVB F 137, Löschwasserbedarf 
Ausgabe 2003 
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Ausgabe 1984 

/12/ TRVB S 127, Sprinkleranlagen 
Ausgabe 2003 

/13/ TRBV A 150, Feuerwehraufzüge 
Ausgabe 2005 

/14/ TRVB A 149, Brandschutz auf Baustellen 
Ausgabe 1985 

/15/ ÖBFV-RL VB-01, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband, Löschwasserversorgung,  
Erste Ausgabe, genehmigt in der 258. Präsidialsitzung vom 14.07.1998 

/16/ ÖBFV-RL VB-03, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband, Überwachung 
brandgefährlicher Tätigkeiten,  
Erste Ausgabe, genehmigt in der 228. Präsidialsitzung vom 29.06.1992 

/17/ ÖBFV-RL VB-05, Löschmittelbedarf für Betriebsanlagen 
1. Ausgabe 1996 
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Ausgabe 1991 
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LGBl.Nr. 106/94 i.d.g.F 

/20/ TRVB E 102, Fluchtweg Orientierungsbeleuchtung und bodennahe 
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Ausgabe Oktober 2007 
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Textüberarbeitungen gegenüber Vor-Revisionen sind durch eine seitliche Markierung gekennzeichnet. 
 

FireX Greßlehner GmbH und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die im Wege elektronischer Übermittlung entstehen. 

Die elektronische Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers. Dem Auftraggeber ist 

bewusst, dass bei der Nutzung des Internets die Geheimhaltung nicht gesichert ist. FireX Greßlehner GmbH behält sich vor, 

dass nur dem Original verbindliche Rechtsgültigkeit zukommt. Die, wie immer geartete Vervielfältigung bzw. Änderung von 

Schriftstücken, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch FireX Greßlehner GmbH. 

Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur Verfügung stehenden Fakten und an FireX 

Greßlehner GmbH übermittelten Unterlagen sowie nach dem derzeitigen Stand der Technik erstellt. Bei Auftreten weiterer 

Unterlagen, Ergänzungen oder Fakten behält sich der Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung ausdrücklich vor. Die 

Haftung von FireX Greßlehner GmbH wird auf Fälle grober Fahrlässigkeit begrenzt. 
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1  R A U C H -  U N D  W Ä R M E A B Z U G S A N L A G E  

Für die Rauchabschnitte RA 1 – Kesselhaus, RA 2 – Kondensatreinigung, RA 3 - Maschinenhaus und 

RA 4 - Kühlwasserpumpenhaus ist eine Dimensionierungsrechnung der Rauch- und Wärmeabzugs-

anlagen (RWA) – gerechnet als Brandrauchentlüftung (BRE) – so vorzunehmen um nachzuweisen, 

dass die heißen Brandgase weder die Dachhaut noch die Tragkonstruktion entzünden kann, und 

damit kein thermodynamischer Verbruch dieser Verbundkonstruktion erfolgt und ein Feuerübersprung 

(flash over) jedenfalls hintan gehalten wird (Temperaturprofil versus der rauchgasfreien Zone und als 

Funktion der mobilen Brandlasten mit den Vergleichen zur OIB 2.1 und der TRVB S 125). 

 

Um eine Berechnung der aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche nach TRVB S 125 durchführen 

zu können, sind entsprechende Formelapparate bzw. Abkürzungen erforderlich; diese sind: 

H (m) Berechnungshöhe (wird als durchschnittliche Raumhöhe angenommen) 

AB (m²) Bemessungsbrandfläche  

UB (m) Bemessungsbrandumfang (siehe auch Anhang 1 der TRVB S 125) 

y (m) Höhe der rauchfreien Schicht 

qK (kW/m²) Konvektiver Wärmefluss (siehe Tab. 1 und 2 der TRVB S 125) 

yR (m) Rauchschichtdicke 

M (kg/s) Massenstrom der Rauchgase 

QR (°C) Temperaturdifferenz der Rauchgasschicht (über  der Umgebungs-
temperatur) 

tR (°C) Rauchschichttemperatur 

QRr (°C) Temperaturdifferenz der Rauchgasschicht (Rech enwert) 

TRr (K) Absolute (thermodynamische) Temperatur der Rauchschicht 
(Rechenwert)  

AWA (m²) Aerodynamische Öffnungsfläche der RWA (BRE) 
 

Das Schutzziel der zu installierenden Rauch- und Wärmeabzugsanlage (BRE) für die o.a. Objekte ist 

primär die Unterstützung des aktiven Feuerwehreinsatzes [Anm.: mit der aerodynamisch wirksamen 

Öffnungsfläche – als Variable eingesetzt – wird die Brandwiderstandsdauer der Tragkonstruktionen 

Kraft DIN 18230-1 errechnet].  
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Vorab wurde die geometrische Fläche nach der OIB 2.1 bestimmt, anschließend mit der 

abgeschätzten aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche Kraft TRVB S 125 die max. zu erwartende 

Temperatur ermittelt und rauchgasfreie Zone damit dargestellt (Anm.: es wurde in der TRVB – 

Bestimmung von einer vorgegebenen aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche ausgegangen). 

Anm.: Die erforderliche Zuluft erfolgt von der jeweiligen benachbarten Rauchabschnittsgruppe.  

 

1.1 INHALTE UND ERLÄUTERUNG DER DIN 18230-1 

In der DIN 18230-1 wird ein Verfahren zur Ermittlung der äquivalenten Branddauer und zur 

Bestimmung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen des betrachteten 

Brandbekämpfungsabschnittes oder Brandabschnittes verwendet. Die physikalische Basis dazu ist die 

äquivalente Branddauer tä. Sie entspricht der Zeit, bei der im Normbrand (DIN 4102-2) näherungs-

weise dieselbe Brandwirkung im Bauteil erreicht wird wie im natürlichen Schadensfeuer. 

Sie wird ermittelt unter Berücksichtigung der 

·  vorhandenen rechnerischen Brandbelastung qR in kWh/m² 

·  eines Umrechnungsfaktors „c“ in min m²/kWh 

·  des Wärmeabzugs w im betreffenden Abschnitt oder für den betrachteten 
Teilabschnitt  

aus der Beziehung: 

tä = qR * c * w in min  

Mit den beiden Faktoren c und w werden die Einflüsse der tatsächlichen thermodynamischen 

Gegebenheiten vor Ort auf die im natürlichen Schadensfeuer auftretenden Brandwirkungen beim 

Abbrand der rechnerischen Brandbelastung qR erfasst und die Übertragbarkeit auf die 

Bauteilprüfpraxis hergestellt. Dabei spielen die physikalischen Phänomene der Wärmeübertragung 

durch 

·  Konvektion 

·  Strahlung 

·  Wärmeleitung in den Bauteilen 
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die entscheidende Rolle. Insofern können diese Einflüsse auch unter Anwendung von 

ingenieurmäßigen Berechnungsmethoden berücksichtigt werden, indem für eine vorhandene 

rechnerische Brandbelastung die im natürlichen Schadensfeuer auftretende Temperaturentwicklung in 

den Bauteilen ermittelt und mit der Temperaturentwicklung unter der Normbrandtemperatur (ETK nach 

DIN 4102, Teil 2) verglichen wird. 

 

1.2 ERGEBNISSE DER BERECHNUNGEN NACH DIN 18230-1 

Auf Grundlage der Berechnungen (siehe beiliegende Berechnungsblätter) nach DIN 18230-1 ergeben 

sich unter Berücksichtigung 

a) des baulichen Brandschutzes (Brandabschnittslinie), 

b) der betriebstechnischen Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage, Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage und Brandbekämpfungseinrichtungen) und 

c) unter Maßgabe des betriebsorganisatorischen Brandschutzes (Brandschutz-

beauftragter) sowie mit Berücksichtigung der Schlagkraft und Einsatzstärke 

einschließlich der Hilfsfrist  

d) des abwehrenden Brandschutzes (hier die Betriebsfeuerwehr Riedersbach – bedarf 

keiner zusätzlichen Kommentierung) 

die folgenden Mindestwerte (vgl. Tab. 1.2.1): 

Tab. 1.2.1: Zusammenfassung der Berechnungen nach DIN 18230-1 (SKb 3) 

Anlagenteil nach OIB 2.1 nach DIN 18230-1 projektiert 

RA 1 R 30 R 301 R 30
1 

RA 2 R 30 R 30
1 R 30

1 

RA 3 R 30 R 30 R 90 

RA 4 R 30 R 30 R 90 

 

                                                      

1  Stako – Nachweisverfahren nach EUROCODE 3 
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1.3 BAUTEILE VS. AUSFÜHRUNG 

Für die Berechnung nach OIB 2.1 in Verbindung der TRVB S 125 ist die Kenntnis der Ausführung 

einzelner Bauelemente wesentlich; nach der DIN 18230-1 wird nun die Brandwiderstandsdauer (auch) 

als Funktion der aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche bestimmt und hierbei wieder auf das 

Ergebnis nach DIN 18230-1 rückgerechnet �  ein iterativer Prozess der Bauteiloptimierung ist damit 

gegeben. Die technischen Daten und Fakten der einzelnen Brand- bzw. Rauchabschnitte sind in 

nachstehender Tabelle zusammengefasst: 

WESENTLICHE DATEN UND FAKTEN  

Brand- bzw. Rauchabschnitt Ausführung Bemerkung 

RA 1 Kesselhaus 

Tragkonstruktion in 

Stahlbauweise, Trapezblech und 

leichte Eindeckung 

EUROCODE 3 

RA 2 Kondensatreinigung 

Tragkonstruktion in 

Stahlbauweise, Trapezblech und 

leichte Eindeckung 

EUROCODE 3 

RA 3 Maschinenhaus 
Stahlbetonstützen, 

Stahlbetondecke TAbplatzung – Grenztemp. 

RA 4 Kühlwasserpumpenhaus 
Stahlbetonstützen, 

Stahlbetondecke TAbplatzung  – Grenztemp. 

 

1.4 RA 1: KESSELHAUS (853 M²) 

WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

BRE-Gruppe 1 Kesselhaus 

Berechnungshöhe H = HD = 51,1 m 

Durchschnittliche 

Hallenhöhe bei 

Berücksichtigung der 

Dachaufbauten 

Bemessungsbrandfläche AB = 10 m²  
TRVB S 125, Anhang 7 

für die BRE-Gruppe 1 

Umfang des Bemessungsbrandes UB = 4* BA  = 12,6 m  
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WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

Höhe der rauchfreien Schicht y = 8,0 m 

Angenommen für das 

Bauteilversagen (berück-

sichtigt auch die Ein-

bauten) 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die zu erwartende 

Rauchschichttemperatur 

qk1 = 125 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 1 für die BRE-

Gruppe 1 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die Berechnung der aerodynamisch 

wirksamen Abzugsfläche einer BRE 

qk2 = 65 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 2 für die BRE-

Gruppe 1 

Umgebungstemperatur  to = 20 °C gewählt 

 
ENDERGEBNISSE  

Parameter Wert Bemerkung 

Rauchschichtdicke y R yR = 43,1 m Zielwert (OIB vs. TRVB) 

Erforderliche aerodynamisch wirksame 

Öffnungsfläche der RWA (BRE) 
AWA = 11,2 m²   Anhang A, Glg. 9a 

Abzuführender Volumenstrom der 

Rauchgase R
.
V  = 47 m³/s 

Anhang A, Glg. 10 und 

Berücksichtigung der 

Temperatur TR2 

 

Anm.: Die Berechnung wurde vorab nach der OIB 2.1 (2 % der Grundfläche = geometrische 

Öffnungsfläche) geführt, anschließend mit der TRVB S 125 verglichen und die daraus resultierende 

Höhe der Einbauten ermittelt. Die Zuluft wird über Zuluftflächen hergestellt. 

 

1.5 RA 2: KONDENSATREINIGUNG (441 M²) 

WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

BRE-Gruppe 1 Kesselhaus 

Berechnungshöhe H = HD = 10,75 m 

Durchschnittliche 

Hallenhöhe bei 

Berücksichtigung der 
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WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

Dachaufbauten 

Bemessungsbrandfläche AB = 10 m²  
TRVB S 125, Anhang 7 

für die BRE-Gruppe 1 

Umfang des Bemessungsbrandes UB = 4* BA  = 12,6 m  

Höhe der rauchfreien Schicht y = 5,0 m 

Angenommen für das 

Bauteilversagen (berück-

sichtigt auch die Ein-

bauten) 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die zu erwartende 

Rauchschichttemperatur 

qk1 = 125 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 1 für die BRE-

Gruppe 1 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die Berechnung der aerodynamisch 

wirksamen Abzugsfläche einer BRE 

qk2 = 65 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 2 für die BRE-

Gruppe 1 

Umgebungstemperatur  to = 20 °C gewählt 
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ENDERGEBNISSE  

Parameter Wert Bemerkung 

Rauchschichtdicke y R yR = 5,8 m Zielwert (OIB vs. TRVB) 

Erforderliche aerodynamisch wirksame 

Öffnungsfläche der RWA (BRE) 
AWA = 11,0 m²   Anhang A, Glg. 9a 

Abzuführender Volumenstrom der 

Rauchgase R
.
V  = 24 m³/s 

Anhang A, Glg. 10 und 

Berücksichtigung der 

Temperatur TR2 

 

Anm.: Die Berechnung wurde vorab nach der OIB 2.1 (2 % der Grundfläche = geometrische 

Öffnungsfläche) geführt, anschließend mit der TRVB S 125 verglichen und die daraus resultierende 

Höhe der Einbauten ermittelt. Die Zuluft wird über Zuluftflächen hergestellt. 

 

1.6 RA 3: MASCHINENHAUS (3.558 M²) 

WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

BRE-Gruppe 1 Kesselhaus 

Berechnungshöhe H = HD = 37,3 m 

Durchschnittliche 

Hallenhöhe bei 

Berücksichtigung der 

Dachaufbauten 

Bemessungsbrandfläche AB = 10 m²  
TRVB S 125, Anhang 7 

für die BRE-Gruppe 1 

Umfang des Bemessungsbrandes UB = 4* BA  = 12,6 m  

Höhe der rauchfreien Schicht y = 10,0 m 

Angenommen für das 

Bauteilversagen (berück-

sichtigt auch die Ein-

bauten) 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die zu erwartende 

Rauchschichttemperatur 

qk1 = 125 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 1 für die BRE-

Gruppe 1 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die Berechnung der aerodynamisch 

wirksamen Abzugsfläche einer BRE 

qk2 = 65 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 2 für die BRE-

Gruppe 1 
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WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

Umgebungstemperatur  to = 20 °C gewählt 

 

ENDERGEBNISSE  

Parameter Wert Bemerkung 

Rauchschichtdicke y R yR = 27,3 m Zielwert (OIB vs. TRVB) 

Erforderliche aerodynamisch wirksame 

Öffnungsfläche der RWA (BRE) 
AWA = 32,1 m²   Anhang A, Glg. 9a 

Abzuführender Volumenstrom der 

Rauchgase R
.
V  = 65 m³/s 

Anhang A, Glg. 10 und 

Berücksichtigung der 

Temperatur TR2 

 

Anm.: Die Berechnung wurde vorab nach der OIB 2.1 (2 % der Grundfläche = geometrische 

Öffnungsfläche) geführt, anschließend mit der TRVB S 125 verglichen und die daraus resultierende 

Höhe der Einbauten ermittelt. Die Zuluft wird über Zuluftflächen hergestellt. 

 

1.7 RA 4: KÜHLWASSERPUMENHAUS (315 M²) 

WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

BRE-Gruppe 1 Kesselhaus 

Berechnungshöhe H = HD = 12,45 m 

Durchschnittliche 

Hallenhöhe bei 

Berücksichtigung der 

Dachaufbauten 

Bemessungsbrandfläche AB = 10 m²  
TRVB S 125, Anhang 7 

für die BRE-Gruppe 1 

Umfang des Bemessungsbrandes UB = 4* BA  = 12,6 m  

Höhe der rauchfreien Schicht y = 3,5 m 

Angenommen für das 

Bauteilversagen (berück-

sichtigt auch die Ein-

bauten) 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für qk1 = 125 kW/m²  TRVB S 125, Anhang 8, 
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WICHTIGE INPUT-PARAMETER  

Parameter Wert Bemerkung 

die zu erwartende 

Rauchschichttemperatur 

Tabelle 1 für die BRE-

Gruppe 1 

Konvektiver Anteil des Wärmeflusses für 

die Berechnung der aerodynamisch 

wirksamen Abzugsfläche einer BRE 

qk2 = 65 kW/m²  

TRVB S 125, Anhang 8, 

Tabelle 2 für die BRE-

Gruppe 1 

Umgebungstemperatur  to = 20 °C gewählt 

 
ENDERGEBNISSE  

Parameter Wert Bemerkung 

Rauchschichtdicke y R yR = 9 m Zielwert (OIB vs. TRVB) 

Erforderliche aerodynamisch wirksame 

Öffnungsfläche der RWA (BRE) 
AWA = 4,1 m²   Anhang A, Glg. 9a 

Abzuführender Volumenstrom der 

Rauchgase R
.
V  = 15 m³/s 

Anhang A, Glg. 10 und 

Berücksichtigung der 

Temperatur TR2 

 

Anm.: Die Berechnung wurde vorab nach der OIB 2.1 (2 % der Grundfläche = geometrische 

Öffnungsfläche) geführt, anschließend mit der TRVB S 125 verglichen und die daraus resultierende 

Höhe der Einbauten ermittelt. Die Zuluft wird über Zuluftflächen hergestellt. 
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2  B A U T E I L V E R S A G E N  

2.1 PRÄAMBEL 

Für die baudynamische Beurteilung und damit die Prüfung der Bauteil- und Tragwerksnachweise  

entsprechend deutscher Normgebung wird wie folgt vorgegangen, wobei sich die in Klammer angege-

benen Abschnittsnummern auf die DIN 4102 Teil 4 [siehe auch ÖNORM B 3800 Teil 4], unter „EC“ die 

Definitionen aus den Brandschutzteilen der Euro- Codes 1 bis 6 beziehen bzw. gegeben sind: 

Feuerwehrwiderstandsdauer  

Dauer in Minuten, während dieses einen Bauteils unter praxisgerechten 

Randbedingungen und unter einer bestimmten Brandbeanspruchung die Anforderung 

hinsichtlich Tragfähigkeit und/oder Raumabschluss erfüllt. 

Feuerwiderstandsklasse  

Einstufung der Bauteile entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer in F30, F60, F90, 

F120 und F180 Klassen. Neben der Einstufung der Bauteile gibt es u.a. noch die 

Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse [T ..], Verglasungen [G ..], 

Lüftungsleitungen [L ..] und Brandschutzklappen [K ..]. 

 EC:  Klassifizierung der Bauteile nach dem europäischen Grundlagendo-

 kument Brandschutz 

 R –  Feuerwiderstandsdauer, während der die Tragfähigkeit erhalten  bleibt 

 RE –  Feuerwiderstandsdauer, während der die Tragfähigkeit und der 

 Raumabschluss erhalten bleiben 

 REI - Feuerwiderstandsdauer, während der die Tragfähigkeit, der 

 Raumabschluss und die Wärmedämmung erhalten bleiben 

REI-M –  wie REI, zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung 

 Die Brandschutzteile der Euro-Codes 2 – 6 enthalten Feuerwiderstandsdauern von 

30, 60, 90, 120, 180 und 240 Minuten. 

 Neben der Klassifizierung für Bauteile gibt es noch Kennzeichnungen für W 

[Strahlungsdurchlässigkeit], C [Selbstschließen von Feuerschutzabschlüssen] und S 

[Leckage für Rauchdurchtritt]. 

Einheitstemperaturzeitkurve [ETK]  

Normbrandkurve nach DIN 4102-2 [bzw. DIN EM 1363-1] für Bauteilprüfungen. 
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 EC: Nominelle Temperaturzeitkurve nach EC 1 Teil 2-2 

Kritische Temperatur  

Die kritische Temperatur Tcrit des Bewehrungs- oder Baustahls ist die Temperatur, bei 

der die Bruch- bzw. Streckgrenze des Stahls auf die im Bauteil vorhandene 

Stahlspannung absinkt.  

 EC: Temperatur, bei der unter einer gegebenen Belastung – bei Stahlbauteile bei 

gleichförmiger Temperaturverteilung im Querschnitt – Versagen der Bewehrung bzw. 

des Stahlbauteils zu erwarten ist. 

Achsabstand  

Der Achsabstand u der Bewehrung ist der Abstand zwischen der Längsachse der 

tragenden Bewehrungsstäbe [Längsstäbe] oder Spannglieder und der beflammten 

Betonoberfläche. 

 EC: Achsabstand a, Definition wie oben 

Mittlerer Achsabstand  

Bei einlagig bewehrten Balken mit unterschiedlichen Stabdurchmessern und 

mehrlagig bewehrten Balken muss der mittlere Achsabstand 

 um = 
�

+++

n

nn

A
uAuAuA

.....1

2211 ........
 eingehalten werden  

EC: Mittlerer Achsabstand am, Definition wie oben 

Profilfaktor  

U/A-Wert zur Berechnung der Erwärmung von Stahlbauteilen, Umfang U im Verhältnis 

zur Querschnittsfläche A [1/m] in Abhängigkeit der Beflammung [3- oder 4-seitig] und 

der Bekleidung [profilfolgend oder kastenförmig]. 

 EC: Am/V- Wert für ungeschützte Stahlbauteile; Ap/V – Wert für bekleidete 

Stahlbauteile; Dimension von Umfang und Querschnittsfläche pro Längeneinheit, 

Definition wie oben. 

Schutzbewehrung  

Um ein frühzeitiges Abfallen von Betonschichten bei biegebeanspruchten Bauteilen zu 

vermeiden, ist für Feuerwiderstandsklassen > F90 bei Betondeckungen c > 50 mm 

eine Schutzbewehrung mit Bewehrungsstäben Ø < 10 mm, Abstand < 50 mm  

erforderlich. 
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2.2 VORGEHENSWEISE – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Entsprechend der Publikation [VfdB – Leitfaden, Dietmar Hosser Ingenieurmethoden des 

Brandschutzes, Ausgabe Juni 2005] folgt, dass mit Hilfe der allgemeinen Rechenverfahren das Trag- 

und Verformungsverhalten beliebiger Bauteile und Tragwerke unter Brandbeanspruchung berechnet 

werden kann. Hinsichtlich der Bauteilabmessungen, der Baustoffe und der thermischen 

Beanspruchungen bestehen grundsätzlich keine Einschränkungen, sofern die Rechengrundlagen in 

Form von temperaturabhängigen Materialgesetzen bekannt sind, die Rechnerkapazität eine 

ausreichend feine Diskretisierung der Querschnitts- und Systemabmessungen erlaubt und das 

allgemeine Rechenverfahren die maßgebende Versagensart erfasst. Damit eignen sich die 

allgemeinen Rechenverfahren besonders für Bauteile und Tragwerke, deren Brandverhalten auf 

Grund der Abmessungen nicht im Brandversuch untersucht werden können. Dazu zählen 

insbesondere statisch unbestimmte Konstruktionen, bei denen das Verhalten des Gesamtsystems 

nicht durch Versuche an den Teilsystemen bestimmt werden kann. 

Die in den EUROCODES angegebenen thermischen Materialeigenschaften und temperatur-

abhängigen Festigkeitseigenschaften sind nur für steigende Bauteiltemperaturen abgesichert. 

Da die kalt verfestigten Stähle keinen Fließbereich haben, wird als Ersatz für die ausgeprägte Streck-

grenze eine andere Spannungsgröße definiert, die Ersatzstreckgrenze. Sie ist jene Spannung, die bei 

0,2% plastischer Dehnung auftritt. 

Die Ersatzstreckgrenze liegt deutlich höher, als die ausgeprägte Streckgrenze des Ausgangsmaterials 

vor dem Kaltverfestigen. Es entsteht jedoch kein Unterschied zwischen den Zugfestigkeiten. Die 

Kaltverfestigung kann durch eine Temperaturbehandlung rückgängig gemacht werden. Die entschei-

dende Temperatur liegt bei 500°C. Die technische Pr oportionalitätsgrenze ist als Näherung für die 

Proportionalitätsgrenze vorgesehen. Sie ist als jene Spannung definiert, die bei 0,01% plastischer 

Dehnung auftritt. Die Ermittlung erfolgt wie die Ermittlung der Ersatzstreckgrenze im Spannungs- 

Dehnungsdiagramm durch Einzeichnen einer Parallelen zur Hook’schen Geraden. Der Einschnür-

bereich reicht von der Zugfestigkeit bis zur Reißfestigkeit. Im Einschnürbereich nimmt die Spannung 

von der Zugfestigkeit ab. Bei der Reißfestigkeit zerreißt die Zugprobe in zwei Teile [Ende des 

Spannung- Dehnungsdiagramm]. Beginnend mit der Zugfestigkeit bildet sich ein Einschnürungs-

bereich, an dem an der Probe eine lokal begrenzte, deutliche Querschnittsveränderung auftritt. Am 

kleinsten Querschnitt der Einschnürung erfolgt der Bruch. Es ergibt sich beim Bruch eine kegel-

stumpfförmige Bruchfläche, mit etwa 45° geneigten M antelflächen. Die Reißfestigkeit hat keine 
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praktische Bedeutung. Der Zuwachs an plastischer Dehnung nach der Zugfestigkeit ist praktisch nur 

auf die Ausbildung der Einschnürung zurückzuführen. Die anderen Teile der Zugprobe unterliegen 

praktisch keiner weiteren plastischen Verformung. Diese inhomogene Dehnung ist für die Dehnungs-

messung im Einschnürbereich von Bedeutung. 

 

Im ggstl. Fall wird Nachstehendes angenommen, durchaus konservativ und vergleichbar mit den 

Zuständen 1 und 2: 

 
·  Die Temperatur-Zeit-Kurve (als Funktion der immobilen und mobilen 

Brandlasten) ist das Maß der Bestimmung eines Bauteilversagens in gebotener 

Hilfsfrist 

·  Die Hilfsfrist ist definiert für die Einsatzkräfte der Feuerwehr (hier < 3 Minuten) 

·  Eine gute Näherung ergibt, dass [im Wissen, dass verschiedenste Stahl-

bausorten unterschiedlichste thermische Versagenskurven aufweisen] ein Stahl 

bei ca. 550°C seine Festigkeit verliert und dements prechend die auftretenden 

inneren Spannungen über der Streckgrenze liegen [kann]. 

 

Für die Bemessung sind daher obige zwei Randbedingungen von wesentlicher Bedeutung 

Randbedingung 1: Einheitstemperaturkurve ETK 

0°C

200°C

400°C

600°C

800°C

1000°C

1200°C

Einheitstemperaturkurve ETK

E…
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Randbedingung 2:  � 0,2 Kurve - Beurteilung einer Stahlkonstruktion  

 

Die Anfangssteigung des linearen Abschnitts der Spannungs-Dehnungskurve ist der reduzierte 

Elastizitätsmodul. Der Punkt, an dem der lineare Teil endet und Plastizität beginnt ist die Propor-

tionalitätsgrenze. Die effektive Fließspannung für die Bemessung im Brandfall ist nach EC3 und EC4 

als die Spannung bei 2% Dehnung definiert (Anm.: Der Elastizitätsmodul ist die Anfangssteigung der 

Kurve, die Proportionalitätsgrenze ist der Übergangspunkt vom linearen zum gekrümmten Abschnitt 

der Kurve). 

Für den Baustoff Beton  folgt: die statisch tragende Funktion und der Schutz der Bewehrung erfolgen 

durch den Beton, wenn das System ungestört ist. Im Brandfall wird das System Beton durch die von 

außen einwirkende Wärmequelle aufgeheizt. Die Auswirkungen der Erhitzung des Betons sind 

abhängig vom erreichten Temperaturniveau. Bereits ab 100°C setzt die Umwandlung der Restfeuchte 

im Beton, die im Bereich von 3 bis 5 Massen-% liegt, zu Wasserdampf ein. Unter der Annahme 

konstanter Umgebungsdruckbedingungen führt die Verdampfung von Wasser zu einer 

Volumenzunahme um den Faktor 1100. Da diese Volumina in der Porenstruktur des Betons nicht zur 

Verfügung stehen, baut sich ein entsprechender Dampfdruck auf, der bei Überschreiten der 

Zugfestigkeit des Betons zu Abplatzungen führt. Dabei handelt es sich um ein dynamisches System, 

da die Wasserdampfbildung als Funktion der Zeit und des Energieeintrages in den Beton erfolgt. Als 

Grenztemperatur einer „aktiven“ Schädigung des Systems Beton sind 400°C anzusetzen. (Anm.: Die 

Schädigungstiefe ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Betons. Ab 400°C kommt es zur 

Dehydrierung des Kalziumhydroxyds im Zementstein. Das chemisch gebundene Wasser wird 

abgespalten und in Form von Wasserdampf freigesetzt. Dabei zersetzt sich das Zementsteingefüge 

und verliert seine tragende Funktion). 
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2.3 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 

2.3.1 ERMITTLUNGSPROCEDERE 

1. Vorab wurde die Öffnungsfläche nach den Bestimmungen der OIB 2.1 (= 

geometrische Öffnungsfläche), anschließend die aerodynamisch wirksame 

Öffnungsfläche mit einen durchschnittlichen Cw-Wert von 0,6 errechnet. 

2. Anschließend wird die daraus rückgerechnete max. zulässige „Lagerhöhe“ (hier 

Einbauten, welche vorgegeben sind) nach den Bestimmungen der TRVB S 125 

ermittelt.  

3. Weiters wird die maximale Temperatur im Rauchgas bestimmt. 

4. Diese Werte (= aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche vs. max. zulässige Höhe 

der Einbauten) werden „optimiert und mit der maximal zulässigen Temperatur 

verglichen (quasi Bauteilversagen = Schutz der Einsatzkräfte). 

5. Mit dieser aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche wird das Temperaturprofil 

rückgerechnet und mit der Temperatur (als Grenztemperatur für das  

Bauteilversagen = Stahl: 550°C/2 = 275°C bzw. für B eton: 400°C/2 = 200°C 

eingesetzt) verglichen. 

6. Ebenso wird mit dieser aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche wird das 

Temperaturprofil rück gerechnet und mit der Temperatur (als Grenztemperatur für 

das  Bauteilversagen – siehe obigen Temperaturranges) verglichen. 

7. Die Planung wird auf diesen Wert abgestimmt. Um die Annahme einer konstanten 

Rauchschichttemperatur zu entschärfen, wird mit den o.a. Grenztemperaturen 

gerechnet (Anm.: diese Grenztemperatur wird an der DUK nie erreicht). 

8. Einsetzen des iterativen Ermittlungsprozesses und zwar 

(1) die vorab errechnete aerodynamische Öffnungsfläche wird in die 

Berechnungsmodalitäten der DIN 18230-1 eingesetzt – Ergebnis: 

Mindestqualität der Brandwiderstandsdauer der Tragkonstruktionen 

(2) Optimierungsprozess (Iteration) dieses Ergebnisses, wobei als Variable die 

aerodynamische Öffnungsfläche und als Konstante die automatische 

Brandfrüherkennung angesetzt werden (Anm.: der abwehrende Brandschutz = 

die Hilfsfrist der Feuerwehr(en) wird in dieser Berechnung nicht berücksichtigt). 
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2.3.2 PRÜFERGEBNIS 

Das Prüfergebnis wird in der Tab. 2.3.2.1 wie folgt zusammengefasst: 

Tab. 2.3.2.1: Zusammenfassung der aerodynamisch wirksamen Öffnungsflächen 

RA A [m²] 
Ageo [m²]  

nach OIB 2.1 
Aaero [m²]  

nach Berechnung T [°C] 

1 853 17,06 11,2 43,0 

2 441 8,82 11,0 66,5 

3 3.558 71,16 23,1 36,4 

4 315 4,9 4,1 99,4 
 
Zeichenerklärung 

RA  Rauchabschnitt (siehe beliegenden Plan) 

Ageo geometrische Öffnungsfläche – berechnet nach OIB 2.1 

Aaero aerodynamische Öffnungsfläche – berechnet nach TRVB S 125 (Tmax) 

T  max. zu erwartende Temperatur  

 

2.3.3 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

Die berechneten Endtemperaturen liegen weit unterhalb jeglicher „Grenztemperaturen“ für ein 

etwaiges Bauteilversagen (Beton, Stahl) – die aerodynamisch wirksamen Öffnungsflächen sind nach 

den Bestimmungen der TRVB S 125 im Detailengineering  zu ermitteln und örtlich aufzuteilen, diese 

ergeben einen ausreichenden Wärme- und Rauchabzug. 
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V E R W E N D E T E  F O R M E L N  U N D  M O D E L L E  

Berechnung der aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläc he einer Rauch- und 

Wärmeabzugsanlage 

Die erforderliche aerodynamische wirksame Öffnungsfläche einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage 

(RWA-Anlage) wird gemäß TRVB S 125 berechnet. 

In den nachfolgenden Ausführungen wird bei den Formeln stets die Nummer der Gleichung gemäß 

angegeben. 

Die Dicke der Rauchschicht  bzw. der Massenstrom der Rauchgase  lässt sich 

wie folgt berechnen: 

yR = H – y  (1) 

M = 0,19*UB*y1,5 für y < 10* BA  (2) 

 

mit: 
yR (m) Dicke der Rauchschicht 
H (m) Berechnungshöhe 
y (m)  Höhe der rauchfreien Schicht 
M (kg/s)  Massenstrom der Rauchgase 
UB (m) Umfang des Bemessungsbrandes 
AB (m²) Fläche des Bemessungsbrandes 
0,19 (kg/s.m 5/2) Empirisch ermittelte Konstante 

 
 

Der konvektive Wärmestrom  bzw. die Temperatur der Rauchschicht  

errechnet sich wie folgt: 

QK = k*qB*AB = qK*AB  (3) 

qR = 
M

QK   (4) 

tR = qR + to  (7) 
TR = tR + 273  (8) 
 
 
mit: 

QK (kW) Konvektiver Anteil der Brandleistung  
k (-) k-Faktor des konvektiven Wärmeflussanteils 

typ. Wert: k = 0,8 
qB (kW/m²)  Wärmefluß des Bemessungsbrandes 
qK = k*qB (kW/m²)  Konvektiver Anteil des Wärmeflusses 
AB (m²) Fläche des Bemessungsbrandes 
qqqqR (°C) Temperaturdifferenz der Rauchschicht über der 

Umgebungstemperatur 
tR (°C)  Temperatur der Rauchschicht 
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to (°C)  Umgebungstemperatur 
Typ. Wert: t o = 20 °C 

TR (K) Absolute Temperatur der Rauchschicht 

 

Wie in der TRVB S 125 ausgeführt, sind für die Berechnung der zu erwartenden Temperatur in der 

Rauchschicht  und des von einer BRA abzuführenden Rauchgasstromes  entweder tatsächlich 

bekannte Werte oder die höheren Werte von qB gemäß Anhang 8, Tabelle 1  heranzuziehen. 

Für die Berechnung der erforderlichen aerodynamisch wirksamen Abzugsfläche  einer BRE sind 

entweder tatsächlich bekannte Werte oder die niedrigeren Werte von qB gemäß Anhang 8, Tabelle 2  

heranzuziehen. 

Die erforderliche aerodynamische wirksame Öffnungsfläche der RWA  lässt sich (iterativ) wie folgt 

berechnen: 

 

AWA,i+1 = 
36,91

M
*

R*Ry

RT*oT*
2

WAZ
iWA,A

  2
RT

q

+ �
�

�
�
�

�

  (9) 

 
 
mit: 

AWA,i+1 (m²) Erforderliche aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche der 
RWA für den (i+1)-ten Iterationsschritt 

AWA,i (m²) Erforderliche aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche der 
RWA für den i-ten Iterationsschritt 

ZWA (m²) Aerodynamisch wirksame Zuluftfläche 
M (kg/s)  Massenstrom der Rauchgase 
TR (K) Absolute Temperatur der Rauchschicht 
To (K) Absolute Umgebungstemperatur 

Typ. Wert: T o = 293 K 
 

yR (m) Dicke der Rauchgasschicht  
qqqqR (°C) Temperaturdifferenz der Rauchschicht über der 

Umgebungstemperatur 
91,36 (kg.K 0,5/s.m5/2) Konstante  

 

Für die Berechnung der aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche wird (sofern die aerodynamisch 

wirksame Zuluftfläche bekannt ist) der Anfangswert AWA,o = ZWA gesetzt. Das Iterationsverfahren ist 

dann solange fortzusetzen, bis der Wert für AWA,i+1 in ausreichender Übereinstimmung mit AWA,i ist. 
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Falls die aerodynamisch wirksame Zuluftfläche nicht bekannt  ist, wird für den ersten 

Iterationsschritt ebenfalls AWA,o = ZWA gesetzt und das Iterationsverfahren dann abgebrochen. Für 

diesen Fall errechnet sich die erforderliche aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche  zu: 

AWA = 
36,91

M
*

R*Ry
RT*oT  2

RT

q

+
  (9a) 

 
 
mit: 

AWA (m²) Erforderliche aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche, falls 
die aerodynamisch wirksame Zuluftfläche nicht bekannt ist 

M (kg/s)  Massenstrom der Rauchgase 
TR (K) Absolute Temperatur der Rauchschicht 
To (K) Absolute Umgebungstemperatur 

Typ. Wert: T o = 293 K 
yR (m) Dicke der Rauchgasschicht  
qqqqR (°C) Temperaturdifferenz der Rauchschicht über der 

Umgebungstemperatur 
91,36 (kg.K 0,5/s.m5/2) Konstante  

 
 

Der abzusaugende Volumenstrom der Rauchgase lässt sich aus der Zustandsgleichung für ideale 

Gase wie folgt berechnen: 

 

R
.
V  = 

273 * o
RT * M

r
  (10) 

 
mit: 

R
.
V  (m³/s) 

 
abzuführender Volumenstrom  

M (kg/s)  Massenstrom der Rauchgase 
TR (K) Absolute Temperatur der Rauchschicht  
rrrr o (kg/m³) Dichte der Luft bei 0 °C: rrrr o = 1,293 kg/m³ 
yR (m) Dicke der Rauchgasschicht  
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3  A N H A N G  

A2) Berechnungsblätter gemäß TRVB S 125 je Rauchabschnitt 

A3) Berechnungsblätter gemäß DIN 18230-1 je Rauchabschnitt 

 

 

Textüberarbeitungen gegenüber Vor-Revisionen sind durch eine seitliche Markierung gekennzeichnet. 
 

FireX Greßlehner GmbH und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die im Wege elektronischer Übermittlung entstehen. 

Die elektronische Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers. Dem Auftraggeber ist 

bewusst, dass bei der Nutzung des Internets die Geheimhaltung nicht gesichert ist. FireX Greßlehner GmbH behält sich vor, 

dass nur dem Original verbindliche Rechtsgültigkeit zukommt. Die, wie immer geartete Vervielfältigung bzw. Änderung von 

Schriftstücken, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch FireX Greßlehner GmbH. 

Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur Verfügung stehenden Fakten und an FireX 

Greßlehner GmbH übermittelten Unterlagen sowie nach dem derzeitigen Stand der Technik erstellt. Bei Auftreten weiterer 

Unterlagen, Ergänzungen oder Fakten behält sich der Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung ausdrücklich vor. Die 

Haftung von FireX Greßlehner GmbH wird auf Fälle grober Fahrlässigkeit begrenzt. 
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Rauch-
abschnitt: RA 1 Proj.Nr./Bearb.: 09-138/KS Datum: 28.03.2010

UMGEBUNGSTEMPERATUR
t.o (°C) 20 angenommen Eingabe

ANGABEN ZUM BRANDRAUM
AGrundfläche (m²) 853,0 Grundfläche Eingabe
HD (m) 51,1 Deckenhöhe Eingabe
H (m) 51,1 Berechnungshöhe (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.1) Annahme Eingabe
y (m) 8,0 Höhe der rauchfreien Schicht Lagerhöhen berücksichtigt Eingabe

ANGABEN ZUR BRANDLAST
Lfd.Nr 207 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 1 Eingabe
Nutzung Kesselhaus TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 2 und Spalten 3 bis 12 Eingabe
qm (MJ/m²) 200 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 3 Eingabe
BRE-Gruppe 1 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 11 Eingabe

ANGABEN ZUM BEMESSUNGSBRAND
AB (m²) 10 Bemessungsbrandfläche (TRVB S 125/1997, Anhang 7) Eingabe
UB (m) 12,6 Umfang des Bemessungsbrandes berechnet
h (m) 0,0 Höhe der Lagerungen (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4) OIB vs. Temperatur Eingabe
qk1 (kW/m²) 125,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.1) Eingabe
qk2 (kW/m²) 65,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.2) Eingabe

(siehe auch Bemerkung in TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4)

SONSTIGE PARAMETER
Sprinkleranlage vorhanden ? nein TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2 Eingabe
rhoLuft (kg/m³) 1,29 Dichte der Luft bei 0 °C Eingabe
tR,max (°C) 550,0 max. Rauchschichttemperatur (TRVB S 125/1997, Kap.8.2) Eingabe

PRÜFUNG AUF ANWENDBARKEIT  
y <= 10*Wurzel(AB) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
0,1*HD < y < 0,9*HD erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
tR1,korr <= tR,max (550 °C) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.8.2 berechnet

ZWISCHENERGEBNISSE
yR (m) 43,1 Rauchschichtdicke (TRVB S 125/1997, Kap.7.1, Glg.1) berechnet
M (kg/s) 54,4 Massenstrom der Rauchgase (TRVB S 125/1997, Kap.7.2, Glg.2) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 1 (TRVB S 125/1997)
QK1 (kW) 1,25E+03 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR1 (°C) 23,0 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR1,korr (°C) 23,0 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR1 oder 
Eingabe

tR1 (°C) 43,0 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR1 (K) 316,0 Rauchschichttemperatur (K) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 2 (TRVB S 125/1997)
QK2 (kW) 6,50E+02 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR2 (°C) 12,0 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR2,korr (°C) 12,0 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR2 oder 
Eingabe

tR2 (°C) 32,0 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR2 (K) 305,0 Rauchschichttemperatur (K) berechnet

ENDERGEBNISSE
AWA,1 (m²) BRE 11,2 TRVB S 125/1997, Kap.7.5, Glg.9 für den Fall AWA,i = ZWA berechnet
VR1 (m³/s) BRA 49 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR1 berechnet
VR2 (m³/s) BRE 47 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR2 berechnet
pBRE (%) BRE 1,31 prozentualer Anteil der BRE an der Grundfläche berechnet

Berechnung der aerodynamischen Öffnungsfläche einer BRE: Kesselhaus gerechnet Bauteilversagen - Stahl
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Rauch-
abschnitt: RA 2 Proj.Nr./Bearb.: 09-138/KS Datum: 28.03.2010

UMGEBUNGSTEMPERATUR
t.o (°C) 20 angenommen Eingabe

ANGABEN ZUM BRANDRAUM
AGrundfläche (m²) 441,0 Grundfläche Eingabe
HD (m) 11,1 Deckenhöhe Eingabe
H (m) 10,75 Berechnungshöhe (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.1) Annahme Eingabe
y (m) 5,0 Höhe der rauchfreien Schicht Eingabe

ANGABEN ZUR BRANDLAST
Lfd.Nr 207 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 1 Eingabe
Nutzung Kesselhaus TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 2 und Spalten 3 bis 12 Eingabe
qm (MJ/m²) 200 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 3 Eingabe
BRE-Gruppe 1 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 11 Eingabe

ANGABEN ZUM BEMESSUNGSBRAND
AB (m²) 10 Bemessungsbrandfläche (TRVB S 125/1997, Anhang 7) Eingabe
UB (m) 12,6 Umfang des Bemessungsbrandes berechnet
h (m) 0,0 Höhe der Lagerungen (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4) OIB vs. Temperatur Eingabe
qk1 (kW/m²) 125,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.1) Eingabe
qk2 (kW/m²) 65,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.2) Eingabe

(siehe auch Bemerkung in TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4)

SONSTIGE PARAMETER
Sprinkleranlage vorhanden ? nein TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2 Eingabe
rhoLuft (kg/m³) 1,29 Dichte der Luft bei 0 °C Eingabe
tR,max (°C) 550,0 max. Rauchschichttemperatur (TRVB S 125/1997, Kap.8.2) Eingabe

PRÜFUNG AUF ANWENDBARKEIT  
y <= 10*Wurzel(AB) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
0,1*HD < y < 0,9*HD erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
tR1,korr <= tR,max (550 °C) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.8.2 berechnet

ZWISCHENERGEBNISSE
yR (m) 5,8 Rauchschichtdicke (TRVB S 125/1997, Kap.7.1, Glg.1) berechnet
M (kg/s) 26,9 Massenstrom der Rauchgase (TRVB S 125/1997, Kap.7.2, Glg.2) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 1 (TRVB S 125/1997)
QK1 (kW) 1,25E+03 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR1 (°C) 46,5 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR1,korr (°C) 46,5 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR1 oder 
Eingabe

tR1 (°C) 66,5 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR1 (K) 339,5 Rauchschichttemperatur (K) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 2 (TRVB S 125/1997)
QK2 (kW) 6,50E+02 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR2 (°C) 24,2 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR2,korr (°C) 24,2 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR2 oder 
Eingabe

tR2 (°C) 44,2 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR2 (K) 317,2 Rauchschichttemperatur (K) berechnet

ENDERGEBNISSE
AWA,1 (m²) BRE 11,0 TRVB S 125/1997, Kap.7.5, Glg.9 für den Fall AWA,i = ZWA berechnet
VR1 (m³/s) BRA 26 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR1 berechnet
VR2 (m³/s) BRE 24 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR2 berechnet
pBRE (%) BRE 2,49 prozentualer Anteil der BRE an der Grundfläche berechnet

Berechnung der aerodynamischen Öffnungsfläche einer BRE: Kondensatreinigung gerechnet Bauteilversagen - Stahl
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Rauch-
abschnitt: RA 3 Proj.Nr./Bearb.: 09-138/KS Datum: 28.03.2010

UMGEBUNGSTEMPERATUR
t.o (°C) 20 angenommen Eingabe

ANGABEN ZUM BRANDRAUM
AGrundfläche (m²) 3558,0 Grundfläche Eingabe
HD (m) 37,3 Deckenhöhe Eingabe
H (m) 37,3 Berechnungshöhe (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.1) Annahme Eingabe
y (m) 10,0 Höhe der rauchfreien Schicht Eingabe

ANGABEN ZUR BRANDLAST
Lfd.Nr 207 / 284 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 1 Eingabe

Nutzung Kesselhaus / 
Maschinen

TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 2 und Spalten 3 bis 12
Eingabe

qm (MJ/m²) 200 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 3 Eingabe
BRE-Gruppe 1 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 11 Eingabe

ANGABEN ZUM BEMESSUNGSBRAND
AB (m²) 10 Bemessungsbrandfläche (TRVB S 125/1997, Anhang 7) Eingabe
UB (m) 12,6 Umfang des Bemessungsbrandes berechnet
h (m) 0,0 Höhe der Lagerungen (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4) OIB vs. Temperatur Eingabe
qk1 (kW/m²) 125,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.1) Eingabe
qk2 (kW/m²) 65,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.2) Eingabe

(siehe auch Bemerkung in TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4)

SONSTIGE PARAMETER
Sprinkleranlage vorhanden ? nein TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2 Eingabe
rhoLuft (kg/m³) 1,29 Dichte der Luft bei 0 °C Eingabe
tR,max (°C) 550,0 max. Rauchschichttemperatur (TRVB S 125/1997, Kap.8.2) Eingabe

PRÜFUNG AUF ANWENDBARKEIT  
y <= 10*Wurzel(AB) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
0,1*HD < y < 0,9*HD erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
tR1,korr <= tR,max (550 °C) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.8.2 berechnet

ZWISCHENERGEBNISSE
yR (m) 27,3 Rauchschichtdicke (TRVB S 125/1997, Kap.7.1, Glg.1) berechnet
M (kg/s) 76,0 Massenstrom der Rauchgase (TRVB S 125/1997, Kap.7.2, Glg.2) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 1 (TRVB S 125/1997)
QK1 (kW) 1,25E+03 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR1 (°C) 16,4 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR1,korr (°C) 16,4 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR1 oder 
Eingabe

tR1 (°C) 36,4 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR1 (K) 309,4 Rauchschichttemperatur (K) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 2 (TRVB S 125/1997)
QK2 (kW) 6,50E+02 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR2 (°C) 8,6 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR2,korr (°C) 8,6 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR2 oder 
Eingabe

tR2 (°C) 28,6 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR2 (K) 301,6 Rauchschichttemperatur (K) berechnet

ENDERGEBNISSE
AWA,1 (m²) BRE 23,1 TRVB S 125/1997, Kap.7.5, Glg.9 für den Fall AWA,i = ZWA berechnet
VR1 (m³/s) BRA 67 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR1 berechnet
VR2 (m³/s) BRE 65 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR2 berechnet
pBRE (%) BRE 0,65 prozentualer Anteil der BRE an der Grundfläche berechnet

Berechnung der aerodynamischen Öffnungsfläche einer BRE: Maschinenhalle gerechnet Bauteilversagen - Beton
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Rauch-
abschnitt: RA 4 Proj.Nr./Bearb.: 09-138/KS Datum: 28.03.2010

UMGEBUNGSTEMPERATUR
t.o (°C) 20 angenommen Eingabe

ANGABEN ZUM BRANDRAUM
AGrundfläche (m²) 315,0 Grundfläche Eingabe
HD (m) 12,45 Deckenhöhe Eingabe
H (m) 12,45 Berechnungshöhe (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.1) Annahme Eingabe
y (m) 3,5 Höhe der rauchfreien Schicht Eingabe

ANGABEN ZUR BRANDLAST
Lfd.Nr 207 / 284 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 1 Eingabe

Nutzung Kesselhaus / 
Maschinen

TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 2 und Spalten 3 bis 12
Eingabe

qm (MJ/m²) 200 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 3 Eingabe
BRE-Gruppe 1 TRVB A 126/1987, Tabelle 2, Spalte 11 Eingabe

ANGABEN ZUM BEMESSUNGSBRAND
AB (m²) 10 Bemessungsbrandfläche (TRVB S 125/1997, Anhang 7) Eingabe
UB (m) 12,6 Umfang des Bemessungsbrandes berechnet
h (m) 0,0 Höhe der Lagerungen (TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4) OIB vs. Temperatur Eingabe
qk1 (kW/m²) 125,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.1) Eingabe
qk2 (kW/m²) 65,0 Konvektiver Rechenwert des Wärmeflusses (TRVB S 125/1997, Anhang 8, Tab.2) Eingabe

(siehe auch Bemerkung in TRVB S 125/1997, Kap.6.2.4)

SONSTIGE PARAMETER
Sprinkleranlage vorhanden ? nein TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2 Eingabe
rhoLuft (kg/m³) 1,29 Dichte der Luft bei 0 °C Eingabe
tR,max (°C) 550,0 max. Rauchschichttemperatur (TRVB S 125/1997, Kap.8.2) Eingabe

PRÜFUNG AUF ANWENDBARKEIT  
y <= 10*Wurzel(AB) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
0,1*HD < y < 0,9*HD erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.6.2.2.1 berechnet
tR1,korr <= tR,max (550 °C) erfüllt TRVB S 125/1997, Kap.8.2 berechnet

ZWISCHENERGEBNISSE
yR (m) 9,0 Rauchschichtdicke (TRVB S 125/1997, Kap.7.1, Glg.1) berechnet
M (kg/s) 15,7 Massenstrom der Rauchgase (TRVB S 125/1997, Kap.7.2, Glg.2) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 1 (TRVB S 125/1997)
QK1 (kW) 1,25E+03 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR1 (°C) 79,4 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR1,korr (°C) 79,4 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR1 oder 
Eingabe

tR1 (°C) 99,4 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR1 (K) 372,4 Rauchschichttemperatur (K) berechnet
Berücksichtigung der Werte von Anhang 1, Tabelle 2 (TRVB S 125/1997)
QK2 (kW) 6,50E+02 Konvektive Brandfreisetzung (TRVB S 125/1997, Kap.7.3, Glg.3) berechnet
thetaR2 (°C) 41,3 Rauchschichttemperatur über der Umgebungstemperatur berechnet

(TRVB S 125/1997, Kap.7.4.1, Glg.4)

thetaR2,korr (°C) 41,3 siehe TRVB S 125/1997, Kap.7.4.2
Übernahme 
thetaR2 oder 
Eingabe

tR2 (°C) 61,3 Rauchschichttemperatur (°C) berechnet
TR2 (K) 334,3 Rauchschichttemperatur (K) berechnet

ENDERGEBNISSE
AWA,1 (m²) BRE 4,1 TRVB S 125/1997, Kap.7.5, Glg.9 für den Fall AWA,i = ZWA berechnet
VR1 (m³/s) BRA 17 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR1 berechnet
VR2 (m³/s) BRE 15 abzusaugender Volumenstrom (TRVB S 125/1997, Kap.7.6, Glg.10) für TR2 berechnet
pBRE (%) BRE 1,30 prozentualer Anteil der BRE an der Grundfläche berechnet

Berechnung der aerodynamischen Öffnungsfläche einer BRE: Kühlwasserpumpenhaus gerechnet Bauteilversagen - Beton
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Kesselhaus 

1  A U F G A B E N S T E L L U N G  

Für das geplante Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) der Energie AG Oberösterreich 

GmbH (im Nachhinein kurz EAG bezeichnet), am Standort Riedersbach, ist eine Brandsimulation für 

das Kesselhaus zu erstellen.  

Ziel dieser Simulationsberechnung ist die Bestimmung des Temperaturverlaufes an der 

Primärtragdachkonstruktion in einem Zeitraum von 30 min, in Abhängigkeit der aktivierten technischen 

Brandschutzeinrichtungen – automatische Brandfrüherkennung sowie Rauch und 

Wärmeabzugsanlage (BRE) – errechnet nach TRVB S 125 (/1/) im Iterationsverfahren Kraft OIB 2 

(/2/). 

Aufgrund dem Vorhandensein einer Betriebsfeuerwehr (BtF) sowie einer sehr schlagkräftigen 

öffentlichen Feuerwehr (hier: Feuerwehr Riedersbach) und der Voraussetzung, dass eine 

Brandfrüherkennungseinrichtung im Kesselhaus installiert wird (Branddetektion – Alarmierung – an 

der Einsatzstelle der BtF innerhalb von 5 min), kann mit einer Hilfsfrist von ca. 15 min (Zeitpunkt der 

Alarmierung bis zur Umsetzung der befohlenen Maßnahmen) gerechnet werden.  

Es ist nun der Temperaturverlauf bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der befohlenen Maßnahmen 

(simuliert wurde mit einem Sicherheitsfaktor, daher 30 min), darzustellen. Die 

Brandrauchentlüftungsöffnungen wurden gemäß der Berechnung (Iterationsverfahren) des 

Brandschutzkonzeptes ausgeführt. 
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1.1 ALLGEMEINES ÜBER BRANDSIMULATION  

Grundsätzlich werden zwei Modellvarianten unterschieden: 

Zonenmodelle: Diese sind grundsätzlich für relativ einfache Geometrien sehr gut geeignet und führen 

sehr rasch zu einem sehr guten Simulationsergebnis. Grundsätzlich wird beim Zonenmodell der 

Brandraum in zwei Zonen unterteilt (obere Heißgasschicht und untere kalte raucharme Schicht). 

Zwischen diesen beiden Zonen werden die Massen- und Energiebilanzen berechnet, unter 

Berücksichtigung der Massen- und Energiezufuhr durch den Brand selbst bzw. die Massen- und 

Energieverluste durch Öffnungen bzw. Strahlungsverluste. Fortgeschrittene Modelle erlauben auch 

die Modellierung des Feuerplumes selbst bzw. die Aneinanderreihung und Interaktion mehrerer 

Räume (Zonen), womit auch komplexere Geometrien berechnet werden können. 

Feldmodelle (CFD Modelle): Diese Modelle sind im Gegensatz zu den Zonenmodellen auch für sehr 

komplexe Geometrien geeignet und erlauben es, auch Parameter wie z.B. Winddrücke usw., zu 

berücksichtigen. Der Berechnungsansatz der Feldmodelle besteht darin, dass das zu betrachtende 

Volumen in einzelne Kontrollvolumina (Gitternetz) unterteilt wird. In weiterer Folge werden dann bei 

der Simulation die Interaktionen (Masse, Impuls und Energie) zwischen diesen einzelnen 

Kontrollvolumina nach den Navier-Stokes Gleichungen berechnet, wobei die größeren Verwirbelungen 

mittels Large Eddy Simulation (LES) berücksichtigt werden (bei der gegenständlich verwendeten 

Software). Optimalerweise sollten die Kontrollvolumina und das Zeitinkrement zwischen den einzelnen 

Rechenschritten unendlich klein sein, in der Praxis wird jedoch ein Kompromiss zwischen 

Rechenaufwand und Auflösungstiefe gewählt. Aufgrund der hohen Rechenintensität, welche die 

Lösung dieser Modelle erfordern, werden Feldmodelle auch "Computational Fluid Dynamics" (CFD) 

genannt. Das gegenständliche Projekt wurde mittels einer Feldmodellsimulation untersucht. 

 

1.2 SOFTWARE 

Für die folgende Simulation wurde das CFD Modell „FDS“ (Fire Dynamics Simulator) vom NIST 

(National Institute of Standards and Technology) in der Version 5 verwendet (/4/), wobei die 

Multiprozessorvariante FDS-MPI benutzt wurde, welche mittels MPICH Protokoll die Datenschnittstelle 

zwischen den CPU Cores zur Verfügung stellt. Für die Visualisierung wurde das Programm 

Smokeview (detto NIST) in der Version 4.0.7 (/5/) verwendet. Als Betriebssystem diente auf allen 

Systemen Windows 7. 
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1.3 HARDWARE 

Für die Simulationen wurden die folgendes EDV System verwendet: 

Prozessor:  Intel ® Core ™ i7 CPU 920 @ 2.67 GHz 2.66 GHz  

Arbeitsspeicher: 12 GB 

Systemtyp:  64 Bit 
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2  A L L G E M E I N E  S E T U P  D A T E N  

2.1 RECHENGITTER 

Wie in der Einführung beschrieben, wird bei CFD Modellen das zu betrachtende Volumen in eine finite 

Anzahl an Kontrollvolumina unterteilt. Bei der gegenständlich verwendeten Software FDS erfolgt dies 

durch Aufteilung in ein kartesisches Gitternetz, d. h. die einzelnen Kontrollvolumina sind 

hexaederförmig (würfelförmig). 

 

Als Gittergröße wurde 50 cm Kantenlänge gewählt. Diverse Großfeldversuche haben gezeigt, dass 

diese Gittergröße vor allem für die gegenständlichen großen Raumkubaturen einen sehr guten 

Auflösungsgrad bietet. Üblich sind bei CFD Modellen Zellengrößen zwischen 10 bis 50 cm (je nach 

dem zu simulierenden Raumvolumina). Bei der Simulation großer Outdoor-Szenarien sind auch 

Zellengrößen im Meter-Bereich üblich. Bei der verwendeten Software FDS ist es notwendig, das zu 

simulierende Raumvolumen in mehrere einzelne Gitternetze zu unterteilen, um eine parallele 

Berechnung auf mehreren CPU Cores zu ermöglichen. Um eine optimale Prozessorauslastung zu 

erreichen, wurde das gegenständliche Projekt auf insgesamt 12 Gitternetze aufgeteilt: 

  Länge (m)  Breite (m)  Höhe (m)  Zellenanzahl   

Grid 1  19  29  18  79.344  

Grid 2  19  29   18  79.344 

Grid 3  19  29   18  79.344 

Grid 4  19  29   18  79.344 

Grid 5 19  29  18  79.344  

Grid 6  19  29   18  79.344 

Grid 7 19  29   18  79.344 

Grid 8  19  29   18  79.344 

Grid 9 19  29  18  79.344  

Grid 10  19  29   18  79.344 
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Grid 11 19  29   18  79.344 

Grid 12  19  29   18  79.344 

 

Die Gesamtzellenanzahl beträgt somit 952.128 Zellen.  

Die einzelnen Gitternetze sind nicht für die Lösung des Poisson Gleichungssystems optimiert, da der 

zu erwartende Geschwindigkeitsvorteil (10 – 15%) durch die erhöhte Zellenanzahl und höheren 

Setupaufwands nicht aufgewogen werden würde. Die Gitternetze sind so angelegt, dass sie im 

Randbereich jeweils um eine Zellenbreite (50 cm) überragen. Mit dieser Überlappung ist eine 100%ige 

Interaktion zwischen den einzelnen Gitternetzen gewährleistet. 

 

2.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Die Ausgangstemperatur zu Beginn der Simulation beträgt in der Halle sowie im Freibereich jeweils  

20°C. 

Die verwendeten Lüftertypen der BRE sind im Flachdach relativ unempfindlich gegen Windeinflüsse. 

Aus diesem Grund wurde für die einzelnen Simulationsdurchgänge Windstille angenommen. 

Grundsätzlich wäre es bei Feldmodellen jedoch auch möglich, unterschiedlichste Windszenarien zu 

simulieren. 

 

2.3 BRANDSZENARIEN 

In FDS gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten ein Brandszenario zu beschreiben: 

1. Es wird ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate 

definiert. 

2. Es wird ein Bemessungsbrand mit zeitlich variabler Wärmefreisetzungsrate definiert, 

d. h. die Brandleistung kann entsprechend einer Realbrandkurve oder eines Design 

Fires (Brandleistungskurven) vordefiniert werden. 

3. Im Brandraum befinden sich brennbare Materialien, und es wird lediglich ein 

Initialfeuer definiert. Die gesamte Brandausbreitung und Wärmefreisetzung wird von 

FDS simuliert. Diese Variante erfordert eine sehr konkrete Kenntnis der lagernden 

Stoffe und ist mit einem relativ hohen Unsicherheitsfaktor behaftet. Im unmittelbaren 
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Brandbereich ist weiters ein möglichst engmaschiges Gitternetz erforderlich, was den 

Simulationsaufwand zusätzlich erhöht. 

Variante „2“ wird hauptsächlich verwendet, wenn auch der Zeitfaktor eine wesentliche 

Rolle spielt, z. B. Beeinträchtigung der Fluchtwege durch Rauchgase, oder Wärme-

einwirkung auf tragende Bauteile. Beide Fälle treffen für gegenständliches Projekt jedoch 

nicht zu. 

Aus diesem Grund wurde für dieses Projekt ein Brandszenarium mit fixer Wärmefrei-

setzungsrate angenommen, wobei die Brandflächen und spezifischen Wärmefrei-

setzungen entsprechend der TRVB A 126 (/6/) angenommen wurden. Ausgewertet 

wurden im Wesentlichen die Temperaturverteilungen über einen gewissen Brandverlauf 

(t = 30 min). 

 

2.4 GEOMETRIE 

Die Geometrie wurde von einem 2D-CAD Modell der Halle übernommen. 

Dabei wurde die Hallenkubatur (Wände, Öffnungen, RWA Öffnungen) in den Fire Dynamics Simulator 

modelliert. 

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht mit Darstellung der Gesamtgeometrie inkl. Dachflächen und 

RWA Öffnungen. 
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RWA Lüfter (Öffnen brandfallgesteuert nach 5 Minuten)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild GuD_0000: Kesselhaus  

 

RWA Öffnungsflächen (geometrisch):  

5 x 4 m² =  ca. 20 m²1 (Im Dachbereich) 

Wirksame RWA Öffnungsflächen und Zuluftöffnungen werden über den benachbarten Rauchabschnitt 

(Halle Bestand) hergestellt. 

Zur besseren Sichtbarkeit wurde das Dach transparent dargestellt, dies hat jedoch keinerlei Einfluss 

auf das Simulationsergebnis, sondern dient lediglich der Darstellung. 

                                                      

1 Entspricht der berechneten Lüfterfläche von 18,4 m² gemäß Iterationsverfahren (Anm.: Wert wurde gerundet – Aufgrund  

   der Gridgröße) 

Stahlkonstruktion 

Zuluftöffnung 
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Die Bauteile wurden mit folgenden Eigenschaften definiert: 

�  Mauern, Dach: Stahlkonstruktion  

Diese Werte haben zu einem gewissen Teil auch Einfluss auf die Rauchschichttemperatur, wobei die 

Stako eine große Wärmemenge im Vergleich zur tatsächlich vorhandenen Dachdämmung bzw. dem 

Trapezblech aufnehmen kann, d. h. in der Simulation wird die Rauchschicht stärker abgekühlt als im 

Realfall, was wiederum in der Simulation zu erschwerten Bedingungen führt (worst case). 

 

2.5 AUSWERTUNGEN 

Folgende Simulationsergebnisse wurden mit dem Programm Smokeview Version 4 (/5/) ausgewertet: 

�  Temperaturverteilung in Form von 2D Schnittdarstellungen  

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 12 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 25 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 50 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Vertikalschnitt bei y = 49.5 nach 5, 15, und 30 Minuten 

1 x Vertikalschnitt bei x = 24.0 nach 5, 15, und 30 Minuten 

�  3D Rauchdarstellung, diese dient hauptsächlich zur Illustration und fließt nicht direkt in 

das Simulationsergebnis ein 
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2.6 SETUP FILE - INPUT 

Im Folgenden ist der Setup File Header mit Definition der Bauteile und Verbrennungsreaktion und 

dem Bemessungsbrand angeführt: 

Kesselhaus_innen.fds 
&HEAD CHID='Kesselhaus_innen', TITLE='Kesselhaus 78 KW_m2 10m2 BRE1' / 
&TIME T_END=1800. / Simualationsdauer 
&DUMP NFRAMES=1800 / Anzahl der Bilder 
 
 
.......................................Meshdefinition 
 
....untere Ebene 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,0.000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
 
 
......zweite Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
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&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
 
 
......dritte Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,29.000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,29.0000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
............................................................Brand 
&SURF ID='BRE1', HRRPUA=78, COLOR='RED'/ 
&VENT XB= 21.5,26.5,48.5,50.5, 0.0, 0.0, SURF_ID='BRE1', XYZ=24,49.5,0.0, SPREAD_RATE=0.030 / 
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.............................XB = X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, Spread Rate (Ausbreitungsgeschwindigkeit) in m/s 
............................................................Brand Ende 
 
 
 
...............................RWA Ausloesung 
&DEVC XYZ=1.25,7.15,1.35, ID='RWA', SETPOINT= 300, QUANTITY='TIME', INITIAL_STATE=.FALSE./ 
 
 
 
 
 
..........................................................Auswertungen 
&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE' / 
 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
 
 
......................................................Beton Beginn 
&MATL ID = 'CONCRETE' 
      CONDUCTIVITY  = 1.2 
      SPECIFIC_HEAT = 0.88 
      DENSITY       = 2200. / 
 
&SURF ID = 'Beton' 
 FYI  ='Betonwand' 
       RGB             = 120,120,120 
 MATL_ID  = 'CONCRETE' 
       THICKNESS       = 0.25 
 TMP_INNER =20.  
 TRANSPARENCY    = 0.6 / 
......................................................Beton Ende 
 
................................................Spruce Beginn 
&SURF ID = 'SPRUCE' 
 STRETCH_FACTOR   = 1. 
 CELL_SIZE_FACTOR  = 0.5 
       BURN_AWAY        = .TRUE. 
 MATL_ID(1,1:3)   = 'CELLULOSE','WATER','LIGNIN' 
 MATL_MASS_FRACTION(1,1:3) = 0.70,0.1,0.20 
 MATL_ID(2,1)   = 'CASI' 
 THICKNESS(1:2)   = 0.1,0.1 
 TRANSPARENCY     = 0.6 
 COLOR    = 'CHOCOLATE 4' / 
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&MATL ID = 'CELLULOSE' 
 CONDUCTIVITY_RAMP  = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT   = 2.3 
 DENSITY   = 400. 
 N_REACTIONS   = 1 
 A    = 2.8E19 
 E    = 2.424E5 
 HEAT_OF_REACTION  = 0. 
 NU_RESIDUE   = 1.0 
 RESIDUE   = 'ACTIVE'/ 
 
&MATL ID = 'ACTIVE' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT = 2.3 
 DENSITY = 400. 
 N_REACTIONS = 2 
 A(1:2) = 1.3E10, 3.23E14 
 E(1:2) = 1.505E5, 1.965E5 
 HEAT_OF_REACTION(1:2) = 418., 418. 
 NU_RESIDUE(1:2) = 0.35, 0.0 
 NU_FUEL(1:2) = 0.65, 1.0 
 RESIDUE(1) = 'CHAR' / 
 
&MATL ID = 'WATER' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 1000. 
 CONDUCTIVITY = 0.6 
 SPECIFIC_HEAT = 4.19 
 N_REACTIONS = 1 
 A = 1E20 
 E = 1.62E+05 
 NU_WATER = 1.0 
 HEAT_OF_REACTION = 2260. / 
&MATL ID = 'CASI' 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_CASI' 
 DENSITY = 200. 
 SPECIFIC_HEAT = 1.0 / 
 
&MATL ID = 'LIGNIN' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 550. 
 CONDUCTIVITY = 0.1 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
&MATL ID = 'CHAR' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 140. 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_char' 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
 
&RAMP ID='k_cell', T= 20., F=0.15 / 
&RAMP ID='k_cell', T=500., F=0.29 / 
&RAMP ID='k_char', T= 20., F=0.08 / 
&RAMP ID='k_char', T=900., F=0.25 / 
&RAMP ID='k_CASI', T= 20., F=0.06 / 
&RAMP ID='k_CASI', T=400., F=0.25 / 
................................................Spruce Ende 
 
 
......................................................Blech Beginn 
&MATL ID = 'STEEL' 
        EMISSIVITY    = 1.0 
        DENSITY       = 7850. 
        CONDUCTIVITY  = 45.8 
        SPECIFIC_HEAT = 0.46 / Definition der Verbrennungsreaktion 
 
&SURF ID        = 'Blech' 
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      MATL_ID   = 'STEEL' 
      RGB       =  120,120,120 
      TRANSPARENCY = 0.6 
      THICKNESS = 0.010 /  Definition der Bauteile: 10mm dick 
       
 
.......................................................Blech Ende 
 
 
 
 
 
Data from Layer: FDS_Mauern 
&OBST XB=1.000,0.500,20.000,32.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,1.000,32.500,57.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=1.000,37.000,57.000,57.500,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,36.500,57.500,32.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,0.500,32.000,32.500,12.000,51.00, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,37.000,32.000,19.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,1.000,19.500,20.000,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
 
Data from Layer: FDS_Dach 
 
&OBST XB=1.000,36.500,20.000,32.000,12.000,12.500, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,37.000,32.500,57.500,51.000,51.500, SURF_ID='Blech' / 
 
Data from Layer: FDS_HOLE 
&HOLE XB=11.000,13.00,38.500,41.000,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=11.000,13.000,49.000,51.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA' / 
&HOLE XB=25.000,27.000,49.000,51.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=25.000,27.000,38.500,41.000,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=18.000,20.000,44.000,46.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
 
 
.................................Zuluft durch Tore 
 
&HOLE XB=10.5,14.5,20.5,19.5,0.0,4.5 /Tor1 
&HOLE XB=0.5,1.5,22.0,25.0,0.0,4.5   /Tor2 
&HOLE XB=1.5,0.5,27.5,30.5,0.0,4.5   /Tor3 
&HOLE XB=1.5,0.5,49.5,53.5,0.0,4.6   /Tor4 
 
 
 
 
&TAIL / 
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3  S I M U L A T I O N S D U R C H G A N G  ( 7 8 ,  K W / M ² ,  ~  1 0  M ²  

B R A N D F L Ä C H E )  

3.1 BEMESSUNGSBRAND 

Es wurde ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate definiert. Die 

Brandgröße sowie die spezifische Brandleistung entspricht dabei der BRE Gruppe 1 (in Verbindung 

mit Brandmeldeanlage) gemäß TRVB A 126 (/6/), d. h.: 

 

Brandfläche: 5,0 m x 2,0 m = 10 m² (aufgrund der Diskretisierung um 0,25 m² größer) 

Mobile Brandbelastung: 55,6 kW/m² �  ca. 200 MJ/m²  

Spezifische Brandbelastung qB= 78 kW/m² 

Dieser Bemessungsbrand ist mit einer Gesamtleistung ca. 0,78 MW im Durchschnitt angesiedelt 

(hauptsächlich nicht brennbare Einbauten und Anlagenteile).  

 

Zum Vergleich einige experimentell ermittelten Brandleistungen2: 

·  Hotelzimmerbrand von 20 m²: 1,0 MW 

·  Parkhaus unterirdisch / geschlossen PKW Brand: 2,5 MW bei einem 

Brandumfang von 12 m 

 

Die angeführten exemplarischen Brandleistungen stellen jeweils den Maximalwert im Brandverlauf 

dar, welcher jedoch nur für wenige Sekunden abgegeben wurde. Im Gegensatz dazu ist bei 

gegenständlichem Szenario die Brandleistung mit Ausnahme der ersten paar Sekunden konstant. 

Bei CFD Simulationen muss sich zu Beginn der Simulation jede Zelle in einem definierten Zustand 

befinden. In FDS heißt das, dass sich die Zellen auf Umgebungstemperatur befinden, und weder der 

Bemessungsbrand, noch irgendwelche Strömungen „gestartet“ sind. Bei FDS dauert es ca. ein bis 

zwei Sekunden bis der Brand voll entwickelt ist, in weiterer Folge dauert es ca. 10 Minuten bis quasi 

statische Ventilationsverhältnisse herrschen, d.h. bis sich die gesamte Halle mit Rauch gefüllt bzw. die 

Rauchschicht voll ausgebildet hat und ein Gleichgewicht zwischen Rauch- und Energiezufuhr bzw. -

abfuhr besteht. 

                                                      

2 Quelle: U. Schneider, Ingenieurmethoden im Brandschutz, 5. Auflage (/3/) 
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Bild GuD_0129: Situierung des Bemessungsbrandes 

 

3.2 WÄRMELEISTUNGSBILANZ 

In FDS wird während der Simulation laufend eine Bilanz aufgestellt wie viel Wärmeleistung durch den 

Brand erzeugt wird, und wieviel Leistung durch  

- Strahlung 

- Konvektion 

- und Konduktion (Wärmeleitung)  

umgesetzt wird. 

 

Auf dem folgenden Diagramm ist sehr gut erkennbar, dass die Brand- bzw. Wärmeleistung annähernd 

0,78 MW beträgt. 

Weiters ist erkennbar, dass ab der 1 Minute (60 Sekunden) die Wärmebilanz in einen quasi statischen 

Zustand übergeht.  

Die Konduktion der Bauteile (lila Graph) steigt sobald sich die heißen Rauchgase verteilen.  
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3.3 TEMPERATURAUSWERTUNG 

Die Temperaturauswertung erfolgt durch 2D Schnittdarstellungen (Slice) in mehreren Ebenen, in 

denen die Temperaturen über Farbskalen dargestellt werden. Zur Illustration werden 5 Schnitte 

dargestellt in Abhängigkeit der Zeit nach 5, 15 und 30 Minuten. 
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Nach 5 Minuten 

 

Bild GuD_0300x24 

 

Bild GuD_0300y49.5 
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Bild Egger_0300z12 

 

 

Bild GuD_0300z25 
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Bild GuD_0300z50 

Nach 15 Minuten 

 

Bild GuD_0900x21 
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Bild GuD_0900y49.5 

 

Bild GuD_0900z12 
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Bild GuD_0900z25 

 

 

Bild GuD_0900z50 
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Nach 30 Minuten 

  

  

Bild GuD_1800x24 

 

Bild GuD_1800y8 
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Bild GuD_1800z12 

 

 

Bild GuD_1800z25 
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Bild GuD_1800z50 

 

Die Rauchschichttemperatur beträgt im brandfernen Bereich (> 20 m) je nach Abstand zum Brand 

zwischen 30° C und 40°C.  

 

3.4 RAUCHSCHICHTDICKE 

Die Höhe der rauchfreien Schicht (bzw. raucharmen Schicht) wird in einer Feldmodellsimulation im 

Gegensatz zur Zonenmodelsimulation nicht direkt ausgewertet. Die Bestimmung der Höhe der 

rauchfreien Schicht erfolgte im gegenständlichen Projekt durch Auswertung der 3D Rauchdarstellung, 

wobei bei dieser Auswertung lediglich ein Trend abgeleitet werden kann.  
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Rauchschichtdicke nach  5 Minuten 

 

Bild Egger_900Rauchschicht   

Rauchschichtdicke nach  15 Minuten 

 

Rauchschichtdicke 

Rauchschichtdicke 
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Rauchschichtdicke nach  30 Minuten 

 

  

Nach einer Simulationsdauer von 30 Minuten (die RWA wurde nach ca. 5 min ausgelöst �  

Ansteuerung über BMA) stellte sich eine Rauchschichtdicke von ca. 37,0 m (±1,0 m) ein �  die 

Rauchfreischicht beträgt ca. 13,0 m (±1,0m). 

 

3.5 FAZIT 

Rauchschichttemperatur:  max. 74°C im Bereich über dem Brandereignis 

 Durchschnitt: 25°C - 30°C 

Rauchschichthöhe: ca. 37 m  

 

Rauchschichtdicke 
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4  G E G E N Ü B E R S T E L L U N G  D E R  E R G E B N I S S E  A U S  D E R  

S I M U L A T I O N S R E C H N U N G  M I T  D E M  I T E R A T I O N S M O D E L  T R V B  

S  1 2 5  ( / 1 / )  V S .  O I B  ( / 2 / )  

Als Vergleichsrechnung wurden die Ergebnisse aus der Simulationsrechnung mit dem 

Iterationsmodell  TRVB S 125 (/1/) vs. OIB (/2/) gegenübergestellt. 

Für die Berechnung laut TRVB S 125 (/1/) wurden folgende Eingangsparameter verwendet: 

- geometrische Abzugsfläche: 18,7 m² 

- aerodynamische Abzugsfläche: 11,2 m² (bei cv = 0,6) 

- Berechnungshöhe: 51,1 m 

Tab: 1: Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse 

Brandf
läche 
[m²] 

Spezielle 
Brandleis

tung 
[kw/m²] 

SIMULATION ITERATION TRVB S 125 vs. OIB 

max.  
Rauchschi
chttemper

atur 
[°C] 

mittlere  
Rauchschi
chttemper

atur 
[°C] 

Rauchschi
cht-höhe 

[m] 

max.  
Rauchschi
chttempera

tur 
[°C] 

mittlere  
Rauchschi
chttemper

atur 
[°C] 

Rauchschi
chthöhe 

[m] 

10 55,6 74.7 25-30 37 43 32 43 

 
Die Gegenüberstellung zeigt, dass die DFC - Simulation ähnliche Ergebnisse liefert wie das 

Iterationsmodell (= TRVB S 125 – Berechnung vs. OIB – Nachweis); ein Plausibilitätsnachweis liegt 

vor.  

Die max. Rauchschichttemperatur wurde allerdings nur im unmittelbaren Plumebereich erreicht, bzw. 

die mittlere Rauchschichttemperatur wurde in der Simulation im brandnahen Bereich (10 - 20 m) 

erreicht.  
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5  Z U S A M M E N F A S S U N G  D E R  S I M U L A T I O N S E R G E B N I S S E  

Die Größenordnung des Bemessungsbrandes entspricht der TRVB S 125 (/1/). Die simulierte 

Brandleistung betrug ca. 790 kW. 

Da die TRVB S 125 (/1/) die derzeit in Österreich gültige Grundlage für die Dimensionierung von 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen darstellt, sind diese Brandszenarien auch für einen geeigneten 

Ansatz zur Brandsimulation verwendbar. 

Ziel der Simulationen war der Nachweis der Temperaturverteilung (bzw. Temperaturanstieg) bis zum 

Wirksamwerden der Löscharbeiten (Hilfsfrist) über einen bestimmten Zeitraum (30 Minuten). 

Folgende Brandschutzeinrichtungen wurden dabei berücksichtigt: 

- Automatische Brandfrüherkennungseinrichtung zur Alarmierung der BtF und der 

öffentlichen Feuerwehr sowie Aktivierung der BRE 

- Rauch- und Wärmeabzugsanlage (ausgeführt als BRE) 

 

Aufgrund folgender Simulationsergebnisse kann folgendes bestätigt werden: 

- Bei der Simulation hat sich eine stabile Rauchschicht in einer Höhe von > 13 m 

gebildet. 

- Die Rauchschichttemperaturen lagen nach allen Zeitbereichen über 40°C und 

unter 75°C 

- Die maximale Rauchschichttemperatur liegt unterhalb der 

Versagenstemperatur der Primärtragkonstruktion (= Stahlkonstruktion) des 

Daches und der Ständerkonstruktion; diese beträgt T Stako = ca. 275°C 

- Das Simulationsergebnis beweist dass die max. Rauchschichttemperatur an 

der Dachunterkante wesentlich unterhalb der kritischen Versagenstemperatur 

liegt �  74°C < 270°C (doppelter Sicherheitsfaktor) 

Zusammenfassung – Gutachten: Aufgrund der Simulatio nsergebnisse ist mit einer 

maximalen Rauchschichttemperatur von 75 °C nach ein er Branddauer von 30 min 

zu rechnen. Die Hilfsfrist der Einsatzkräfte der öf fentlichen Feuerwehren wurde hier 

als worst case mit 30 Minuten postuliert (realistis ch ist eine Zeitrange von 10 - 12 

Minuten). 
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Kesselhaus 

1  A U F G A B E N S T E L L U N G  

Für das geplante Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) der Energie AG Oberösterreich 

GmbH (im Nachhinein kurz EAG bezeichnet), am Standort Riedersbach, ist eine Brandsimulation für 

das Kesselhaus zu erstellen.  

Ziel dieser Simulationsberechnung ist die Bestimmung des Temperaturverlaufes an der 

Primärtragdachkonstruktion in einem Zeitraum von 30 min, in Abhängigkeit der aktivierten technischen 

Brandschutzeinrichtungen – automatische Brandfrüherkennung sowie Rauch und 

Wärmeabzugsanlage (BRE) – errechnet nach TRVB S 125 (/1/) im Iterationsverfahren Kraft OIB 2 

(/2/). 

Aufgrund dem Vorhandensein einer Betriebsfeuerwehr (BtF) sowie einer sehr schlagkräftigen 

öffentlichen Feuerwehr (hier: Feuerwehr Riedersbach) und der Voraussetzung, dass eine 

Brandfrüherkennungseinrichtung im Kesselhaus installiert wird (Branddetektion – Alarmierung – an 

der Einsatzstelle der BtF innerhalb von 5 min), kann mit einer Hilfsfrist von ca. 15 min (Zeitpunkt der 

Alarmierung bis zur Umsetzung der befohlenen Maßnahmen) gerechnet werden.  

Es ist nun der Temperaturverlauf bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der befohlenen Maßnahmen 

(simuliert wurde mit einem Sicherheitsfaktor, daher 30 min), darzustellen. Die 

Brandrauchentlüftungsöffnungen wurden gemäß der Berechnung (Iterationsverfahren) des 

Brandschutzkonzeptes ausgeführt. 
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1.1 ALLGEMEINES ÜBER BRANDSIMULATION  

Grundsätzlich werden zwei Modellvarianten unterschieden: 

- Zonenmodelle: Diese sind grundsätzlich für relativ einfache Geometrien sehr gut 

geeignet und führen sehr rasch zu einem sehr guten Simulationsergebnis. 

Grundsätzlich wird beim Zonenmodell der Brandraum in zwei Zonen unterteilt (obere 

Heißgasschicht und untere kalte raucharme Schicht). Zwischen diesen beiden Zonen 

werden die Massen- und Energiebilanzen berechnet, unter Berücksichtigung der 

Massen- und Energiezufuhr durch den Brand selbst bzw. die Massen- und 

Energieverluste durch Öffnungen bzw. Strahlungsverluste. Fortgeschrittene Modelle 

erlauben auch die Modellierung des Feuerplumes selbst bzw. die Aneinanderreihung 

und Interaktion mehrerer Räume (Zonen), womit auch komplexere Geometrien 

berechnet werden können. 

- Feldmodelle (CFD Modelle): Diese Modelle sind im Gegensatz zu den 

Zonenmodellen auch für sehr komplexe Geometrien geeignet und erlauben es, auch 

Parameter, wie z.B. Winddrücke usw., zu berücksichtigen. Der Berechnungsansatz 

der Feldmodelle besteht darin, dass das zu betrachtende Volumen in einzelne 

Kontrollvolumina (Gitternetz) unterteilt wird. In weiterer Folge werden dann bei der 

Simulation die Interaktionen (Masse, Impuls und Energie) zwischen diesen einzelnen 

Kontrollvolumina nach den Navier-Stokes Gleichungen berechnet, wobei die 

größeren Verwirbelungen mittels Large Eddy Simulation (LES) berücksichtigt werden 

(bei der gegenständlich verwendeten Software). Optimalerweise sollten die 

Kontrollvolumina und das Zeitinkrement zwischen den einzelnen Rechenschritten 

unendlich klein sein, in der Praxis wird jedoch ein Kompromiss zwischen 

Rechenaufwand und Auflösungstiefe gewählt. Aufgrund der hohen Rechenintensität 

welche die Lösung dieser Modelle erfordern, werden Feldmodelle auch 

"Computational Fluid Dynamics" (CFD) genannt. Das gegenständliche Projekt wurde 

mittels einer Feldmodellsimulation untersucht. 
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1.2 SOFTWARE 

Für die folgende Simulation wurde das CFD Modell „FDS“ (Fire Dynamics Simulator) vom NIST 

(National Institute of Standards and Technology) in der Version 5 verwendet (/4/), wobei die 

Multiprozessorvariante FDS-MPI benutzt wurde, welche mittels MPICH Protokoll die Datenschnittstelle 

zwischen den CPU Cores zur Verfügung stellt. Für die Visualisierung wurde das Programm 

Smokeview (detto NIST) in der Version 4.0.7 (/5/) verwendet. Als Betriebssystem diente auf allen 

Systemen Windows 7. 

 

1.3 HARDWARE 

Für die Simulationen wurden die folgendes EDV System verwendet: 

Prozessor:  Intel ® Core ™ i7 CPU 920 @ 2.67 GHz 2.66 GHz  

Arbeitsspeicher: 12 GB 

Systemtyp:  64 Bit 
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2  A L L G E M E I N E  S E T U P  D A T E N  

2.1 RECHENGITTER 

Wie in der Einführung beschrieben, wird bei CFD Modellen das zu betrachtende Volumen in eine finite 

Anzahl an Kontrollvolumina unterteilt. Bei der gegenständlich verwendeten Software FDS erfolgt dies 

durch Aufteilung in ein kartesisches Gitternetz, d. h. die einzelnen Kontrollvolumina sind 

hexaederförmig (würfelförmig). 

 

Als Gittergröße wurde 50 cm Kantenlänge gewählt. Diverse Großfeldversuche haben gezeigt, dass 

diese Gittergröße vor allem für die gegenständlichen großen Raumkubaturen einen sehr guten 

Auflösungsgrad bietet. Üblich sind bei CFD Modellen Zellengrößen zwischen 10 bis 50 cm (je nach 

dem zu simulierenden Raumvolumina). Bei der Simulation großer Outdoor-Szenarien sind auch 

Zellengrößen im Meter-Bereich üblich. Bei der verwendeten Software FDS ist es notwendig, das zu 

simulierende Raumvolumen in mehrere einzelne Gitternetze zu unterteilen, um eine parallele 

Berechnung auf mehreren CPU Cores zu ermöglichen. Um eine optimale Prozessorauslastung zu 

erreichen, wurde das gegenständliche Projekt auf insgesamt 12 Gitternetze aufgeteilt: 

  Länge (m)  Breite (m)  Höhe (m)  Zellenanzahl   

Grid 1  19  29  18  79.344  

Grid 2  19  29   18  79.344 

Grid 3  19  29   18  79.344 

Grid 4  19  29   18  79.344 

Grid 5 19  29  18  79.344  

Grid 6  19  29   18  79.344 

Grid 7 19  29   18  79.344 

Grid 8  19  29   18  79.344 

Grid 9 19  29  18  79.344  

Grid 10  19  29   18  79.344 
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Grid 11 19  29   18  79.344 

Grid 12  19  29   18  79.344 

 

Die Gesamtzellenanzahl beträgt somit 952.128 Zellen.  

Die einzelnen Gitternetze sind nicht für die Lösung des Poisson Gleichungssystems optimiert, da der 

zu erwartende Geschwindigkeitsvorteil (10 – 15 %) durch die erhöhte Zellenanzahl und höheren 

Setupaufwands nicht aufgewogen werden würde. Die Gitternetze sind so angelegt, dass sie im 

Randbereich jeweils um eine Zellenbreite (50 cm) überragen. Mit dieser Überlappung ist eine 100%ige 

Interaktion zwischen den einzelnen Gitternetzen gewährleistet. 

 

2.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Die Ausgangstemperatur zu Beginn der Simulation beträgt in der Halle sowie im Freibereich jeweils  

20°C. 

Die verwendeten Lüftertypen der BRE sind im Flachdach relativ unempfindlich gegen Windeinflüsse. 

Aus diesem Grund wurde für die einzelnen Simulationsdurchgänge Windstille angenommen. 

Grundsätzlich wäre es bei Feldmodellen jedoch auch möglich, unterschiedlichste Windszenarien zu 

simulieren. 

 

2.3 BRANDSZENARIEN 

In FDS gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten ein Brandszenario zu beschreiben: 

1. Es wird ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate 

definiert. 

2. Es wird ein Bemessungsbrand mit zeitlich variabler Wärmefreisetzungsrate definiert, 

d. h. die Brandleistung kann entsprechend einer Realbrandkurve oder eines Design 

Fires (Brandleistungskurven) vordefiniert werden. 

3. Im Brandraum befinden sich brennbare Materialien, und es wird lediglich ein 

Initialfeuer definiert. Die gesamte Brandausbreitung und Wärmefreisetzung wird von 

FDS simuliert. Diese Variante erfordert eine sehr konkrete Kenntnis der lagernden 

Stoffe und ist mit einem relativ hohen Unsicherheitsfaktor behaftet. Im unmittelbaren 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 8 von 29  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ - ANHANG B2  
Stand Juli 2010 

RWA Lüfter (Öffnen brandfallgesteuert nach 5 Minuten 

Brandbereich ist weiters ein möglichst engmaschiges Gitternetz erforderlich, was den 

Simulationsaufwand zusätzlich erhöht. 

Variante „2“ wird hauptsächlich verwendet, wenn auch der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle spielt, z.B. 

Beeinträchtigung der Fluchtwege durch Rauchgase, oder Wärmeeinwirkung auf tragende Bauteile. 

Beide Fälle treffen für gegenständliches Projekt jedoch nicht zu. 

Aus diesem Grund wurde für dieses Projekt ein Brandszenarium mit fixer Wärmefreisetzungsrate 

angenommen, wobei die Brandflächen und spezifischen Wärmefreisetzungen entsprechend der TRVB 

A 126 (/6/) angenommen wurden. Ausgewertet wurden im Wesentlichen die Temperaturverteilungen 

über einen gewissen Brandverlauf (t = 30 min). 

 

2.4 GEOMETRIE 

Die Geometrie wurde von einem 2D-CAD Modell der Halle übernommen. 

Dabei wurde die Hallenkubatur (Wände, Öffnungen, RWA Öffnungen) in den Fire Dynamics Simulator 

modelliert. 

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht mit Darstellung der Gesamtgeometrie inkl. Dachflächen und 

RWA Öffnungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild GuD_0000: Kesselhaus  

 

 

Stahlkonstruktion 

Zuluftöffnung 
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RWA Öffnungsflächen (geometrisch):  

5 x 4 m² =  ca. 20 m²1 (Im Dachbereich) 

Wirksame RWA Öffnungsflächen und Zuluftöffnungen werden über den benachbarten Rauchabschnitt 

(Halle Bestand) hergestellt. 

Zur besseren Sichtbarkeit wurde das Dach transparent dargestellt, dies hat jedoch keinerlei Einfluss 

auf das Simulationsergebnis sondern dient lediglich der Darstellung. 

 

Die Bauteile wurden mit folgenden Eigenschaften definiert: 

�  Mauern, Dach: Stahlkonstruktion  

Diese Werte haben zu einem gewissen Teil auch Einfluss auf die Rauchschichttemperatur, wobei die 

Stako eine große Wärmemenge im Vergleich zur tatsächlich vorhandenen Dachdämmung bzw. dem 

Trapezblech aufnehmen kann, d. h. in der Simulation wird die Rauchschicht stärker abgekühlt als im 

Realfall, was wiederum in der Simulation zu erschwerten Bedingungen führt (worst case). 

 

2.5 AUSWERTUNGEN 

Folgende Simulationsergebnisse wurden mit dem Programm Smokeview Version 4 (/5/) ausgewertet: 

�  Temperaturverteilung in Form von 2D Schnittdarstellungen  

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 12 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 25 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 50 nach 5, 15 und 30 Minuten 

1 x Vertikalschnitt bei y = 49.5 nach 5, 15, und 30 Minuten 

1 x Vertikalschnitt bei x = 24.0 nach 5, 15, und 30 Minuten 

�  3D Rauchdarstellung, diese dient hauptsächlich zur Illustration und fließt nicht direkt in 

das Simulationsergebnis ein 

 

                                                      

1 Entspricht der berechneten Lüfterfläche von 18,4 m² gemäß Iterationsverfahren (Anm.: Wert wurde gerundet – Aufgrund  

   der Gridgröße) 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 10 von 29  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ - ANHANG B2  
Stand Juli 2010 

2.6 SETUP FILE - INPUT 

Im Folgenden ist der Setup File Header mit Definition der Bauteile und Verbrennungsreaktion und 

dem Bemessungsbrand angeführt: 

Kesselhaus_innen.fds 
&HEAD CHID='Kesselhaus_innen', TITLE='Kesselhaus 500 KW_m2 20m2 BRE2' / 
&TIME T_END=1800. / Simualationsdauer 
&DUMP NFRAMES=1800 / Anzahl der Bilder 
 
 
.......................................Meshdefinition 
 
....untere Ebene 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,0.000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
 
 
......zweite Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
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&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
 
......dritte Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,29.000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,29.0000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the 
Mesh 
 
 
............................................................Brand 
&SURF ID='BRE2', HRRPUA=500, COLOR='RED'/ 
&VENT XB= 21.5,26.5,48.5,52.5, 0.0, 0.0, SURF_ID='BRE2', XYZ=24,50.5,0.0, SPREAD_RATE=0.030 / 
 
.............................XB = X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, Spread Rate (Ausbreitungsgeschwindigkeit) in m/s 
............................................................Brand Ende 
 
 
...............................RWA Ausloesung 
&DEVC XYZ=1.25,7.15,1.35, ID='RWA', SETPOINT= 300, QUANTITY='TIME', INITIAL_STATE=.FALSE./ 
 
 
 
..........................................................Auswertungen 
&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE' / 
 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=24.0, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=49.5, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=12, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
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&SLCF PBZ=25, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=50, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
......................................................Beton Beginn 
&MATL ID = 'CONCRETE' 
      CONDUCTIVITY  = 1.2 
      SPECIFIC_HEAT = 0.88 
      DENSITY       = 2200. / 
 
&SURF ID = 'Beton' 
 FYI  ='Betonwand' 
       RGB             = 120,120,120 
 MATL_ID  = 'CONCRETE' 
       THICKNESS       = 0.25 
 TMP_INNER =20.  
 TRANSPARENCY    = 0.6 / 
......................................................Beton Ende 
 
................................................Spruce Beginn 
&SURF ID = 'SPRUCE' 
 STRETCH_FACTOR   = 1. 
 CELL_SIZE_FACTOR  = 0.5 
       BURN_AWAY        = .TRUE. 
 MATL_ID(1,1:3)   = 'CELLULOSE','WATER','LIGNIN' 
 MATL_MASS_FRACTION(1,1:3) = 0.70,0.1,0.20 
 MATL_ID(2,1)   = 'CASI' 
 THICKNESS(1:2)   = 0.1,0.1 
 TRANSPARENCY     = 0.6 
 COLOR    = 'CHOCOLATE 4' / 
 
&MATL ID = 'CELLULOSE' 
 CONDUCTIVITY_RAMP  = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT   = 2.3 
 DENSITY   = 400. 
 N_REACTIONS   = 1 
 A    = 2.8E19 
 E    = 2.424E5 
 HEAT_OF_REACTION  = 0. 
 NU_RESIDUE   = 1.0 
 RESIDUE   = 'ACTIVE'/ 
 
&MATL ID = 'ACTIVE' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT = 2.3 
 DENSITY = 400. 
 N_REACTIONS = 2 
 A(1:2) = 1.3E10, 3.23E14 
 E(1:2) = 1.505E5, 1.965E5 
 HEAT_OF_REACTION(1:2) = 418., 418. 
 NU_RESIDUE(1:2) = 0.35, 0.0 
 NU_FUEL(1:2) = 0.65, 1.0 
 RESIDUE(1) = 'CHAR' / 
 
&MATL ID = 'WATER' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 1000. 
 CONDUCTIVITY = 0.6 
 SPECIFIC_HEAT = 4.19 
 N_REACTIONS = 1 
 A = 1E20 
 E = 1.62E+05 
 NU_WATER = 1.0 
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 HEAT_OF_REACTION = 2260. / 
 
&MATL ID = 'CASI' 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_CASI' 
 DENSITY = 200. 
 SPECIFIC_HEAT = 1.0 / 
 
&MATL ID = 'LIGNIN' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 550. 
 CONDUCTIVITY = 0.1 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
&MATL ID = 'CHAR' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 140. 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_char' 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
 
&RAMP ID='k_cell', T= 20., F=0.15 / 
&RAMP ID='k_cell', T=500., F=0.29 / 
&RAMP ID='k_char', T= 20., F=0.08 / 
&RAMP ID='k_char', T=900., F=0.25 / 
&RAMP ID='k_CASI', T= 20., F=0.06 / 
&RAMP ID='k_CASI', T=400., F=0.25 / 
................................................Spruce Ende 
 
 
......................................................Blech Beginn 
&MATL ID = 'STEEL' 
        EMISSIVITY    = 1.0 
        DENSITY       = 7850. 
        CONDUCTIVITY  = 45.8 
        SPECIFIC_HEAT = 0.46 / Definition der Verbrennungsreaktion 
&SURF ID        = 'Blech' 
      MATL_ID   = 'STEEL' 
      RGB       =  120,120,120 
      TRANSPARENCY = 0.6 
      THICKNESS = 0.010 /  Definition der Bauteile: 10mm dick 
       
 
.......................................................Blech Ende 
 
 
 
 
 
Data from Layer: FDS_Mauern 
&OBST XB=1.000,0.500,20.000,32.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,1.000,32.500,57.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=1.000,37.000,57.000,57.500,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,36.500,57.500,32.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,0.500,32.000,32.500,12.000,51.00, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,37.000,32.000,19.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,1.000,19.500,20.000,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
 
Data from Layer: FDS_Dach 
 
&OBST XB=1.000,36.500,20.000,32.000,12.000,12.500, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,37.000,32.500,57.500,51.000,51.500, SURF_ID='Blech' / 
 
 
Data from Layer: FDS_HOLE 
&HOLE XB=11.000,13.00,38.500,41.000,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=11.000,13.000,49.000,51.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA' / 
&HOLE XB=25.000,27.000,49.000,51.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=25.000,27.000,38.500,41.000,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
&HOLE XB=18.000,20.000,44.000,46.500,51.000,51.500, DEVC_ID='RWA'/ 
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.................................Zuluft durch Tore 
 
&HOLE XB=10.5,14.5,20.5,19.5,0.0,4.5 /Tor1 
&HOLE XB=0.5,1.5,22.0,25.0,0.0,4.5   /Tor2 
&HOLE XB=1.5,0.5,27.5,30.5,0.0,4.5   /Tor3 
&HOLE XB=1.5,0.5,49.5,53.5,0.0,4.6   /Tor4 
 
 
 
&TAIL / 
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3  S I M U L A T I O N S D U R C H G A N G  ( 5 0 0  K W / M ² ,  ~  2 0  M ²  

   B R A N D F L Ä C H E )  

3.1 BEMESSUNGSBRAND 

Es wurde ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate definiert. Die 

Brandgröße sowie die spezifische Brandleistung entspricht dabei der BRE Gruppe 2 (in Verbindung 

mit Brandmeldeanlage) gemäß TRVB A 126 (/6/), d. h.: 

Brandfläche: 5,0 m x 4,0 m = 20 m² (aufgrund der Diskretisierung um 0,25 m² größer) 

Mobile Brandbelastung: 55,6 kW/m² �  ca. 200 MJ/m²  

Spezifische Brandbelastung qB= 500 kW/m²2 

Dieser Bemessungsbrand ist mit einer Gesamtleistung ca. 10 MW im höheren Durchschnitt 

angesiedelt (hauptsächlich nicht brennbare Einbauten und Anlagenteile).  

Zum Vergleich einige experimentell ermittelten Brandleistungen3: 

·  Hotelzimmerbrand von 20 m²: 1,0 MW 

·  Parkhaus unterirdisch / geschlossen PKW Brand: 2,5 MW bei einem 

Brandumfang von 12 m 

 

Die angeführten exemplarischen Brandleistungen stellen jeweils den Maximalwert im Brandverlauf 

dar, welcher jedoch nur für wenige Sekunden abgegeben wurde. Im Gegensatz dazu ist bei 

gegenständlichem Szenario die Brandleistung mit Ausnahme der ersten paar Sekunden konstant. 

Bei CFD Simulationen muss sich zu Beginn der Simulation jede Zelle in einem definierten Zustand 

befinden. In FDS heißt das, dass sich die Zellen auf Umgebungstemperatur befinden, und weder der 

Bemessungsbrand, noch irgendwelche Strömungen „gestartet“ sind. Bei FDS dauert es ca. ein bis 

zwei Sekunden bis der Brand voll entwickelt ist, in weiterer Folge dauert es ca. 10 Minuten bis quasi 

statische Ventilationsverhältnisse herrschen, d.h. bis sich die gesamte Halle mit Rauch gefüllt bzw. die 

Rauchschicht voll ausgebildet hat und ein Gleichgewicht zwischen Rauch- und Energiezufuhr bzw. -

abfuhr besteht. 

 

                                                      

2 Konservative Annahme – vgl. auch die im Entwurf stehende TRVB S 125 (= Vereinheitlichung der Wärmestromdichte) 

3 Quelle: U. Schneider, Ingenieurmethoden im Brandschutz, 5. Auflage (/3/) 
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Bild GuD_0129: Situierung des Bemessungsbrandes 

 

3.2 WÄRMELEISTUNGSBILANZ 

In FDS wird während der Simulation laufend eine Bilanz aufgestellt wie viel Wärmeleistung durch den 

Brand erzeugt wird, und wieviel Leistung durch  

-Strahlung 

-Konvektion 

- und Konduktion (Wärmeleitung)  

umgesetzt wird. 

Auf dem folgenden Diagramm ist sehr gut erkennbar, dass die Brand- bzw. Wärmeleistung annähernd 

10 MW beträgt. 

Weiters ist erkennbar, dass ab der 1 Minute (60 Sekunden) die Wärmebilanz in einen quasi statischen 

Zustand übergeht.  

Die Konduktion der Bauteile (lila Graph) steigt, sobald sich die heißen Rauchgase verteilen.  
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3.3 TEMPERATURAUSWERTUNG 

Die Temperaturauswertung erfolgt durch 2D Schnittdarstellungen (Slice) in mehreren Ebenen, in 

denen die Temperaturen über Farbskalen dargestellt werden. Zur Illustration werden 5 Schnitte 

dargestellt in Abhängigkeit der Zeit nach 5, 15 und 30 Minuten. 
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Nach 5 Minuten 

 

Bild GuD_0300x24 

 

Bild GuD_0300y49.5 
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Bild Egger_0300z12 

 

 

Bild GuD_0300z25 
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Bild GuD_0300z50 

Nach 15 Minuten 

 

Bild GuD_0900x21 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 21 von 29  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ - ANHANG B2  
Stand Juli 2010 

 

Bild GuD_0900y49.5 

 

 

Bild GuD_0900z12 
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Bild GuD_0900z25 

 

 

Bild GuD_0900z50 
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Nach 30 Minuten 

  

  

Bild GuD_1800x24 

 

Bild GuD_1800y8 
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Bild GuD_1800z12 

 

 

Bild GuD_1800z25 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 25 von 29  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ - ANHANG B2  
Stand Juli 2010 

 

Bild GuD_1800z50 

 

Die Rauchschichttemperatur beträgt im brandfernen Bereich (> 20 m) je nach Abstand zum Brand 

zwischen 50°C und 80°C.  

 

3.4 RAUCHSCHICHTDICKE 

Die Höhe der rauchfreien Schicht (bzw. raucharmen Schicht) wird in einer Feldmodellsimulation im 

Gegensatz zur Zonenmodelsimulation nicht direkt ausgewertet. Die Bestimmung der Höhe der 

rauchfreien Schicht erfolgte im gegenständlichen Projekt durch Auswertung der 3D Rauchdarstellung, 

wobei bei dieser Auswertung lediglich ein Trend abgeleitet werden kann.  
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Rauchschichtdicke nach  5 Minuten 

 

Bild Egger_900Rauchschicht   

Rauchschichtdicke nach  15 Minuten 

 

Rauchschichtdicke 

Rauchschichtdicke 
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Rauchschichtdicke nach  30 Minuten 

 

  

Nach einer Simulationsdauer von 30 Minuten (die RWA wurde nach ca. 5 min ausgelöst �  

Ansteuerung über BMA) stellte sich eine Rauchschichtdicke von ca. 37,0 m (±1,0 m) ein �  die 

Rauchfreischicht beträgt ca. 13,0 m (±1,0m). 

 

3.5 FAZIT 

Rauchschichttemperatur:  max. 170°C im Bereich über  dem Brandereignis 

 Durchschnitt: 80°C - 100°C 

Rauchschichthöhe:   ca. 37 m  

 

Rauchschichtdicke 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 28 von 29  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D01 BRANDSCHUTZ - ANHANG B2  
Stand Juli 2010 

4  Z U S A M M E N F A S S U N G  D E R  S I M U L A T I O N S E R G E B N I S S E  

Die Größenordnung des Bemessungsbrandes entspricht der TRVB S 125 (/1/). Die simulierte 

Brandleistung betrug ca. 10.000 kW. 

Da die TRVB S 125 (/1/), die derzeit in Österreich gültige Grundlage für die Dimensionierung von 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen darstellt, sind diese Brandszenarien auch für einen geeigneten 

Ansatz zur Brandsimulation verwendbar. 

Ziel der Simulationen war der Nachweis der Temperaturverteilung (bzw. Temperaturanstieg) bis zum 

Wirksamwerden der Löscharbeiten (Hilfsfrist) über einen bestimmten Zeitraum (30 Minuten). 

Folgende Brandschutzeinrichtungen wurden dabei berücksichtigt: 

- Automatische Brandfrüherkennungseinrichtung zur Alarmierung der BtF und der 

öffentlichen Feuerwehr sowie Aktivierung der BRE 

- Rauch- und Wärmeabzugsanlage (ausgeführt als BRE) 

Aufgrund folgender Simulationsergebnisse kann folgendes bestätigt werden: 

- Bei der Simulation hat sich eine stabile Rauchschicht in einer Höhe von > 13 m 

gebildet. 

- Die Rauchschichttemperaturen lagen nach allen Zeitbereichen über 40°C und unter 

170°C. 

- Die maximale Rauchschichttemperatur liegt unterhalb der Versagenstemperatur der 

Primärtragkonstruktion (= Stahlkonstruktion) des Daches und der Ständer-

konstruktion; diese beträgt T Stako = ca. 275°C. 

- Das Simulationsergebnis beweist dass die max. Rauchschichttemperatur an der 

Dachunterkante wesentlich unterhalb der kritischen Versagenstemperatur liegt �  

170°C < 270°C (doppelter Sicherheitsfaktor). 

 

Zusammenfassung – Gutachten: Aufgrund der Simulatio nsergebnisse ist mit einer 

maximalen Rauchschichttemperatur von 170°C nach ein er Branddauer von 30 min 

zu rechnen. Die Hilfsfrist der Einsatzkräfte der öf fentlichen Feuerwehren wurde hier 

als worst case mit 30 Minuten postuliert (realistis ch ist eine Zeitrange von 10 - 12 

Minuten). 
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1  A U F G A B E N S T E L L U N G  

Für das geplante Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) der Energie AG Oberösterreich 

GmbH (im Nachhinein kurz EAG bezeichnet) am Standort Riedersbach ist eine Brandsimulation – 

Brand des Kohlehaufens �  Wirkung auf das neu zu errichtende Kesselhaus - zu erstellen.  

Ziel dieser Simulationsberechnung ist die Bestimmung des Temperaturverlaufes an der 

Außenwandprimärtragkonstruktion (Stahlkonstruktion) in einem Zeitraum von 15 min. nach 

Brandausbruch.  

Aufgrund dem Vorhandensein einer Betriebsfeuerwehr (BtF) sowie einer sehr schlagkräftigen 

öffentlichen Feuerwehr (hier: Feuerwehr Riedersbach) kann mit einer Hilfsfrist von ca. 15 min. 

(Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Umsetzung der befohlenen Maßnahmen) gerechnet werden. Es ist 

nun der Temperaturverlauf bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der befohlenen Maßnahmen 

darzustellen. 

Die Bemessungsbrandgeometrie wurde entsprechend der TRVB S 125 (/1/) ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ALLGEMEINES ÜBER BRANDSIMULATION  

Grundsätzlich werden zwei Modellvarianten unterschieden: 

- Zonenmodelle: Diese sind grundsätzlich für relativ einfache Geometrien sehr gut 

geeignet und führen sehr rasch zu einem sehr guten Simulationsergebnis. 

Grundsätzlich wird beim Zonenmodell der Brandraum in zwei Zonen unterteilt (obere 

Kohlelager 
Kesselhaus 

15 m 
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Heißgasschicht und untere kalte raucharme Schicht). Zwischen diesen beiden Zonen 

werden die Massen- und Energiebilanzen berechnet, unter Berücksichtigung der 

Massen- und Energiezufuhr durch den Brand selbst bzw. die Massen- und 

Energieverluste durch Öffnungen bzw. Strahlungsverluste. Fortgeschrittene Modelle 

erlauben auch, die Modellierung des Feuerplumes selbst bzw. die Aneinanderreihung 

und Interaktion mehrer Räume (Zonen), womit auch komplexere Geometrien 

berechnet werden können. 

- Feldmodelle (CFD Modelle): Diese Modelle sind im Gegensatz zu den 

Zonenmodellen auch für sehr komplexe Geometrien geeignet und erlauben es, auch 

Parameter, wie z. B. Winddrücke usw., zu berücksichtigen. Der Berechnungsansatz 

der Feldmodelle besteht darin, dass das zu betrachtende Volumen in einzelne 

Kontrollvolumina (Gitternetz) unterteilt wird. In weiterer Folge werden dann bei der 

Simulation die Interaktionen (Masse, Impuls und Energie) zwischen diesen einzelnen 

Kontrollvolumina nach den Navier-Stokes Gleichungen berechnet, wobei die 

größeren Verwirbelungen mittels Large Eddy Simulation (LES) berücksichtigt werden 

(bei der gegenständlich verwendeten Software). Optimalerweise sollten die 

Kontrollvolumina und das Zeitinkrement zwischen den einzelnen Rechenschritten 

unendlich klein sein, in der Praxis wird jedoch ein Kompromiss zwischen 

Rechenaufwand und Auflösungstiefe gewählt. Aufgrund der hohen Rechenintensität, 

welche die Lösung dieser Modelle erfordern, werden Feldmodelle auch 

"Computational Fluid Dynamics" (CFD) genannt. Das gegenständliche Projekt wurde 

mittels einer Feldmodellsimulation untersucht. 

 

1.2 SOFTWARE 

Für die folgende Simulationen wurde das CFD Modell „FDS“ (Fire Dynamics Simulator) vom NIST 

(National Institute of Standards and Technology) in der Version 5 verwendet (/3/), wobei die 

Multiprozessorvariante FDS-MPI benutzt wurde, welche mittels MPICH Protokoll die Datenschnittstelle 

zwischen den CPU Cores zur Verfügung stellt. Für die Visualisierung wurde das Programm 

Smokeview (detto NIST) in der Version 4.0.7 (/4/) verwendet. Als Betriebssystem diente auf allen 

Systemen Windows 7. 
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1.3 HARDWARE 

Für die Simulationen wurden die folgendes EDV System verwendet: 

Prozessor: Intel ® Core ™ i7 CPU 920 @ 2.67 GHz 2.66 GHz  

Arbeitsspeicher: 12 GB 

Systemtyp: 64 Bit 
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2  A L L G E M E I N E  S E T U P  D A T E N  

2.1 RECHENGITTER 

Wie in der Einführung beschrieben, wird bei CFD Modellen das zu betrachtende Volumen in eine finite 

Anzahl an Kontrollvolumina unterteilt. Bei der gegenständlich verwendeten Software FDS erfolgt dies 

durch Aufteilung in ein kartesisches Gitternetz, d. h. die einzelnen Kontrollvolumina sind 

hexaederförmig (würfelförmig). 

Als Gittergröße wurde 50 cm Kantenlänge gewählt. Diverse Großfeldversuche haben gezeigt, dass 

diese Gittergröße vor allem für die gegenständlichen großen Raumkubaturen einen sehr guten 

Auflösungsgrad bietet. Üblich sind bei CFD Modellen Zellengrößen zwischen 10 bis 50 cm (je nach 

dem zu simulierenden Raumvolumina). Bei der Simulation großer Outdoor-Szenarien sind auch 

Zellengrößen im Meter-Bereich üblich. Bei der verwendeten Software FDS ist es notwendig, das zu 

simulierende Raumvolumen in mehrere einzelne Gitternetze zu unterteilen, um eine parallele 

Berechnung auf mehreren CPU Cores zu ermöglichen. Um eine optimale Prozessorauslastung zu 

erreichen, wurde das gegenständliche Projekt auf insgesamt 12 Gitternetze aufgeteilt: 

  Länge (m)  Breite (m)  Höhe (m)  Zellenanzahl   

Grid 1  19  29  18  79.344  

Grid 2  19  29   18  79.344 

Grid 3  19  29   18  79.344 

Grid 4  19  29   18  79.344 

Grid 5 19  29  18  79.344  

Grid 6  19  29   18  79.344 

Grid 7 19  29   18  79.344 

Grid 8  19  29   18  79.344 

Grid 9 19  29  18  79.344  

Grid 10  19  29   18  79.344 

Grid 11 19  29   18  79.344 

Grid 12  19  29   18  79.344 

 

Die Gesamtzellenanzahl beträgt somit 952.128 Zellen.  

Die einzelnen Gitternetze sind nicht für die Lösung des Poisson Gleichungssystems optimiert, da der 

zu erwartende Geschwindigkeitsvorteil (10 - 15%) durch die erhöhte Zellenanzahl und höheren 

Setupaufwands nicht aufgewogen werden würde. Die Gitternetze sind so angelegt, dass sie im 
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Randbereich jeweils um eine Zellenbreite (50 cm) überragen. Mit dieser Überlappung ist eine 100%ige 

Interaktion zwischen den einzelnen Gitternetzen gewährleistet. 

 

2.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Die Ausgangstemperatur zu Beginn der Simulation beträgt im Freibereich jeweils 20 °C. Der 

Windeinfluss wurde in der Berechnung berücksichtigt. 

 

2.3 BRANDSZENARIEN 

In FDS gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten ein Brandszenario zu beschreiben: 

1. Es wird ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate 

definiert. 

2. Es wird ein Bemessungsbrand mit zeitlich variabler Wärmefreisetzungsrate definiert, 

d. h. die Brandleistung kann entsprechend einer Realbrandkurve oder eines Design 

Fires (Brandleistungskurven) vordefiniert werden. 

3. Im Brandraum befinden sich brennbare Materialien und es wird lediglich ein 

Initialfeuer definiert. Die gesamte Brandausbreitung und Wärmefreisetzung wird von 

FDS simuliert. Diese Variante erfordert eine sehr konkrete Kenntnis der lagernden 

Stoffe und ist mit einem relativ hohen Unsicherheitsfaktor behaftet. Im unmittelbaren 

Brandbereich ist weiters ein möglichst engmaschiges Gitternetz erforderlich, was den 

Simulationsaufwand zusätzlich erhöht. 

Variante „2“ wird hauptsächlich verwendet, wenn auch der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle spielt, z. 

B. Beeinträchtigung der Fluchtwege durch Rauchgase, oder Wärmeeinwirkung auf tragende Bauteile. 

Beide Fälle treffen für gegenständliches Projekt jedoch nicht zu. 

Aus diesem Grund wurde für dieses Projekt ein Brandszenarium mit fixer Wärmefreisetzungsrate 

angenommen, wobei die Brandflächen und spezifischen Wärmefreisetzungen entsprechend der TRVB 

S 125 (/1/) (siehe Bemessungsbrand) angenommen wurden. Ausgewertet wurden im Wesentlichen 

die Temperaturverteilungen über einen gewissen Brandverlauf (t = 15 min). 
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2.4 GEOMETRIE 

Die Geometrie wurde von einem 2D-CAD Modell der Halle übernommen. Dabei wurde die 

Hallenkubatur in den Fire Dynamics Simulator modelliert. Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht mit 

Darstellung der Gesamtgeometrie.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Bild GuD_0000: Kesselhaus  

Die Bauteile wurden mit folgenden Eigenschaften definiert: 

�  Mauern, Dach: Stahlkonstruktion  

Diese Werte haben zu einem gewissen Teil auch Einfluss auf die Erwärmung der 

Außenwandtemperatur, wobei die Stako eine große Wärmemenge aufnehmen kann. 

 

2.5 AUSWERTUNGEN 

Folgende Simulationsergebnisse wurden mit dem Programm Smokeview Version 4 (/4/) ausgewertet: 

�  Temperaturverteilung in Form von 2D Schnittdarstellungen  

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 10 nach 5 und 15 Minuten 

1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 25 nach 5 und 15 Minuten 

Kesselhaus 

Kondensatreinigung 
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1 x Horizontalschnitt in Deckennähe bei z = 52 nach 5 und 15 Minuten 

1 x Vertikalschnitt bei x = 31.5 nach 5 und 15 Minuten 

1 x Boundaryfile (Oberflächentemperatur) nach 5 und 15 Minuten 

�  3D Rauchdarstellung, diese dient hauptsächlich zur Illustration und fließt nicht direkt in 

das Simulationsergebnis ein 

 

2.6 SETUP FILE - INPUT 

Im Folgenden ist der Setup File Header mit Definition der Bauteile und Verbrennungsreaktion und 

dem Bemessungsbrand angeführt: 

Kesselhaus.fds 
&HEAD CHID='Kesselhaus', TITLE='Kesselhaus 500 KW_m2 20m2 BRE2' / 
&TIME T_END=1800. / Simualationsdauer 
&DUMP NFRAMES=1800 / Anzahl der Bilder 
 
 
.......................................Meshdefinition 
 
....untere Ebene 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,0.0000,18.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,0.000,18.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,0.0000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,0.000,18.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
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......zweite Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,18.0000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,18.000,36.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,18.000,36.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,18.000,36.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
 
 
......dritte Ebene 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=0.000,19.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.0000,0.0000,0.0000,29.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,0.0000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,0.000,29.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,0.0000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Front Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,0.0000,29.000,36.0000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,0.0000,29.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
 
 
 
 
&MESH IJK=38,58,36 XB=19.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 19.000,38.000,58.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 38.000,38.000,29.000,58.000,36.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Right Side of the 
Mesh 
&VENT XB = 19.000,38.000,29.000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the Mesh 
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&MESH IJK=38,58,36 XB=0.00,19.000,29.000,58.000,36.000,54.000 // Total Cells: 79344, Gridsize (X,Y,Z): 
0.5000,0.5000,0.5000 
&VENT XB = 0.000,19.000,58.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Rear Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.000,0.000,29.000,58.000,36.000,54.000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Left Side of the Mesh 
&VENT XB = 0.0000,19.000,29.0000,58.000,54.000,54.0000, SURF_ID='OPEN' // Vent on Top Side of the 
Mesh 
 
 
 
 
 
............................................................Brand 
&SURF ID='BRE2', HRRPUA=500.0, COLOR='RED'/ 
&VENT XB= 29.0,34.0, 53.0,57.0, 0.0, 0.0, SURF_ID='BRE2', XYZ=31.5,55.0,0.0, SPREAD_RATE=0.030 / 
 
.............................XB = X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, Spread Rate (Ausbreitungsgeschwindigkeit) in m/s 
............................................................Brand Ende 
 
 
 
...................................................................Wind 
&SURF ID='Wind', VEL=-4.0, PROFILE='ATMOSPHERIC', Z0=4., PLE=0.3/ 
 
................Wind Ende 
 
 
 
 
..........................................................Auswertungen 
&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE' / 
 
&SLCF PBX=31.5, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=31.5, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=31.5, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
&SLCF PBY=19.0, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=19.0, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=19.0, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
&SLCF PBY=31.0, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=31.0, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=31.0, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
&SLCF PBZ=10, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=10, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=10, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=25, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBZ=52, QUANTITY='TEMPERATURE',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=52, QUANTITY='VISIBILITY',VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=52, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 
 
 
 
 
......................................................Beton Beginn 
&MATL ID = 'CONCRETE' 
      CONDUCTIVITY  = 1.2 
      SPECIFIC_HEAT = 0.88 
      DENSITY       = 2200. / 
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&SURF ID = 'Beton' 
 FYI  ='Betonwand' 
       RGB             = 120,120,120 
 MATL_ID  = 'CONCRETE' 
       THICKNESS       = 0.25 
 TMP_INNER =20.  
 TRANSPARENCY    = 0.6 / 
......................................................Beton Ende 
 
................................................Spruce Beginn 
&SURF ID = 'SPRUCE' 
 STRETCH_FACTOR   = 1. 
 CELL_SIZE_FACTOR  = 0.5 
       BURN_AWAY        = .TRUE. 
 MATL_ID(1,1:3)   = 'CELLULOSE','WATER','LIGNIN' 
 MATL_MASS_FRACTION(1,1:3) = 0.70,0.1,0.20 
 MATL_ID(2,1)   = 'CASI' 
 THICKNESS(1:2)   = 0.1,0.1 
 TRANSPARENCY     = 0.6 
 COLOR    = 'CHOCOLATE 4' / 
 
&MATL ID = 'CELLULOSE' 
 CONDUCTIVITY_RAMP  = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT   = 2.3 
 DENSITY   = 400. 
 N_REACTIONS   = 1 
 A    = 2.8E19 
 E    = 2.424E5 
 HEAT_OF_REACTION  = 0. 
 NU_RESIDUE   = 1.0 
 RESIDUE   = 'ACTIVE'/ 
 
&MATL ID = 'ACTIVE' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_cell' 
 SPECIFIC_HEAT = 2.3 
 DENSITY = 400. 
 N_REACTIONS = 2 
 A(1:2) = 1.3E10, 3.23E14 
 E(1:2) = 1.505E5, 1.965E5 
 HEAT_OF_REACTION(1:2) = 418., 418. 
 NU_RESIDUE(1:2) = 0.35, 0.0 
 NU_FUEL(1:2) = 0.65, 1.0 
 RESIDUE(1) = 'CHAR' / 
 
&MATL ID = 'WATER' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 1000. 
 CONDUCTIVITY = 0.6 
 SPECIFIC_HEAT = 4.19 
 N_REACTIONS = 1 
 A = 1E20 
 E = 1.62E+05 
 NU_WATER = 1.0 
 HEAT_OF_REACTION = 2260. / 
 
&MATL ID = 'CASI' 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_CASI' 
 DENSITY = 200. 
 SPECIFIC_HEAT = 1.0 / 
 
&MATL ID = 'LIGNIN' 
 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 550. 
 CONDUCTIVITY = 0.1 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
&MATL ID = 'CHAR' 
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 EMISSIVITY = 1.0 
 DENSITY = 140. 
 CONDUCTIVITY_RAMP = 'k_char' 
 SPECIFIC_HEAT = 1.1 / 
 
 
&RAMP ID='k_cell', T= 20., F=0.15 / 
&RAMP ID='k_cell', T=500., F=0.29 / 
&RAMP ID='k_char', T= 20., F=0.08 / 
&RAMP ID='k_char', T=900., F=0.25 / 
&RAMP ID='k_CASI', T= 20., F=0.06 / 
&RAMP ID='k_CASI', T=400., F=0.25 / 
................................................Spruce Ende 
 
 
......................................................Blech Beginn 
&MATL ID = 'STEEL' 
        EMISSIVITY    = 1.0 
        DENSITY       = 7850. 
        CONDUCTIVITY  = 45.8 
        SPECIFIC_HEAT = 0.46 / Definition der Verbrennungsreaktion 
 
&SURF ID        = 'Blech' 
      MATL_ID   = 'STEEL' 
      COLOR     = 'GRAY' 
      THICKNESS = 0.010 /  Definition der Bauteile: 10mm dick 
       
 
.......................................................Blech Ende 
 
 
 
 
 
Data from Layer: FDS_Mauern 
&OBST XB=1.000,0.500,1.000,12.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,1.000,12.500,37.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=1.000,37.000,37.000,37.500,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,36.500,37.500,12.000,0.000,51.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,0.500,12.000,12.500,12.000,51.00, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=36.500,37.000,12.000,0.500,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=37.000,1.000,0.500,1.000,0.000,12.000, SURF_ID='Blech' / 
 
Data from Layer: FDS_Dach 
 
&OBST XB=1.000,36.500,1.000,12.000,12.000,12.500, SURF_ID='Blech' / 
&OBST XB=0.500,37.000,12.500,37.500,51.000,51.500, SURF_ID='Blech' / 
 
 
&TAIL / 
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3  S I M U L A T I O N S D U R C H G A N G  ( 5 0 0  K W / M ² ,  ~  2 0  M ²  

   B R A N D F L Ä C H E )  

3.1 BEMESSUNGSBRAND 

Es wurde ein zeitlich konstanter Bemessungsbrand mit fixer Wärmefreisetzungsrate definiert. 

Die Brandgröße wurde in Analogie der TRVB S 125 (/1/), Bemessungsbrandfläche = 20 m² festgelegt.  

�  Brandumfang: 18 m 

�  Brandfläche: 5,0 m x 4,0 m = 20 m² (aufgrund der Diskretisierung um 0,25 m² größer) 

�  Spezifisch konvektive Wärmefreisetzungsrate: QK = 500 kW/m²1  

Dieser Bemessungsbrand ist mit einer Gesamtleistung von ca. 10 MW im höheren Durchschnitt (hohe 

Brandlast) angesiedelt.  

 

Zum Vergleich einige experimentell ermittelten Brandleistungen2: 

·  Hotelzimmerbrand von 20 m²: 1,0 MW 

·  Parkhaus unterirdisch / geschlossen PKW Brand: 2,5 MW bei einem 

Brandumfang von 12 m 

 

Die angeführten exemplarischen Brandleistungen stellen jeweils den Maximalwert im Brandverlauf 

dar, welcher jedoch nur für wenige Sekunden abgegeben wurde. Im Gegensatz dazu ist bei 

gegenständlichem Szenario die Brandleistung mit Ausnahme der ersten paar Sekunden konstant. 

Bei CFD Simulationen muss sich zu Beginn der Simulation jede Zelle in einem definierten Zustand 

befinden. In FDS heißt das, dass sich die Zellen auf Umgebungstemperatur befinden, und weder der 

Bemessungsbrand, noch irgendwelche Strömungen „gestartet“ sind. Bei FDS dauert es ca. ein bis 

zwei Sekunden bis der Brand voll entwickelt ist, in weiterer Folge dauert es ca. 10 Minuten bis quasi 

statische Ventilationsverhältnisse herrschen, d. h. bis sich die gesamte Halle mit Rauch gefüllt bzw. 

die Rauchschicht voll ausgebildet hat und ein Gleichgewicht zwischen Rauch- und Energiezufuhr bzw. 

-abfuhr besteht. 

                                                      

1  Konservative Annahme – vgl. auch die im Entwurf stehende TRVB S 125 (/1/) (= Vereinheitlichung der Wärmestromdichte) 

2 Quelle: U. Schneider, Ingenieurmethoden im Brandschutz, 5. Auflage (/2/) 
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Bild GuD_0607: Situierung des Bemessungsbrandes    

 

3.2 TEMPERATURAUSWERTUNG 

Die Temperaturauswertung erfolgt durch 2D Schnittdarstellungen (Slice) in mehreren Ebenen, in 

denen die Temperaturen über Farbskalen dargestellt werden. Zur Illustration werden 5 Schnitte 

dargestellt in Abhängigkeit der Zeit nach 5 und 15 Minuten. 

Bemessungsbrand 
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Nach 5 Minuten 

 

Bild GuD_0300x31,5 

 

Bild GuD_0300z10 
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Bild GuD_0300z25 

 

Bild GuD_0300z52 
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Bild GuD_0300Boundaryfile 

Nach 15 Minuten 

 

Bild GuD_0900x32,5 
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Bild GuD_0900z10 

 

Bild GuD_0900z25 
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Bild GuD_0900z52 

 

Bild GuD_0900Boundaryfile 

 

Die Rauchschichttemperatur liegt im brandfernen Bereich (ca. 15 m) unter 50°C.  
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3.3 RAUCH- UND WÄRMEVERLAUF 

Hierbei ist erkennbar, dass der Rauch unmittelbar in die freie Umgebungsatmosphäre abgeleitet wird.  

Rauchverlauf nach  5 Minuten 

 

Bild GuD_300Rauchschicht                                

Rauchverlauf nach  15 Minuten 

 

Rauchschicht 
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Nach einer Simulationsdauer von 15 Minuten wurde keine Änderung des Rauch- und Wärmeverlaufes 

festgestellt, �  konstante Wärmefreisetzungsrate.  

 

3.4 FAZIT 

Bei Brand eines im 15 m entfernten Kohlefreilager beträgt die maximale Rauchschichttemperatur in 

unmittelbarer Umgebung zum Kesselhaus ca. 25 - 50 °C  

Die Auswandkonstruktion erwärmt sich auf ca. 20 °C (Boundaryfiles)  

Das Kohlefreilager stellt somit keine Gefahr bzgl. thermischen Verbruch der Primärtragkonstruktion 

der Außenwand  dar.    
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4  Z U S A M M E N F A S S U N G  D E R  S I M U L A T I O N S E R G E B N I S S E  

Die Größenordnung des Bemessungsbrandes entspricht der TRVB S 125 (/1/) – worst case 

Abschätzung. Die simulierte Wärmestromdichte beträgt dabei hier als Analogie zur TRVB) 500 kW/m². 

Da die TRVB S 125 (/1/), die derzeit in Österreich gültige Grundlage für die Dimensionierung von 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen darstellt, sind diese Brandszenarien auch für einen geeigneten 

Ansatz zur Brandsimulation verwendbar. 

Ziel der Simulationen war der Nachweis der Temperaturverteilung (bzw. Temperaturanstieg) bis zum 

Wirksamwerden der Löscharbeiten (Hilfsfrist) über einen bestimmten Zeitraum (15 Minuten). 

 

Aufgrund folgender Simulationsergebnisse kann folgendes bestätigt werden: 

- Die Rauchschichttemperaturen lagen nach allen Zeitbereichen über 40°C und unter 

320°C (im unmittelbaren Bereich des Brandereignisse s). 

- Die maximale Brandtemperatur liegt deutlich unterhalb der Versagenstemperatur der 

Primärtragkonstruktion (= Stahlkonstruktion) des Daches und der Ständer-

konstruktion; diese beträgt T Stako = ca. 275°C. 

- Das Simulationsergebnis beweist, dass die max. Rauchschichttemperatur im 

unmittelbaren Nahbereich der Außenwandkonstruktion wesentlich unterhalb der 

kritischen Versagenstemperatur liegt �  ca. 20 - 40°C < 275°C.  

 

Zusammenfassung – Gutachten: Aufgrund der Simulatio nsergebnisse (Brand eines 

Kohlefreilagers in 15 m Entfernung zum Kesselhaus) - ist mit keinem thermischen 

Verbruch der Primärtragkonstruktion des Kesselhause s sowie der diesbzgl. 

Außenwandverkleidung zu rechnen.  

Die maximale Brandtemperatur im unmittelbaren Nahbe reich der 

Außenwandprimärtragwerkskonstruktion beträgt ca. 20  - 50 °C.  

Die Hilfsfrist der Einsatzkräfte der öffentlichen F euerwehren wurde hier als worst 

case mit 15 Minuten postuliert (realistisch ist ein e Zeitrange von 10 - 12 Minuten). 
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1  E I N L E I T U N G   

1.1 ZIELSETZUNG  

Die vorliegende Sicherheitsbetrachtung wurde für das Genehmigungsverfahren der GuD-Anlage 

Riedersbach erstellt. Die Sicherheitsbetrachtung soll eine Zusammenfassung der aus 

verfahrenstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht relevanten Sachverhalte geben, wobei 

insbesondere folgende Einreichunterlagen Beachtung finden: 

·  A01 Technischer Bericht 

·  D02 Brandschutz  

·  D03 Explosionsschutz  

·  F01 Baubeschreibung 

 

Der Inhalt der Sicherheitsbetrachtung orientiert sich an den Vorgaben von § 1 Abs. 1 Z1 und 2 des 

UVP-G 2000, behandelt jedoch nur die verfahrenstechnischen und sicherheitstechnischen Aspekte. 

 

1.2 AUFBAU UND GLIEDERUNG  

Da wegen Unterschreitung der Mengenschwellen an gefährlichen Stoffen das Industrieunfallrecht 

nicht zur Anwendung kommt, wird die Sicherheitsbetrachtung in freier Form abgefasst. Zwecks 

Systematisierung wird fallweise auf die ehemalige ÖNORM A9030 zurückgegriffen.  

Die textliche Gliederung erfolgte in Abschnitte, Kapitel, Kapitelpunkte Punkte und Unterpunkte nach 

folgendem Muster:  

1.   Abschnitt 
1.1  Kapitel   
1.1.1  Kapitelpunkt 
1.1.1.1  Punkt 
1.1.1.1.1  Unterpunkt 
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1.3 SONSTIGE FESTLEGUNGEN  

Druck- und Temperaturangaben 

Die Angabe des Druckes erfolgt in bar, wenn nicht besonders vermerkt, als Überdruck bar(ü), die der 

Temperaturen immer in °C. Des Weiteren werden folge nde Begriffe verwendet: 

Betriebsdruck: zulässiger Einsatzbereich eines Apparates, mit Sicherheitsventil 

etc. begrenzt 

Arbeitsdruck: üblicher Druck im Verfahren 

Betriebstemperatur: zulässige Einsatztemperatur 

Arbeitstemperatur: übliche Temperatur im Normalbetrieb 

 

1.3.1 DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN  

 

Betriebsstörung: Störung des Anlagenbetriebes, die zu Ausfällen von Aggregaten, 

Maschinen oder zur verminderten Erzeugung von Strom oder 

Fernwärme führt. Die die Störung auslösenden oder in deren Folge 

auftretenden Schäden betreffen nur die Funktion des Anlagenteiles. 

Die Stofffreisetzungen sind unbedeutend.  

Störfall: Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb, bei dem eine erhebliche Gefahr 

für Menschen oder Umwelt besteht  

 

GewO  Gewerbeordnung  

 IUV   Industrieunfallverordnung 

 KSW  Kesselspeisewasser 

 VE  Vollentsalzung  
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2  B E S C H R E I B U N G  D E S  S T A N D O R T E S  U N D  D E S S E N  

U M F E L D E S   

2.1 TÄTIGKEITEN AM STANDORT  

Am Standort Riedersbach betreibt die Energie AG die beiden Kraftwerksanlagen Riedersbach I mit 

einer Leistung von 50 MW und Riedersbach II mit 165 MW. Die erzeugte Fernwärmemenge beträgt 

ca. 32 Mio. kWh pro Jahr.  

Beide bestehenden Kraftwerke sind für den Betrieb mit Steinkohle ausgelegt. Die Tätigkeiten am 

Standort umfassen daher die Übernahme der in Waggons antransportierten Kohle, die 

Kohleaufbereitung und Verfeuerung, die Dampf- und Stromerzeugung und den Betrieb der dafür 

erforderlichen Nebenanlagen (insbesondere Rauchgasreinigungsanlagen).  

 

2.2 VORHABEN 

Auf Grund des steigenden Strombedarfes in der gesamten EU, in Österreich und insbesondere in 

Oberösterreich und auf Grund von Kraftwerksstilllegungen, besteht in den nächsten Jahren ein Bedarf 

an zusätzlichen Erzeugungskapazitäten. Um diesen Bedarf zu decken und damit die 

Versorgungssicherheit für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu gewährleisten, ist es geplant, bis 

zum Jahr 2014 ein 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD-Kraftwerk) am bestehenden 

Kraftwerksstandort Riedersbach zu errichten. Das GuD-Kraftwerk soll ausschließlich mit Erdgas 

betrieben werden. 

Das Werk Riedersbach I (Kohlekraftwerk) wird im Zuge der Errichtung des neuen GuD-Kraftwerkes 

stillgelegt. Das Werk II (Steinkohlekraftwerk) wird im Parallelbetrieb mit dem neuen GuD-Kraftwerk 

weiterbetrieben. 

 

2.3 ÜBERSICHT ÜBER DIE ÖRTLICHE LAGE 

Auf den Grundstücken, die direkt an die beiden Grundstücke der geplanten GuD-Anlage angrenzen, 

befinden sich ausschließlich Gebäude der Energie AG, hier sind insbesondere das KW Riedersbach I 

im Westen und das KW Riedersbach II im NW anzuführen. 
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In Richtung Norden befindet sich eine Siedlungsanlage in einem Abstand von ~200 m (Grundgrenze 

zu Grundgrenze). In östlicher Richtung befinden sich die nächstgelegenen Wohngebäude in einem 

Abstand von ~ 296 m. 

In der Umgebung der geplanten Anlagen führen keine Straßen-Hauptverkehrsverbindungen 

(Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen). Angrenzend an das Betriebsgelände befindet sich im 

Westen die Weilharts Landesstraße sowie die Timelkamer Bezirksstraße im Süden. 
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3  P R O J E K T B E S C H R E I B U N G   

3.1 VERFAHRENSBESCHREIBUNGEN  

Die geplante Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerksanlage Riedersbach (in Folge abgekürzt GuD-

Kraftwerk) besteht aus einem Gas- und Dampfturbosatz und einem unbefeuerten Abhitzekessel. 

Diese Hauptkomponenten des GuD-Kraftwerks sind in einem Krafthaus, bestehend aus Maschinen- 

und Kesselhaus, positioniert.  

 

3.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die Anlage setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen: 

 

Gasturbinenanlage  mit Erdgasfeuerung bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Gasturbine bestehend aus Verdichter, Brennkammer und Entspannungsturbine 

·  Synchrongenerator inkl. Nebenanlagen wie elektrischer Anfahreinrichtung, Erregung, 

Synchronisierung, Schutz, Ableitung, etc. 

·  Ansaugfiltergehäuse bestehend aus Vogelschutzgitter, Ansaugluftvorwärmregister, 

Coalescer, Grob- und Feinfilter in Kasettenbauweise, Ansaugschalldämpfer und 

Ansaugkanal 

·  Abgasschalldämpfer (bei Bedarf im Abgasdiffusor ) 

·  Schmier- und Steuerölsystem 

·  Steuerluftsystem 

·  Kühlsystem 

·  Verdichterwaschanlage für „on-line“- und „off-line“-Betrieb 

·  Regelung und Steuerung 

·  Gasturbinenschutzsystem 

·  Kombinierte Wärme- und Schallschutzdämmung 

 

Abhitzekessel bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Dampferzeuger mit Hochdruck-, Mitteldruck-, Niederdrucksystem in Ausführung je 

System mit Economiser, Verdampfer und Überhitzer und Kondensatvorwärmung als 

letzte Heizfläche in Abgasströmungsrichtung  
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·  Speisewasserentgasungssystem 

·  Einspritzwasserregel- (Dampftemperaturregelstationen) und HD-Umleitstationen 

·  Kesseltraggerüst und Bühnen-, Podeststahlbau 

·  Verbindende Rohrleitungen und Armaturen 

·  Absalz- und Abschlämmsysteme 

·  Probenahmeeinrichtungen inkl. Kühler, Messungen, Auswertung, etc. 

·  Speisewasser- HD-, MD-, ND-Pumpen inkl. Speisewasserregelventil 

·  Anwärm- und Warmhalteeinrichtungen für Dampftrommeln und HD-Dampfleitungen, 

einschließlich Armaturen und Rohrleitungen 

·  Kamin inkl. Kaminklappe 

·  Abgasschalldämpfer (bei Bedarf) 

·  Emissionsmesssystem 

·  Regelung- und Steuerung 

·  AHK-Schutzsystem 

·  SCR-Anlage 

 

Dampfturbinenanlage bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Zweigehäusige Anzapf-Kondensationsdampfturbine, inkl. Zweit- und 

Drittdampfeinspeisung 

·  Schnellschluss- und Regeleinrichtungen inkl. integrierten Dampfsieben 

·  Verbindende Rohrleitungen und Armaturen 

·  Umleitstationen für MD-, ND- Drucksystem 

·  Automatisches Anwärm- und Entwässerungssystem 

·  Automatisches Bedämpfungssystem 

·  Schmier- und Steuerölsystem 

·  Kondensationsanlage (Kondensator) inkl. Evakuierungseinrichtung, 

Kondensatorrohrreinigungsanlage, etc. 

·  Stopfbuchsenkondensator 

·  Kombinierte Wärme- und Schallschutzdämmung 

·  Fernwärmeentnahmesystem 

·  Synchrongenerator inkl. Erregung, Synchronisierung, Schutz, Ableitung, Kühler, etc. 
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Weitere wesentliche Kraftwerkskomponenten: 

·  Gasdruckregelanlage 

·  Kühlwasserbauwerk 

·  Kondensatreinigungsanlage  

·  Ammoniakstrippung 

·  Notstromdiesel mit Schallschutzeinrichtung inkl. Dieseltank und Auffangwanne, 

 

3.2.1 ERDGASVERSORGUNG  

Die Gasturbine des GuD-Kraftwerks wird mit Erdgas betrieben. An der Erdgasübergabestelle - das ist 

der Brandschieber vor Gasdruckregelanlage - wird ein Erdgasübergabedruck von ca. 40 barü 

anstehen. 

Die Gasversorgungsanlage besteht im Wesentlichen aus den folgenden Anlagenteilen 

·  Gasdruckregelanlage: diese wird in einem eigenen Gebäude (~ 184 m²) und einem 

abgetrennten E-Raum (~ 11 m²), untergebracht. 

·  Brennstoffvorwärmstation  

·  Gasschloss 

 

3.2.2 MSR EINRICHTUNGEN 

Die Prozessbedienung des GuD-Kraftwerks Warte erfolgt von der bestehenden Zentralwarte des KW 

Riedersbach II und von der Warte / Engineering-Raum im GuD-Kraftwerk aus.  

Die MSR Einrichtungen werden im Zuge der Detailplanung im Detail festgelegt und in zwei 

Hauptkategorien eingeteilt:  

MSR Einrichtungen die ausschließlich für den Betrieb der GuD- Anlage erforderlich sind und keine 

Sicherheitsfunktion erfüllen müssen. Diese MSR Einrichtungen werden in das Prozessleitsystem 

eingebunden.  

MSR Einrichtungen mit einer Sicherheitsfunktion, d.h. Funktionen zur Verhinderung von 

Gefährdungen für Personen und/oder der Umwelt, werden sicherheitsgerichtet ausgeführt. Diese 

Einrichtungen werden gemäß der ÖVE/ÖNORM EN 61511 Funktionale Sicherheit - 

Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie analysiert und die erforderlichen SIL-Level 

festgelegt. Diese sicherheitsgerichteten MSR Einrichtungen werden in eine Sicherheits-SPS 

eingebunden. 
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3.3 VERSORGUNG MIT ENERGIEN UND HILFSSTOFFEN 

3.3.1 ELEKTRISCHE ENERGIE 

3.3.1.1 Versorgung mit elektrischer Energie  

Die Energieversorgung der 6,3 kV Eigenbedarfsanlage erfolgt im Normalbetrieb vom Generator der 

Gasturbine, im Anfahr- und Notbetrieb aus dem übergeordneten 110 kV-Netz. 

Die Niederspannungsverteilung wird als Schaltanlage in Modulbauweise mit Standardmodulen für die 

jeweiligen Aggregate und Verbraucher ausgeführt. Die Bedienung erfolgt entweder Vor-Ort, oder über 

das Leitsystem. Von dieser Schaltanlage werden sämtliche Drehstromantriebe sowie sonstige 

Verbraucher des GuD-Kraftwerks entsprechend den verfahrenstechnischen Vorgaben angesteuert. 

Die Versorgung mit 220 V DC erfolgt über 2 Stk. Gleichrichter, welche jeweils von einem 

Sammelschienenabschnitt Schiene 1 und Schiene 2 der 400 V AC Schaltanlage gespeist werden und 

über jeweils eine Pufferbatterie verfügen. 

Die 220 V DC Verteilung erfolgt über eine gemeinsame Sammelschiene, welche von den beiden  

220 V DC Sammelschienenabschnitten – und somit redundant - versorgt wird. 

Die Versorgung mit 24 V DC erfolgt über 2 Stk. DC-DC Wandler, welche jeweils von einem 

Sammelschienenabschnitt Schiene 1 und Schiene 2 der 220 V DC Schaltanlage gespeist werden. 

Eine redundante 24 V DC Versorgung ist somit sichergestellt. 

Die 230 V AC USV wird über 2 Stk. Wechselrichter gespeist, welche jeweils von einem 

Sammelschienenabschnitt Schiene 1 und Schiene 2 der 220V DC Schaltanlage versorgt werden. 

Zusätzlich werden die beiden Wechselrichter jeweils von einem Sammelschienenabschnitt Schiene 1 

und Schiene 2 der 400 V AC Schaltanlage gespeist. 

 

3.3.1.2 Notstrom  

Zum gesicherten Abfahren der GuD-Anlage bei Netzausfall ist ein Notstromdiesel projektiert. Das 

Aggregat mit Synchrongenerator wird in einem eigenen Container zur Aufstellung gebracht. Der 

Tankinhalt (4.000 Liter) ist für einen Volllastbetrieb von ~24 Stunden bemessen. 

Die Leistung des Aggregates beträgt ca. 1000 kVA und ist für alle notstromberechtigten Verbraucher 

ausgelegt, wobei die volle Notstromleistung nach <15 Sekunden erreicht wird. Die Zu- und 

Abschaltung des Aggregates erfolgt automatisch. Elektrisch ist der Notstromdiesel über einen 

Leistungsschalter in die 400 VAC Schaltanlage eingebunden. 
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3.3.1.3 Erdung und Blitzschutz  

Für die Erdung, Funktionserdung, Potentialausgleich und Blitzschutz-Potentialausgleich wird ein 

gemeinsames System aufgebaut. Die Anforderungen werden in einem, vor der Errichtung der Anlage 

erstellten, Erdungs- und Blitzschutzkonzept festgelegt und dementsprechend umgesetzt.  

Die Blitzschutzanlage wird gemäß ÖVE / ÖNORM EN 8049 / ÖVE/ÖNORM EN 62305 errichtet. 

 

3.3.2 VERSORGUNG MIT DRUCKLUFT 

Für das GuD-Kraftwerk wird eine Gesamtluftmenge von etwa 300 m³/h benötigt. Diese Luftmenge wird 

vorwiegend für die diversen Ventilsteuerungen (z.B. am Abhitzekessel, der Filtration, etc.) sowie fall-

weise für die Abreinigung der Verbrennungsluftansaugfilter der Gasturbine nach dem Pulsations-

verfahren verwendet. Unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors wird die Luft von zwei 

Schraubenkompressoren zu je 150 m³/h mit einem Druck von ca. 8 bar dem System zur Verfügung 

gestellt. Aus den Druckluftkompressoren wird die Luft in einem 10 m³ Pufferspeicher gespeichert. 

 

3.3.3 DAMPFVERSORGUNG 

Die Hilfsdampfversorgung erfolgt im Normalbetrieb der GuD-Anlage aus dem internen ND-System des 

Abhitzekessels und beim Anfahren und Abfahren der Anlage aus einer externen Hilfsdampf-

versorgung. 

Der Hilfsdampf wird beim Startvorgang der GuD-Anlage für den Sperrdampf, Kesselwasserentgasung 

und Kühldampf der DT sowie zur Warmhaltung des AHK bei Stillstand der Anlage, und fallweise als 

Redundanz für die Stillstandsheizung benötigt. 

Die externe Hilfsdampfversorgung wird durch einen separaten Hilfsdampfkessel sichergestellt. 

 

3.3.4 WASSERVERSORGUNG 

Brauchwasser wird aus der bestehenden Trinkwasserleitung des Kraftwerksstandortes entnommen 

und mittels Rohrleitung Ø 50, den im GuD-Kraftwerk vorgesehenen Verbrauchsstellen, z.B. Sanitär-

anlagen, Augenduschen, im Bereich der Chemikalienentladestation, für die Kesselspeisewasser-

konditionierung etc., über entsprechende Verteiler zugeführt. 

Die Deionatversorgung von max. 20 m³/h erfolgt über eine Verbindungsleitung vom bestehenden 

Kraftwerk Riedersbach II, welches das Deionat aus der bestehenden Vollentsalzungsanlage 
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Riedersbach II bezieht. Durch die Verbindungsleitung (Ø 150 mm) wird das Deionat zu den 

Deionatbehältern (2x150 m³) bzw. direkt in der erforderlichen Menge dem Wasser-Dampf-Kreis der 

GuD-Anlage zugeführt. 

 

3.3.4.1 Kühlwasser  

Das Kühlwasser für das Haupt- und Nebenkühlsystem der GuD-Anlage wird über ein neu zu 

errichtendes Kühlwasserbauwerk aus dem Vorfluter (Salzach) entnommen. 

Es sind 2 Straßen für die Wasserzufuhr (zu je ca. 6,4 m³/s im Normalbetrieb) vorgesehen, die 

voneinander getrennt sind. Weiters ist jeweils eine Rechenanlage sowie ein Siebband zur 

mechanischen Reinigung des einfließenden Kühlwassers vorgesehen. 

Rechengut wird in einen Container befördert. 

 

3.4 ENTSORGUNG  

3.4.1 ABWASSER  

Wässer, bei denen eine Verschmutzungsgefahr durch Schmierstoffe und Öle besteht, werden über 

den Ölabscheider - gem. ÖNORM B5101 bzw. EN 858/2 - geführt, ehe diese dann in das Kraft-

schlussbecken und von dort via Kühlwasserleitung in den Vorfluter eingeleitet werden. Dies sind im 

Wesentlichen: 

·  Oberflächenwässer aus dem Bereich der Blocktrafos 

·  Wässer, die im Maschinen- und Kesselhaus anfallen 

·  Ölverschmutzte Abwässer aus den Pumpensümpfen des Krafthauses 

·  Wässer aus den Trafoölwannen 

 

Andere nicht verunreinigte Oberflächenwässer am GuD-Kraftwerksstandort wie beispielsweise reine 

Niederschlagswässer, werden in einem zu erweiternden Oberflächenwasserkanalsystem gesammelt 

und via Kraftschlussbecken in den Vorfluter geleitet. 

Folgende Wässer werden in der Neutralisation behandelt und über das Kraftschlussbecken 

gemeinsam mit dem Kühlwasserhauptstrom in den Vorfluter (Salzach) geleitet, wobei die zulässigen 

Einleitbedingungen in den Vorfluter durch entsprechende Messeinrichtungen überwacht werden (pH-

Wert, Leitfähigkeit, Temperatur): 
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·  Wässer aus dem Abhitzekessel und der Dampfturbine (kontinuierlich anfallend) 

·  Wässer aus Entleerungsprozessen des Abhitzekessels, den 

Rohrleitungssystemen, den Fernwärmetauschern, Nebenkühlwasser, 

Kondensatreinigung etc. (diskontinuierlich anfallend) 

·  Regenerierwässer der Kondensatreinigungsanlage 

 

Wässer aus der Kondensatreinigung werden über die Ammoniakstrippanlage geführt, sodass das 

gestrippte Wasser gem. den gültigen Grenzwerten nach BGBl. 266 Ausgabe 27. Mai 2003 „AEV 

Kühlsysteme und Dampferzeuger“ in den Hauptkühlwasserrücklauf via Kraftschlussbecken 

eingemischt werden kann. 

Die Einleitung von Sanitär- und Fäkalwässer erfolgt in den bestehenden Werkskanal, der an das 

öffentliche Kanalsystem angeschlossen ist. 

 

3.4.2 ABFALL 

Bei dem neuen GuD-Kraftwerk fallen keine Reststoffe im Sinne von Produktionsabfällen an. Lediglich 

im Rahmen von Revisionsarbeiten und Reparaturen an den Anlagenkomponenten werden 

Verpackungsmaterial, Waschflüssigkeiten, etc., als Reststoffe anfallen. Diese Abfälle werden über die 

bestehenden Entsorgungswege des Kraftwerkstandortes einer ordnungsgemäßen Entsorgung 

zugeführt. 
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4  S T O F F B E S C H R E I B U N G  

4.1 STOFFLISTE FÜR GESAMTEN STANDORT 

 

  Stoffbezeichnung max. Lagermengen Lagertyp Maßnahme 

  Ammoniakwasser NH4OH (< 25%) 60 m³ 
Lagertank mit 

Absorptionsbehälter 

liegender, druckloser, zylindrischer 

Tank, aufgestellt in dichter Beton-

Auffangwanne 

  
Glykol (Anti-Icing; VD-

Waschflüssigkeit) 
3 m³ 

geschlossenes 

System, 

Transportbehälter 

geschlossener Mischbehälter  

aufgestellt in Auffangtasse 

  Waschflüssigkeit 300 l 
Mischbehälter 

Gitterbox 25 l 

geschlossener Mischbehälter  

aufgestellt in Auffangtasse 

  Schwefelsäure H2SO4 2x1000 l Inhalt der Batterien 
in eigenem Raum, verfliest, 

(zwangs-) belüftet 

  Salzsäure HCl (30%ig) 30 m³ Lagertank baulich getrennte Aufstellung 

jeweils in Auffangwanne zur 

Aufnahme der gesamten 

Lagermenge 
  Natronlauge NaOH (50%-ig) 30 m³ Lagertank 

  Dosierstationen        

  Carbohydrazid (5 - 10%) 0,4 m³ Gitterbox 25l Sämtliche Behälter befinden sich in 

Auffangwannen bzw. sind in 

Doppelmantelausführung 

ausgeführt - 

Ammoniakanrührbehälter mit 

Aktivkohlefilter 

  Natronlauge NaOH (3%-ig) 1 m³ 
Feststoff in 50kg 

Säcken 

  
Ammoniakwasser NH4OH (25%-ig) 

angerührt auf 4%     
1 m³ Ansetztank 

  Hydrauliköl GT 1 m³ Lagertank 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

  Hydrauliköl DT (Steueröl) 1 m³ Lagertank 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 
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Stoffbezeichnung  max. Lagermengen  Lagertyp  Maßnahme  

 
Turbinenöl Gasturbine 60 m³ 

Lagertank 

inkl.geschlossenes 

System 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

  Turbinenöl Dampfturbine 50 m³ 

Lagertank 

inkl.geschlossenes 

System 

Aufstellung der Behälter in eigenen 

Wannen, welche im Falle des 

Berstens die gesamte austretende 

Menge aufnehmen können 

  Trafoöl Blocktrafos 95 m³ 
geschlossenes  

System 

Aufstellung in eigenen Wannen, 

welche im Falle des Berstens die 

gesamte austretende Menge 

aufnehmen können 

  Trafoöl Eigenbedarfstrafo 5.5 m³ 
geschlossenes  

System 

Aufstellung in eigenen Wannen, 

welche im Falle des Berstens die 

gesamte austretende Menge 

aufnehmen können 

  
Hydrauliköl für Umleitstation (HD-

Umleitstation AHK) 
400 l geschlossenes System 

Aufstellung Puffertank in 

Auffangwanne 

  
Hydrauliköl für Umleitstation (MD-

/ND-Umleitstation AHK) 
300 l geschlossenes System 

Aufstellung Puffertank in 

Auffangwanne 

  Dieselöl Brennstoff  4 m³ Lagertank 
Aufstellung in eigener 

Auffangwanne 

  Diesel Schmieröl 180 l Lagertank 
Aufstellung in eigener 

Auffangwanne 

  Fette und Schmierstoffe 4x50 kg in eigenem Lagerraum undurchlässige Bodenplatte 

  Kältemittel R407C 50 kg geschlossenes System 
es kommen nur zugelassene 

Kältemittel zum Einsatz 

  Wasserstoff 480 m³ 
Zentrale 

Gasversorgungsanlage 

Eignes Gebäude Ausführung gem. 

ÖNORM M7387 

 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 18 von 81  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D02 SICHERHEITSBETRACHTUNG 
Stand Juli 2010 

 

Input – Output-Daten 

Input 
Verbrennungsluft Nm³/h 2.473.251 

Erdgas Nm³/h 76.674 

Ammoniakwasser NH4OH (< 25%-ig) kg/h 45 

Ammoniakwasser NH4OH (4%-ig) l/h 
diskontinuierlich 5 

Carbohydrazid l/Monat 
diskontinuierlich 1 

Natronlauge NaOH (3%-ig) 
diskontinuierlich 

l/h 
diskontinuierlich 0,2 

Salzsäure HCL (30%ig) kg/h 
diskontinuierlich 5,7 

Natronlauge NaOH (50%-ig) kg/h 
diskontinuierlich 1,1 

Frischwasser (Salzach) t/h 23.040 

Deionat diskontinuierlich t/h 7,5 

Druckluft Nm³/h 300 

Trinatriumphosphat Na3PO4 
kg/h 

diskontinuierlich 0,05 

Elektrische Energie (Eigenbedarf) MWel 10 

 

Output 
Abgas Nm³f/h 2.549.925 

Fernwärme MWth 0 – 20 

Stromabgabe an Netz (Nettoleistung) MWel – 453 

Sonstige Wärmeverluste MWth 61 

Abwasser diskontinuierlich t/h 7,5 

Kühlwasser t/h 23.040 

Wärmeeinleitung Salzach MWth 240 

Verbrauchter Katalysator 
(diskontinuierlich) 

  
Lebensdauer > 15 Jahre 

    
Tabellenwerte beziehen sich auf Vollastbetrieb der Anlage bei 10,0°C Außentemperatur Abgasvolumenstrom 
gerechnet mit einem Restsauerstoffgehalt von 12,3%. 
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4.2 SICHERHEITSTECHNISCH BEDEUTSAME STOFFE (PROJEKT ) 

Im Folgenden werden jene Stoffe angeführt, die für eine eventuelle Einstufung nach Abschnitt 8a 

GewO (Seveso II Anlagen) von Bedeutung sind. 

 

Stoff 
Vorhandene Menge in 

der Betriebsanlage 
Einstufung 

Anlage 5 

GewO 

Mengenschwelle 

Spalte 2 / 3 

Wasserstoff 480 Nm³ / 45 kg R 12 Teil 1 Z 11 5 /50 t 

Erdgas (in 

Leitungen etc.) 
1.700 Nm³ / 1,3 t R 12 Teil 2 Z 9 10 / 50 t 

Dieselkraftstoff 4 m3 / 3,4 t 

R40, 

R51/53, 

R65, 

R66 
 

Teil 1 Z30c 2.500 / 25.000 t 

 

Das Gefahrenpotential der GuD Anlage kann vor allem dem Vorhandensein von Erdgas und 

Wasserstoff zugeschrieben werden. Durch die eingesetzten Stoffmengen, die verwendeten 

Betriebsdrücke, die hohe Energiedichte und die hohe Entzündlichkeit sind wesentliche potentielle 

Brand- und Explosionsgefahren durch diesen Stoffeinsatz bedingt. 
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Wasserstoff H2  F+, R12 4 75 
560 

T1 
IIC -- 

Erdgas  F+, R12 4,4 16,5 
595 

T1 
IIA -- 

Dieselkraftstoff  

N, R40, 

R51/53, 

R65, R66 

0,6 6,5 
220 

 T3 
IIA > 55 
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Angaben zu sonstigen Stoffen mit einem Gefahrenpotential  

Zusatz- und Betriebsstoffe 

Dazu zählen jene Stoffe, die insbesondere für den Betrieb der Rauchgasreinigungsanlage und der 

Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Bei diesen Stoffen handelt es sich im Wesentlichen um 

Säuren und Laugen (Ammoniakwasser NH4OH (< 25 %), Salzsäure HCl (30%ig), Natronlauge NaOH 

(50%-ig), Carbohydrazid (5 – 10 %), die auf Grund der ätzenden oder umweltgefährlichen 

Eigenschaften einer Gefahrenkennzeichnung unterliegen.  

Des Weiteren ist am Betriebsstandort Dieselkraftstoff für den Betrieb der Notstromversorgung 

(maximal 4.000 Liter) vorhanden. 

 

Hilfsstoffe 

Für den Betrieb der gegenständlichen Anlage gibt es noch eine Reihe von Hilfsstoffen für Energie- 

und Antriebssysteme, Kühlmittel und Schmierstoffe. Diese Stoffe sind hinsichtlich potentieller 

Kontaminationen von Boden u/o Grundwasser sowie brandschutztechnisch von Relevanz.  

- Hydrauliköl GT 

- Hydrauliköl DT (Steueröl) 

- Turbinenöl Gasturbine 

- Turbinenöl Dampfturbine 

- Trafoöl Blocktrafos 

- Trafoöl Eigenbedarfstrafo 

- Hydrauliköl für Umleitstation (HD-Umleitstation AHK) 

- Hydrauliköl für Umleitstation (MD-/ND-Umleitstation AHK) 

- Fette und Schmierstoffe 

- Kältemittel R407C 

- Diesel Schmieröl 
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5  S I C H E R H E I T S R E L E V A N Z  D E R  A N L A G E N T E I L E   

5.1 ANLAGENTEILE MIT BESONDEREM STOFFINHALT 

Das von einem Anlagenteil ausgehende Gefahrenpotential ergibt sich aus den gehandhabten / 

gelagerten Mengen, den gefährlichen Eigenschaften der Stoffe sowie den Verfahrensbedingungen. 

Anlagenteile mit besonderem Stoffinhalt enthalten gefährliche Stoffe in sicherheitstechnisch relevanter 

Menge, wobei als häufig angewendete Abgrenzungskriterien 2 % der unteren Mengenschwelle gemäß 

Anlage 5 zum Anhang 8 der GewO oder die Empfehlungen im Bericht KAS 1 herangezogen werden.  

In der GuD-Anlage sind Anlagenteile, die Erdgas oder Wasserstoff beinhalten, auf Grund der hohen 

Entzündbarkeit dieser Gase und der daraus resultierenden Brand- und Explosionsgefahr jedenfalls als 

sicherheitsrelevant einzustufen. 

Des Weiteren sollen auch jene Anlagenteile, aus denen eine Freisetzung von umweltgefährdenden 

Stoffen erfolgen kann, näher betrachtet werden: 

 

Betriebsbereich Anlagenteil Stoff R-Sätze Symbol 

Erdgasversorgung 

Übergabestation Gasversorger 

Gebäude Gasdruckregelanlage 

Erdgasleitungen 

Erdgas 12 F+ 

Maschinenhaus  

Gasturbine  

Dampfturbine 

Schmierölversorgung 

Erdgas 

Turbinenöl 

12 

52 

F+ 

N 

Maschinenhaus  Generator (Kühlung) Wasserstoff 12 F+ 

Wasserstofflager Wasserstoffbündel Wasserstoff 12 F+ 

Lager für 

Ammoniakwasser 
Lagertank 

Ammoniak-

wasser 
52 N 

SCR Anbau 

Maschinenhaus 
SCR Anlage Ammoniak 10, 23, 

34, 50 C, N, T 

Notstromraum 
Notstromaggregat 

Dieseltreibstofftank 
Diesel 51/53 N 

Maschinenhaus 

Traforäume 

Eigenbedarf, Gasturbine, 

Dampfturbine 

Trafoöl 51/53 N 

Maschinenhaus -

Kondensatreinigung 

Kondensatreinigung 

Chemikalienlagertanks 

HCl, 

NaOH 

R34 

R 35 

C 

C 
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Auf Grund der Betriebsbedingungen (hohe Temperaturen und hohe Drücke) sind auch die Dampf-

erzeugung und das Dampfsystem nach den eingangs angeführten Kriterien (Verfahrensbedingungen) 

auf ihre Sicherheitsrelevanz zu prüfen. Da jedoch außer Wasserdampf kein gefährlicher Stoff vorliegt 

und die verwendeten Komponenten wie Dampfkessel, Rohrleitungen und Ausrüstung durch 

gesetzliche Vorgaben (ABV) und umfangreiche Normen geregelt werden, wird von einer generellen 

Aufnahme in die sicherheitsrelevanten Anlagenteile abgesehen. Hier wird nur auf spezielle 

Sicherheitsaspekte bei der Dampfumleitstation (Temperaturfestigkeit) sowie auf die Gas- und 

Dampfturbine (Verbrennung, Überdrehzahl) näher eingegangen. 

 

5.2 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN 

5.2.1 BEGRENZUNGSEINRICHTUNGEN  

5.2.1.1 Begrenzungseinrichtungen in der Erdgasverso rgung  
 

Zur Abstellung der Erdgasversorgung bei unkontrollierten Anlagenzuständen sind folgende 

Begrenzungseinrichtungen vorgesehen: 

 

Grundsätzliche Ausführung: Die maschinelle und bauliche Ausführung sowie die Ausrüstung der 

Gasdruckregelanlage erfolgen nach ÖNORM EN 12186, ÖVGW G 59/2 (2001-02-01), ÖVGW 

Richtlinie G 73/1 (2002-04-01), ÖVGW Richtlinie G 78 (2001-08-01), ÖVGW Richtlinie G 153/2 (2002-

04-01), Druckgeräteverordnung - DGVO (BGBl. II Nr. 426/1999), Druckgeräte-

überwachungsverordnung - DGÜW-V (BGBl. II Nr. 420/2004). 

Die sicherheitstechnische Ausführung des Erdgasverdichters erfolgt nach ÖNORM EN 12583, DVGW 

G 497 (2008-01-01) und DVGW G 497-B1 (2009-06-01).  

Brandschieber in der Zuleitung zur Gasdruckregelanlage (Übergabestation Gasversorger).  

Motorschieber im Gebäude der Gasdruckregelanlage (automatisch von UEG angesteuert) vor den 

Gasfiltern und den eigentlichen Regelstrecken bzw. der Verdichterstrecke. 

 

Unmittelbar vor Eintritt in das Maschinenhaus und nach der Brennstoffvorwärmstation (Performance 

Heater) befindet sich ein Schnellschlussventil.  

Die Brennstoffvorwärmstation besteht aus einem Heißwasser-/Gaswärmetauscher. An 

Begrenzungseinrichtungen sind eine gasseitige Schnellschluss- und eine Absperrarmatur vorhanden, 

um bei Leckagen die Erdgaszufuhr abstellen zu können und einen Eintritt von Erdgas in den 

geschlossenen Heißwasserkreislauf zu vermeiden.  
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Nach der Vorwärmstation gelangt das Erdgas in das Gasschloss. Das Gasschloss (auch als Gaskid 

bezeichnet) besteht aus den für den Gasturbinenbetrieb erforderlichen Gasmess-, Steuer-, Regel-, 

Sicherheits- und Schließarmaturen sowie einer Gasfiltereinheit.  

 

5.2.1.2 Begrenzungsmaßnahmen bei den Ölsystemen  

Grundsätzlich werden sämtliche Tankanlagen für die Schmier- und Steuerölversorgung der 

Großkomponenten (Gas- und Dampfturbosätze, Transformatoren, Notstromdiesel, etc.) mit 

Auffangwannen ausgestattet, welche neben den Betriebsmedien auch Löschmediumsvolumina, die im 

Brandfalle auf das zu löschende Objekt aufgebracht werden, aufnehmen können.   

 

Transformatoren  

Beide Blocktrafos stehen über einer gemeinsamen Ölwanne. Die Ölwanne der Blocktrafos ist mit 

einem Fassungsvolumen von ca.180 m³ ausgebildet. Dies ist erforderlich, um einerseits die Ölmenge 

und andererseits das im Brandfall anfallende Löschwasser aus der Sprühflutanlage aufzunehmen. Der 

rechnerische Nachweis für die Löschwasserrückhaltung ist dem Brandschutzkonzept zu entnehmen. 

  

Notstromdiesel  

Es ist geplant, die Notstromversorgung in einem entsprechend zugelassenen Containersystem mit 

Auffangtasse unterzubringen. 

 

Kühlwasserbauwerk 

Im Kühlwasserbauwerk ist eine Hydraulikanlage für die Energierückgewinnungsturbine und die 

Rohrbruchklappen installiert. Die Aufstellung erfolgt in einem Raum mit einer entsprechenden 

Auffangtasse.  

 

Versorgungssystem in der Maschinenhalle  

Die Schmier- und Steuerölversorgung GT sowie DT werden innerhalb der Maschinenhalle (teilweise in 

eigenen abgetrennten Räumen) untergebracht. Die Maschinenhalle ist mit den folgenden 

Rückhaltesystemen ausgestattet: 

·  Die Grundfläche von ~2.600 m² wird durch Schwellen bei allen Zugängen mit 

einer Höhe von 15 cm ausgeführt. Dadurch ergibt sich ein Retentionsvolumen 

für austretende Flüssigkeiten von ~390 m³. 

·  Zusätzlich steht in der Maschinenhalle der Kondesatkeller (Grundfläche  

~252 m², Höhe 4 m) mit einem Fassungsvermögen von ~1.000 m³ als 
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Rückhaltevolumen zur Verfügung. 

·  Auffangwannen in den Räumen der Schmierölanlagen GT und DT 

(Beschreibung siehe im Folgenden) 

 

Schmierölversorgung GT  

Das Schmierölsystem besteht aus dem 60 m3 Öltank mit Auffangwanne, Rohrleitungen, Pumpen, 

Kühlern und den notwendigen Messeinrichtungen sowie Steuer-, Regel-, Sicherheits- und 

Schließarmaturen. Das System wird in der Maschinenhalle in einem eigenen Raum, der mit einer 

Auffangtasse mit einem Volumen von 46 m³ ausgerüstet wird, situiert.  

 

Steuerölversorgung GT  

Einige Steuer-, Regel- und Schutzorgane der Gasturbine werden von einem Steuerölsystem versorgt. 

Für die Steuer- und Regelölversorgung wird ein eigener Skid installiert. Er besteht aus einem max.  

1 m³-Tank mit entsprechender Aufangwanne oder einem Doppelmanteltank. Die zentrale 

Steuerölversorgung ist mit entsprechenden Pumpen, Filter, Speicher, Messinstrumenten, Sicherheits- 

und Schließarmaturen ausgerüstet. 

 

Schmieröl DT  

Die Schmierölversorgung besteht im Wesentlichen aus einem Hauptölbehälter (50 m³-Öltank, 

mehreren Ölpumpen, Armaturen, den verbindenden Rohrleitungen sowie einer Öldunstabsaugung. 

Der Öldunst wird mittels Gebläse durch einen Ölabscheider (ca. 99,9%-ige Öl-Abscheidung) gesaugt, 

sodass lediglich ölfreie Luft über Dach ins Freie abgeleitet wird.  

Der Öltank dient auch zur Abscheidung der im Ölkreislauf aufgenommenen Luft und auch zur 

Ablagerung der Alterungsstoffe. Der Öltank ist in einem eigenen Raum, der einen eigenen 

Brandabschnitt darstellt, und gleichzeitig als Auffangraum (85 m3) für evtl. auftretende Leckagen dient. 

 

Steueröl DT  

Die Schnellschluss- und Regelarmaturen der Dampfturbine sind mit hydraulischen Antrieben 

ausgeführt. Die Steuerflüssigkeit wird von der Steuerölversorgungsstation zur Verfügung gestellt, die 

im Wesentlichen aus dem Steueröltank, den Pumpen, dem Hydrospeicher, den Filtereinheiten, 

Ölkühler und Sicherheits- und Absperrblock besteht. 
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5.2.1.3 Begrenzungsmaßnahmen für Chemikalien  

Regenerationschemikalien für die Kondensatreinigung  

Die Kondensatreinigung ist für ca. 200 m³/h 2-straßig konzipiert und ist im Kesselhaus unmittelbar 

neben dem Abhitzekessel situiert. Für die Regenerierung der Ionentauscher sind 30%-ige Salzsäure 

und 50%-ige Natronlauge vorgesehen. 

Die Lagertanks für HCl und NaOH (jeweils 30 m³) sind mit baulich getrennten Auffangwannen 

ausgestattet. 

Die Befüllung erfolgt über je eine Leitung, die von den Behältern bis zur Koppelstelle (flexibler 

Schlauchanschluss an das Tankfahrzeug) im Kesselhaus in Tornähe bei Achse A09 fest verrohrt ist. 

Im Bereich der Entladung ist eine Tiefstelle mit Pumpensumpf angeordnet.  

 

Dosierstationen und Probenahmestellen   

Auffangwannen sind auch im Bereich sämtlicher für die Umwelt gefährdeten Stoffe vorgesehen 

(Chemielager im Bereich der Dosierstationen, Kondensatreinigungsanlage und der 

Probenahmestellen) und werden entsprechend dicht ausgeführt. 

 

Ammoniakwasser  

Das Ammoniakwasser wird mit einem Tankfahrzeug angeliefert und mittels einer in der 

Ammoniakwassertankwanne installierten Pumpe mit berührungsloser Wellenabdichtung oder fallweise 

durch eine am Tankfahrzeug angebrachten Pumpe in den Ammoniakwassertank gefördert. 

 

Für die Befüllung des Tanks wird ein Gaspendelsystem errichtet. 

Die Abblaseleitung des Überdruckventils des Tanks führt in einen Absorptionsbehälter, um 

Ammoniakemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden. 

Die Ammoniakversorgung der SCR-Anlage erfolgt mittels Ammoniakwasser mit einer Konzentration 

von bis zu 24,9 %. Der Ammoniakwassertank befindet sich außerhalb des Kesselhauses in einer 

Auffangwanne mit einem Fassungsvermögen von ~60 m³ und ist gegen direkte Sonneneinstrahlung 

und Schlagregen baulich geschützt. Die Ammoniakwasserleitung führt über ein Schnellschlussventil, 

das sich unmittelbar vor dem Eintritt ins Kesselhaus befindet, zum Sprühverdampfer. Bei einem 

allfälligen Ammoniakgasaustritt im Kesselhaus wird dieser umgehend vom dort installierten 

Gasdetektor aufgespürt und ein Alarm in den Kraftwerksleitstand gemeldet, sodass nach festgelegten 

Sicherheitskriterien und Überschreitung von Alarmwerten die Ammoniakwasserzufuhr unverzüglich 

unterbunden wird. Beim Ammoniakwassertank ist eine Warndrehleuchte installiert, die zusätzlich das 

in der Nähe befindliche Betriebspersonal warnt bzw. zur unverzüglichen Einleitung von Maßnahmen 

führt.  
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Dabei ist diese Anlage (Tank, Regelventil) mit einer Leckwarneinrichtung ausgerüstet, die Alarm gibt 

und in weiterer Folge die Ammoniakwasserszuführung absperrt. 

 

5.2.2 BRANDSCHUTZANLAGEN 

Sämtliche Aspekte des Brandschutzes werden in der Einreichunterlage D02 Brandschutz dargestellt. 

 

5.2.3 EX-SCHUTZ 

Sämtliche Aspekte des Explosionsschutzes werden in der Einreichunterlage D03 Explosionsschutz im 

Detail dargestellt. 

 

Explosionsgefährdete Bereiche befinden sich in der Umgebung folgender Anlagenteile: 

 

·  Gasdruckregelstation 

·  Gasvorwärmer unmittelbar vor Gasturbine 

·  Gaszuleitung zur Gasturbine 

·  Wasserstoffbündel und Wasserstoffzuführung zum Generator 

·  Ammoniakwasserversorgung  

 

Für die explosionsgefährdeten Bereiche, in denen Arbeitnehmer gefährdet sein könnten, wird ein 

Explosionsschutzdokument gemäß VEXAT bis Inbetriebnahme erstellt. Eine detaillierte Beschreibung 

der potentiellen Explosionsgefahren sowie der erforderlichen Explosionsschutzmaßnahmen ist im 

Fachbeitrag Explosionsschutz D03 (FireX GZ 09-138) dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Schutzmaßnahmen des Explosionsschutzkonzeptes aus der 

Sicht des anlagentechnischen Explosionsschutzes zusammengefasst: 
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5.2.3.1 Sicherheit gegen Explosion der Gasdruckrege lanlage:  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien  

G 59/2, G 71/1 und G78 

o Gaswarnanlage (UEG Überwachung)  

Bei 20 % UEG wird ein Lüfter der mechanischen Lüftung automatisch eingeschaltet, 

wodurch im Raum ein 3-facher Luftwechsel pro Stunde erreicht wird. Bei  

40 % UEG wird ein zweiter Lüfter automatisch dazugeschaltet, wodurch im Raum 

ein 6-facher Luftwechsel pro Stunde erreicht wird und eine automatische 

Abschaltung der Gaszufuhr ausgelöst. 

o Natürliche Belüftung (Zuluftöffnungen für die technische Lüftung 2 m², 

Abluftöffnungen für die technische Lüftung 3x DN 300)  

o Technische Lüftung (3 Abluftventilatoren, davon 1 Abluftventilator als 

Ausfallreserve. Die Abluft wird jeweils über eine DN 300-Leitung unterhalb der 

Decke ausgeblasen. 3-fache Luftwechselrate pro Stunde je Abluftventilator) 

o Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr (Motorarmatur in der Zuleitung 

vor den Gasfiltern, Brandschieber in der Zuleitung zur Gasdruckregelanlage)  

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ���������	�	
��
�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:         II 3G IIA T1 
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ZONE 1:         II 2G IIA T1 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die Gaswarnanlage schaltet bei Erreichen von 20 % UEG automatisch ein Lüfter der technischen 

Lüftung ein. Jeder Lüfter ist auf einen 3-fachen Luftwechsel pro Stunde ausgelegt. Dieser Luftwechsel 

ist - wie auch insbesondere die Betriebserfahrung bei anderen Anlagen wie Timelkam zeigt – 

ausreichend um die Konzentration an Erdgas rasch herab zusetzten, da im Regelfall die aus 

Leckagen ausströmende Menge gering ist.  

Bei Erreichen der 2. Alarmschwelle von 40 % UEG wird automatisch ein zweiter Lüfter in Betrieb 

genommen und die Gaszufuhr abgesperrt. Ein weiterer Anstieg der Konzentration ist nicht zu 

erwarten, da die Gaszufuhr unterbrochen ist und gleichzeitig pro Stunde ein 6-facher Luftwechsel im 

Raum durch die technische Lüftung gewährleistet ist. 

Da ein Erreichen der UEG nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann (z.B. bei einer Störung 

der technischen Lüftung) werden alle elektrischen und nicht elektrischen Geräte sowie die elektrische 

Anlage explosionsgeschützt ausgeführt (Mindestanforderungen siehe oben).  

Ein Schutz vor Explosionen und deren Auswirkungen ist nach dem Stand der Technik durch die 

primären Explosionsschutzmaßnahmen (insbesondere Gaswarnanlage und technische Lüftung) sowie 

sekundäre Maßnahmen (Zündquellenausschluss insbesondere durch explosionsgeschützte Geräte 

und elektrische Anlagen) gewährleistet. Somit sind zusätzliche konstruktive 

Explosionsschutzmaßnahmen nicht erforderlich. 

 

5.2.3.2 Sicherheit gegen Explosion der Vorwärmstati on  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

o Natürliche Belüftung (Aufstellung im Freien) 

o Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr – Motorschieber bzw. 

Schnellschlussschieber vor der Vorwärmstation sowie vor Eintritt in die 

Maschinenhalle. 
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Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE� ÖNORM	�	 8049�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:         II 3G IIA T1 

ZONE 1:          II 2G IIA T1 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

Sämtlich für diesen Bereich festgelegte Explosionsschutzzonen befinden im Aufstellbereich(d.h. im 

Freien) der Anlage. 

 

5.2.3.3 Sicherheit gegen Explosion des Gasschlosses : 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

o Gaswarnanlage (UEG Überwachung)  

mit automatischer Abschaltung der Gaszufuhr ausgelöst 

o Technische Lüftung (Schallhaube der GT) 

o Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr – Motorschieber bzw. 

Schnellschlussschieber vor der Vorwärmstation sowie vor Eintritt in die 

Maschinenhalle 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 30 von 81  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D02 SICHERHEITSBETRACHTUNG 
Stand Juli 2010 

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ���������	�	
��
�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIA T1 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

Sämtliche für diesen Bereich festgelegten Explosionsschutzzonen befinden sich im Aufstellbereich 

(d.h. im Freien) der Anlage. 

 

5.2.3.4 Sicherheit gegen Explosion der Gasversorgun g Hilfskessel  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

o Mündung der Abblaseleitungen über Dach – natürliche Lüftung 
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Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Im Bereich der Mündung der Leitungen über Dach sind keine elektrischen oder nicht 

elektrischen Geräte im Einsatz. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

 

5.2.3.5 Sicherheit gegen Explosion des Wasserstoffk ühlsystems des Generators  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Technische Belüftung in der Maschinenhalle 

o Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr  

o Natürliche Belüftung des Lagerraums  

(Gittertore sowie Lüftungsöffnungen in Deckennähe) 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

 

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIC T1 
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Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

 

5.2.3.6 Sicherheit gegen Explosion in der Ammoniakv ersorgung  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

o Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

o Natürliche Belüftung (Abtankplatz, Mündung der Überdrucksicherung) 

o Gaswarnanlage im Kesselhaus in Bereichen, in denen Freisetzung von Ammoniak 

möglich ist. 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 0:           II 1G IIA T1 

ZONE 1:           II 2G IIA T1 
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Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

 

5.2.3.7 Sicherheit gegen Explosion im Batterieraum  

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

o Technische Lüftung (Auslegung gem. EN 50272-2) mit Ausblasung ins Freie 

o Funktionsüberwachung der Lüftung 

o Koppelung von Ladegeräten und Lüftung um erforderliche Absaugleistung für den 

momentanen Betriebszustand sicherzustellen. 

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Innerhalb der räumlich eng begrenzten Explosionsschutzzonen werden keine elektrischen oder nicht 

elektrische Geräte eingesetzt. 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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5.3 SONSTIGE FÜR DIE BETRIEBSSICHERHEIT ERFORDERLIC HEN ANLAGENTEILE 

5.3.1 AUSRÜSTUNG ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER STOFF- UND ENERGIEABFUHR 

Sicherheitsabblaseleitungen im Dampfsystem  

Sämtliche Sicherheitsabblaseleitungen für Dampf (angeschlossen an die Sicherheitsventile) werden 

über Dach geführt, wobei am Ausmündungsende dieser Leitungen Schalldämpfer angeordnet sind.  

Die Ausführung der Sicherheitsventile erfolgt nach EN 4126 T1-7, DGRL, AD2000 A2, etc. 

 

Dampfturbine – Umleitstation  

Der Dampf wird vom Abhitzekessel durch verbindende Rohrleitungen der Dampfturbine zugeführt. 

 

Bei einem Dampfturbinentrip (betriebsbedingt oder Schaden) wird durch das Schließen der 

Schnellschlussventile an der Eintrittseite der HD-, MD- und ND-Teilturbine der Dampfstrom zur 

Maschine unterbrochen.  

 

Der Hochdruckdampf wird über eine Umleitstation (HD-Bypass – mit Sicherheitsfunktion gem.  

TRD 421) in die kalte MD-Leitung (ZÜ-Leitung) und gemeinsam mit dem MD-Dampf des 

Abhitzekessels durch eine weitere Umleitstation (MD-Bypass – mit Sicherheitsfunktion gem. TRD 421) 

in den Kondensator geleitet. Der ND-Dampf des Abhitzekessels wird durch eine eigene Umleitstation 

(ND-Bypass – mit Sicherheitsfunktion gem. TRD 421) ebenfalls in den Kondensator geführt. In den 

Umleitstationen erfolgt eine Druckabsenkung mittels Druckreduzierventilen und eine Senkung der 

Dampftemperatur durch Speisewassereinspritzung auf das zur Einleitung in den Kondensator erlaubte 

Druck- und Temperaturniveau. 

 

Gasdruckregelanlage  

Vorwärmstation/Gassicherheitsstrecke 

Das Gassystem wird mit den entsprechenden erforderlichen Sicherheitsventilen und Ausblase-

leitungen ausgerüstet. Die Leitungen werden 0,5 m über Dach geführt, sodass keine Gefährdung von 

Personen entstehen kann. Um die Mündungen werden entsprechende Explosionsschutzzonen 

festgelegt (siehe Einreichunterlage D03 Explosionsschutz ). 
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Ammoniakwassertank 

Die Abblaseleitung des Überdruckventils des Tanks führt in einen Absorptionsbehälter, um 

Ammoniakemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden. 

 

5.3.2 ENERGIENOTVERSORGUNG 

220 V-Gleichspannungsversorgung  

Die Anlage ist redundant mit zwei Ladegleichrichtern und zwei Pufferbatterien aufgebaut. Die 

Anspeisung erfolgt über die beiden Sammelschienenhälften der 400 V-Eigenbedarfsschaltanlage, 

wobei jeweils ein Ladegleichrichter und eine Pufferbatterie einer Sammelschienenhälfte zugeordnet 

wird.  

Die beiden Ladegleichrichter und die beiden Pufferbatterien speisen auf eine Verteilschiene, welche 

als Einfachsammelschiene ausgeführt ist. 

 

230V-Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)  

Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung erfolgt über redundante Wechselrichter, welche von 

der 220V-Gleichspannungsschiene bzw. der 400 V-Drehstromschiene angespeist werden und auf 

zwei 230V AC-Sammelschienen einspeisen.  

 

Notstrom  

Für die Notstromversorgung ist ein Notstromdieselaggregat projektiert. Das Notstromdieselaggregat, 

der Notstromgenerator und der Dieselkraftstofftank (4 m³ Fassungsvermögen) werden in einem 

Systemcontainer mit Auffangwanne, der im Freien neben der Maschinenhalle aufgestellt wird, 

untergebracht. Die Leistung ist mit 1000 kVA projektiert. 

 

5.3.3 ANLAGENTEILE ZUR ABLEITUNG, BESEITIGUNG ODER RÜCKHALTUNG  

5.3.3.1 Abwasserbecken  

Die verfahrenstechnischen Abwässer aus dem GuD-Kraftwerk (Kesselabschlämmung, 

Regenerationsabwasser, ….) werden einem Neutralisationsbehälter zugeführt, in dem die zulässigen 

Einleitbedingungen (nach BGBL Nr. 266 Anhang A „AEV Kühlsysteme und Dampferzeuger“) 

hergestellt und vor Rückgabe in den Vorfluter mittels pH-Wert-, Temperatur- und 

Leitfähigkeitsmessung überwacht werden. 
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Sonstige Abwässer, die mit Schmierstoffen bzw. Öl verschmutzt sein könnten, das sind insbesondere 

Oberflächenwässer, die unmittelbar im Bereich der Blocktrafos, aber auch im Maschinen- und 

Kesselhaus anfallen, werden über einen Ölabscheider – ca. 10 x 6m (ausgeführt gem. ÖNORM 

B5101 bzw. EN 858/2) - geführt, ehe diese dann in das Kraftschlussbecken und von dort via 

Kühlwasserleitung in den Vorfluter eingeleitet werden. 

 

5.3.4 WARN- UND ALARMEINRICHTUNGEN 

Zusätzlich zu den unter 5.2.1 und 5.2.3 beschriebenen Alarmeinrichtungen - Überfüllsicherung 

Ammoniakwassertank, Gaswarnanlage für Methan (Gasdruckregelanlage, Schallschutzhaube der 

GT), Gaswarnanlage für Ammoniak (in Bereichen mit möglichem NH3 Austritt) – sind folgende 

wesentlichen Warn- und Alarmeinrichtungen geplant: 

 

Flammenüberwachung Gasturbine  

Das Flammenüberwachungssystem stellt sicher, dass in der Brennkammer eine geordnete und 

kontinuierliche Zündung (die Zündung erfolgt elektrisch) und Verbrennung des Brennstoff-/Luft-

gemisches stattfindet. Die Flammenüberwachung ist am Umfang der Brennkammer angeordnet, um 

die gesamte Flamme einzusehen. 

 

5.4 SONSTIGE EINRICHTUNGEN 

5.4.1 MSR-EINRICHTUNGEN 

Die MSR-Einrichtungen werden im Zuge der Detailplanung im Detail festgelegt und in zwei 

Hauptkategorien eingeteilt.  

MSR Einrichtungen, die ausschließlich für den Betrieb der GuD-Anlage erforderlich sind und keine 

Sicherheitsfunktion erfüllen müssen. Diese MSR-Einrichtungen werden in das Prozessleitsystem 

eingebunden.  

MSR-Einrichtungen mit einer Sicherheitsfunktion, d.h. Funktionen zur Verhinderung von 

Gefährdungen für Personen und/oder der Umwelt, werden sicherheitsgerichtet ausgeführt. Diese 

Einrichtungen werden gemäß der ÖVE/ÖNORM EN 61511 Funktionale Sicherheit - 

Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie - analysiert und die erforderlichen SIL 

festgelegt. Diese sicherheitsgerichteten MSR-Einrichtungen werden in eine Sicherheits-SPS 

eingebunden. 
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Die Gasturbine  wird im Wesentlichen mit den nachstehend genannten Regel- und Schutzsystemen 

ausgestattet: 

 Messeinrichtungen 

·  Drehzahlmessung zwecks Überwachung der Drehzahl zum Schutz der Gasturbine 

gegenüber unzulässigen Überdrehzahlen. 

·  Wellenschwingungsmessung – dient der Überwachung der Wellenschwingung und 

dem Schutz der Gasturbine gegen unzulässige Schwingungen (Anlaufen der 

Schaufeln am Gehäuse). 

·  Überwachung der axialen Wellenverschiebung  

·  Gehäuseschwingungsmessung – dient der Überwachung der Gehäuseschwingungen 

am Verdichter- und Turbinengehäuse und dem Schutz der Gasturbine gegenüber 

unzulässigen Schwingungen 

·  Lagertemperaturmessung - dient der Überwachung der Lagertemperaturen und dem 

Schutz der Gasturbine gegenüber unzulässigen Übertemperaturen in diesem Bereich. 

·  Turbinenaustrittstemperaturmessung - diese Messung erfolgt am Umfang des 

Austrittsdiffusors der Gasturbine und ist schutztechnisch derart eingebunden, dass ein 

Turbinenbetrieb bei unzulässigen hohen Temperaturen verhindert wird. 

·  Flammenüberwachung – dient der Überwachung der Feuerung und dem Schutz der 

Gasturbine gegenüber Temperaturschieflasten, Pulsationen und unkontrollierten 

Verbrennungsvorgängen. 

·  Erdgaseintrittstemperatur- und Druckmessung – dient der Überwachung der Feuerung 

und dem Schutz der Gasturbine vor Pulsationen bei der Verbrennung – indirekte 

Dichtemessung. 

 

Regelsysteme 

·  Drehzahl-Anfahrsteuerung - definiert die Zünddrehzahl und damit das Öffnen des 

Brennstoffregelventils. 

·  Drehzahl-Leistungsregelung - definiert die Nenndrehzahl, bei der der Drehzahlregler 

die Führung und nach dem Synchronisierungsvorgang der Leistungsregler die 

Führung des Turbosatzes übernimmt. Die Leistungssollwertführung ermöglicht das 
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Belasten des Gasturbosatzes über den eingestellten Leistungsgradienten bis zum 

Zielsollwert. 

·  Leitschaufelregler - ermöglicht eine Veränderung des Verdichterluftmassenstromes 

durch Verstellung der Leitschaufeln für Anfahr-, Abfahr- und Teillastvorgänge. 

·  Abgastemperaturregler - dient der Begrenzung der Abgas- und Brennkammer-

temperaturen und damit der thermischen Belastung der Gasturbine  

 

Schutzsysteme 

·  Überdrehzahlschutz - löst bei unzulässigen Drehzahlen den Turbinentrip der 

Gasturbine aus und verhindert so einen Gasturbinenschaden. 

·  Abblaseeinrichtung – diese steuert die Abblaseventile am Verdichter beim Anfahren 

und bei Turbinentrip (Verdichterluft). 

·  Turbinenaustrittstemperatur – löst bei unzulässigen Austrittstemperaturen den 

Turbinentrip aus und verhindert so einen Turbinenschaden 

·  Schutz gegen zu niedrigen Schmieröldruck 

·  Verdichterpumpschutz, 

·  Fehlersichere Schutzkreise (Steuerung der Brennstoff- und Schnellschlussventile; 

Redundanz der Schnellschluss-Fernauslösung erfolgt nach dem Ruhestromprinzip) 

 

Die Dampfturbine  wird im Wesentlichen mit den nachstehend genannten Regel- und 

Schutzsystemen ausgestattet: 

·  Drehzahlmessung - dient der Überwachung der Drehzahl und dem Schutz der 

Dampfturbine gegenüber unzulässigen Überdrehzahlen. 

·  Wellenschwingungsmessung – dient der Überwachung der Wellenschwingung und 

dem Schutz der Dampfturbine gegen unzulässige Schwingungen (Anlaufen der 

Schaufeln am Gehäuse). 

·  Überwachung der axialen Wellenverschiebung 

·  Lagertemperaturmessung - dient der Überwachung der Lagertemperaturen und dem 

Schutz der Dampfturbine gegenüber unzulässigen Übertemperaturen in diesem 

Bereich. 
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·  Lagerbockschwingung  

·  Dampfabströmtemperatur vor Kondensatoreintritt, dient als Überhitzungsschutz des 

ND-Teiles 

  

 Regelsysteme 

·  Drehzahl-Leistungsregelung - definiert die Nenndrehzahl, bei der der Drehzahlregler 

die Führung und nach dem Synchronisierungsvorgang der Leistungsregler die 

Führung des Turbosatzes übernimmt. Die Leistungssollwertführung ermöglicht das 

Belasten des Dampfturbosatzes über den eingestellten Leistungsgradienten bis zum 

Zielsollwert. 

 

Schutzsysteme 

·  Überdrehzahlschutz - löst bei unzulässigen Drehzahlen den Turbinentrip der 

Dampfturbine aus und verhindert so einen Dampfturbinenschaden. 

·  Schutz gegen zu niedrigen Schmieröldruck 

·  Lagergehäuseschwingungsschutz, 

·  Gehäusewandtemperatur 

·  Schutz vor zu geringem Vakuum 

·  Fehlersichere Schutzkreise (Steuerung der Schnellschlussventile; Redundanz der 

Schnellschluss-Fernauslösung erfolgt nach dem Ruhestromprinzip), 

 

5.4.2 LÜFTUNGSANLAGEN  

In der Gasdruckregelanlage ist eine mechanische ex-geschützte Entlüftung geplant. Bei 20 %-UEG 

wird ein Lüfter der mechanischen Lüftung automatisch eingeschaltet, wodurch im Raum ein 3-facher 

Luftwechsel pro Stunde erreicht wird. Bei 40 % UEG wird ein zweiter Lüfter automatisch 

dazugeschaltet, wodurch im Raum ein 6-facher Luftwechsel pro Stunde erreicht wird und eine 

automatische Abschaltung der Gaszufuhr ausgelöst wird. 

Die Schallhaube der GT hat ein Volumen von ~ 1.143 m³ (LxBxH = 12,7x7,5x12m) und ist mit einer 

technischen Lüftung ausgestattet. Es werden 2 Lüfter mit einer Luftleistung von jeweils 72.000 m³/h 

installiert, wobei die Regelung temperaturabhängig ist. Somit ergibt sich im Normalbetrieb eine 
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Luftwechselrate von zumindest 63/h (ein Lüfter in Betrieb) und eine maximale Luftwechselrate von 

125/h (beide Lüfter in Betrieb). 

Im Kesselhaus und in der Maschinenhalle ist eine technische Lüftung vorgesehen, die jedoch keine 

sicherheitsrelevante Funktion hat. 

 

5.4.3 KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNGEN 

Grundsätzlich ist für die GuD-Anlage eine zentrale Betriebsführung durch die geplante 

Fernüberwachung geplant. Auf lokale Überwachung und Bedienung kann somit verzichtet werden.  

Die Zentralwarte im Werk II und die Warte / der Engineering-Raum im GuD-Kraftwerk werden oder 

sind entsprechend mit Kommunikationseinrichtungen (wie z.B. Telefon, Mobiltelefonen) ausgestattet. 

Für Arbeiten außerhalb der Zentralwarte (z.B. Inspektionsgänge, Wartungs- u/o Reparaturarbeiten an 

Anlagen) stehen den Mitarbeitern entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten zur Zentralwarte (z.B. 

Funkgeräte, Mobiltelefone) zur Verfügung. 

 

5.4.4 EINRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ DER BESCHÄFTIGTEN  

Die geplanten und erforderlichen Einrichtungen zum Schutz von Beschäftigten im Brandfall 

(insbesondere Fluchtwegkonzeption) sind im Brandschutzkonzept umfassend beschrieben.  

Die erforderlichen Einrichtungen und Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Explosionen 

werden im Fachbeitrag Explosionsschutz behandelt.  

Gefährdungen durch Anlagen und Maschinen werden durch entsprechende Konstruktion u/o 

Sicherheitseinrichtungen vermieden. Für die Anlagen werden seitens der Herstellers entsprechende 

CE-Konformitätserklärungen beigebracht. 

 

Im Zuge der Arbeitsplatzevaluierungen vor Inbetriebnahme der Anlage werden insbesondere an 

Arbeitsplätzen, an denen gefährliche Stoffe gehandhabt werden (z.B. Salzsäure, Batteriesäure, 

Ammoniak), die notwendige persönliche Schutzausrüstung (wie z.B. Atemschutzmasken, 

Fluchtmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, Schutzbrillen, …) sowie die erforderlichen zusätzlichen 

Einrichtungen (wie z.B. Duschen, Augenspülflaschen, tragbare Gasspürgeräte, …) festgelegt.  
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5.4.5 SCHUTZ VON ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN GEGEN BE SCHÄDIGUNG  

Generell werden sicherheitstechnisch relevante Anlagenteile gegen mechanische Beschädigungen 

durch Aufstellung/bauliche Maßnahmen oder Abweiser geschützt. Im Wesentlichen sind die 

Anlagenteile Ammoniaktank, Wasserstofflager sowie die Gasdruckregelanlage durch die bauliche 

Ausführung vor Beschädigungen, wie z.B. Anfahren mit Kraftfahrzeugen, ausreichend geschützt. 

  

Die Brennstoffversorgungsleitungen werden teilweise unterirdisch geführt. Oberirdisch verlegte 

Leitungen werden jedenfalls vor Beschädigungen durch den Werksverkehr geschützt (z.B. geeignete 

Trassenwahl oder gegebenenfalls baulicher Anfahrschutz). 
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6  G E F A H R E N Q U E L L E N  U N D  

S T Ö R F A L L E I N T R I T T S V O R A U S S E T Z U N G E N  

Im Abschnitt 6 der vorliegenden sicherheitstechnischen Betrachtung wird das eventuelle 

Wirksamwerden von Gefahrenquellen untersucht. Dabei wird – wie im Kapitel 5.1 angeführt - auf 

Anlagenteile mit gefährlichem Stoffinhalt (Erdgas, Wasserstoff) und auf Anlagenteile, aus denen eine 

Freisetzung von umweltgefährdenden Stoffen erfolgen kann, eingegangen. Falls ein 

Gefahrenpotential auf Grund von hohen Drücken oder Temperaturen vorliegt, wird auch das Wasser-/ 

Dampfsystem berücksichtigt.  

An Gefahrenquellen werden gemäß ÖNORM A9030 innerbetriebliche und außerbetriebliche 

Gefahrenquellen, der Ausfall der öffentlichen Energieversorgung und Eingriffe Unbefugter verbal 

untersucht.   

 

6.1 INNERBETRIEBLICHE GEFAHRENQUELLEN 

Da die GuD-Anlage nicht dem Industrieunfallrecht unterliegt und die stofflichen und 

prozesstechnischen Gefahren überschaubar sind, genügt eine einfache Gefahrenermittlung, bei der 

die erkennbaren Gefahren verbal ohne strukturierte Methodik einer Gefahrenanalyse wie z.B. HAZOP, 

FMEA oder Checkliste untersucht werden. Als Leitfaden für die Untersuchung dient die ehemalige 

ÖNORM A9030. Die darin angeführten Gefahrenquellen werden nachfolgend abgehandelt:  

Tabelle 6.1  anlagenbezogene (innerbetriebliche)  Gefahrenquellen nach ON A9030  

1 mechanisches Versagen von Wandungen  

2 Versagen von Maschinen 

3 Ausfall von Energien, z.B. Strom, Instrumentenluft 

4 Versagen der MSR-Einrichtungen zur Begrenzung von Druck, Temperatur, Niveau, Menge 

5 Störungen der Wärmezu- oder –abfuhr 

6 unbeabsichtigte Energiezufuhr 

7 elektrostatische Aufladung 

8 Leckagen  

9 Versagen oder Abblasen von Sicherheitsventilen 

10 Verstopfen von Ausblase- oder Entspannungsleitungen 

11 Unfälle beim innerbetrieblichen Transport 

12 Nichtbeachtung von sicherheitstechnisch wichtigen Betriebsvorschriften 

13 Bedienungsfehler einschließlich der Fehler beim An- und Abfahren 

14 Fehler bei der Versorgung mit für die Sicherheit bedeutsamen Betriebsmitteln 

15 Fehler bei der Instandhaltung 

16 Sonstige Gefahrenquellen  
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Wenn Gefahrenquellen wirksam werden können, werden im Abschnitt 7 die Folgen untersucht. Die 

vorhandenen oder durch die Untersuchungen im Abschnitt 7 zusätzlich noch vorzusehenden 

Maßnahmen werden im Abschnitt 8 zusammengestellt.  

Auf die Auswirkungen von Störungen der Stromerzeugung oder allgemein im elektrischen System 

wird nicht eingegangen, da diese im FB für Elektrotechnik behandelt werden.  

 

6.1.1 MECHANISCHES VERSAGEN VON WANDUNGEN  

Diese Gefahrenquelle betrifft die Druckgeräte, die dem Kesselgesetz unterliegen, wie Dampfkessel, 

Druckbehälter, Maschinengehäuse und Rohrleitungen mit Armaturen und drucklose Systeme, wie 

Tanks und Behälter sowie sogenannte drucklose Rohrleitungen. Von speziellem Interesse sind 

Anlagenteile mit einem Inhalt an Wasserstoff, Erdgas, Ammoniakwasser, sonstigen Chemikalien oder 

Heißdampf.  

 

6.1.1.1 Versagen durch Korrosion  

Als Gefahrenquellen sind Korrosion von innen (Mediumkorrosion) und Außenkorrosion zu 

untersuchen. Für die sicherheitstechnisch wichtigsten Medien können folgende Aussagen getroffen 

werden: 

6.1.1.1.1 Mediumkorrosion  

 

Erdgas:  

Trockenes Erdgas greift Werkstoffe aus Stahl nicht an. Die Werkstoffwahl ist daher unkritisch. Bei 

Rohrleitungen und Armaturen werden zumindest die Anforderungen der ÖVGW-Richtlinien erfüllt.  

 

Wasserstoff:  

Als mögliche Gefahrenquelle ist eine Wasserstoffversprödung nicht gänzlich auszuschließen. 

Wasserstofftaugliche Versandbehälter (Flaschenbündel) werden vom Gaselieferanten beigestellt, der 

für die Erfüllung der Versandbehälterverordnung verantwortlich ist. Für die Rohrleitungsausführung 

sind nach ÖNORM M7387-3 (1985) alle metallischen Werkstoffe zulässig.  

 

Ammoniakwasser:  

Für Ammoniakwasser sind C-Stähle ausreichend, der Korrosionsabtrag ist minimal.  

Dampf- und Heißwassersysteme: Durch Ausschluss von Sauerstoff und Aufbau der schutzbildenden 

Magnetitschicht findet an den mit Dampf oder Wasser in Kontakt kommenden Oberflächen kein 
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Korrosionsabtrag statt. Zeitweilige Störungen bei der Wasseraufbereitung (Härteeinbruch, Durchtritt 

von Regenerationschemikalien) oder unvollständige Entgasung könnten zu Korrosionsschäden 

führen. Durch die Überwachung des Wasser-/Dampfkreislaufes und durch die Möglichkeit zur 

Alkalisierung können Korrosionsschäden mit ausreichender Sicherheit vermieden werden.  

6.1.1.1.2 Außenkorrosion  

Außenkorrosion kann bei Leitungen aus C-Stahl auftreten, vor allem sind die Stellen an 

Rohrleitungsaufhängern (Schellen) und Auflegern gefährdet. Durch Aufbringen eines geeigneten 

Korrosionsschutzes sowie durch Inspektion und Wartung kann diese Gefahrenquelle sicher 

beherrscht werden. Bei heißen Leitungen (Dampfleitungen) ist der Schutz durch einen Anstrich 

mitunter nicht möglich. Durch die Temperatur des Fluids verdunstet jedoch das unter die Isolierung 

eingedrungen Wasser und der Korrosionsablauf ist dadurch gestoppt.  

 

6.1.1.2 Fehler bei der Auslegung  

Durch Auslegungsfehler könnte das Versagen von drucktragenden Bauteilen zu gefährlichen 

Vorkommnissen führen. Wegen der sicherheitstechnischen Bedeutung von Auslegung bzw. 

Konstruktion bestanden seit Jahrzehnten nationale Vorschriften, wie die österreichischen Werkstoff- 

und Bauvorschriften oder die AD-Merkblätter, die bis 2002 verwendet werden konnten.  

Durch die Druckgeräterichtlinie 23/97/EWG erfolgte eine Harmonisierung der europäischen Normen 

und Richtlinien. Die wesentlichen für die Auslegung heranzuziehenden Normen umfassen die 

Normenreihe EN 12952 für Dampfkessel und die Normenreihe EN 13445 für unbefeuerte 

Druckbehälter. Neben diesen Normen kann auch auf das mit der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG 

konforme Regelwerk AD 2000 angewendet werden. Speziell für die Auslegung von Flanschen ist auch 

die EN 1591 oder ASME Div. VIII. anwendbar.  

Durch die Anwendung erprobter Normen und Regeln sind Fehler bei der Auslegung auszuschließen. 

 

6.1.1.3 Werkstoff- oder Fertigungsfehler  

Mögliche Fehler bei der Fertigung, die zum Versagen der Wandung führen können, sind denkbar bei:  

 

·  Auswahl, Bestellung und Lieferung von Werkstoffen, die für das Medium oder 

die Einsatzbedingungen nicht geeignet sind 

·  Herstellungsfehler bei den Blechen, wie Walzfehler oder Fehlchargen 

·  Fertigungsfehler durch unsachgemäße Schweißung oder Verwendung von 

ungeeigneten Elektroden 
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·  Reparaturen unter Verwendung von nicht geeigneten Ersatzteilen (siehe 

Kapitelpunkt 6.1.15) 

Das Auftreten dieser Fehler ist bei den Qualitätssicherungssystemen der Hersteller bzw. Lieferanten 

wenig wahrscheinlich. Bei den durchzuführenden Abnahmen und bei der Ersterprobung können 

derartige Fehler mit ausreichender Sicherheit entdeckt werden.  

Werkstoff- oder Fertigungsfehler scheiden daher als störfallverursachende Gefahrenquelle aus.  

 

6.1.1.4 Versagen infolge unzulässigen Überdrucks (D ruckaufbau)  

6.1.1.4.1 Druckgeräte  

Einem Überdruck durch den Prozessablauf wird standardmäßig mit Sicherheitsventilen begegnet, auf 

die im Kapitelpunkt 6.1.9 eingegangen wird.  

Ein unzulässiger Druckanstieg durch Erwärmung eines eingesperrten Volumens könnte eventuell bei 

Flüssigkeiten auftreten und ist wesentlich weniger kritisch als bei – nicht in der Anlage vorkommen 

den - Flüssiggasen. Daher genügen MSR-Maßnahmen wie Schließfolgen von Schaltventilen und/oder 

organisatorische Maßnahmen (Sequenz bei der Bedienung von Handarmaturen).  

6.1.1.4.2 Drucklose Behälter und Rohrleitungen  

Bei drucklosen Systemen werden die Entspannungs- bzw. Entlüftungsleitungen ausreichend 

dimensioniert. Dabei finden Pumpvorgänge, Wärmeausdehnung, Inertgas- oder Luftzufuhr sowie 

statische Gegendrücke Beachtung. 

 

6.1.1.5 Versagen infolge äußerer Einwirkung  

Als äußere Einwirkungen, die zum Versagen einer Umschließung (Behälterwandung, Rohrleitung, 

Armatur) führen können, sind Beschädigungen durch Schwingungen und Vibrationen sowie das 

Versagen der Verankerung oder Stützkonstruktion (Stahlgerüst, Aufhängungen, Befestigungen etc.) 

infolge Überbelastung zu zählen.  

6.1.1.5.1 Schwingungen und Vibrationen 

Schwingungen und Vibrationen sind bei Maschinen nicht gänzlich auszuschließen. Die beiden 

Turbomaschinen besitzen daher eine Schwingungsüberwachung und scheiden als Verursacher von 

gefährlichen Schwingungen aus. Weitere mögliche Gefahrenquellen mit geringerem Gefahrenpotential 

sind Pumpen und Gebläse. Die Übertragung von Schwingungen auf andere Anlagenteile über 

Rohrleitungen wird durch das Rohrleitungsdesign mit der geeigneten Wahl der Fix- und Losepunkte 

sowie elastischer Übergänge (Kompensatoren) weitgehend verhindert. Zusätzlich erfolgt eine 

Beobachtung des Schwingungsverhaltens bei der Inbetriebnahme und auch später im Betrieb.    
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6.1.1.5.2 Versagen von Verankerungen, Aufhängungen und Befestigungen: 

Bei der Apparateaufstellung und bei der Befestigung der Rohrleitungen finden die entsprechenden 

Regelwerke (Stahlbaunormen) Anwendung. Auch die Verankerungen der Apparate in der 

Stahlkonstruktion sowie alle späteren Zubauten werden nach den geltenden Technischen Regeln 

durchgeführt.  

 

6.1.1.6 Zusammenfassung zum Versagen von Wandungen  

Sollte trotz aller Vorkehrungen und Maßnahmen eine Undichtheit auftreten, kann für das 

Risswachstum ein “Leck vor Bruch“-Verhalten angesetzt werden. Dadurch ist ein frühes Erkennen 

eines Lecks durch Gaswarnanlage, Geruch, Geräusch oder Dampffahne möglich. Für die weitere 

sicherheitstechnische Betrachtung werden im Abschnitt 7 Leckgrößen von 10 - 40 mm² hinsichtlich 

der Auswirkungen für die freigesetzten Stoffe Erdgas, Wasserstoff und Ammoniak untersucht.  
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6.1.2 VERSAGEN VON MASCHINEN 

Bezüglich eines Ausfalls sind vor allem folgende Maschinen von Bedeutung:  

 
Maschinenausfall  Folgen  Gegenmaßnahmen  
Gasturbine Erdgasdruckanstieg, ev. 

Abblasen von Erdgas 
Störung Dampfproduktion und 
Druckschwankungen der 
Netze  

-  Gasregelstation mit 
Motorabsperrung 

-  Vorwärmstation mit 
Schnellschlussventil  

-  Abstellen/Ausfall der 
Dampfturbine; Hilfskessel  

Dampfturbine Störung Dampfsysteme 
(Druckschwankungen, 
Ansprechen von 
Sicherheitsventilen mit 
Lärmentwicklung)  

- Umleitstation für Dampf  
-  Druckbegrenzung durch 

Sicherheitsventile  
- Schalldämpfer  

Pumpen für Kesselspeisewasser 
und Kondensat,  

Schaden am Abhitzekessel  -  Redundanz der Pumpen mit 
unterbrechungsfreier 
Umschaltung 

- Abschaltung der Gasturbine 
bei Ausfall beider Pumpen  

-  SIL für Abschaltung  
Pumpen zur Ölversorgung der 
Maschinen (Gas- und 
Dampfturbine) 

Schaden an Turbine – defekte 
Wellenlager  

- Redundante Ausführung 
der Hauptölpumpen 

- Baterriegespeiste 
Notölpumpe für gesichertes 
Abfahren 

- Öldrucküberwachung mit 
Auslösung der 
Turbinenabschaltung  

- Wellen- und 
Schwingungsüberwachung 

Pumpen in der 
Ammoniakwasserversorgung  

Ausfall der SCR  -  Redundante Ausführung  

Pumpen für 
Chemikalienversorgung  

Störung der VE-
Wassererzeugung  

-  VE-Wassertank  

Ventilatoren von Lüftungsanlagen  Keine Verdünnung von 
Gasleckagen in der 
Gasdruckregelanlage /Skid  

- Gasdetektoren 
- Gas-Motorabsperrungen/ 

Schnellschlüsse 
Pumpen für Kühlwasserversorgung Zusammenbruch des 

Vakuums im Kondensator, 
Turbinenschaden  

- Abschaltung der 
Dampfturbine  

Kompressoren für 
Instrumentenluftversorgung  

Störung der Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen 

- Redundanz der 
Drucklufterzeuger und 
Trockner 

 

Maschinenausfälle stellen daher keine störfallauslösende Gefahrenquelle dar.  
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6.1.3 AUSFALL VON ENERGIEN  

6.1.3.1 Strom  

Der Ausfall von Kraftstrom führt zum Ausfall von Maschinen und gleicht daher dem vorhergehenden 

Kapitelpunkt über das Versagen von Maschinen.  

Beim Ausfall von Steuerstrom wird durch die unterbrechungslose Spannungsversorgung (USV) die 

Funktion der Steuerung für mindestens 30 Minuten aufrecht gehalten, sodass ein gesichertes 

Abfahren der Anlage möglich ist.  

Falls die Stromversorgung der Beleuchtung ausfällt, verhindern Not-Beleuchtung bzw. 

Fluchtwegorientierungsbeleuchtung eine Gefährdung der Arbeitnehmer, weitere Ausführungen dazu 

finden sich in der Einreichunterlage D04 Arbeitnehmerschutz bzw. A01 Technischer Bericht.  

 

6.1.3.2 Instrumentenluft  

Der teilweise oder gesamte Ausfall von Instrumentenluft (Steuerluft) kann in einer Anlage 

unkontrollierbare Zustände hervorrufen. Damit diese unterbleiben, wird ein sicheres Versorgungs-

system mit redundanten Verdichter- und Trocknungseinheiten ausgeführt. Der Versorgungsdruck wird 

überwacht. Des Weiteren gehen wichtige, mit Luft angesteuerte Ventile durch Federkraft in eine 

vorher festgelegte Sicherheitsstellung.  

Der Ausfall der Luftversorgung ist daher nicht als störfallauslösend anzusehen.    

 

6.1.3.3 Erdgas  

Erdgas wird für die Gasturbine und den Hilfskessel benötigt.  

Die Auswirkung eines Ausfalles gleicht bei der Gasturbine dem vorher unter Kapitelpunkt 6.1.2 

behandelten Versagen von Maschinen.  

Der Hilfskessel wird nur dann benötigt, wenn die Dampferzeugung aus dem Abhitzekessel fehlt. Sollte 

in dieser Zeit ein Erdgasmangel bzw.-ausfall eintreten, sind Probleme beim Warmhalten der Anlage 

möglich.  

In beiden Fällen ist jedoch der Eintritt eines Störfalles auszuschließen.  
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6.1.4 VERSAGEN DER MSR-EINRICHTUNGEN  

Beim Versagen von messtechnischen Einrichtungen sind Störungen oder Störfälle möglich. Zur 

Verhinderung von sicherheitsrelevanten Vorfällen wird daher folgendes Konzept angewendet:  

a) Mechanische Begrenzungssysteme:  

Die Absicherung der Betriebsgrenzen erfolgt vorrangig mit mechanisch-technischen 

Einrichtungen. Für die Druckbegrenzung von Druckgeräten werden Sicherheitsventile 

oder Berstscheiben vorgesehen, nicht frei atmende Tanksysteme erhalten 

mechanisch wirkende Überdruck-/Unterdruckabsicherungen. Nur bei Stand-, 

Temperatur- und Mengenbegrenzungen, die nicht mittels mechanischer Einrichtungen 

ausgeführt werden können, kommen messtechnische Überwachungen zum Einsatz.     

b) Messtechnische Überwachungen 

MSR-Aufgaben mit sicherheitstechnischen Anforderungen, wie Steuerung der 

Erdgaszufuhr zur Gasturbine oder zum Hilfskessel, Standüberwachung in der 

Dampftrommel, Schutz der Überhitzer, Überwachung der Turbinen und des 

Erdgasverdichters werden über vom Leitsystem unabhängige Systeme wahr-

genommen.  

Bei einem erkennbaren Versagen von MSR-Einrichtungen besteht außerdem die 

Möglichkeit zur "NOT AUS"-Abschaltung der einzelnen Aggregate oder Maschinen. 

Die dabei angesteuerten Stellglieder gehen daraufhin in ihre vorbestimmte 

Sicherheitsstellung und Antriebe werden stromlos geschaltet. 

c) Steuerung   

Die Steuerung erfolgt über ein modernes, im Kraftwerksbetrieb erprobtes Leitsystem. 

Dabei werden nur erprobte Systeme mit hoher Verfügbarkeit eingesetzt. Dies gilt 

neben dem eigentlichen Leitsystem auch für alle anderen messtechnischen 

Komponenten, Übertragungseinheiten und Feldgeräte. Auf Grund des bewährten 

Instrumentierungskonzeptes, der Geräteauswahl, der Prüfungen und der Wartung 

werden Schäden durch ein MSR-Versagen auf ein annehmbares Risiko abgesenkt. 
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6.1.5 STÖRUNGEN DER WÄRMEZU- ODER –ABFUHR 

6.1.5.1 Störungen der Wärmezufuhr  

Eine Wärmezufuhr ist nur an den Feuerungen, den Begleitheizungen und Stillstandheizungen 

vorgesehen.  

6.1.5.1.1 Feuerungen 

Die Regelung der Erdgaszufuhr erfolgt über Prozessparameter. Bei einer Störung der Steuerung greift 

die unabhängige Überwachungsebene ein und verhindert einen Schaden durch Überhitzung. 

6.1.5.1.2 Begleitheizungen 

Die Begleitheizungen werden in der Regel elektrisch oder mittels Dampf bzw. Heißwasser ausgeführt. 

Ein Ausfall oder eine zu geringe Leistung können zum Festwerden bzw. Einfrieren des in 

Rohrleitungen oder Behältern befindlichen Mediums führen. Zur Verhinderung etwaiger Schäden sind 

an kritischen Stellen Temperaturüberwachungen vorgesehen.  

6.1.5.1.3 Stillstandsheizungen 

Diese sind in erster Linie beim Ölsystem der Turbinen vorgesehen, um eine Störung der Schmierung 

durch zu hohe Ölviskosität zu verhindern. Eine Störung könnte zu einem Lagerschaden führen. Mit 

der Öltemperaturüberwachung, der Schwingungsüberwachung und den örtlichen Kontrollen wird 

dieser Gefahrenquelle ausreichend begegnet.  

 

6.1.5.2 Störungen der Wärmeabfuhr  

Die Wärmeabfuhr erfolgt weitgehend durch Kühlwasser. Störungen können vor allem das Vakuum im 

Turbinenkondensator und die Ölsysteme der Turbinen (Lagerschmierung) betreffen.  

Als Folge können schwere Maschinenschäden auftreten. Über die Maschinen-

überwachung erfolgt jedoch eine Abschaltung bevor einzelne Teile (Wellenlager) 

Schaden nehmen.  
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6.1.6 UNBEABSICHTIGTE ENERGIEZUFUHR 

Unbeabsichtigte Energiezufuhr kann folgende Aggregate betreffen: 

 

6.1.6.1 Gasturbine  

Damit bei einer Abschaltung die Gasturbine nicht weiter läuft und dabei Folgeschäden bis zur 

Zerstörung von Laufzeug und Gehäuse auftreten, wird das Abschaltsystem sicherheitsgerichtet mit 

redundanten Gasschnellschlüssen ausgeführt.  

 

6.1.6.2 Dampfturbine  

Wenn die Dampfzufuhr bei einer Abschaltung nicht unterbrochen wird, kann ein schwerer Schaden an 

der Turbine auftreten, der im ungünstigsten Fall zu einer nach außen wirkenden Zerstörung führt. 

Daher wird nur ein technisch erprobtes und zuverlässig arbeitendes Schnellschlusssystem installiert, 

das redundant (Regel- und Schnellschlußventile werden zugefahren) ausgeführt ist. 

 

6.1.6.3 Erdgasverdichter  

Im Falle einer Abschaltauslösung muss der Strom zum Verdichtermotor abgeschaltet werden. Für 

diese Aufgabe werden nur zuverlässige und erprobte Bausteine (Schützen, Relais, etc.) verwendet.  

 

6.1.7 ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG 

Durch diese Gefahrenquelle könnten Gemische von Erdgas, Wasserstoff und eventuell Ammoniak mit 

Luft gezündet werden.  

 

Erdgas:  

Durch Maßnahmen des primären Explosionsschutzes wie technische Dichtheit, Lüftung und 

Gaswarnanlage werden Gasfreisetzungen verhindert. Stellen, an denen Erdgas in die Atmosphäre 

austreten könnte, bilden die Ausmündungen von Entspannungsleitungen und Sicherheits-

ventilableitungen. Um diese Stellen werden Ex-Zonen definiert. Zusätzlich werden alle Anlagenteile 

mit dem Potentialausgleich (Erdung) verbunden, sodass die Gefahrenquelle elektrostatische 

Aufladung ausgeschaltet ist.  
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Wasserstoff: 

Im Wasserstoffweg der Generatorkühlung wird ständig ein geringer Überdruck gehalten, wodurch die 

Ausbildung von explosionsfähiger Atmosphäre im Inneren des Systems ausgeschlossen ist. Die 

technisch dichte Ausführung verhindert das Austreten von Wasserstoff und damit die Bildung 

gefährlicher Wasserstoffansammlungen. Für Ausblaseleitungen gelten die oben für Erdgas getätigten 

Aussagen.   

 

Ammoniak: 

Da im Tank Zone 0 herrscht, wird durch Erdung sichergestellt, dass keine elektrostatische Aufladung 

als Zündquelle wirken kann.  

 

6.1.8 LECKAGEN 

Das Versagen von Umschließungen (Behälterwände, Rohrleitungen) wurde bereits im Kapitelpunkt 

6.1.1 untersucht. Im folgenden Kapitelpunkt werden noch Leckagen an lösbaren Verbindungen 

(Flanschdichtungen und Verschraubungen sowie Wellen- und Spindeldurchführungen) behandelt.  

 

6.1.8.1 Erdgasleckagen  

Leckagen an lösbaren Verbindungen von Erdgasleitungen, an Armaturen (Spindeldurchführungen) 

oder beim Erdgasverdichter sind trotz aller qualitätssichernden Maßnahmen und 

sicherheitstechnischen Vorkehrungen nicht gänzlich auszuschließen.  

Mit den Gaswarnanlagen und auf Grund der regelmäßigen Überwachung der Anlage durch das 

Kraftwerkspersonal werden Leckagen schon in einem frühen Stadium entdeckt, bevor für Menschen 

oder Umwelt gefährliche Situationen entstehen.  

Für den Fall einer schlecht eingelegten Dichtung oder bei Schäden an einer Stopfbuchspackung 

werden Leckbetrachtungen angestellt. Auf Grund des hohen Rohrleitungsstandards wird ein Leck von 

10 mm² angenommen, dessen weitere Untersuchung im Abschnitt 7 folgt. 

 

6.1.8.2 Wasserstoffleckagen  

Es gelten die gleichen Überlegungen wie für Erdgas. Im Abschnitt 7 werden die Auswirkungen einer 

H2-Leckage untersucht.  
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6.1.8.3 Ammoniakwasser und Ammoniakgas  

6.1.8.3.1 Betrieb 

Bei einer Undichtheit am Ammoniak(wasser)system werden wegen des stechenden Geruchs 

Leckagen beim Rundgang sofort bemerkt, sodass bereits im Frühstadium mit Maßnahmen 

(Abdichten/Auffangen) begonnen werden kann.  

Durch den Stopp der Pumpe für Ammoniakwasser kann die NH3-Zufuhr jederzeit unterbunden 

werden. Selbst größere Undichtheiten können dadurch rasch eingegrenzt und abgestellt werden.  

6.1.8.3.2 Verladung 

Die Verladung findet auf einer Tasse statt, sodass eventuelle Leckagen zurückgehalten werden. Nach 

Beseitigung der Undichtheit kann das ausgetretene und eventuell durch Wasser (Sprühstrahl) 

verdünnte Ammoniakwasser wieder verwertet oder einer Entsorgung zugeführt werden.  

6.1.8.3.3 Zusammenfassung der Ammoniak-Leckagen 

Die möglichen Leckagen werden wegen der Giftigkeit in einer Ausbreitungsrechnung im Abschnitt 7 

untersucht.  

Eine Gefährdung für den Vorfluter ist durch den geplanten Auffangraum auszuschließen; ein 

Versickern in den Untergrund ist wegen der Leitungsführung ausschließlich über befestigte 

Anlagenflächen wenig wahrscheinlich.  

 

6.1.8.4 Leckagen bei den sonstigen Stoffen  

6.1.8.4.1 Schmieröle 

Leckagen im Ölversorgungssystem sind nicht gänzlich auszuschließen. Aus undichten Behältern und 

Leitungen austretendes Öl wird entweder im Öltankraum selbst oder auf den befestigten Flächen in 

der Maschinenhalle zurückgehalten (siehe Punkt 5.2.1.2), sodass sich weitere Untersuchungen 

erübrigen.  

6.1.8.4.2 Sonstige wassergefährdende Flüssigkeiten  

Zur Beherrschung von Undichtheiten an den Chemikalienlager- und Dosierstationen wurden die 

Rückhalteeinrichtungen im Punkt 5.2.1.3 bereits beschrieben. Auf Grund Dichtheit und 

nachzuweisender Medienbeständigkeit der Rückhalteeinrichtungen braucht das Eindringen von 

wassergefährdenden Flüssigkeiten in den Kanal/Vorfluter nicht weiter verfolgt werden.  
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6.1.9 VERSAGEN ODER ABBLASEN VON SICHERHEITSVENTILE N 

6.1.9.1 Allgemeine Überlegungen zum Versagen von Si cherheitsventilen  

Für ein Versagen von Sicherheitsventilen können mechanische Ursachen, z.B. durch Ermüdung oder 

Schäden an einzelnen Bauteilen, ein Unwirksamwerden durch Verlegung oder eine Fehleinstellung 

bzw. Verstellung in Frage kommen.  

Ein Versagen kann somit zu einem ungewollten Öffnen oder zu einem "Nicht Öffnen" bei einem 

Druckanstieg führen.  

 

6.1.9.2 Mechanisches Versagen von Sicherheitsventil en 

6.1.9.2.1 Ermüdung einzelner Bauteile  

Die Verlässlichkeit gegenüber einem mechanischen Versagen infolge Ermüdung einzelner Bauteile ist 

durch regelmäßige Kontrolle und Wartung der Sicherheitsventile gegeben. Nach den bei 

verschiedenen Sicherheitsventilen gewonnenen Erfahrungen sind 24 Monate Einsatzzeit zwischen 

den Überprüfungen ein sicheres Zeitintervall für eine zuverlässige Funktion.  

Bei Sicherheitsventilen wurden entsprechend den langjährigen Erfahrungen bewährte Typen (z.B. 

Vollhubfederventil) und geeignete Werkstoffe ausgewählt. Auch die bei Wechselventilen verwendeten 

"3-Wege Umschaltarmaturen" kommen nur als geprüfte und erprobte Bauteile zur Anwendung.  

6.1.9.2.2 Schäden an einzelnen Bauteilen  

Eine Beschädigung der Sicherheitsventile durch äußere Einflüsse wie innerbetrieblicher Transport 

oder Instandhaltungsarbeiten, durch die kein verlässliches Ansprechen mehr gewährleistet ist, kann 

ausgeschlossen werden, da bei Schäden dieser Art vorrangig eine Undichtheit nach außen (Leckage) 

auftritt. Durch die Anbringung an den Behältern besteht auch kein erhöhtes Risiko für eine 

Beschädigung durch äußere Einwirkung.  

6.1.9.2.3 Verlegungen von Sicherheitsventilen 

Die sicherheitstechnisch wichtigsten Medien, deren Druck mit Sicherheitsventilen begrenzt wird, sind 

Erdgas, Wasserstoff, Dampf, Kesselspeisewasser und Schmieröl. Diese Stoffe liegen in einer Reinheit 

vor, bei der keine die Funktion beeinträchtigenden Ablagerungen auftreten.  

Etwas anders gelagert sind Fälle bei den verschiedenen Chemikalien. Sicherheitsventile dienen hier 

vorrangig zum Schutz von Rohrleitungen an der Druckseite von zwangsfördernden Pumpen wie 

Kolbendosierpumpen und Membranpumpen. Hier kann ein Absetzen, Verkrusten oder Verkleben nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Beim Versagen der Absicherung sind jedoch die Auswirkungen 

gering, es ist nur mit dem Herausblasen von Dichtungen oder Aufreißen von Leitungen, nicht jedoch 
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mit Behälterschäden zu rechnen. Die Funktion wird durch planmäßige Inspektion und Reinigung 

sichergestellt.   

6.1.9.2.4 Fehleinstellungen oder unbefugtes Verstellen des Einstelldrucks  

Das Einstellen von Sicherheitsventilen wird nur von Fachbetrieben oder Kesselprüfstellen 

durchgeführt. Fehleinstellungen sind durch das gehandhabte Prüf- und Dokumentationsverfahren 

auszuschließen.  

Eine Verstellung von Sicherheitsventilen im Betrieb wäre nur nach Öffnen der verplombten Kappe 

bzw. nach Entfernung einer sonstigen Sperre und durch Verstellen der Federspannung mittels 

Werkzeug möglich. Dies ist dem Betriebs- und Wartungspersonal durch Anweisungen verboten und 

wird bei den Sicherheitsbelehrungen vorgetragen.  

6.1.9.2.5 Zusammenfassung zum Versagen 

Das Versagen eines Sicherheitsventiles durch mechanische Ursachen oder durch Fehleinstellung 

bzw. Verstellung kann bei der Bewertung dieser Gefahrenquelle ausgeschlossen werden. 

 

6.1.9.3 Dimensionierung der Sicherheitsventile  

Ein weiteres Kriterium für die verlässliche Funktion ist die ausreichende Dimensionierung der 

Sicherheitsventile. Die Festlegung der Parameter wie Druck, Temperatur und abzuführende Menge, 

die Berechnung des Abblasequerschnittes und die Auswahl des Typs von der Planungs- bzw. 

Lieferfirma durchzuführen. Die Sicherheitsventilauslegung wird von dieser dokumentiert. Eine weitere 

Prüfung erfolgt bei der Betriebsprüfung durch die Kesselprüfstelle.   

Damit können Fehler bei der Dimensionierung der Sicherheitsventile mit ausreichender Sicherheit 

vermieden werden. 

 

6.1.9.4 Emissionen beim Ansprechen von Sicherheitsv entilen  

Das Ansprechen eines Sicherheitsventils für Erdgas kann ein Gefahrenpotential (Energiefreisetzung) 

darstellen. Daher erfolgt im Abschnitt 7 eine Betrachtung von Explosionsdruck und Wärmestrahlung 

der emittierten Gaswolke. Da die Wasserstoffeinrichtungen mit wesentlich geringeren Dimensionen 

gegenüber den Erdgaseinrichtungen ausgeführt sind, erübrigt sich eine eigene Betrachtung.    
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6.1.10 VERSTOPFEN VON AUSBLASE- ODER ENTSPANNUNGSLE ITUNGEN 

Von den Ausblase- und Entspannungseinrichtungen ist vor allem Ammoniakwasser von 

sicherheitstechnischer Relevanz. Die Abluftleitung vom Tank wird über eine Tauchung geführt, sodass 

ein Einfrieren oder Verlegen durch Schmutz- oder Rostablagerungen grundsätzlich nicht 

auszuschließen ist. Da die Tauchung innerhalb einer beheizten Umhausung situiert ist und 

ammoniakhaltige Lösungen einen gegenüber Wasser tieferen Erstarrungspunkt aufweisen, erscheint 

die Gefahrenquelle “Blockieren durch Eisbildung“ zuverlässig ausgeschaltet. Kompakte Ablagerungen 

in der Abluftleitung sind nicht anzunehmen, da durch die Füll- und Entleerungsvorgänge ein 

allmähliches Zuwachsen erkannt würde.   

Auch bei der Atmung der Ölbehälter ist eine Verstopfung nicht gänzlich auszuschließen. Diese wird 

durch Wahl eines ausreichenden Querschnittes und den Einbau eines geeigneten und erprobten 

Ölabscheiders Rechnung getragen.   

Die Abluftleitungen der Chemikalienlager- und Dosiereinrichtungen sind gefällemäßig so ausgeführt, 

dass an keiner Stelle ein Flüssigkeitsstau auftritt. Des Weiteren werden keine Abluftsysteme 

zusammengeführt, bei denen Ablagerungen als Folge von Reaktionen auftreten können.  

Gemäß den Ausführungen sind Verstopfungen von Abgas- oder Atmungsleitungen nicht 

störfallauslösend.  

 

6.1.11 UNFÄLLE BEIM INNERBETRIEBLICHEN TRANSPORT 

6.1.11.1 Innerbetrieblicher Verkehr  

Schädliche Auswirkungen des innerbetrieblichen Verkehrs werden im Wesentlichen durch das Lay-out 

der Anlage verhindert, das auf ausreichende Abstände von gasführenden Anlagenteilen zu 

befahrbaren Flächen und auf ausreichende Durchfahrtshöhen (Mindestdurchfahrtshöhe 4.5 m) bei 

Kreuzungen mit Rohrbrücken Rücksicht nimmt. Die Anbringung von Abweisern an 

Rohrbrückenquerungen und exponierten Anlageteilen wird nach Vorliegen vom endgültigen Layout 

vorgesehen und bei den Abschlussbegehungen vor Inbetriebnahme nochmals geprüft.  

Bei Annahme einer Kollision mit einem Mobilkran, dessen Ausleger nicht genügend weit abgesenkt 

ist, ist daher nur die Beschädigung der unteren Rohrbrückenkonstruktion bzw. des Abweisers, nicht 

aber der Rohrleitungen selbst, zu erwarten. 

Die Staplerfahrer werden ausreichend geschult, bei Sicherheitsverstößen können die jeweiligen 

Vorgesetzten Sanktionen verhängen. Die befahrbaren Flächen für Stapler werden befestigt und 

einsehbar ausgeführt, sodass ein Umkippen oder Schaukeln verhindert wird. Die Kontrolle auf 
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ausreichende Sicht und geeignete Ausführung erfolgt bei den Begehungen vor Inbetriebnahme. Auch 

die innerbetrieblich verwendeten Transportgebinde entsprechen den Anforderung des ADR.  

 

6.1.11.2 Umkippen von Kränen oder Beschädigung beim  Heben von Lasten   

Für Wartungsarbeiten ist die fallweise Verwendung von Kränen im Anlagenbereich notwendig. Dabei 

besteht zwar die Gefahr des Umkippens, die aber durch sorgfältige Planung und den Einsatz von 

Fachfirmen mit geeigneten Geräten auf ein annehmbares Risiko gesenkt werden kann.   

Des Weiteren können beim Einbringen von Lasten durch Pendeln oder durch Absenken an einer 

falschen Stelle Anlagenteile beschädigt werden und zu einem Abriss von elektrischen Kabeln oder 

Steuerleitungen, zur Beschädigung von Armaturen, zum Eindellen von Rohrleitungen oder Behältern 

und eventuell zum Abreißen von Rohrleitungen mit geringem Querschnitt führen. Die Beherrschung 

dieser Gefahrenquelle erfolgt analog zum vorhergehenden Absatz durch sorgfältige Planung, 

Hinweise auf die Gefahren, örtliche Einweisung und Übewachung.  

 

6.1.12 NICHTBEACHTUNG VON SICHERHEITSTECHNISCH WICHTIGEN 
BETRIEBSVORSCHRIFTEN 

Als Betriebsvorschriften gelten die in der Anlagendokumentation angeführten Sicherheitshinweise, 

Betriebshandbücher und Betriebsanweisungen. 

Fehler, die in die Kategorie "Nichtbeachtung von sicherheitstechnisch wichtigen Betriebsvorschriften“ 

eingeordnet werden können, sind vor allem das Nicht-Beachten von Alarmen bzw. das Nicht-

Eingreifen bei Betriebszuständen, wenn die MSR-Einrichtungen nicht mehr ordnungsgemäß 

funktionieren. Ebenso fallen das Nicht-Melden von Schäden und Störungen sowie die Missachtung 

des Explosionsschutzes darunter.  

Als adäquate Gegenmaßnahme ist festzuhalten, dass die Mitarbeiter kontinuierlich geschult und 

hinsichtlich Beachtung der Vorschriften einem Monitoring unterworfen werden. 
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6.1.13 BEDIENUNGSFEHLER EINSCHLIESSLICH DER FEHLER BEIM AN- UND 
ABFAHREN 

6.1.13.1 Allgemeine Bemerkungen:  

6.1.13.1.1 Bedienungsfehler beim An- und Abfahren 

Nachfolgende Kategorien von Bedienungsfehlern sind bei In- oder Außerbetriebnahme von 

Anlagenteilen möglich: 

 Bedienungsfehler beim An- und 

Abfahren 

Gegenmaßnahmen 

1 Falsche Reihenfolge der Schritte 

beim Abstellen oder bei 

Inbetriebnahme von Anlagenteilen 

Betriebsanweisungen, Verriege-

lungssystem, mechanische Druck-

absicherung, hoher Automatisie-

rungsgrad mit programmierten 

Schrittketten 

2 Aufdrücken oder Entspannen 

werden zu rasch durchgeführt  

Anweisung zur Beachtung von 

Druckgradienten, Beaufsichtigung 

bzw. Kontrolle durch Vorgesetzte 

3 Blindscheiben bei Reparaturen an 

falscher Stelle gesetzt; Ziehen vor 

Inbetriebnahme unterlassen 

Kontrolle durch Betriebsverantwort-

lichen vor und nach einer Reparatur 

4 Offene Blindflansche und Entlee-

rungsventile an Erdgasleitungen  

Kontrolle durch Schichtführer 

5 Falsche Schrittfolge bei der 

Hilfskessel-Inbetriebnahme  

Weitgehende Automatisierung; 

Verriegelungen der Feuerung  

6 Fehlbedienung bei der Inbetrieb-

nahme von Maschinen oder 

Aggregaten  

Maschinenüberwachung und -schutz 

verhindern Schäden durch 

ungeeignete Betriebsbedingungen  
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Die angeführten Bedienungsfehler können im ungünstigsten Fall zu Emissionen von Ammoniak oder 

brennbaren Gasen führen, deren Ausmaß jenes bei Leckagen nicht übertrifft. Bei der dargelegten 

Kontrolle durch die Betriebsverantwortlichen sind Bedienungsfehler mit großer Sicherheit zu 

vermeiden bzw. einzugrenzen. Sie sind daher als unfallauslösende Gefahrenquelle auszuschließen.  

 

6.1.13.1.2 Bedienungsfehler beim laufenden Betrieb 

Die Hauptgruppen von Bedienungsfehlern im laufenden Betrieb sind nachfolgend zusammengestellt: 

 

 Bedienungsfehler im laufenden 

Betrieb 

Gegenmaßnahmen 

1 Versehentliches Einblocken von in 

Betrieb befindlichen Regelventilen 

oder Öffnen der Umgangsleitung 

von Regelventilen  

Alarme bei Abweichung von den 

Betriebsbedingungen  

2 Fehler bei der Chemikalien-

dosierung (Einstellung falscher 

Mengen oder Zeiten) 

Betriebsvorschrift, Einschulung und 

wiederkehrende Unterweisung des 

Betriebspersonals; Laborkontrollen 

3 Nichtabschließen von Schläuchen 

nach dem Spülen und vor dem 

Aufdrücken 

Betriebsanweisung, Kontrollen, teilw. 

Verwendung von Rückschlagklappen  

4 Fehlerhafte Ölmanipulationen 

(Umfüllen von/in Fässer, Transport) 

Vorgänge hauptsächlich auf Tassen 

und Wannen, durch Fassgröße 200 l 

ergeben sich begrenzte Leckmengen  

5 Fehler beim Entladen eines Tank-

fahrzeuges mit Ammoniakwasser 

(Schlauchanschluss) 

Auffangwanne, ständige 

Beaufsichtigung der Abfüllung; Not-

Aus (Abstellung der Pumpe) 

 

Nach den durchgeführten Überlegungen verursachen Bedienungsfehler keine Störfälle und werden 

daher nicht weiter verfolgt.  
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6.1.14 FEHLER BEI DER VERSORGUNG MIT FÜR DIE SICHERHEIT BEDEUTSAMEN 
BETRIEBSMITTELN 

Diese Gefahrenquelle wird nicht als störfallauslösend eingestuft.  

 

6.1.15 FEHLER BEI DER INSTANDHALTUNG 

Neben der bereits angeführten Fehlerquelle “Reparaturen unter Verwendung von nicht geeigneten 

Ersatzteilen“ kommen als mögliche Fehler noch in Frage: 

·  Nichteinhaltung der Überprüfungsfristen  

·  Verwendung nicht genormter oder untauglicher Ersatzteile 

·  Unterlassung von Wartungstätigkeiten (Maschinen, Aggregate) 

·  fehlerhafte Durchführung von Reparaturen 

·  Verwendung nicht genormter oder untauglicher Dichtungen 

·  unsachgemäßer Zusammenbau von Flanschverbindungen 

·  Fehler bei der E-Installation bezüglich Ex-Schutz 

 
Zur Ausschaltung der angeführten Gefahren werden folgende Maßnahmen getroffen: 

Arbeiten für die Instandhaltung erfolgen nur auf Anforderung und mit Genehmigung der 

Betriebsverantwortlichen. Wartungsarbeiten werden gemäß den Wartungsplänen durchgeführt. 

Sämtliche Arbeiten werden nur nach schriftlicher Freigabe ausgeführt. In den Freigabescheinen ist der 

Umfang der Vorbereitungen (Sicherungsmaßnahmen) und Schutzmaßnahmen vor Arbeitsaufnahme 

angeführt.  

Die Koordination der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Einhaltung aller 

Überprüfungsfristen für die mechanische und elektrische Ausrüstung obliegen der der 

Kraftwerksleitung, die auf eigene Fachleute im Unternehmen zugreifen kann. Durch die 

ingenieurmäßige Betreuung der Anlage sind Instandhaltungsfehler nicht anzunehmen.  

 

6.1.16 SONSTIGE GEFAHRENQUELLEN 

Wegen der Giftigkeit von Ammoniakwasser wird eine Tauchung in der Abluftleitung installiert. Bei 

Verlust der Funktion gelangt Ammoniak ins Freie. Daher wird im Abschnitt 7 die Auswirkung einer 

NH3-Gasemission untersucht.  

 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 61 von 81  Verfasser: FireX Greßlehner GmbH  
D02 SICHERHEITSBETRACHTUNG 
Stand Juli 2010 

 

6.2 AUSSERBETRIEBLICHE GEFAHRENQUELLEN 

6.2.1 GEFAHRENQUELLEN DURCH BENACHBARTE ANLAGEN 

Auf Grund der Bauhöhen von ca. 52 m für das Kesselhaus und ca. 32 m für die Maschinenhalle 

ergeben sich nach der OIB 2.1 Kap. 3.2.3 (Grundgrenzen) die Abstände: 

ca. 32 m Kesselhaus und  

ca. 19 m für die Maschinenhalle 

und nach Kap. 3.2.5 (andere Objekte) die Abstände: 

ca. 62 m Kesselhaus und  

ca. 38 m für die Maschinenhalle 

Diese Abstände zwecks Hintanhaltung eines etwaigen Feuerübersprungs (auf Grund des ohnehin 

bestehenden Baukörpers) können nur teilweise eingehalten werden.  

 

Daher ist unter anderem das Objekt mit einer automatischen Brandfrüherkennungseinrichtung (BMA 

gemäß der TRVB S 123) und automatischer Alarmweiterleitung zur Empfangszentrale der 

Betriebfeuerwehr Riedersbach ausgestattet. Somit ist sichergestellt, dass durch den abwehrenden 

Brandschutz der Betriebsfeuerwehr eine planbare Hilfsfrist von jedenfalls �  7 min für einen Erstschlag 

eingeleitet werden kann. Folglich ist ein Brandereignis in Verbindung mit der Betrachtungsweise eines 

flash overs praktisch gesehen ausgeschlossen.  

 

Ergänzend sind bei den relevanten Anlagen teilweise automatische sowie nichtautomatische 

Löschanlagen (Gas- und Sprinkleranlagen mit Schaumzumischung) geplant. 

 

Weiters wird ein mittlerer Abstand der Kohlelagerung von 15 m zum Maschinen- und Kesselhaus 

ausgeführt. Diesbezüglich wurde eine Simulation eines Brandes mit einer Normbrandfläche von 20 m² 

durchgeführt. Als Ergebnis nach 30 min (stabiler Zustand) ergibt sich für das Gebäude eine 

Wärmebelastung von max. 50 °C, Details sind Kapitel  7.3 sowie dem Fachbeitrag Brandschutz zu 

entnehmen. 

 

Im unmittelbaren Bereich des Kühlwasserbauwerkes befindet sich das Kühlwassereinlaufbauwerk 

Werk II, welches durch den Schrapperkanal getrennt ist 

Die Gasdruckregelanlage (E-Raum) ist direkt an das Fußbauwerk (brandabschnittsmäßige Trennung) 

angebaut. Die Kohlelagerung ist in einem Abstand von ca. 21 m situiert. Zu dem befindet sich 
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zwischen der Kohlelagerung ein Aufbereitungsgebäude. Der Kamin des bestehenden 

Kraftwerkblockes befindet sich in einem Abstand von ca. 50 m zum Gasdruckregelraum. 

 

6.2.2 BENACHBARTE VERKEHRSANLAGEN 

Durch benachbarte Verkehrsanlagen ist grundsätzlich eine Gefahr für die geplante Anlage bei 

Verkehrsunfällen (mechanische Einwirkungen auf Anlagenteile, Brand, etc.) gegeben.  

Im Bezirk Braunau befinden sich keine Flugplätze (Flughäfen, Motorflugfelder oder Segelflugfelder).  

In der Umgebung der geplanten Anlagen führen keine Straßen-Hauptverkehrsverbindungen 

(Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen). Angrenzend an das Betriebsgelände befindet sich im 

Westen die Weilharts Landesstraße sowie die Timmelkamer Bezirksstraße im Süden. 

Sicherheitsrelevante Anlagenteile befinden sich in einer Entfernung von dieser Straße, sodass eine 

Gefährdung durch Unfälle auf dieser Straße für die Betriebsanlage nicht gegeben ist. Im Folgenden 

sind die Abstände der nächstgelegenen Anlagenteile zur den Straßen angegeben: 

Weilharts Straße – Transformatoren GT/DT: ~29 m 

 

6.2.3 NATURBEDINGTE ZUSTÄNDE UND EREIGNISSE 

6.2.3.1 Hochwasser  

Der Normalwasserstand der Salzach am Standort liegt bei 376 m.ü.A.. Der Hochwasserstand (HQ 

100) wird mit 379,5 m.ü.A. angegeben.  

Die GuD Anlage selbst (Maschinenhalle, Kesselhaus, Erdgasversorgung) liegen auf einem Niveau 

von 396 m.ü.A.. Diese Anlagenteile sind somit weit über einem möglichen Hochwasserstand gelegen 

und es ist keine Gefährdung bei Hochwässern möglich. 

Das Kühlwasserpumpenhaus ist direkt an der Salzach situiert und liegt teilweise unterhalb des HQ 

100 Niveaus. Sämtliche Gebäudeteile unterhalb des HQ Niveaus sind so ausgebildet, dass ein 

Eindringen von Wasser verhindert ist. Ein Betrieb der Pumpenanlagen und somit der GuD-Anlage ist 

auch bei Hochwasser uneingeschränkt möglich. 

 

6.2.3.2 Erdsenkungen und Erdabrutschungen  

Hinsichtlich möglicher Erdabsenkungen wird auf das Fachgutachten B04B Fachbeitrag Grundwasser 

und Geologie verwiesen. 
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6.2.3.3 Erdbeben  

Erdbeben-Gefährdungskarte Österreich (Quelle Lebensministerium GIS) 

Die Karte der Erdbebengefährdung für Österreich wurde auf probabilistischer Grundlage anhand des 

aktuell am GFZ Potsdam verfügbaren Datenbestandes berechnet (Stand April 2006). Sie zeigt die 

Gebiete, in denen die Median-Werte der angegebenen makroseismischen Intensitäten mit einer 

Nichtüberschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb einer zugrunde gelegten Standzeit von 

Gebäuden von 85 Jahren zu erwarten sind. 

Gemäß Erdbeben-Gefährdungskarte Österreich liegt das Betriebsgelände in keinem 

erdbebengefährdeten Gebiet. 

 

6.2.3.4 Blitzschlag  

Durch Blitzschlag sind grundsätzlich die Auslösung von Bränden, die Zündung explosionsfähiger 

Atmosphären sowie die Störung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen (z.B. MSR, 

Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgung,...) möglich. 

Das Blitzschutzkonzept der GuD-Anlage wird gemäß der ÖVE/ÖNORM EN 8049, die durch die 

Elektrotechnikverordnung i.d.g.F. für verbindlich erklärt ist, unter Berücksichtigung der Normenreihe 

ÖVE/ÖNORM EN 62305 (als Nachfolgenorm zur ÖVE/ÖNORM EN 8049) erstellt und ausgeführt. 

Die Normenreihe ÖVE/ÖNORM EN 62305 stellt ein Gesamtkonzept zum Blitzschutz dar und es 

werden folgende Gesichtspunkte umfassend berücksichtigt: 

- die Gefährdung durch den Strom und das Magnetfeld bei direkten und indirekten 

Blitzeinschlägen, 

- die Schadensverursachung durch Schritt- und Berührungsspannungen, gefährliche 

Funkenbildung, Feuer, Explosion, mechanische und chemische Wirkungen und 

Überspannungen, 

- die Art der zu schützenden Objekte, wie Gebäude, Personen, elektrische und 

elektronische Anlagen, Versorgungsleitungen und 

- die möglichen Schutzmaßnahmen zur Schadensvermeidung bzw. Schadensminimierung, 

wie Erdung, Potentialausgleich, räumliche Schirmung, Leitungsführung und -schirmung. 
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6.2.4 AUSFALL DER ÖFFENTLICHEN ENERGIEVERSORGUNG 

6.2.4.1 Stromausfall  

Die GuD-Anlage ist nicht von Strombezug abhängig sondern erzeugt die benötigte elektrische Energie 

selbst. Daher kann diese Gefahrenquelle ausgeschieden werden. 

 

6.2.4.2 Trinkwasserausfall  

Trinkwasser wird nur für sanitäre Zwecke, nicht jedoch für Kühlung etc. verwendet, sodass ein Ausfall 

den Betrieb der Anlage nicht beeinflusst.  

 

6.3 EINGRIFFE UNBEFUGTER 

6.3.1 UNBERECHTIGTER ZUGANG UND EINGRIFFE IN ZERSTÖRERISCHER ABSICHT 

Das Lager für Wasserstofbündel und die Gasdruckregelstation werden absperrbar ausgeführt, 

ansonsten wird ein Zaun nicht erforderlich angesehen.  

Der Zutritt für betriebsfremde Personen (Lieferanten, Besucher) ist nur nach Anmeldung (während 

NAZ im Büro der Betriebsleitung) gestattet.  

Das Eindringen in die Anlage ist durch ständige Begehungen des Schichtpersonals ausreichend 

erschwert, das Kraftwerk ist in der Nacht beleuchtet. Die Gelegenheit zu Eingriffen Unbefugter ist 

dadurch beschränkt, es sind nur geringe Manipulationen durch unbefugte Personen möglich, die in 

der Anlage keinen Störfall auslösen können, z.B. Abstellen von Pumpen, Verstellen von 

Handarmaturen und Beschädigung von MSR-Einrichtungen (Kabel, Kontrolllampen usw.). Aggregate 

sind nur von der Messwarte (PLS) oder örtlich nach Freigabe von der Messwarte in Betrieb zu 

nehmen. Ein gefahrdrohender Austritt von Stoffen aus Behältern oder Leitungen kann wegen des 

dazu erforderlichen Entfernens der verschraubten Blinddeckel nicht erreicht werden.  

 

6.3.2 VERSEHENTLICHE EINGRIFFE UNBEFUGTER 

Der gesamte Anlagenbereich darf von anlagenfremden Personen nur nach Anmeldung im 

Betriebsbüro betreten werden, entsprechende Hinweisschilder sind vorhanden. Arbeiten werden nur 

nach Ausstellen eines Freigabescheines ausgeführt. Eingriffe Unbefugter in der Anlage werden 
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dadurch verhindert bzw. könnten im äußersten Fall die Abschaltung von Pumpen oder Aggregaten 

hervorrufen, was einen Kraftwerksausfall auslösen könnte. Die MSR- und E-Verteilerräume sind 

versperrt. Arbeiten von nicht zum E-Betrieb gehörenden Personen werden nur unter Aufsicht eines 

Fachkundigen durchgeführt. Die Messwarte ist ständig besetzt, versehentliches Betätigen von 

Schaltern etc. durch Besucher, Reinigungs- oder Wartungspersonal lösen nur Abschaltungen aus, die 

durch das Verriegelungssystem immer zu einem sicheren Anlagenzustand führen. 
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7  S T Ö R F A L L A U S W I R K U N G E N   

7.1 AMMONIAKFREISETZUNG  

7.1.1 BESCHREIBUNG DER STÖRUNG UND FESTLEGUNG DES Q UELLTERMS  

Im Kapitelpunkt 6.1.16 wurde die Möglichkeit des Versagens der Ablufttauchung in Betracht gezogen. 

Bei Verlust der Funktion wird mit Ammoniak beladene Abluft aus dem Tank ins Freie emittiert, vor 

allem, wenn derTank mit NH3-Wasser aufgefüllt wird, da durch den Standanstieg Luft verdrängt wird.  

Für die Emissionsabschätzung werden 30 Minuten für das Abtanken angenommen. Dabei werden 

rund 25 m³ Abluft verdrängt. Da das Tankfahrzeug wesentlich wärmer sein kann, als der umhauste 

Tank und daher ein Ausgasungsvorgang stattfindet, wird konservativ angenommen, dass die 

verdrängte Abluft zur Gänze aus Ammoniakgas besteht.  

Für die Ausbreitungsrechnung wird daher ein Quellterm von 25 * 17 / 22,4 / 1800 = 10,5 g/s angesetzt.  

 

7.1.2 AUSBREITUNGSRECHNUNG  

Für die NH3-Ausbreitung wurde eine orientierende Berechnung mit dem Programm STOER V2.23, 

dem die VDI 3783-1 zu Grunde liegt, durchgeführt, deren Ergebnis in der Folgetabelle für eine mittlere 

Ausbreitungssituation mit einer Windstärke u= 1 m/s (blaue Kurve) und für den ungünstigen Fall mit 

einer Inversion in 20 m Höhe (violette Kurve) dargestellt ist.  
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7.1.3 BEURTEILUNG  

Die berechneten, bodennahen Konzentrationen zeigen im Bereich von ca. 60 – 70 m Quellentfernung 

ein Maximum, das jedoch in beiden Fällen unter dem MAK-Wert von 34 mg/m³ (Kurzzeitgrenzwert) 

liegt. Eine Störfallrelevanz ist somit bei der angenommenen Ammoniakmenge nicht gegeben.  

 

7.2 ABBLASEN VON ERDGAS-SICHERHEITSVENTILEN  

7.2.1 ANGABEN ZUR ANGENOMMENEN STÖRUNG  

Beim Schließen von Schnellschlüssen (SAV`s) in der Erdgasleitung kann ein Druckstoß auftreten, der 

kurzzeitig das Sicherheitsabblaseventil (SBV) zum Ansprechen bringen kann. Entsprechend der 

ÖVGW-Richtlinie G73-1 ist das SBV für das Abführen von Leckmengen auszulegen. Ein Kriterium für 

die Bemessung der Leckmenge ist jedoch nicht angeführt.  

Die Menge Erdgas im Auslegungsfall wird im Technischen Bericht mit 76.674 Nm³/h angegeben. Bei 

der hoch angesetzten Leckmenge von 5 % sind 1,06 m³/s bzw. 0,75 kg/s über das SBV abzuführen.  
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Des Weiteren wird unterstellt, dass das abblasende Gas von einer Zündquelle gezündet wird. Als 

Unfallszenarien ergeben sich dabei Explosionsdruck und Wärmestrahlung, welche nachfolgend 

untersucht werden. 

 

7.2.2 EXPLOSIONSDRUCKBERECHNUNG  

7.2.2.1 Bestimmung der explosionsfähigen Masse  

Die Berechnung der explosionsfähigen Masse erfolgte mit dem Programm effects8 mit dem Model: 

Neutral Gas Dispersion: Explosive mass, version: 5.14 unter Verwendung der nachfolgenden 

Parameter (Programmausdruck nur englisch verfügbar):  

Chemical name Methane 
Type of release Continous  
Mass flow rate of the source (kg/s) 0,75 
Z-coordinate (height) of release (m) 15 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Roughness length description Low crops; occasional large obstacles, x/h > 20. 
 

Mit diesen Parametern wurde folgendes Ergebnis erhalten:  

Explosive mass at time t (kg)  3,4213 
Height to LEL at time t (m) 3,2 
Length of cloud (between LEL) at time t (m) 17,1 
Width of cloud (between LEL) at time t (m) 1,5817 
Maximum area of explosive cloud (m2) 22,926 
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7.2.2.2 Berechnung des Explosionsdruckes  

Die Berechnung des Explosionsdruckes mit curve 5 (moderate Deflagration) ergibt für eine 

explosionsfähige Masse von 3,4213 kg folgenden Druckverlauf:  

Overpressure vs Distance (Multi Energy Method)
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7.2.2.3 Beurteilung des Explosionsdruckes  

Entsprechend den aus der Fachliteratur bekannten Angaben ist mit folgenden Auswirkungen auf 

Gebäude zu rechnen: 

Auswirkungen auf Gebäude  Explosions druck mbar  
Zerstörung einiger Fensterscheiben  10 
Zerstörung von 50 % aller Fensterscheiben 15- 30 
leichte bis mittlere Gebäudeschäden  120 
Dächer werden abgehoben  300 
mittlere bis schwere Gebäudeschäden 350 
vollkommene Zerstörung von Gebäuden  700 
Auswirkungen auf Anlagenteile   
Beginnende Schäden an Anlagen  150 
Tanks reißen auf 250 
Kesselwaggons kippen um 500 
Zerstörung von Stahlbetonwänden 700 
Leichtes Stahlfachwerk wird beschädigt  1170 
Zerstörung von Stahlkonstruktionen 2500 

 

Der oben abgebildete Druckverlauf zeigt, dass nur max. 200 mbar zu erwarten sind und daher 

strukturzerstörende Explosionsdrücke nicht erreicht werden. Allenfalls treten in der Anlage 

Beschädigungen von messtechnischen oder elektrischen Einrichtungen (Kabel, Transmitter, 

Steuerleitungen, Schränke etc.) auf. Durch Hochziehen der Abblaseleitungen über Dach werden aber 

diese Schäden weitgehend verhindert. Die angeführten Beschädigungen bedeuten keine Gefahr für 

den Anlagenbetrieb, da sicherheitsrelevante Abschaltungen fail safe ausgeführt werden. 

 

7.2.3 BERECHNUNG DER WÄRMESTRAHLUNG 

7.2.3.1 Brandszenario-Festlegung  

Für die Berechnung wurde ebenfalls das Programm effects8 mit dem Modell “Gas Jet Fire“ nach 

Chamberlain gewählt und mit folgende Eingaben gerechnet:  

Chemical name Methane (YAWS) 
Type of release Release from vessel through (a hole in) pipe 
Pipeline length (m) 3 
Pipeline diameter (mm) 150 
Hole diameter (mm) 50 
Hole rounding User defined 
Discharge coefficient (-) 0,6 
Initial temperature in vessel (°C) 25 
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 55 
Outflow angle in XZ plane  45 
Release height (Stack height) (m) 10 
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Wind speed at 10 m height (m/s) 2 
Percentage of the flame covered by soot 
(%) 

25 

Distance from release (Xd) (m) 25 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 

 

7.2.3.2 Berechnung der Wärmestrahlung  

Heat radiation vs. Distance (Flare)
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7.2.3.3 Kommentierung der Wärmestrahlung  

Die höchste Wärmestrahlung wird mit 6 kw/m² in ca. 15 m Entfernung erreicht. Bei dieser Wärme-

strahlung können z.B. Fensterscheiben nach ca. 10 Minuten platzen, an tragenden Anlagenteilen tritt 

jedoch kein Versagen auf; dünner teilisolierter Stahl wird erst ab 11 kW/m² seine Festigkeit verlieren, 
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Stahlkonstruktionen versagen erst ab 42 kW/m². Auch eine Feuerübertragung ist unter 8 kW/m² eher 

unwahrscheinlich.  

Somit sind aus sicherheitstechnischer Sicht keine weiteren Maßnahmen vorzusehen.   

 

7.3 BRAND IN DER UMGEBUNG  

7.3.1 ANGABEN ZUR ANGENOMMENEN STÖRUNG  

Angenommen wurde ein Brand des Kohlehaufens, der sich in einem Abstand von ~15 m vom 

geplanten Kesselhaus entfernt befindet. 

 

Die Bemessungsbrandgeometrie wurde entsprechend der TRVB A 125 ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Simulationen wurde das CFD Modell „FDS“ (Fire Dynamics Simulator) vom NIST (National 

Institute of Standards and Technology) in der Version 5 verwendet. 

 

7.3.2 WÄRMEAUSWIRKUNGEN AUF GEBÄUDE  

Bei Brand eines in 15 m entfernten Kohlefreilager beträgt die maximale Rauchschichttemperatur in 

unmittelbarer Umgebung zum Kesselhaus ca. 25 - 50 °C  

Die Außenwandkonstruktion erwärmt sich auf ca. 20 °C (Boundaryfiles)  

Kohlelager 
Kesselhaus 

15 m 
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Das Kohlefreilager stellt somit keine Gefahr bzgl. thermischen Verbruch der Primärtragkonstruktion 

der Außenwand dar. 

 

 

Temperaturen nach 15 Minuten Brand 
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8  M A S S N A H M E N D A R S T E L L U N G   

8.1 MASSNAHMNE ZUR VERMEIDUNG VON STÖRFÄLLEN 

8.1.1 KONSTRUKTIVE MASSNAHMEN 

8.1.1.1 Dampfkessel   

Der Abhitzekessel wird als nicht befeuerter, durch heißes Gasturbinenabgas beaufschlagter, Kessel 

ausgeführt, wodurch lokale Überhitzungen wie das Anschlagen von Flammen oder heißer Strähnen 

vermieden werden. Bei der Auslegung des Dampfkessels finden alle gesetzlichen Vorschriften des 

Kesselgesetzes und der zugehörigen Verordnungen, insbesondere die ABV, Anwendung. Die 

Ausrüstung entspricht den Anforderungen ÖNORM EN 12952 T7. Die Festigkeitsberechnung erfolgt 

gemäß ÖNORM EN 12952 T2-6. Mit Einhaltung den Normen der Reihe 12952 kann von einem 

sicheren Betrieb ausgegangen werden. 

8.1.1.2 Druckbehälter  

Behälter und Rohrleitungen werden entsprechend der Druckgeräteverordnung (DGVO) ausgelegt, 

gefertigt und geprüft. Die wiederkehrenden Untersuchungen finden gemäß DGÜVO statt.   

8.1.1.3 Rohrleitungen, Dichtungen und Armaturen  

Für alle Rohrleitungen werden die Vorgaben der DGVO erfüllt, wiederkehrende Prüfungen erfolgen 

nach der DGÜWV.  

8.1.1.4 Drucklose Systeme  

Für den drucklosen Betrieb - das sind 0,5 barü nach Kesselgesetz - werden vor allem der ÖNORM  

EN 12285 Teil 1 entsprechende Behälter eingesetzt. Notwendige Sonderkonstruktionen werden nach 

verfahrenstechnischen Erfordernissen durch den Hersteller nach den dafür anwendbaren technischen 

Regeln ausgelegt, gefertigt und geprüft. 
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8.1.1.5 Maschinen  

Der Ausführung von Maschinen, die im Wesentlichen Erdgasverdichter, Gasturbine, Dampfturbine, 

Pumpen, Rührwerke und Hubzüge umfasst, werden die geltenden Maschinen- und 

Arbeitnehmerschutzvorschriften zu Grunde gelegt.  

Die Berechnung, Herstellung und Abnahme der Gas- und Dampfturbine erfolgt nach aktuellen 

technischen Regelwerken und Normen. Um Schäden zu vermeiden, wird ein hoher 

Sicherheitsstandard durch strenge Qualitätsanforderungen angestrebt, der vom Lieferanten durch 

entsprechende Dokumentationen und Zertifikate nachgewiesen wird.  

8.1.1.6 Antriebe  

Der Antrieb von Pumpen, Rührwerken, Gebläsen, Verdichter und Hubzügen erfolgt üblicherweise mit 

E-Motoren, die bei Verwendung in Ex-Zonen den ATEX-Vorgaben entsprechen. In Sonderfällen, z.B. 

für Dosier- und Abwasserpumpen oder für Flüssigkeiten mit Feststoffanteilen, werden auch Pumpen 

mit pneumatischen Antrieben (Druckluft-Membranpumpen) eingesetzt. 

Die Prüfung der elektrischen Antriebe wird nach den vom Hersteller festgelegten Intervallen 

ausgeführt. Bei pneumatischen Antrieben entfällt eine Prüfung, hier werden nur die Schaltfunktionen 

der Magnetventile (Luftzufuhr an/ab) jährlich getestet. Für die Elektroinstallationen gilt die 

obligatorische Einhaltung von Elektrotechnikgesetz und Elektrotechnikverordnung sowie der SNT-

Vorschriften. 

8.1.1.7 Wärmetauscher  

Wärmetauscher, in denen wassergefährdende Flüssigkeiten wie Schmieröle gekühlt werden, arbeiten 

mit einem Zwischenkühlsystem, das einen geschlossenen Kreislauf bildet. Mit diesem Konzept 

gelangt bei einer Leckage eines Wärmetauschers kein Öl in den Vorfluter.  

 

8.1.2 BRANDSCHUTZ 

Hinsichtlich der geplanten Brandschutzvorkehrungen sind die im Fachbeitrag Brandschutz 

beschrieben Brandschutzmaßnahmen ausreichend. Insbesondere sind aus der Gefahrenbetrachtung 

keine zusätzlich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen abzuleiten. 
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8.1.3 EXPLOSIONSSCHUTZ 

Die unter Kapitel 5.2.3 beschriebenen Explosionsschutzmaßnahmen entsprechen dem Stand der 

Technik. Aus der Gefahrenbetrachtung ist zu ersehen, dass keine zusätzlichen 

Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich sind.  

 

8.1.4 WARN-, ALARM- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN 

8.1.4.1 Sicherheitseinrichtungen gegen gefährliche Gasansammlungen   

Zur Verhinderung von toxischen Gasansammlungen werden im Kesselhaus im Bereich der NH3-

Eindüsung und im Lagertraum für Ammoniakwasser Gasspürgeräte installiert.  

In der Gasregelstation und im Gasskid werden Sensoren zur Überwachung der UEG vorgesehen.  

 

8.1.4.2 Sicherheitseinrichtungen im Abwasser  

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in Boden/Grundwasser oder Vorfluter ist durch 

Aufstellung dieser Anlagenteile über befestigten Flächen, innerhalb von Tassen und Wannen 

verhindert.   

Im Anlagenbereich ausgetretenes Schmieröl, Trafoöl, Verdichter-Waschwasser etc. werden 

gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt.  

Wässer, bei denen eine Verschmutzungsgefahr durch Schmierstoffe und Öle besteht, werden über 

den Ölabscheider - gem. ÖNORM B5101 bzw. EN 858/2 - geführt, ehe diese dann in das 

Kraftschlussbecken und von dort via Kühlwasserleitung in den Vorfluter eingeleitet werden.  

Andere nicht verunreinigte Oberflächenwässer am GuD-Kraftwerksstandort, wie beispielsweise reine 

Niederschlagswässer, werden in einem zu erweiternden Oberflächenwasserkanalsystem gesammelt 

und via Kraftschlussbecken in den Vorfluter geleitet. 

Wässer aus dem Abhitzekessel und der Dampfturbine sowie Wässer aus Entleerungsprozessen 

werden in der Neutralisation behandelt und über das Kraftschlussbecken gemeinsam mit dem 

Kühlwasserhauptstrom in den Vorfluter (Salzach) geleitet. Die zulässigen Einleitbedingungen in den 

Vorfluter werden durch entsprechende Messeinrichtungen überwacht.  

Wässer aus der Kondensatreinigung werden über die Ammoniakstrippanlage geführt und in den 

Hauptkühlwasserrücklauf via Kraftschlussbecken eingemischt. 

Die Einleitung von Sanitär- und Fäkalwässern erfolgt in den bestehenden Werkskanal, der an das 

öffentliche Kanalsystem angeschlossen ist. 
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Die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung von der Ableitung belasteter Abwässer in die 

Kanalisation bzw. den Vorfluter können auf Basis der erstellten Gefahrenbetrachtung als ausreichend 

angesprochen werden. 

 

8.1.4.3 Notabschaltungen (Schnellstopp)  

Zur Abschaltung der Gas- und Dampfturbine, einzelner Aggregate und der Gaszufuhr sind Not-Aus- 

Schalter vorgesehen. Diese Notabschaltsysteme führen die betreffende Anlage bzw. den betreffenden 

Anlagenteil bei Auftreten von unklaren / unsicheren Betriebsbedingungen in den sicheren Zustand 

über. 

 

8.1.4.4 Rufanlage, Telefonsystem und Funkgeräte  

In der Messwarte wird eine Telefonanlage installiert, durch die das Kraftwerk von außen ständig 

erreichbar ist.   

Zur innerbetrieblichen Verständigung zwischen den einzelnen Schalträumen, Warten und 

Substationen wird ein Konzept erstellt (interne Betriebstelefone). 

Für die innerbetriebliche Kommunikation zwischen Warte und Operator werden eine Ruf- und 

Sprechanlage sowie Sprechfunkgeräte vorgesehen.   

Die Verständigung mit dem Bereitschaftsdienst erfolgt über ein Mobiltelefon.  

Durch die vorgesehenen Einrichtungen ist eine ausreichende inner- und außerbetriebliche 

Kommunikation möglich.  

 

8.1.5 MESS-, STEUER- UND REGELEINRICHTUNGEN 

Die geplanten und im Kapitel 5.4.1 beschriebenen MSR-Einrichtungen stellen ein durch die 

Betriebserfahrung aus dem Kraftwerk Timelkam erprobtes Konzept dar. Aus der Gefahrenbetrachtung 

ergeben sich keine zusätzlichen Anforderungen an die MSR – Einrichtungen. 

 

8.1.6 SCHUTZMASSNAHMNE GEGEN EINGRIFFE UNBEFUGTER 

Die vorgesehenen Maßnahmen bieten ausreichenden Schutz gegen Eingriffe von Unbefugten. Die 

Gefahrenbetrachtung hat ergeben, dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind. 
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8.1.7 ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 

Vor Inbetriebnahme der GuD-Anlage werden entsprechende Betriebsanweisungen für Normalbetrieb, 

Wartung und Instandhaltung sowie Störungsbehebungen erstellt. Eine entsprechende 

Organisationsstruktur wird analog zu den schon derzeit betriebenen Kraftwerken aufgebaut. 

Zusätzliche organisatorischen Massnahmen sind - wie die Gefahrenbetrachtung ergeben hat – nicht 

erforderlich. 

 

8.2 MASSNAHME ZUR BEGRENZUNG VON STÖRFALLAUSWIRKUNG EN 

8.2.1 BAUTECHNISCHE MASSNAHMEN 

Die gesamte Anlage, einschließlich der Rohrleitungen für Flüssigkeiten, wird über befestigte Flächen 

geführt. Behälter mit wassergefährdenen Flüssigkeiten befinden sich auf Tassen oder Wannen.  

Der Tank für Ammoniakwasser wird umhaust und gegen Anfahren geschützt, die Entladestelle liegt 

nicht in einem direkten Verkehrsweg. 

Das Lay-out berücksichtigt auch die Trennung von innerbetrieblichen Verkehrswegen von sensiblen 

Einrichtungen, wie dem Wasserstofflager, den Erdgasleitungen oder Chemikalienleitungen.  

 

8.2.2 SICHERHEITSTECHNISCHE EINRICHTUNGEN UND TECHNISCHE 
VORKEHRUNGEN 

8.2.2.1 Tankwannen und Tassen  

Bei Stoffen, die ein Gefährdungspotential für Boden und Grundwasser aufweisen, werden 

Umfüllvorgänge und Lagerungen ausschließlich in durch dichte und medienbeständige 

Auffangeinrichtungen gesicherten Betriebsbereichen vorgenommen. Bereiche, in denen Stoffe, die 

z.B. Turbinen- u/o Hydrauliköle betrieblich eingesetzt werden, sind ebenfalls mit Auffangtassen zur 

Rückhaltung dieser Stoffe im Gebrechensfall (wie z.B. Undichtheiten) ausgestattet.  
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8.2.2.2 Kanalisation  

In die öffentliche Kanalisation werden ausschließlich Sanitärabwässer eingeleitet. Durch entsprechend 

ausgebildete Auffangsysteme wird ein Einbringen von potentiell wassergefährdenden Stoffen 

(insbesondere auch Löschwasser) in die Kanalisation verhindert. 

 

8.2.2.3 Löschwasser-Rückhaltung  

Die Auslegung der erforderlichen Volumina für die Löschwasserrückhaltung ist entsprechend dem 

Stand der Technik erfolgt. Dadurch ist eine Gefährdung durch Eindringen von kontaminierten 

Löschwässern in die Kanalisation sowie ein Einbringen solcher Wässer in den Vorfluter sicher 

verhindert.  

 

8.2.2.4 Alarmierung von Gasaustritten  

In sensiblen Anlagenteilen, in denen die Wahrscheinlichkeit eines Gasaustrittes gegeben ist, sind 

Gaswarnanlagen installiert. Die Alarmierung erfolgt im betroffenen Bereich und in der Warte. 

Entsprechendes Eingreifen des Personals bzw. automatische Sicherheitseinrichtungen zur 

Gefahrabwendung sind vorgesehen.  

 

8.2.2.5 Begrenzung von Stofffreisetzungen  

Stofffreisetzung - hierbei sind insbesondere potentiell wassergefährdende Stoffe sowie Erdgas zu 

nennen – werden durch entsprechende Absperrvorrichtungen, wie z.B. Schnellschutzschieber, in den 

Zuleitungen auf ein Minimum begrenzt. Freigesetzte Flüssigkeiten werden durch die beschriebenen 

Auffangsysteme rückgehalten. 

 

8.2.2.6 Gestaltung der Leitwarte  

Die Prozessbedienung des GuD-Kraftwerks erfolgt von der bestehenden Zentralwarte des KW 

Riedersbach II und von der Warte im GuD-Kraftwerk aus. Durch die Gestaltung der Warten ist auch in 

Notfallsituationen (wie z.B. Bränden) gewährleistet, dass das Personal nicht gefährdet wird und die 

Funktionsfähigkeit der Anlagen erhalten bleibt. 
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8.2.2.7 Brandschutzvorkehrungen  

Die Brandschutzvorkehrung gem. Fachbeitrag Brandschutz umfassen baulichen Brandschutz, 

betriebstechnische Brandschutzmaßnahmen und betriebsorganisatorische Brandschutzmaßnahmen, 

um die Auswirkungen von Bränden zu begrenzen und insbesondere die festgelegten Schutzziele 

(Mensch, Umwelt, Sachwerte) sicher zu erreichen. 

 

8.2.3 ORGANISATORISCHE SCHUTZVORKEHRUNGEN 

8.2.3.1 Betriebsanweisungen und betriebliche Maßnah men 

Durch Betriebsanweisungen wird geregelt, welche Maßnahmen bei den einzelnen Vorkommnissen, 

speziell bei Gasaustritten, Bränden und Explosionsgefahr, zu treffen sind.  

Durch die ständige Erreichbarkeit der Werksleitung bzw. des Bereitschaftsdienstes können nicht durch 

Anweisungen geregelte Vorkommnisse geklärt werden.  

 

8.2.3.2 Betriebsfeuerwehr, betrieblicher Rettungsdi enst  

Beschreibung im AGAP 

 

8.2.3.3 Bereithaltung geeigneter Löschmittel und so nstiger Einrichtungen  

Die geeigneten Löschmittel (Schaum, Pulver, Wassersprühstrahl) werden in Abstimmung mit der 

Feuerwehr festgelegt.  

 

8.2.3.4 Bereitstellung von persönlicher Schutzausrü stung  

Für Bedienungsarbeiten an den Anlageneinrichtungen bei eventuellem NH3-Austritt stehen 

Atemschutzmasken zur Verfügung:  

Für Arbeiten in Bereichen, wo Flüssigkeiten austreten können, sind Chemieanzüge vorhanden.  
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8.3 MASSNAHMEN ZUR BESEITIGUNG VON STÖRFALLAUSWIRKU NGEN 

8.3.1 FLÜSSIGKEITSAUSTRITTE 

Bei möglichen Flüssigkeitsaustritten werden diese in den vorgesehen Auffangtassen rückgehalten. 

Der Inhalt aus den Auffangtassen wird nach einem Schadensfall abgepumpt und einer 

ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.  

Für den Fall, dass es bei einem Vorfall (wie z.B. Verkehrsunfall) zu einer Kontamination des 

Erdreiches kommt, wird das verschmutzte Erdreich im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde 

abgetragen und ordnungsgemäß entsorgt. 

 

8.3.2 BRÄNDE UND EXPLOSIONEN 

Bei Bränden und Explosionen ist mit dem Anfall von Löschwasser, das in den vorgesehenen 

Rückhaltevolumina gesammelt wird, zu rechnen. Das Löschwasser wird anschließend abgepumpt und 

einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. 

 

 

Textüberarbeitungen gegenüber Vor-Revisionen sind durch eine seitliche Markierung gekennzeichnet. 
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Die elektronische Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers. Dem Auftraggeber ist 

bewusst, dass bei der Nutzung des Internets die Geheimhaltung nicht gesichert ist. FireX Greßlehner GmbH behält sich vor, 

dass nur dem Original verbindliche Rechtsgültigkeit zukommt. Die, wie immer geartete Vervielfältigung bzw. Änderung von 

Schriftstücken, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch FireX Greßlehner GmbH. 

Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur Verfügung stehenden Fakten und an FireX 

Greßlehner GmbH übermittelten Unterlagen sowie nach dem derzeitigen Stand der Technik erstellt. Bei Auftreten weiterer 

Unterlagen, Ergänzungen oder Fakten behält sich der Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung ausdrücklich vor. Die 

Haftung von FireX Greßlehner GmbH wird auf Fälle grober Fahrlässigkeit begrenzt. 
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1  A U F G A B E N S T E L L U N G  

Für die Errichtung des geplanten 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes (kurz GuD-Kraftwerk) 

am bestehenden Kraftwerksstandort Riedersbach ist die Ermittlung und Beurteilung der 

Explosionsgefahren und eine Einstufung explosionsgefährdeter Bereiche gemäß der Verordnung 

explosionsfähiger Atmosphären – VEXAT, BGBl. II Nr. 309/2004, durchzuführen. 

Dieses Dokument zum Explosionsschutz ist eine umfassende Beschreibung der Explosionsgefahren 

sowie der notwendigen Maßnahmen (primäre, sekundäre und tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen) 

und legt grundsätzlich fest, unter welchen konkreten Bedingungen ein nach dem Stand der Technik 

sicherer Betrieb der Anlage möglich ist.  
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2  A U F T R A G G E B E R  

Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH 

Böhmerwaldstraße 3  

4020 Linz 

 

 

Ansprechpartner 

DI. Michael Pohlert 
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3  G R U N D L A G E N  

- Maschinensicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010, BGBl.Nr. II 282/2008 i.d.g.F. 

- Explosionsschutzverordnung 1996 - ExSV 1996, BGBl. Nr. 252/1996 

- Verordnung explosionsfähige Atmosphären – VEXAT,  

BGBl. II Nr. 309/2004 i.d.g.F., Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 

über den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor explosionsfähigen Atmosphären 

- Richtlinie 1994/9/EG, die sog. ATEX 95, Geräte und Schutzsysteme zur 

bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 

- Richtlinie 1999/92/EG, die sog. ATEX 137, Mindestvorschriften zur Verbesserung des 

Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige 

Atmosphären gefährdet werden können  

- BGR 104 – Explosionsschutzregeln, Berufsgenossenschaftliche Regeln (2009) 

- BGR 132 - Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen, 

Berufsgenossenschaftliche Regeln (07/2004) 

- ÖNORM EN 1127 Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz (01.03.2008) 

- ÖNORM EN 13237 Explosionsgefährdete Bereiche - Begriffe für Geräte und 

Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (01.10.2003) 

- ÖNORM EN 13463 mit Berichtigung: Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen 

- ÖNORM EN 13463-1: 2002 04 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen 

- ÖNORM EN 13463-1/AC: 2002 10 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen (Berichtigung) 

- ÖNORM EN 13463-2: 2005 03 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 2: Schutz durch schwadenhemmende Kapselung 

'fr' 

- ÖNORM EN 13463-3: 2005 07 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 3: Schutz durch druckfeste Kapselung "d" 

- ÖNORM EN 13463-5: 2004 02 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 5: Schutz durch konstruktive Sicherheit "c" 

- ÖNORM EN 13463-6: 2005 07 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 6: Schutz durch Zündquellenüberwachung "b" 

- ÖNORM EN 13463-8: 2004 01 01 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 8: Schutz durch Flüssigkeitskapselung 'k' 
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- ÖNORM EN 14986 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen 

- ÖVE/ÖNORM E 8065 Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten 

Bereichen (01.08.2005) 

- Wolfgang Bartknecht et.al., Explosionsschutz Grundlagen und Anwendung, Springer 

Verlag 

- ÖVGW G 73/1 Gasdruckregelung Teil 1; Sicherheitstechnische Richtlinien für Errichtung, 

Prüfung und Betrieb von Gasdruckregelanlagen mit einem Eingangsdruck > 5 bar bis �  

100 bar 

- ÖNORM M 7387-1 Zentrale Gasversorgungsanlagen Teil 1 Gaszentralen mit 

Versandbehältern bis 1000 Liter Rauminhalt  

- G 59/2 Überwachung von Erdgasleitungen > 5bar   

- G 73/1 Gasdruckregelung Teil 1: Sicherheitstechnische Richtlinien für Errichtung, Prüfung 

und Betrieb von Gasdruckregelanlagen mit einem Eingangsdruck > 5 bar bis �  100 bar   

- G 78 Überwachung und Wartung von Gasdruckregelanlagen 

- G 153/2 Bau von Gasrohrleitungen aus Stahlrohren Teil 2; Richtlinie für die Verlegung und 

Prüfung von Gasrohrleitungen aus Stahlrohren für Betriebsdrücke > 16 bar   
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4  I D E N T I F I Z I E R U N G  D E R  A N L A G E  

Die Anlage setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen: 

 

Gasturbinenanlage  mit Erdgasfeuerung bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Gasturbine bestehend aus Verdichter, Brennkammer und Entspannungsturbine 

·  Synchrongenerator inkl. Nebenanlagen wie elektrischer Anfahreinrichtung, 

Erregung, Synchronisierung, Schutz, Ableitung, etc. 

·  Ansaugfiltergehäuse bestehend aus Vogelschutzgitter, 

Ansaugluftvorwärmregister, Coalescer, Grob- und Feinfilter in 

Kasettenbauweise, Ansaugschalldämpfer und Ansaugkanal 

·  Abgasschalldämpfer (bei Bedarf im Abgasdiffusor ) 

·  Schmier- und Steuerölsystem 

·  Steuerluftsystem 

·  Kühlsystem 

·  Verdichterwaschanlage für „on-line“- und „off-line“-Betrieb 

·  Regelung und Steuerung 

·  Gasturbinenschutzsystem 

·  Kombinierte Wärme- und Schallschutzdämmung 

 

Abhitzekessel bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Dampferzeuger mit Hochdruck-, Mitteldruck-, Niederdrucksystem in Ausführung 

je System mit Economiser, Verdampfer und Überhitzer und 

Kondensatvorwärmung als letzte Heizfläche in Abgasströmungsrichtung   

·  Speisewasserentgasungssystem 

·  Einspritzwasserregel- (Dampftemperaturregelstationen) und HD-Umleitstationen 

·  Kesseltraggerüst und Bühnen-, Podeststahlbau 

·  Verbindende Rohrleitungen und Armaturen 

·  Absalz- und Abschlämmsysteme 

·  Probenahmeeinrichtungen inkl. Kühler, Messungen, Auswertung etc. 

·  Speisewasser- HD-, MD-, ND-Pumpen inkl. Speisewasserregelventil 

·  Anwärm- und Warmhalteeinrichtungen für Dampftrommeln und HD-

Dampfleitungen, einschließlich Armaturen und Rohrleitungen 

·  Kamin inkl. Kaminklappe 
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·  Abgasschalldämpfer (bei Bedarf) 

·  Emissionsmesssystem 

·  Regelung- und Steuerung 

·  AHK-Schutzsystem 

·  SCR-Anlage 

 

Dampfturbinenanlage bestehend aus folgenden Anlagenteilen: 

·  Zweigehäusige Anzapf-Kondensationsdampfturbine, inkl. Zweit- und 

Drittdampfeinspeisung 

·  Schnellschluss- und Regeleinrichtungen inkl. integrierten Dampfsieben 

·  Verbindende Rohrleitungen und Armaturen 

·  Umleitstationen für MD-, ND-Drucksystem 

·  Automatisches Anwärm- und Entwässerungssystem 

·  Automatisches Bedämpfungssystem 

·  Schmier- und Steuerölsystem 

·  Kondensationsanlage (Kondensator) inkl. Evakuierungseinrichtung, 

Kondensatorrohrreinigungsanlage, etc. 

·  Stopfbuchsenkondensator 

·  Kombinierte Wärme- und Schallschutzdämmung 

·  Fernwärmeentnahmesystem 

·  Synchrongenerator inkl. Erregung, Synchronisierung, Schutz, Ableitung, Kühler, 

etc. 

 

Weitere wesentliche Kraftwerkskomponenten: 

·  Gasdruckregelanlage 

·  Kühlwasserbauwerk 

·  Kondensatreinigungsanlage  

·  Notstromdiesel mit Schallschutzeinrichtung inkl. Dieseltank und Auffangwanne 

·  Hilfsdampfkessel inkl. zugehörige Nebenanlagen 
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4.1 PROZESSBESCHREIBUNG 

Hinsichtlich des Explosionsschutzes werden ausschließlich jene Anlagenteile und Prozesse betrachtet 

bei denen Stoffe, die grundsätzlich explosionsfähige Atmosphären bilden können, eingesetzt werden. 

Diese Stoffe sind bei dem gegenständlichen Projekt: 

·  Erdgas (Brennstoff für die Gasturbine und den Hilfsdampfkessel)  

Gasdruckregelanlage - Brennstoffvorwärmstation - Gasschloss - Gasturbine  

·  Wasserstoff (Kühlmedium für den Gasturbinengenerator)  

Lager für Flaschenbündel - Kühlsystem 

·  Ammoniak (Ammoniakwasser als Einsatzstoff in der SCR Anlage)  

Ammoniakwasserlagertank – Sprühverdampfer - SCR Anlage 

 

Im Betrieb des GuD-Kraftwerkes werden eine Reihe von Betriebs- und Hilfsstoffen eingesetzt. Im 

Wesentlichen sind das Hydrauliköle, Steueröle, Turbinenöle, Trafoöle sowie Fette und Schmierstoffe. 

Weiters wird auch Dieseltreibstoff für den Betrieb des Dieselnotstromaggregats eingesetzt.  

Diese Stoffe werden betrieblich nicht auf Temperaturen oberhalb des Flammpunktes erwärmt. Eine 

Bildung von explosionsfähigen Atmosphären ist somit nicht möglich, da die maximalen 

Anwendungstemperaturen zumindest 15° C unterhalb de s Flammpunktes gelegen sind. 
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5  E I N S A T Z S T O F F E  

Erdgas 

UEG [Vol%]:   4  

OEG [Vol%]:   17  

Dichte [kg/m³]:   0,7  

Zündtemperatur [°C] 575-640  

Temperaturklasse   T1  

Explosionsgruppe  II A  

Mindestzündenergie [mJ] 0,25 

Wasserstoff 

UEG [Vol%]:   4  

OEG [Vol%]:   75  

Dichte [kg/m³]:   0,084  

Zündtemperatur [°C] 560  

Temperaturklasse   T1  

Explosionsgruppe  II C  

Mindestzündenergie [mJ] 0,017 

Ammoniak 

UEG [Vol%]:  15,4  

OEG [Vol%]:  33,6  

Dichte gasförmig [kg/m³]:   0,77  

Zündtemperatur [°C] 630  

Temperaturklasse   T1  

Explosionsgruppe  II A  

Mindestzündenergie [mJ] 14 
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6  S C H U T Z K O N Z E P T  

6.1 GRUNDSATZ 

Allen technischen und organisatorischen Schutzkonzepten muss die Verhinderung der Bildung 

explosionsfähiger Atmosphäre (primärer Explosionsschutz ) vorangehen. Nur wenn die Entstehung 

durch geeignete, technisch vertretbare Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann, können und 

müssen sekundäre Maßnahmen (= sekundärer Explosionsschutz als Ausschluss von Zündquellen) 

greifen. Tertiäre  Maßnahmen (Abschwächung der schädlichen Auswirkungen) müssen nur dann 

angewendet werden, wenn sowohl primäre als auch sekundäre nicht möglich sind. 

Es folgen für nachstehende Begriffe die Definitionen: 

 

Primärer Explosionsschutz  sind Maßnahmen, welche eine Bildung gefährlicher explosionsfähiger 

Atmosphäre verhindern oder einschränken (Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre). 

 

Sekundärer Explosionsschutz  sind Maßnahmen, welche die Entzündung gefährlicher 

explosionsfähiger Atmosphäre verhindern (vermeiden wirksamer Zündquellen).  

 

Tertiärer Explosionsschutz  sind konstruktive Maßnahmen, welche die Auswirkung einer Explosion 

auf ein unbedenkliches Maß beschränken (konstruktiver Explosionsschutz). 

 

Kategorie 1 

Kategorie 1 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den 

vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein sehr hohes Maß an 

Sicherheit gewährleisten.  

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine explosionsfähige 

Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebel oder aus Staub-/ 

Luftgemischen besteht, ständig, langzeitig oder häufig vorhanden sind. 

Geräte dieser Kategorie müssen selbst bei selten auftretenden Gerätestörungen das erforderliche 

Maß an Sicherheit gewährleisten und weisen daher Explosionsschutzmaßnahmen auf, so dass 

·  beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme mindestens eine zweite 

unabhängige apparative Schutzmaßnahme die erforderliche Sicherheit 

gewährleistet bzw. 

·  beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern die erforderliche Sicherheit 

gewährleistet wird. 
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Kategorie 2 

Kategorie 2 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den 

vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein hohes Maß an Sicherheit 

gewährleisten.  

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, 

dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebel oder Staub-/Luftgemischen 

gelegentlich auftritt.  

Die apparativen Explosionsschutzmaßnahmen dieser Kategorie gewährleisten selbst bei häufigen 

Gerätestörungen oder Fehlzuständen, die üblicherweise zu erwarten sind, das erforderliche Maß an 

Sicherheit. 

 

Kategorie 3 

Kategorie 3 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den 

vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein Normalmaß an 

Sicherheit gewährleisten. 

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen 

ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel oder aufgewirbelten Staub 

auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während 

eines kurzen Zeitraumes. 

Geräte dieser Kategorie gewährleisten beim Normalbetrieb das erforderliche Maß an Sicherheit. 

Zonen:  Explosionsgefährdete Bereiche werden nach der Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen eingeteilt. 

�  Zone 0:  Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären als Gemisch aus Luft und 

brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume 

oder häufig vorhanden ist. 

�  Zone 1:  Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich explosionsfähige 

Atmosphären als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen 

oder Nebeln bilden können. 

�  Zone 2:  Bereich, in dem bei Normalbetrieb explosionsfähige Atmosphären als 

Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel 

normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftreten. 
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7  G A S D R U C K R E G E L A N L A G E  

7.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Die Reduzier- und die Verdichterstation werden in einem eigenen Gebäude (~ 184 m²) und einem 

abgetrennten E-Raum (~ 11 m²) untergebracht. Zwischen dem E-Raum und der Gasdruckregelanlage 

werden keine direkten Verbindungen (Kabeltrassen u. ä.) ausgeführt. Die erforderlichen Installationen 

werden aus dem E-Raum ins Freie und anschließend in die Gasdruckregelanlage geführt. 

Die maschinelle und bauliche Ausführung und in weiterer Folge der Betrieb der Gasdruckregelanlage 

erfolgt nach ÖNORM EN 12186, ÖVGW G 59/2 (2001-02-01), ÖVGW Richtlinie G 73/1 (2002-04-01), 

ÖVGW Richtlinie G 78 (2001-08-01), ÖVGW Richtlinie G 153/2 (2002-04-01), Druckgeräteverordnung 

- DGVO (BGBl. II Nr. 426/1999), Druckgeräteüberwachungsverordnung - DGÜW-V (BGBl. II Nr. 

420/2004). Die sicherheitstechnische Ausführung des Erdgasverdichters erfolgt nach ÖNORM 

EN 12583, DVGW G 497 (2008-01-01) und DVGW G 497-B1 (2009-06-01). 

Ein Brandschieber wird seitens des Gaslieferanten in der Zuleitung zur Gasdruckregelanlage 

(Schieberstation) vorgesehen. 

Durch Leckagen an den Anlagenteilen kann es zu einem Austritt von Erdgas in der 

Gasdruckregelanlage kommen. 

Im Bereich der Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen ist jedenfalls mit einem Austritt von Erdgas 

im Aktivierungsfall (Ansprechen der Sicherheitsventile, manuelles Öffnen oder Undichtwerden einer 

Entspannungsarmatur) zu rechnen. 

Innerhalb der erdgasführenden Rohrleitungen, Einbauten und Geräten wird die 

Sauerstoffgrenzkonzentration ständig unterschritten, die Bildung von explosionsfähigen Gemischen ist 

somit nicht möglich. Sämtliche erdgasführenden Systeme werden mit Überdruck betrieben, sodass ein 

Eindringen von Luft bei Leckagen nicht erfolgen kann. 
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7.2 ZONENEINTEILUNG  

Gasdruckregelanlage 

Zone 2: Gesamte Gasdruckregelanlage 

Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen  (mind. 0,5 m über Dach geführt mit Mündung in die 

Atmosphäre) 

Zone 1:  1 m (Kugelradius) um die Mündung in die Atmosphäre 

Zone 2: weitere 2 m in Ausblase-Richtung (Kegel mit Basiskreisradius 3 m, wobei die 

Kegelspitze durch die Zone 1 gebildet wird) 

Rohrleitung, gasführende Geräte  (Filter, Vorwärmer, Kühler, Verdichter, etc.) 

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration) 

Temporäre Zonen 

Beim Öffnen von gasführenden Rohrleitungen, Einbauten oder Geräten, die zuvor nicht von Erdgas 

freigespült wurden, ist eine temporäre Explosionsschutzzone im Umkreis von 2 m einzuhalten. 

 

7.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

G 59/2, G 71/1 und G78 

·  Gaswarnanlage (UEG Überwachung)  

Bei 20 % UEG wird ein Lüfter der mechanischen Lüftung automatisch 

eingeschaltet, wodurch im Raum ein 3-facher Luftwechsel pro Stunde erreicht 

wird.   

Bei 40 % UEG wird ein zweiter Lüfter automatisch dazugeschaltet, wodurch im 

Raum ein 6-facher Luftwechsel pro Stunde erreicht wird und eine automatische 

Abschaltung der Gaszufuhr ausgelöst wird. 
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·  Natürliche Belüftung (Zuluftöffnungen für die technische Lüftung 2 m², 

Abluftöffnungen für die technische Lüftung 3x DN 300)  

·  Technische Lüftung (3 Abluftventilatoren, davon 1 Abluftventilator als 

Ausfallreserve. Die Abluft wird jeweils über eine DN 300 Leitung unterhalb der 

Decke ausgeblasen. 3-fache Luftwechselrate pro Stunde je Abluftventilator) 

·  Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr (Motorarmatur in der 

Zuleitung vor den Gasfiltern, Brandschieber in der Zuleitung zur 

Gasdruckregelanlage)  

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIA T1 

ZONE 1:          II 2G IIA T1 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die Gaswarnanlage schaltet bei Erreichen von 20 % UEG automatisch einen Lüfter der technischen 

Lüftung ein. Jeder Lüfter ist auf einen 3-fachen Luftwechsel pro Stunde ausgelegt. Dieser Luftwechsel 

ist - wie auch insbesondere die Betriebserfahrung bei anderen Anlagen wie Timelkam zeigt – 

ausreichend, um die Konzentration an Erdgas rasch herab zusetzten, da im Regelfall die aus 

Leckagen ausströmende Menge gering ist.  

Bei Erreichen der 2. Alarmschwelle von 40 % UEG wird automatisch ein zweiter Lüfter in Betrieb 

genommen und die Gaszufuhr abgesperrt. Ein weiterer Anstieg der Konzentration ist nicht zu 

erwarten, da die Gaszufuhr unterbrochen ist und gleichzeitig pro Stunde ein 6-facher Luftwechsel im 

Raum durch die technische Lüftung gewährleistet ist. 

Da ein Erreichen der UEG nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann (z.B. bei einer Störung 

der technischen Lüftung), werden alle elektrischen und nicht elektrischen Geräte sowie die elektrische 

Anlage explosionsgeschützt ausgeführt (Mindestanforderungen siehe oben).  
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Ein Schutz vor Explosionen und deren Auswirkungen ist nach dem Stand der Technik durch die 

primären Explosionsschutzmaßnahmen (insbesondere Gaswarnanlage und technische Lüftung) sowie 

sekundäre Maßnahmen (Zündquellenausschluss insbesondere durch explosionsgeschützte Geräte 

und elektrische Anlagen) gewährleistet. Somit sind zusätzliche konstruktive 

Explosionsschutzmaßnahmen (wie z.B. Druckentlastungsflächen) nicht  erforderlich.  
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8  V O R W Ä R M S T A T I O N  

8.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Die Brennstoffvorwärmstation (Performance Heater zur Gasturbinenwirkungsgradsteigerung) besteht 

aus einem Heißwasser-/Gaswärmetauscher mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen im Falle 

von Leckagen, Filtereinheiten, dem gasseitigen Schnellschlussventil und den Absperrarmaturen. Im 

Anschluss an die Vorwärmstation erfolgt der Maschinenhauseintritt und in weiterer Folge die 

Einbindung in das Gasschloss der Gasturbine. Analog der Gasdruckregelanlage werden 

Gasdetektoren im Bereich der Vorwärmstation installiert. Die Abblase-/Ausblaseleitungen werden über 

Dach des Maschinenhauses geführt. 

Durch Leckagen an den Anlagen kann es zu einem Austritt von Erdgas in den Aufstellbereich 

kommen. Die Vorwärmstation wird im Freien zwischen Kesselhaus und Maschinenhalle errichtet.  

Innerhalb der erdgasführenden Rohrleitungen, Einbauten und Geräten wird die 

Sauerstoffgrenzkonzentration ständig unterschritten, die Bildung von explosionsfähigen Gemischen ist 

somit nicht möglich. Sämtliche Erdgas führenden Systeme werden mit Überdruck betrieben, sodass 

ein Eindringen von Luft bei Leckagen nicht erfolgen kann. 

 

8.2 ZONENEINTEILUNG  

Aufstellbereich Vorwärmstation 

Zone 2:  bis zu einem Abstand von 2 m um die Vorwärmstation 

Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen  (über Dach geführt mit Mündung in die Atmosphäre) 

Zone 1:  1 m (Kugelradius) um die Mündung in die Atmosphäre 

Zone 2: weitere 2 m in Ausblase-Richtung (Kegel mit Basiskreisradius 3 m, wobei die 

Kegelspitze durch die Zone 1 gebildet wird) 

Rohrleitung, gasführende Geräte   

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration) 

Temporäre Zonen 
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Beim Öffnen von gasführenden Rohrleitungen, Einbauten oder Geräten, die zuvor nicht von Erdgas 

freigespült wurden, ist eine temporäre Explosionsschutzzone im Umkreis von 2 m einzuhalten. 

 

8.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

·  Natürliche Belüftung (Aufstellung im Freien) 

·  Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr – Motorschieber bzw. 

Schnellschlussschieber vor der Vorwärmstation sowie vor Eintritt in die 

Maschinenhalle 

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ���������	�	
��
�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIA T1 

ZONE 1:          II 2G IIA T1 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 

Sämtliche für diesen Bereich festgelegten Explosionsschutzzonen befinden sich im Aufstellbereich  

(d. h. im Freien) der Anlage. 
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9  G A S S C H L O S S  

9.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Das Gasschloss (auch als Gaskid bezeichnet) besteht aus den erforderlichen Gasmess-, Steuer-, 

Regel-, Sicherheits- und Schließarmaturen sowie einer Gasfiltereinheit. Innerhalb der 

Schallschutzhauben, der Gasturbine und im Bereich des Gasschlosses ist eine Gaswarnanlage 

(Gasdetektoren) und Notbeleuchtung vorgesehen. Bei Gasleckagen werden optische (z .B. 

Drehleuchte) und akustische Alarme (z. B. Hupe) bzw. Anlagenabschaltungen ausgelöst um weitere 

Gaskonzentrationserhöhungen wirksam zu verhindern. Die Überwachung und Auswertung der 

Detektoren erfolgt in einer Zentraleinheit, der sogenannten zentralen Gaswarneinrichtung, in der die 

Alarm- und Störsignale eingebunden sind.  

Die Alarm- und Störsignale werden in die Kraftwerksleittechnik eingekoppelt. Die elektrische 

Versorgung der Gasmeldezentrale erfolgt von einer gesicherten Versorgungsschiene. 

Die Situierung des Gasschlosses ist in der Schallhaube der GT vorgesehen.  

Die Schallhaube der GT hat ein Volumen von ~ 1.143 m³ (LxBxH = 12,7x7,5x12 m) und ist mit einer 

technischen Lüftung ausgestattet. Es werden 2 Lüfter mit einer Luftleistung von jeweils 72.000 m³/h 

installiert, wobei die Regelung temperaturabhängig ist. Somit ergibt sich im Normalbetrieb eine 

Luftwechselrate von zumindest 63/h (ein Lüfter in Betrieb) und eine maximale Luftwechselrate von 

125/h (beide Lüfter in Betrieb). 

Durch Leckagen an den Anlagen kann es zu einem Austritt von Erdgas in den Aufstellraum kommen. 

Innerhalb der erdgasführenden Rohrleitungen, Einbauten und Geräten wird die 

Sauerstoffgrenzkonzentration ständig unterschritten, die Bildung von explosionsfähigen Gemischen ist 

somit nicht möglich. Sämtliche erdgasführenden Systeme werden mit Überdruck betrieben, sodass ein 

Eindringen von Luft bei Leckagen nicht erfolgen kann. 
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9.2 ZONENEINTEILUNG  

Schallschutzhauben der Gasturbine 

Zone 2:  innerhalb des von der Schallschutzhaube umschlossenen Raumes 

Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen  (über Dach geführt mit Mündung in die Atmosphäre) 

Zone 1: 1 m (Kugelradius) um die Mündung in die Atmosphäre 

Zone 2: weitere 2 m in Ausblase-Richtung (Kegel mit Basiskreisradius 3 m, wobei die 

Kegelspitze durch die Zone 1 gebildet wird) 

Rohrleitung, gasführende Geräte   

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration) 

Temporäre Zonen 

Beim Öffnen von gasführenden Rohrleitungen, Einbauten oder Geräten, die zuvor nicht von Erdgas 

freigespült wurden, ist eine temporäer Explosionsschutzzone im Umkreis von 2 m einzuhalten. 

 

9.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

·  Gaswarnanlage (UEG Überwachung)  

mit automatischer Abschaltung der Gaszufuhr 

·  Technische Lüftung (Schallhaube der GT) 

·  Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr – Motorschieber bzw. 

Schnellschlussschieber vor der Vorwärmstation sowie vor Eintritt in die 

Maschinenhalle  
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Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ���������	�	
��
�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIA T1 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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1 0  H I L F S K E S S E L  

10.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Der Hilfsdampfkessel wir als sogenannter Großwasserraumkessel in Dreizug-Flammrohr-

Rauchrohrtechnik ausgeführt. Der Hilfsdampfkessel wird mit Erdgas befeuert. 

Die Versorgung mit Brennstoff erfolgt über eine eigene Leitung von der Gasreduzierstation. Die 

Rohrleitung sowie die Gasregel- und Gassicherheitsstrecke werden technisch dicht ausgeführt. 

Im Bereich der Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen ist jedenfalls mit einem Austritt von Erdgas 

im Aktivierungsfall (Ansprechen der Sicherheitsventile, manuelles Öffnen oder Undichtwerden einer 

Entspannungsarmatur) zu rechnen. 

Innerhalb der erdgasführenden Rohrleitungen, Einbauten und Geräten wird die 

Sauerstoffgrenzkonzentration ständig unterschritten, die Bildung von explosionsfähigen Gemischen ist 

somit nicht möglich. Sämtliche erdgasführenden Systeme werden mit Überdruck betrieben, sodass ein 

Eindringen von Luft bei Leckagen nicht erfolgen kann. 

 

10.2 ZONENEINTEILUNG  

Atmungs-, Abblase- und Ausblaseleitungen  (über Dach geführt mit Mündung in die Atmosphäre) 

Zone 1:  1 m (Kugelradius) um die Mündung in die Atmosphäre 

Zone 2: weitere 2 m in Ausblase-Richtung (Kegel mit Basiskreisradius 3 m, wobei die 

Kegelspitze durch die Zone 1 gebildet wird) 

Rohrleitung, gasführende Geräte   

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration) 

Temporäre Zonen 

Beim Öffnen von gasführenden Rohrleitungen, Einbauten oder Geräten, die zuvor nicht von Erdgas 

freigespült wurden, ist eine temporäre Explosionsschutzzone im Umkreis von 2 m einzuhalten. 
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10.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Instandhaltung und Wartung entsprechend den zutreffenden ÖVGW-Richtlinien 

·  Mündung der Abblaseleitungen über Dach – natürliche Lüftung 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Im Bereich der Mündung der Leitungen über Dach sind keine elektrischen oder nicht elektrischen 

Geräte im Einsatz. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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1 1  W A S S E R S T O F F K Ü H L S Y S T E M  

11.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Zur Kühlung des Gasturbinengenerators wird Wasserstoff eingesetzt. Zu diesem Zweck sind an der 

Maschinenhausaußenwand in einer mittels Gitter abgesicherten Plattform und Überdachung 

(wärmeeinstrahlungsgesichert) 4 Gebinde zu je 12 Flaschen Wasserstoff gelagert. Die Flaschen sind 

an eine Sammelleitung angeschlossen und versorgen über eine entsprechend fix verlegte Gasleitung 

(DN 25) das Generatorkühlsystem (H2-Wasser-Kühler) mit der fehlenden Leckgasmenge (max. 3 

Flaschenfüllungen/Woche, das entspricht ca. 0,5 – 0,75 m³ Wasserstoff pro Monat und Megawatt 

installierter elektrischer Leistung).  

Die zentrale Gasversorgungsanlage (Aufstellung der Flaschenbündel und Druckminderstation) wird an 

der Außenwand der Maschinenhalle errichtet. Die Wände sowie die Decke werden in Beton 

ausgeführt. An der, dem Gebäude abgewandten, Längsseite der Gaszentrale werden 2 versperrbare 

Gittertore (3 m x 3 m) ausgebildet. Die Ausführung erfolgt gemäß ÖNORM M 7387-1. 

Durch Leckagen an den Anlagen kann es zu einem Austritt von Wasserstoff in der zentralen 

Gasversorgung kommen. 

Die betriebsbedingte Leckgasmenge ist derart gering, sodass eine Bildung von explosionsfähigen 

Atmosphären durch Leckgas nicht möglich ist. 

Innerhalb der wasserstoffführenden Rohrleitungen, Einbauten und Geräten wird die 

Sauerstoffgrenzkonzentration ständig unterschritten, die Bildung von explosionsfähigen Gemischen ist 

somit nicht möglich. Sämtliche wasserstoffführende Systeme werden mit Überdruck betrieben, sodass 

ein Eindringen von Luft bei Leckagen nicht erfolgen kann. 
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11.2 ZONENEINTEILUNG  

Zentrale Gasversorgung  

Zone 2:  gesamter Raum 

Generatorkühlsystem (H 2-Wasser-Kühler) 

Zonenfrei  im Inneren 

Rohrleitung, gasführende Geräte   

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration) 

Temporäre Zonen 

Beim Öffnen von gasführenden Rohrleitungen, Einbauten oder Geräten, die zuvor nicht von 

Wasserstoff freigespült wurden, ist eine temporär Explosionsschutzzonen im Umkreis von 2 m 

einzuhalten. 

 

11.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Technische Belüftung der Maschinenhalle  

·  Entsprechende Absperreinrichtungen der Gaszufuhr  

·  Natürliche Belüftung des Lagerraums  

(Gittertore sowie Lüftungsöffnungen in Deckennähe) 

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 
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Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049�  

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 2:          II 3G IIC T1 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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1 2  A M M O N I A K W A S S E R  

12.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Das Ammoniakwasser wird mit einem Tankfahrzeug angeliefert und mittels einer in der 

Ammoniakwassertankwanne – wasserdicht ausgeführt - fix installierten Pumpe oder durch eine 

fallweise am Tankfahrzeug angebrachten Pumpe in den Ammoniakwassertank gefördert. Für die 

Befüllung des Tanks wird ein Gaspendelsystem  errichtet. 

Die Abblaseleitung des Überdruckventils des Tanks führt in einen Absorptionsbehälter, um 

Ammoniakemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden.  

Die Ammoniakversorgung der SCR-Anlage erfolgt mittels Ammoniakwasser mit einer Konzentration 

von ca. 24,9 %. Der Ammoniakwassertank befindet sich außerhalb des Kesselhauses in einer 

entsprechend dimensionierten Auffangwanne und ist gegen direkte Sonneneinstrahlung und 

Schlagregen baulich geschützt. Die Ammoniakwasserleitung wird unmittelbar im Durchtritt der 

Kesselhauswand durch ein Schnellschlussventil gesichert und zum Sprühverdampfer geführt. Bei 

einem allfälligen Ammoniakgasaustritt im Kesselhaus wird dieser umgehend von dort installierten 

Gasdetektoren aufgespürt und als Alarm in die Zentralwarte geleitet, sodass nach festgelegten 

Sicherheitskriterien und Überschreitung von Schwellenwerten die Ammoniakwasserzufuhr 

unverzüglich unterbunden wird. Vorort beim Ammoniakwassertank sind eine Warndrehleuchte sowie 

Windfahne installiert, die zusätzlich dem Betriebspersonal die unverzügliche Einleitung von 

Maßnahmen anzeigt.  

Dabei ist diese Anlage (Tank, Regelventil) mit einer Leckagewarneinrichtung ausgerüstet, die Alarm 

gibt und in weiterer Folge die Ammoniakwasserszuführung absperrt. 

Die Gefährdungen ergeben sich aus den Ausgasen von Ammoniak aus der wässrigen Lösung 

(insbesondere bei erhöhter Temperatur).  

Im Kesselhaus ist eine Gaswarnanlage installiert, die insbesondere zur Überwachung 

gesundheitsgefährdender Konzentrationen dient. Die Alarmierung und Abschaltung erfolgt folglich 

bereits bei Konzentrationen sehr viel kleiner als die UEG.  
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12.2 ZONENEINTEILUNG  

Lagertank  

Zone 0:  im Inneren des Lagertanks (Gasphase) 

Absorptionsbehälter der Überdrucksicherung  

Zone 0:  im Inneren des Behälters (Gasphase) 

Zone 2:  in der Abluftleitung nach dem Wäscher bis zur Mündung ins Freie 

Zone 2:  um die Mündung in die Atmosphäre; kugelförmig r = 1 m 

Abfüllplatz  

Zone 1:  r = 1 m um lösbare Verbindungen und Kupplungen 

Sprühverdampfer 

Zonenfrei  im Inneren (Unterschreitung der Sauerstoffgrenzkonzentration im Ab-

 gasstrom der GT; Verdünnung durch Abgas(teil)strom 

Rohrleitung  

Zonenfrei  im Inneren (Ausgasen ist in geschlossenen vollständig befüllten Systemen 

nicht möglich) 
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12.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch dichte Ausführung von Rohrleitungen und Armaturen 

·  Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen 

·  Natürliche Belüftung (Abfüllplatz, Mündung der Überdrucksicherung) 

·  Gaswarnanlage im Kesselhaus in Bereichen in denen Freisetzung von 

Ammoniak möglich ist. 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Die elektrischen Anlagen werden nach den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (BGBl. 

106/1993), der Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 222/2002), der Änderung der 

Elektrotechnikverordnung (BGBl. II 33/2006) sowie der ÖVE/ÖNORM E 8065 errichtet. 

Blitzschutz gem. ÖVE/ÖNORM EN 62305 und ÖVE/ÖNORM E 8049. 

Für sämtliche eingesetzte elektrische und nicht elektrische Geräte werden die Mindestanforderungen 

eingehalten: 

ZONE 0:          II 1G IIA T1 

ZONE 1:          II 2G IIA T1 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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1 3  B A T T E R I E R A U M  

13.1 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 

Der Batterieanlage wird in einem eigenen Raum, im an die Maschinenhalle angrenzenden,  

E-Gebäude untergebracht.  

Während des Ladens (insbesondere nach Erreichen des vollgeladenen Zustands einer Zelle) kommt 

es zur Freisetzung von Wasserstoff durch Elektrolyse des wässrigen Elektrolyts. Der so gebildete 

Wasserstoff tritt über die einzelnen Zellenöffnungen aus.  

Die Lüftungsanforderungen sind gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 Sicherheitsanforderungen an 

Batterien und Batterieanlagen - Teil 2: Stationäre Batterien festzulegen.  

Q = 0,05 * n * Igas * CN / 1000 

Q Luftvolumenstrom in m³/h 

n Anzahl der Zellen 

Igas  Gaserzeugender Strom in der Gasungsphase beim Laden in mA pro Ah 

CN die Kapazität C10 für Bleibatterien in Ah oder C5 für NiCd-Zellen 

 

Geplant ist eine Batterieanlage mit zwei Batterieeinheiten zu je 118 Zellen (102 Stammzellen plus 16 

Zusatzzellen) und einer Kapazität von je 1.525 Ah. Mit den Werten für IGas aus Tabelle 1 der 

ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 ergeben sich folgende Mindestvolumenströme für die Absauganlage: 

 

Ladezustand Mindestvolumenstrom 
Bleibatterien  
geschlossenen Zellen 

Bleibatterien  
verschlossenen 
Zellen 

Erhaltungsladen 180 m³/h 36 m³/h 
Starkladen 720 m³/h 288 m³/h 

 

Bei einer technischen Lüftungen, die je nach eingesetztem Batterie-Typ den oben angeführten 

Anforderungen hinsichtlich des Volumenstrom entspricht, ist der Raum selbst als zonenfrei 

festzulegen – ausgenommen im Nahbereich um die Zellöffnungen, wo eine ausreichende Verdünnung 

des Wasserstoffs nicht ständig gewährleistet ist. 
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Die Ausdehnung der Explosionsschutzzonen im Nahbereich der einzelnen Batterieeinheiten beträgt 

900 mm für geschlossene bzw. 663 mm für verschlossene Bleibatterien (Berechnung gemäß 

Abschnitt 8.7 der ÖVE/ÖNORM EN 50272-2). 

 

13.2 ZONENEINTEILUNG  

Zone 1:  r = 0,67 m um die Zellöffnungen der Batterieeinheiten 

Zonenfrei  Batterieraum – ausgenommen oben beschrieben Zonen im Nahbereich der 

Batterieeinheiten 

 

13.3 EXPLOSIONSSCHUTZMASSNAHMEN 

Primäre Explosionsschutzmaßnahmen 

·  Technisch Lüftung (Auslegung gem. EN 50272-2) mit Ausblasung ins Freie 

·  Funktionsüberwachung der Lüftung 

·  Koppelung von Ladegeräten und Lüftung um erforderliche Absaugleistung für 

den momentanen Betriebszustand sicherzustellen. 

 

Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Innerhalb der räumlich eng begrenzten Explosionsschutzzonen werden keine elektrischen oder nicht 

elektrischen Geräte eingesetzt. 

 

Tertiäre Explosionsschutzmaßnahmen 

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Schutz vor Explosionen und 

deren Auswirkungen nach dem Stand der Technik durch die gesetzten primären und sekundären 

Maßnahmen gewährleistet ist. 
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1 4  O R G A N I S A T O R I S C H E  M A S S N A H M E N  

Folgende Schutzvorkehrungen sind für die definierten Explosionsschutzzonen festzulegen: 

·  In den Bereichen darf nur entsprechend geschultes Personal eingesetzt werden. 

·  Arbeiten an Einrichtungen, z. B. Instandsetzungs-, Reparatur- und 

Wartungsarbeiten, dürfen nur nach vorheriger Freigabe entsprechend 

Arbeitserlaubnissystem durch den Betriebsverantwortlichen oder eines von ihm 

Beauftragten durchgeführt werden. 

·  Die Bereiche sind regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf die Einhaltung 

der Sicherheitsbestimmungen durch einen Fachkundigen zu überprüfen. 

·  Elektrische Einrichtungen müssen den jeweiligen Mindestanforderungen für die 

entsprechenden Explosionsschutzzonen entsprechen. 

·  Der Tausch von elektrischen Geräten bzw. Einrichtungen darf nur durch solche 

Geräte erfolgen, die den festgelegten jeweiligen Mindestanforderungen 

entsprechen. 

·  Das Betreten dieses Bereiches durch unbefugte Personen ist verboten. 

·  Die Positionen dieses Bereiches sind im Ex-Zonenplan eingetragen. 

·  Explosionsschutzzonen sind entsprechend zu kennzeichnen. 

·  Der Eintrag von trivialen Zündquellen (Rauchen, offenes Feuer oder Licht) in die 

Explosionsschutzzonen muss durch Kennzeichnung und Unterweisung 

verhindert werden. 

·  In diesen Bereichen ist die Verwendung eines Handys untersagt. 

·  Fremdfirmen, die in Explosionsschutzzonen Arbeiten durchführen, sind 

entsprechend zu unterweisen. 

·  Bei Arbeiten in Nähe von Explosionsschutzzonen sind entsprechende 

Vorkehrungen gegen einen Zündquelleneintrag (z.B. Funkenflug, Schweißperlen 

etc.) in die Zonen zu treffen. 



  Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

 REV.00 EINREICHUNTERLAGEN 

 

 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 34 von 34  Verfasser: FireX Greßlehner  GmbH  
D03 EXPLOSIONSSCHUTZ 
Stand Juli 2010 

 

1 5  A N H A N G  

G17 WR17001_EIN_200_Ex-Zonenplan 

 

Textüberarbeitungen gegenüber Vor-Revisionen sind durch eine seitliche Markierung gekennzeichnet. 
 

FireX Greßlehner GmbH und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die im Wege elektronischer Übermittlung entstehen. 

Die elektronische Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers. Dem Auftraggeber ist 

bewusst, dass bei der Nutzung des Internets die Geheimhaltung nicht gesichert ist. FireX Greßlehner GmbH behält sich vor, 

dass nur dem Original verbindliche Rechtsgültigkeit zukommt. Die, wie immer geartete Vervielfältigung bzw. Änderung von 

Schriftstücken, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch FireX Greßlehner GmbH. 

Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur Verfügung stehenden Fakten und an FireX 

Greßlehner GmbH übermittelten Unterlagen sowie nach dem derzeitigen Stand der Technik erstellt. Bei Auftreten weiterer 

Unterlagen, Ergänzungen oder Fakten behält sich der Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung ausdrücklich vor. Die 

Haftung von FireX Greßlehner GmbH wird auf Fälle grober Fahrlässigkeit begrenzt. 
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1  A R B E I T N E H M E R S C H U T Z  

1.1 ALLGEMEINES  

Im Rahmen der Errichtung und des Betriebes des GuD-Kraftwerkes Riedersbach werden die 

Bestimmungen der Arbeitnehmerschutzgesetzgebung nach dem letztgültigen Stand berücksichtigt. 

Insbesondere gilt dies für das Arbeitnehmer(Innen)schutzgesetz (AschG) und die 

Bauarbeiterschutzverordnung (BauV). Die in ersterem Gesetz festgehaltenen Grundsätze der 

Gefahrenverhütung sind: 

- Vermeidung von Risiken, 

- Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken, 

- Gefahrenbekämpfung an der Quelle, 

- Berücksichtigung des Faktors „Mensch“, 

- Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten, 

- Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 
den Arbeitsplatz, 

- Vorrang des kollektiven vor dem individuellen Gefahrenschutz 

- Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer, 

werden in jedem Fall beachtet. Im Besonderen wird auf die Einhaltung der nachstehend 
festgehaltenen Maßnahmen Bedacht genommen. 

1.2 MAßNAHMEN 

1.2.1 PLANUNG UND AUSFÜHRUNG DER ARBEITSSTÄTTEN 

Die Arbeitsstätten und Arbeitsräume werden im Sinne des ASchG. nach den Bestimmungen der 

Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) in der letztgültigen Fassung geplant. Dies wird 

auch bei künftigen Detailplanungen und bei der Ausführung aller Arbeitsstätten und Arbeitsräume 

eingehalten. 

1.2.2 ZUGÄNGE ZU BETRIEBSEINRICHTUNGEN 

Betriebseinrichtungen, die betriebsbedingt öfters bedient und gewartet werden müssen, werden 

vornehmlich durch ortsfeste Treppen, Bühnen und Podeste mit ausreichender Zugangsbreite sowie 

Geländer, Knie- und Fußleiste ausgestattet. Nur in Sonderfällen, wenn aus betriebstechnischen 

Gründen die Errichtung von Stiegen nicht möglich ist, sind ortsfeste Abstiegsleitern, ausgeführt nach 

den entsprechenden geltenden Sicherheitsvorschriften, vorgesehen. 
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1.2.3 SCHUTZMAßNAHMEN AN GEFAHRENSTELLEN 

An allen Kraftübertragungseinrichtungen werden Gefahrenstellen gemäß AAV (Allgemeine 

Arbeitnehmerschutz Verordnung) verkleidet oder verdeckt. Bewegte Teile werden gegen Gefahr 

bringendes Berühren mittels fest verankerter Gitter entsprechender Maschenweite gesichert. 

Heißgehende Rohrleitungen und Bauteile sind ab einer Oberflächentemperatur von mehr als 60°C 

isolierend abgedeckt bzw. abgegrenzt AMGSV (Allgemeine Maschinen und Geräte 

Sicherheitsverordnung). 

1.2.4 EINSATZ GEEIGNETER ARBEITNEHMER 

Gemäß ASchG. wird darauf geachtet, dass in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit ausschließlich 

geeignete Arbeitnehmer eingesetzt werden, die im Sinne des ASchG vor Aufnahme der Tätigkeit über 

die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit und über die Maßnahmen der Gefahrenverhütung 

informiert, aber auch darüber hinaus regelmäßig über Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie über 

deren Pflichten unterwiesen werden. 

1.2.5 HINWEIS AUF DEN ARBEITNEHMERSCHUTZ BEI AUFTRAGSVERGABE AN FIRMEN 

Die Energie AG (EAG) wird bei Auftragsvergabe an die Firmen, die Arbeiten an dem GuD-Kraftwerk 

Riedersbach durchführen sollen, ausdrücklich die Einhaltung sämtlicher Arbeitnehmerschutz-

bestimmungen bei allen bestellten Arbeiten verlangen und im besonderen auf das 

Arbeitnehmer(Innen) schutzgesetz sowie die Bauarbeiterschutzverordnung hinweisen. 

Es wird im Einzelnen auch vorgeschrieben werden, dass die Firmen nachfolgende Maßnahmen 

einzuhalten und nachzuweisen haben: 

- dass Bauarbeiten nur unter Aufsicht einer geeigneten Aufsichtsperson durchgeführt werden 
dürfen, die nachweisbare Kenntnisse über die Arbeitnehmerschutzvorschrif-ten besitzt und bei 
Abwesenheit einen Arbeitnehmer bestellt, der auf die zum Schutz der Arbeitnehmer 
notwendigen Maßnahmen achtet (z.B. Helmpflicht, etc.), 

- für die zeitgerechte Meldung ihrer Arbeiten an das Arbeitsinspektorat 

- in ihrem Arbeitsbereich die vorgeschriebene Evaluierung durchführen müssen, 

- ihre Arbeitnehmer hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu informieren und zu 
unterweisen haben, 

- für die Bereitstellung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung zu sorgen haben, 

- um die Gesundheitsüberwachung ihrer Arbeitnehmer selbst bemüht sein müssen, 

- in ihrem Arbeitsbereich für die Vorkehrungen hinsichtlich Erste-Hilfe-Leistung zustän-dig sind, 

- nur Arbeitsmittel einsetzen dürfen, die auch hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
geeignet sind, 

- die Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe der Bauleitung zu melden haben, 
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- allen Anweisungen des Bauleiters des Auftraggebers oder dem eingesetzten 
Baustellenkoordinator (gem. Bauarbeiten- und Koordinationsgesetz) hinsichtlich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz Folge zu leisten haben 

- die vorschriftsmäßige Errichtung der notwendigen elektrischen Anlagen ab dem von der 
Energie AG bereitgestellten Anschluss an das Stromnetz nach den ÖVE-Vor-schriften und die 
laufende Überprüfung dieser Anlage gem. Elektroschutzverordnung, 

- die allenfalls gem. Elektroschutzverordnung notwendige Errichtung von Blitzschutzanlagen, 

- die Prüfpflicht für Kräne nach Aufstellung und mind. einmal jährlich, 

- die ausreichende Beleuchtung der Baustelle und Arbeitsstelle, 

- erforderlichenfalls die Installation einer ausreichenden Sicherheitsbeleuchtung, 

- die Vorsorge der  notwendigen vorgeschriebenen Sanitäreinrichtungen, wozu die Energie AG 
den notwendigen Aufstellungsplatz für den Container zuweist, 

- die Vorsorge für Erste Hilfe und Brandschutz 

- die Freihaltung der erforderlichen Fluchtwege im Baustellenbereich 

1.2.6 BESTELLUNG VON MASCHINEN UND ANDEREN ARBEITSMITTELN 

Maschinen und Arbeitsmittel werden grundsätzlich nur gegen Nachweis der Ausführungen nach den 

bestehenden gesetzlichen Vorschriften und Normen bestellt. Sollten keine besonderen 

Rechtsvorschriften bestehen, dann wird bei der Bestellung auf die Maschinen-Sicherheitsverordnung 

in der aktuellen Fassung hingewiesen. Die CE-Kennzeichnung sowie die Vorlage der technischen 

Dokumentation sind selbstevident. 

In besonderen Fällen z.B. bei Abhitzekessel, Druckbehälter, Dampfturbine und Gasturbine, etc., wird 

auf die speziellen Rechtsvorschriften Bezug genommen (Dampfkesselgesetz, 

Druckbehälterverordnung, etc.). 

1.2.7 BESTELLUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG 

Persönliche Schutzausrüstungen werden grundsätzlich nach den rechtlichen Bestimmungen (auch 

unter Berücksichtigung der harmonisierten europäischen Normen) in den jeweils letztgültigen 

Fassungen bestellt. Dabei werden wie bereits unter Pkt. 1.2.6 angeführt, die CE-Kennzeichnung und 

technischen Dokumentationen eingefordert. 

1.2.8 GEFÄHRLICHE ARBEITSSTOFFE 

Grundsätzlich wird jeder verwendete Stoff auf dessen Gefährlichkeit hin beurteilt. Sofern nicht eine 

Kennzeichnung nach dem Chemikaliengesetz bindend ist, werden im Rahmen der Bestellung vom 

Lieferanten entsprechende Sicherheitsdatenblätter eingefordert, in denen der jeweilige Umgang mit 

dem Stoff dokumentiert ist. 
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1.2.9 ABNAHME- UND WIEDERHOLUNGSPRÜFUNGEN  

Neben den vom Lieferanten für die Anlage geforderten und erforderlichen Abnahmeprü-fungen sowie 

den betriebsbedingten Vorschriften zu den wiederkehrenden Prüfungen, werden insbesondere die 

gesetzlichen Abnahme- und Wiederholungsprüfungen veranlasst. Die Durchführung der Prüfungen 

erfolgt durch fachkundiges und in jedem Fall sorgfältig ausgesuchtes und geschultes Betriebspersonal 

im Beisein der jeweilig vorgeschriebenen und autorisierten Prüfstelle (z.B. TÜV). 

1.2.10 SICHERHEITSTECHNISCHE UND ARBEITSMEDIZINISCHE BETREUUNG 

Bereits im bestehenden Kraftwerk Riedersbach sind entsprechende Sicherheitsvertrauensper-sonen 

bestellt, die auch für das GuD-Kraftwerk zuständig sein werden. Vorkehrungen für einen 

Arbeitsmediziner im Sinne des ASchG werden ebenfalls getroffen. 

Die Gesundheitsüberwachung des beschäftigten Personals wird im Sinne des ASchG durch den am 

Standort bereits vorhandenen Betriebsarzt durchgeführt werden. 

1.3 GRUNDSÄTZLICHE ANLAGENKONZEPTION  

Der Betrieb des GuD-Kraftwerkes erfolgt von der bestehenden Kraftwerkszentralwarte des 

Kraftwerkes Riedersbach aus. In dieser Warte werden sämtliche für einen fern bedienten Betrieb 

erforderlichen Einrichtungen des GuD-Kraftwerkes integriert. Damit wird sich im GuD-Kraftwerk selbst 

nur, bedingt durch routinemäßige Überprüfungen und Kontrollen gemäß der Betriebsvorschrift der 

Anlage, ein Minimum an Personal aufhalten. 

Für das GuD-Kraftwerk sind hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes folgende Prämissen festgehalten: 

- der Einsatz modernster Technologie berücksichtigt den aktuellen Stand der Technik, 

- die Neuplanung ermöglicht eine optimale und arbeitsgerechte Raumaufteilung, 

- die Neuplanung ermöglicht eine bessere und menschengerechtere Arbeitsplatzge-staltung 
und zwar nach den letztgültigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen, 

- die Fernüberwachung und zentrale Betriebsführung der Anlage bedeutet einen weitgehenden 
Verzicht auf lokale Überwachung und Bedienung und damit in jedem Fall eine Entlastung der 
Arbeitnehmer von Hitze-, Lärm- und ähnlichen Belastungen, 

- die Kraftwerkszentralwarte als gemeinsamer Arbeitsplatz des verbleibenden Schichtpersonals 
trägt zur betrieblichen Kommunikation bei und vermindert Betriebsrisiken und 
Fehlhandlungen. 
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1.4 BERÜCKSICHTIGUNG DES ARBEITNEHMERSCHUTZES 

Dem baulichen (siehe Einreichunterlage F01 Baubeschreibung) und technischen Brandschutz (siehe 

Einreichunterlage D01 Brandschutz) sind entsprechende Kapitel im Rahmen dieser Einreichplanung 

gewidmet. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auf die dort beschriebenen Maßnahmen, 

insbesondere auch auf die Fluchtwege und deren Gestaltung hingewiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in dem GuD-Kraftwerk keine ständigen Arbeitsplätze geplant sind. 

Außer im Zusammenhang mit der vor Ort erforderlichen Systempflege und der obligaten 

Sichtprüfungen resp. Kontrollen gem. Betriebswartungsbuch werden zeitbegrenzt sich befugte 

Personen in dem GuD-Kraftwerk aufhalten. Dennoch werden im gesamten Werksbereich die 

künstliche Beleuchtung, Beheizung, Klimatisierung und Lüftung den Anforderungen folgend und dem 

Arbeitnehmerschutzbestimmungen entsprechend ausgeführt. 

Sämtliche Verkehrswege ohne natürliche Beleuchtung, vornehmlich Fluchtwege und alle wichtigen 

und bei Anlagenstörung zu begehenden Betriebsräume werden mit einer Sicher-heitsbeleuchtung 

ausgestattet. 

Die Gestaltung der Fußböden in den Betriebsräumen erfolgt gemäß den Erfordernissen entsprechend 

der Ebenheit, Gleitsicherheit, elektrostatischer Aufladung, etc. 

Am gesamten Kraftwerksstandort werden die notwendigen und in den verschiedenen 

Arbeitnehmerschutzbestimmungen näher erläuterten Sicherungen gegen Absturz getroffen. 

1.5 SANITÄREINRICHTUNGEN 

In dem GuD-Kraftwerk sind 2 WC-Anlagen und Pissoir vorgesehen, wobei eine bauliche Trennung 
nach Anforderung in eine Geschlechterteilung jederzeit erfolgen kann. 

1.6 KOORDINATION ARBEITNEHMERSCHUTZ - BAUSTELLE 

Die Energie AG wird für die Koordination im Bereich der Baustelle und bestehender Anlage inkl. der 

damit verbundenen gemeinsamen Benutzung der Verkehrswege Rechnung tragen. 

Der Koordinator wird entsprechend der fachlichen Kompetenz ausgewählt, sodaß die Fach-gebiete 

Bau, Maschinenbau und Elektrotechnik abgedeckt sind. Ein Stellvertreter bei Abwe-senheit des 

koordinierenden Organes wird bestellt. 

Der Koordinator wird dafür Sorge tragen, dass alle Firmen und eigenen Arbeitnehmer laufend über die 

aktuellen Gefahren und Schutzmaßnahmen informiert werden.. 
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1.6.1 VERKEHRSREGELUNG IM BAUSTELLENBEREICH 

Der gesamte Baustellenverkehr wird mit Bedachtnahme auf den laufenden Betrieb der bestehenden 

Kraftwerksanlage Riedersbach vornehmlich von Nord-Osten her zum GuD-Kraftwerk abgewickelt. 

Die Baustelleneinrichtungen und die provisorischen Manipulationsflächen sind innerhalb des 

bestehenden Anlagenzaunes und damit abgesichert, wobei eine generelle Zutrittsüberwachung nicht 

geplant ist, wohl aber werden vom Koordinator gegebenenfalls sicherheitstechnische Maßnahmen 

festgelegt. 

1.6.2 BRANDSCHUTZ 

Sämtliche mit dem Bau und der Montage des GuD-Kraftwerkes beauftragten Firmen werden ihre 
Arbeitnehmer: 

- in den vorbeugenden Brandschutz unterweisen, 

- hinsichtlich brandschutzmäßig richtigem Verhalten (Rauchverbot, Benutzung von 
Feuerlöschgeräten) aufklären und 

- im Umgang mit Handfeuerlöschgeräten ausbilden. 

 

Von Energie AG wird die Durchführung folgender Brandschutzmaßnahmen übernommen: 

- Erlassung einer Brandschutzordnung für die gesamte Baustelle, in der die Anordnungen bzgl. 
Information der Feuerwehr und Auslösung eines Feueralarms festgehalten sind, 

- Aushängung der wesentlichsten Bestimmungen der Brandschutzordnung sowie der 
wesentlichen Telefonnummern im gesamten Baustellenbereich, 

- notwendige Maßnahmenfestlegung für allenfalls erforderliche Evakuierung im Brandfall oder 
anderen Gefahrensituationen, 

1.7 SCHUTZEINRICHTUNGEN 

Arbeitsstoffe 

Folgende Brennstoffe und Löschmittel sowie Chemikalien werden in dem GuD-Kraftwerk verwendet: 

Erdgas: im Bereich der Gaszuführung sind Gasdetektoren installiert, die bei 

Undichtheiten der Gasleitung resp. Armaturen bei Erreichen von 20 % UEG 

einen Alarm (akustisch und optisch) und bei Erreichen von 540 % UEG eine 

Abschaltung der Gaszuführung auslösen. Im Brandfalle wird dieser durch 

entsprechende Brandmelder detektiert und eine Abschaltung der Erdgaszufuhr 

eingeleitet. 

CO2-Löschmittel: Zum Löschen möglicher Brände bei der Gasturbinen wird CO2 eingesetzt, 

wobei entsprechende akustische und optische Warneinrichtungen auf eine 

Aktivierung des Systems hinweisen.  
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Weitere Chemikalien: Natronlauge 50%; Salzsäure 30%; Eisen(III) chlorid 100%; Löschkalk 

(Ca(OH)2); Ammoniakwasser (25%); Hydrazinersatz; Trinatriumphosphat; 

Polyelektrolyt (100%); Gasturbinenverdichter-waschflüssigkeit -Turbotec. 

Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind aus den Sicherheitsdatenblättern bekannt und werden 

auch in den Betriebsanweisungen festgehalten. An sämtlichen Zugängen zu den Chemikalienlagern 

resp. auch den entsprechenden Abfüllstationen werden Warnhinweise angebracht sowie 

Erstversorgungspakete hinterlegt. 

Es wird grundsätzlich festgehalten, dass beim Umgang mit diesen Stoffen unmittelbar keine Nahrung 

aufgenommen und geraucht wird. Der körpereigene Schutz wird in Zusammenarbeit mit dem für den 

Kraftwerksstandort zuständigen Arzt organisiert. 

Arbeitsmittel 

Sämtliche Arbeitsmittel werden nach geltenden Gesetzen, einschlägigen Normen und Richtlinien 

ausgeführt. Wiederholungsprüfungen und Inspektionen der Anlagenkomponenten garantieren einen 

betriebssicheren Zustand und größtmögliche Sicherheit. Der Schallschutz wird durch entsprechende 

Schallmaßnamen an den Hauptkomponenten erreicht. An den Arbeitsplätzen liegt die Lärmbelastung 

(mittlerer Schalldruckpegel) je nach Anforderung zwischen max. 50 dB(A) (z.B. Kraftwerks-

zentralwarte) und max. 85 dB(A) für die meisten verfahrenstechnischen Bereiche des GuD-

Kraftwerkes. Die Bedienung, Wartung und Überprüfung der Anlagenkomponenten ist dergestalt, daß 

diese durch angebaute Bedienvorrichtungen (Treppen, Podeste, etc.) leicht erreichbar und 

durchführbar sind. 

Sämtliche elektrische Anlagen werden nach den Bestimmungen der Elektroschutzver-ordnung 

eingehalten. Die Errichtung derselben erfolgt nach den Bestimmungen der Elektrotechnikverordnung 

sowie den Bestimmungen nach ÖVE. In explosionsgefährdeten Bereichen – Gasdruckregelstation, 

Gasvorwärmer unmittelbar vor Gasturbine, Gaszuleitung zur Gasturbine, Ammoniakgaszuleitung, etc. 

- werden die Bestimmungen der ÖVE EX eingehalten. Des Weiteren wird auch die Richtlinie 99/92/EG 

(ATEX 137), EN 50014, EN50021, EN50028, EN50039 (Bau elektrischer Betriebsmittel), EN 60079-10 

– Klassifikation VDE 0165 T 101 (IEC 70-10) – elektrische Betriebsmittel in gasexplosionsgefährdeten 

Bereichen, Einteilung nach EN 60079-14, BGBl Nr. 309 – VEXAT (26.Juli 2004),  zugrunde gelegt. 

Nachstehend wird ein Überblick über die aus der Sicht des Arbeitnehmerschutzes wesentlichen, aber 

nicht vollständigen (der Anlagenlieferant ist noch nicht bekannt) Anlagenkomponenten gegeben: 

- Hauptkomponenten 

1 Gasturbosatz mit Abhitzekessel und Gasdruckregelanlage, sowie Erdgasverdichter 

 1 Dampfturbosatz mit Kondensationseinrichtung und Fernwärmeauskopplung 

 Hauptkühlwasserversorgung  -  Kühlturm in Kühlzellenausführung 
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- Nebenanlagen 

 Div. Pumpen- und Gebläseaggregate, Druckbehälter wie:  

 Kesselspeisewasserbehälter, AHK-, DT- Entspanner, Gasvorwärmer, Ölvorwärmer,  

Druckluftspeicher und Chemikalienvorratsbehälter- bzw. Gebinde, verbindende Rohrleitungen 

und Armaturen Block- und Eigenbedarfstrafos, Batterieraum, Hoch- und Niederspannungs-

ebenen in den Schalträumen und ein Personenaufzug. 

 

Eine vollständige Liste aller Arbeitsmittel kann erst nach Vorliegen eines definitiven Anlagenlieferanten 

erstellt werden.  

1.8 ARBEITSSCHUTZMAßNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN ARBE ITSMITTEL 

Die Anforderungen hinsichtlich einer für Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechenden 

sicheren Ausführung, Ausstattung und Verwendung der Arbeitsmittel sind dadurch gewährleistet, dass 

bei einer Bestellung neuer Arbeitsmittel die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften und 

Normen verlangt wird und alle in den Arbeitnehmerschutzbestim-mungen vorgesehenen Abnahme- 

und Wiederholungsprüfungen fach- und termingerecht durchgeführt werden. Durch die fachgerechte 

Wartung und Instandhaltung wird auch sichergestellt, dass bereits vorhandene (Anschlussstellen) und 

weiter verwendete Arbeitsmittel den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes entsprechen. Die 

entsprechenden Bedienungs- und Wartungsanleitungen sorgen für ausreichende Information und 

Unterweisung der Arbeitnehmer. Schulungen im Rahmen der Montage und Inbetriebsetzung der 

Arbeitnehmer an den Neuanlagen sorgen für den qualitativen Umgang der Arbeitnehmer mit diesen 

Anlagen. 

1.9 VORLÄUFIGE EVALUIERUNG DER WESENTLICHEN WERKSBE REICHE 

Beim derzeitigen Planungsstand ist eine genaue Evaluierung im Sinne des § 4 AschG nicht möglich. 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente werden nach Vorliegen des definitiven 

Anlagenkonzeptes unverzüglich ausgearbeitet. Es kann jedoch in jedem Fall jetzt bereits festgehalten 

werden, dass ausschließlich erfahrene und unterwiesene Arbeitnehmer vor dem Hintergrund der 

Beachtung der Betriebsanweisungen eingesetzt werden. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

werden gemäß einem bereits in der bestehenden Anlage praktizierten Freigabeprozedere 

unterworfen. 

Im Störfall wird ausschließlich nach Störfallplänen (Alarm- und Gefahrenabwehrpläne, 

Brandschutzordnung, Evakuierungpläne, etc.) vorgegangen. 

Hinsichtlich des Kaminbauwerkes wird festgestellt, dass dieses im Normalbetrieb nur selten zu 

notwendigen Kontrollzwecken begangen wird. Den dort möglichen Gefahren wie: 
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- Absturzgefahr 

- Überlastung der Arbeitnehmer durch hohen Aufstieg 

- Gefahr, dass einem einzelnen Arbeitnehmer übel und dies nicht bemerkt wird 

    
wird dadurch begegnet, dass die Ausbildung der Treppen und Leitern den Arbeitnehmerbe-

stimmungen vollinhaltlich entsprechen. Dennoch werden auch Zusatzanweisungen zur Mitführung von 

Funkgeräten, Mobiltelefonen oder ähnlichem ausgegeben. 

Die  Abfüllstationen der Hilfsstoffe werden nach den Arbeitnehmerschutzbestimmungen ausgeführt, 

Schutzbrillen, Schutzkleidung, Augenduschen und Notfallpakete werden an geeigneter Stelle vor Ort 

deponiert. 

1.10 ORGANISATION DES ARBEITNEHMERSCHUTZES 

Es ist beabsichtigt für den gesamten Bereich der GuD-Kraftwerksanlage eine Sicherheits-

vertrauensperson  gem. SV-VO BGBl 172/1996 zu bestellen. Ebenso wird auch ein Betriebsarzt, der 

bereits für die bestehende Kraftwerksanlage tätig ist, auch für die GuD-Kraftwerksanlage zur 

Verfügung zu stehen. 

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Gefahrstoffen im Sinne des Arbeitnehmer-schutzes werden 

die in der bestehenden Kraftwerksanlage bereits bestellten Abfallbeauftragten eingesetzt, wobei einer 

dieser ein Chemiker ist. 

1.11 ORGANISATION DES BRANDSCHUTZES 

Die Brandschutzaufgaben werden wie bisher weitgehend der Kraftwerksstandort –Werksfeuerwache 

übertragen. Der zuständige Brandschutzbeauftragte nimmt auch die damit verbundenen zu 

erledigenden Aufgaben wahr. Er wird auch die Erstellung der Brandschutzordnung koordinieren und 

Sorge dafür tragen, dass das Betriebspersonal über Brandschutz- und Feuerlöscheinrichtungen in 

regelmäßig durchzuführenden Feuerlöschübungen und Evakuierungen im Brandfall unterwiesen wird. 

1.12 EVIDENZ UND MELDUNG DER ARBEITSUNFÄLLE 

Gemäß §16 des ASchG werden Aufzeichnungen über alle 

- tödlichen Arbeitsunfälle 

- Arbeitsunfälle mit der Folge eines Arbeitsausfalles von mehr als 3 Kalendertagen und 

- Beinaheunfälle, die bekannt werden 

geführt und mindestens fünf Jahre aufbewahrt. Dem Arbeitsinspektor werden auf Verlangen 

Unterlagen über bestimmte Arbeitsunfälle übermittel. 
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